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Vo r s i t z  e n d  e: Präsident Dr. Maleta, Zweiter 
Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner, Dritter Prä· 
sident Wallner. 

Präsident: Die Sitzung ist e r ö ff n e t. 

E n t s c h u l di g t  haben sich die Abgeordneten 
Gram und Reich. 

Den eingelangten Ant r a g  180jA der Abge­
ordneten Proksch und Genossen auf Schaffung 
eines Bundesgesetzes, mit dem der Neubau 
von 180.000 Wohnungen in zehn Jahren 
finanziell gesichert und die Zuweisung der 
erforderlichen Bundeszuschüsse bestimmt wird, 
we i s e  ich dem Ausschuß für soziale Ver­
waltung z u. 

Punkte, wie üblich, unter einem abgeführt_ 
Wird gegen diesen Vorschlag ein Ein wand 
erhoben 1 - Das ist nicht der Fall. 

Zur Geschäftshehandlung hat sich Herr 
Abgeordneter Uhlir zum Worte gemeldet. 
Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Ublir (SPÖ) : Hohes Haus t 
Ich beantrage gemäß § 38 Abs. 5 Geschäfts­
ordnungsgesetz die Absetzung des 1. Punktes 
der Tagesordnung von der Tagesordnung. 

Ich möchte dies auch begründen: 
Erstens widerspricht es den Gepflogen­

heiten, daß ein Punkt auf die Tagesordnung 
gesetzt wird, der nicht einvernehmlich in der 
Präsidialsitzung vereinbart ist. Wir haben 
in der Präsidialsitzung ausdrücklich darauf 
a.ufmerkeam gemacht, daß wir Sozialisten 
gegen die Behandlung dieses Tagesordnungs­
punktes sind. Sei� 20 Jahren wird diese 
Übung im Parlament gehandhabt. Wenn eine 
der drei Parteien, die jetzt im Parlament 
vertreten sind, gegen die Aufnahme eines 
Punktes auf die Tagesordnung war, so ist 

zugekommen, 
I 
dem immer entsprochen worden. E8 tut 

4 und 5 der I mir leid, daß der Herr Präsident, dessen 
einem abzu- I loyale und gerechte Führung der Geschäfte 

in diesem Ha.use ich voll anerkenne, diesmal 
von dieser Übung abgewichen ist. Das i'3t die 

Seit der gestrigen Sitzung sind zwei A n­
f r a ge b e a n t  w o r t u n g e n  eingelangt, die den 
Anfragestellern ü b e r m i t t e l t  wurden. Die 
eine Anfragebeantwortung wurde bereits ver­
vielfältigt und an alle Abgeordneten verteilt. 
Die andere Anfragebeantwortung, die heute 
eingelangt ist, wird in Kürze zur Verteilung 
gelangen. 

Es ist mir der Vorschlag 
die Debatte über die Punkte 
heutigen Tagesordnung unter 
führen. 

Es sind dies: 
Bundesgesetz über das Ausmaß der Lehr­

. verpflichtung der Bundeslehrer und 

1. Novelle zum Lande'3lehrer-Dienstrechts­
überleitungsgesetz 1962. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
wird zuerst der Berichterstatter seine Berichte 
geben, so dann wird die Debatte über beide 

erste Begründung. 

Die z weite Begründung liegt in der Ge­
schäftsordnung selbst. Ich mache auf den 
§ 34 Ahs. 9 aufmerksam. Ich habe dies auch 
schon in der Präsidialsitzung getan und darauf 
hingewiesen, daß die Aufnahme in die Tages­
ordnung nicht der Geschäftsordnung ent­
spr�cht. 

86. Sitzung NR X. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)2 von 83

www.parlament.gv.at



Nationalrat X. GP. - 86. Sitzung - 15. Juli 1965 4701 

Uhlir 

Im § 34 Abs. 9 heißt es wie folgt: 
"Der Am�'lchuß wählt am Beginn der Ver­

handlungen einen Berichterstatter für den Aus­
schuß und am Schluß der Verhandlungen 
einen Berichterstatter für den Nationalrat, 
welch letzterer das Ergebnis der Beratung 
in einem Berichte zusammenfaßt und die 
Beschlüsse der Mehrheit des Ausschusseß im 
Nationalrat zu vertreten hat." 

Die Verhandlungen im Unterausschuß ßind 
nicht abgeschlossen. Die Geschäftsordnung 
kennt einen Zwischenbericht nicht. Die Auf­
nahme dieses Punktes in die Tagesordnung 
ist daher geschäftsordnungs widrig. Ich warne 
davor, die Geschäftsordnung in diesem Punkt 
nicht einzuhalten. Die Geschäftsordnung ist 
das Gesetz, da,s sich die Abgeordneten selbst 
gegeben haben, mit dem die Ordnung in 
diesem Hause aufrechterha,lten werden soll. 
Es ist gefährlich, von der Geschäftsordnung, 
von diesem unserem Gesetz abzu weichen, das 
wir un'l selbst gegeben haben. 

gemäß unterfertigter Ausschußbericht über­
geben, der den häufig gestellten Antrag ent.­
hält, der Nationalrat wolle diesen Bericht zur 
Kenntnis nehmen. Dieser Ausschußbericht 
bezeichnet sich weder als Zwischenbericht, 
noch sagt er, daß damit die Beratungen über 
den Gesetzentwurf abgeschlossen sein sollen. 

Der Bericht ist formell in Ordnung. Die 
Prüfung der weiteren Frage, ob er materiell 
ergänzungs bedürftig ist, steht dem Präsidenten 
nicht zu. Sie obliegt vielmehr dem Plenum 
des Nationalrates, dem zu diesem Zweck 
die Möglichkeiten der §§  45 Abs. 6 und 46 

Abs. 6 Geschäftsordnungsgesetz gegeben sind. 
Da mir auch die Präsidialkonferenz hin­

sichtlich der Festlegung der Tagesordnung 
keine Vorschläge im Sinne des § 14 Geschäft'l­
ordnungsgesetz zu erstatten in der Lage war, 
habe ich aus den angeführten Gründen und 
im Sinne des § 7 Abs. 1 Geschäftsordnungs­
gesetz, der mir die Verpflichtung auferlegt, 
für die Durchführung der Verhandlungen mit 

Das ist der z weite Grund, warum ich be- Vermeidung jedes unnötigen Aufschubes Sorge 
antrage, diesen Punkt von der TageSOrdnung ', zu tragen, diesen Bericht auf die Tagesordnung 
abzusetzen. gesetzt . 

. Ich bitte Sie dah�r, Herr Präsident, über Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
dIesen

, 
Antrag abstImme? zu lassen . . Ich Dr. Hurdes. Ich erteile es ihm. 

appelhere nochmals an SIe, Herr PräsIdent, 
der Sie die Geschäftsordnung immer genau 
gehandhabt haben, auch in diesem Punkt 
nicht von der Geschäftsordnung abzuweichen. 
(Lebhafter Beifall bei der SP(). - Abg. Doktor 
Hurdes: Bitte!) 

Präsident : Hohes Haus! Zum Wort ge­
meldet hat sich der Herr Abgeordnete Doktor 
Hurdes. 

Gemäß § 52 Geschäftsordnungsgesetz kann 
über einen Antrag zur Geschäftsbehandlung nur 
dann debattiert werden, wann dies der Natio­
nalrat beschließt. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Hurdes (ÖVP): Ich be­
antrage eine Debatte über diesen Geschäfts­
ordnungsantrag. 

Präsident: Der Herr Abgeordnete H urdes 
beantragt die Debatte über diesen Antrag. 
Ich lasse darüber abstimmen, wer diesem 

Antrag beitritt. - Einstimmig angenommen. 
Ich beschränke die Redezeit der einzelnen 

Abgeordneten gemäß § 52 Abs. 3 Geschäfts­
ordnungsgesetz auf fünf Minuten. 

Aber vorerst, Hohes Haus, darf ich noch 
eine kurze Stellungnahme abgeben, die eine 
Darstellung der Beweggründe für meinen Ent­
schluß sein soll. 

Mir wurde im Sinne des § 43 Geschäfts­
ordnungsgesetz ein vom Berichterstatter und 
vom Obmannstellvertreter des Sonderausschus­
ses für das Rundfunk-Volksbegehren ordnungs-

Abgeordneter Dr. Hurdes (ÖVP): Hohes 
Haus! Ich decke hundertprozentig die Auf­
fassung des Herrn Abgeordneten Uhlir, daß 
� ir nach der Geschäftsordnung vorgehen 
sollen. Ich glaube, daß in dem konkreten 
Fall nach der Geschäftsordnung vorgegangen 
wird. 

Zunächst steht der Präsident des Hauses 
vor der Tatsache, daß ihm ein Bericht 
eines Ausschusses vorliegt, der ordnungs­
gemäß gezeichnet ist. Dieser Bericht muß 
daher auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

Zweitens bestimmt dieser Absatz 9 des 
§ 34, daß Berichte vorgelegt ""erden können. 
Ich darf darauf verweisen - wir haben uns 
schon in der Präsidialsitzung mit dieser Frage 
beschäftigt -, daß schon mindestens zweimal 
dem Hause Berichte vorgelegt wurden, bevor 
die Sache im Ausschuß endgültig abgeschlossen 
war. Was damals recht war, muß natürlich 
auch in dieser Sache billig sein. (Abg. W e ik hart: 
Nein ! - Abg. Mark: Bei einheitlicher Auf­
fassung ist vorgelegt worden ! )Daher ist es meine 

Auffassung, daß die Geschäftsordnung nicht 
verletzt wurde und daß daher der Antrag, 
den Punkt von der Tagesordnung abzusetzen, 
nicht begründet ist. (Lebhafter Beifall bei der 
()VP.j 

Präsident : Weiter zum Wort gemeldet ist 
der Herr Abgeordnete Dr. van Tonge!. Ich 
erteile es ihm. 
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Abgeordneter Dr. van Tongel (FPÖ): Herr lesen Sie auch einmal die Geschäftsordnung 
Präsident! Meine. Damen und Herren! Ich durch, dann werden Sie daraufkommen, was 
darf zunächst namens meiner Fraktion zum in der Geschäftsordnung steht. 

Ausdruck bringen, daß wir die Vorgangsweise Ich glaube, es ist richtig, daß wir Abge­
des Herrn Präsidenten des Nationalrates voll ordneten in erster Linie darauf zu achten 
und ganz unterstützen. Wir sind der Ani3icht, haben, daß die Geschäftsordnung, die wir 
daß sie dem Sinn, Geist _. auch dem Geist, uns selbst gegeben haben, eingehalten ",ird. 
jawohl! - und Inhalt unserer Geschäfts- Man kann nicht aus einer Bestimmung der 
ordnung entspricht. Daher. sind wir nicht Geschäftsordnung etwas herauslesen, was nicht 
in der Lage, dem Antrag auf Absetzung von drinnen steht. (Abg. Mark: Aber man tut's !) 
der Tagesordnung zu entsprechen. Wenn der Herr Abgeordnete van Tongel 

Es sind bereits zweimal sogenannte Z ,vischen- erklärt, daß das dem Sinn, Geist und Inhalt 
berichte dem Hohen Hause von Ausschüssen des § 34 Abs. 9 entspricht, dann muß ich 
erstattet worden: einmal am 5. Juli 1961, sagen: Das entspricht weder dem Sinn, noch 
465 der Beilagen, Bundesgesetz über die entspricht es dem Inhalt dieses Paragraphen. 
Pensions- und Rentenversicherung, ein Bericht (Abg. Dr. van Tonge l.' Aber dem Geist ! -
des Ausschusses für soziale Verwaltung; ein Abg. Mark: Auch nicht dem Geist !) 
anderes Mal ein Bericht des Verfassungs- Es entspricht aber auch nicht dem Geiste 
ausschusses. dieses Paragraphen, noch weniger dem Geiste 

unserer ehrlichen und offenen Zusammen-Nur am Rande darf ich beifügen, daß beide 
Ausschüsse unter sozialistischem V orsitz stehen arbeit, die wir bisher . . . ( Heftiger Widerspruch 
und sozialistische Berichterstatter hatten. und Heiterkeit bei der Ö V P. -'-Abg. Pr in k e.' Siehe 
( Abg; M a r  k :  Berichte, die einstimmig beschlossen Wohnbauverhandlungen ! - Weitere Zwischen-

�ufe.) Hören Sie doch zu, bis ich· zu Ende waren!) 
geredet habe, regen Sie sich doch nicht schon 

Im übrigen können Sie von uns nicht er- am Beginn auf. (Abg. Prinke: Ich rege mich 
warten, die wir am 29. April dieses Jahres nicht auf ! Ich sage nur die Wahrheit !) Eine 
im Ausschuß für das Volksbegehren den Antrag Zusammenarbeit, die wir in der Präsidialsitzung 
gestellt haben, dem Hause zu berichten bisher immer geübt haben. Ich muß Sie 
-"-- ein Drei-Parteien-Antrag, der einstimmig daher bitten, daß Sie unserem Antrag die 
angenommen wurde -, daß· wir jetzt für Zustimmung geben. . ,  
die Absetzung dieses Berichtes stimmen. Wir Meine nochmalige Bitte geht an Sie, Herr 
sind daher nicht in der Lage, dem Antrag des Präsident! Ich habe Ihnen schon gesagt, 
HerrnAbgeordnetentJhlir zuzustimmen. (Bei- daß ich immer wieder Ihre loyale und gerechte 
fall bei der F PÖ.) Handhabung der Geschäftsordnung anerkannt 

Präsident : Zum Wort. gemeldet ist der habe, aber hier entsprechen Sie, Herr Präsident, 
Herr Abgeordnete Uhlir. Ich erteile es ihm. nicht dieser Geschäftsordnung. Es tut mir 

leid, daß ich dies· sagen muß. Und es ist 
Abgeordneter Uhlir' (SPÖ): Ich. kann mich ein überaus gefährliches Beginnen - ich 

der Auffassung des Herrn Kollegen Dr: Hurdes wiederhole es _, wenn die Abgeordneten 
nicht an13chließen. Dr.· Hurdes war selbst . G t d . . h lb t b h b eill ese z, as Sie SIe se s gege en a en, 
Jahre hindurch Präsident, und er kennt die nicht einzuhalten gedenken. Das Einhalten 
Geschäftsordnung sehr genau .. Ich habe ist, glaube ich, die Voraus13etzung zu einer den § 34 Abs. 9 zitiert. Aus diesem . § 34 echten demokratischen, parlamentarischen· Abs. 9 herauszulesen, daß Berichte an das Arbeit. (Lebhafter Beifall bei der SPÖ.j 
Parlament erstattet werden, das ist ein bißchen 
zuviel; denn im § 34 Abs. 9 heißt es aus- Präsident : Hohes Haus! Ich habe die Frage 
drücklieh - ich muß es wiederholen -: sehr gründlich mit meinen Juristen geprüft. 
"Der Ausschuß wählt ... am . Schluß der Ich bin nicht zuständig, über den Inhalt und 
Verhandlungen einen Berichterstatter für den den Geist zu urteilen. Das steht allein dem 
Nationalrat, welch letzterer das Ergebnis Plenum des Hauses zu. ·Für mich ist die 
der Beratung zusammenfaßt" . "Am Entscheidung lediglich nach formalrechtlichen 
Schluß der Verhandlungen" heißt, daß die Gesichtspunkten zu treffen. 
Verhandlungen im Unterausschuß und im Nachdem die Obmännerkonferenz erstmals 

Ausschuß abgeschlossen sein müssen. Es nach 20 Jahren einem Präsidenten dieses 
heißt nicht, daß Zwischenberichte erstattet heiße Eisen in die Arme gelegt hat, wird es 
werden können. ( Widerspruch bei der OVP. - am zweckmäßigsten sein, wenn ich jetzt den 
Abg. Prinke: Das steht da nicht drin !) Das Antrag des Abgeordneten Uhlir auf Absetzung 
steht ausdrücklich und wörtlich in diesem von der Tagesordnung zur Abstimmung bringe 
§ 34 Abs. 9. (Neuerlicher Widerspruch bei der und die Entscheidung dem Hohen Hause über­
Ov P.) Nun, nur keine Aufregung, vielleicht lasse. 
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Präsident 

Wer dem Antrag des Abgeordneten Uhlir, 
den Tagesordnungspunkt abzusetzen, beitritt, 
möge sich vom Sitz erheben. - Das ist nicht 
die erforderliche Mehrheit. 

1. Punkt : Bericht des Ausschusses zur Vor­
beratung des Volksbegehrens (544 der Bei­
lagen) zur Erlassung eines Bundesgesetzes 
über die Aufgaben und die Einrichtung der 
"Österreichiseber Rundfunk, Gesellschaft 

m. b. H." (877 der Beilagen) 

Präsident : Wir gelangen somit zum 1. Punkt 
der Tagesordnung: Bericht des Ausschusses 
zur Vorberatung des Volksbegehrens zur Er­
lassung eines Bundesgesetzes über die Aufga­
ben und die Einrichtung der" Österreichischer 
Rundfunk, Gesellschaft m. b. H.". 

B0richterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dl'. Halder. Bevor ich ihm das Wort erteile, 
gebe ich bekannt, daß mir zwei Anträge  der 
Abgeordneten Harwalik und Genossen zu­
gegangen sind, die genügend unterstützt 
sind und daher zur Debatte stehen. 

Ich bitte die Schriftführerin, Frau Abge­
ordnete Rosa Jochmann, diese beiden Anträge 
zu verlesen. (Die Anträge sind der Schriftführerin 
noch nicht eingehändigt.) Ich möchte die Antrag­
steller schon freundlichst ersuchen, die ge­
stellten Anträge auch hier abzugeben. (Abg. 
Dr. Pi t t ermann: Wieso weiß der Herr 
Präsident von diesen beiden A nträgen,die noch gar 
nicht da sind?) Wo sind sie denn 1 (Abg. Dr. 
M igs c h: Das ist die "formale" Einhaltung der 
Geschäftsordnung ! ) Na, da sind sie ja! ( Abg. Dr. 
Hurdes: Sie sind oben ! N1�r keine Aufregung ! 
ImPräsidium müssen die Anträge von einem 

Die gefertigten Abgeordneten stellen den 
Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
Der mit Beschluß des Nationalrates vom 

18. November 1964 eingesetzte Sonderau'3-
schuß zur Behandlung des Volksbegehrens 
zur Erlassung eines Bundesgesetzes über die 
Aufgabeu und die Einrichtung der "Öster­
reichischer Rundfunk, Gesellschaft m. b. H." 
(544 der Beilagen) wird beauftragt, nach 
der Behandlung des Berichtes vom 1. Juli 
1965 (877 der Beilagen) seine Arbeiten mit 
größter Beschleunigung fortzusetzen und 
umgehend abzuschließen. 

Antrag  
der Abgeordneten Harwalik, Dr. Fiedler, 
Dr. Dipl.-Ing. Ludwig Weiß und Genossen, 
betreffend die Fortführung der Arbeiten 
des Sonderausschusses zur Behandlung des 
Volksbegehrens zur Erlassung eines Bundes­
gesetzes über die Aufgaben und die Ein­
richtung der "Österreichischer Rundfunk, 
Gesellschaft m. b. H." (544 der Beilagen). 

Die gefertigten Abgeordneten stellen den 
Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
Der Sonderausschuß zur Behandlung des 

Voll-csbegehrens zur Erlassung eines Bundes­
gesetzes über die Aufgaben und die Ein­
richtung der "Österreichischer Rundfunk, 
Gesellschaft m. b. H." (544 der Beilagen) 
wird beauftragt, gemäß § 40 Abs. 4 der 
Geschäftsordnung seine Arbeiten auch wäh­
rend der tagungs freien Zeit fortzusetzen. ' 

Präsident : Ich bitte nunmehr den Bericht-zum anderen gegeben werden !) 
Hohes Haus! Nachdem sich die Anträge erstatter, Herrn Abgeordneten Dr. Halder, 

hier vor Ihrer aller Augen gefunden haben, seinen Bericht zu geben. 

ist also keinerlei Nebenabsicht damit ver- Berichterstatter Dr. Halder : Herr Präsident! 
bunden. I' Hohes Haus! Dem Nationalrat ist am 11. No-

Ich erteile der Frau Abgeordneten Rosa vember 1964 unter 544 der Beilagen zu den 
Jochmann das Wort. (Abg. Dr. Hurdes: stenographischen Protokollen das erste Volks­

Der Zwischenruf war ganz überflüssig ! - begehren zugegangen. Dem Volksbegehren 
Zwischenr1�fe bei der Ö V P. - Abg. Gze t te l: Die liegt der Entwurf eines Bundesgesetzes .. über 
Regie klappt nicht, Herr Glaser ! - Abg. Dr. H u r- die Aufgaben und die Einrichtung der "Oster­

des:  Daß etwas verschwindet, ist vielleicht im reichischer Rundfunk, Gesellschaft m. b. H." 

Innenministerium möglich, aber da nicht ! Da zugrunde. 
können alle zuschauen ! Im Innenmini8terium Zur Vorberatung des Volksbegehrens hat 
können nicht alle zuschauen ! - Abg. W e i k har t: der Nationalrat in der 58. Sitzung der laufenden 
Das hätten Sie sich jetzt ersparen können !) Gesetzgebungsperiode am 18. November 1964 

Schriftführer in Rosa Jochmann : einen eigenen Ausschuß eingesetzt. Dieser 
Ausschuß hielt noch am gleichen Tag seine 
konstituierende Sitzung ab. In einer weiteren 
Sitzung am 26. November 1964 hat der 
Ausschuß einen Unterausschuß eingesetzt, 
dem seitens der Österreichischen Volkspartei 
die Abgeordneten Dr. Fiedler, Dr. Halder, 
Harwalik und Dr. Dipl.-Ing. Ludwig Weiß, 
seitens der Sozialistischen Partei Österreichs 

A n  t r a g  
der Abgeordneten Harwalik, Dr. Fiedler, 
Dr. Dipl.-Ing. Ludwig Weiß und Genossen, 
betreffend Volksbegehren zur Erlassung eines 
Bundesgesetzes über die Aufgaben und die 
Einrichtung der "Österreichischer Rundfunk, 
Gesellschaft ID. b. H." (544 der Beilagen). 
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die Abgeordneten Dr. Kleiner, Dr. Neugebauer, 
Suchanek und Dr. Winter sowie seitens der 
Freiheitlichen Partei Österreichs Abgeordneter 
Dr. van Tongel angehörten. Nach dem Aus­
scheiden des Abgeordneten Suchanek wurde 
von der Sozialistischen Partei Österreichs Ab­
geordneter Libal in den Unterausschuß ent­
sandt. 

Der Unterausschuß hielt zunächst neun 
Sitzungen ab, hörte verschiedene Experten an 
und erstattete sodann dem Ausschuß 30m 
29. April 1965 einen Zwischenbericht. Auf 
Antrag der Abgeordneten Dr. van Tongel, 
Harwalik und Dr. Winter faßte der Ausschuß 
einstimmig folgenden Beschluß: 

"D�r Unterausschuß zur Beratung des Volks­
begehrens, betreffend Rundfunk - Fernsehen, 
wird ersucht, seine Arbeiten so zeitgerecht 
abzuschließen, daß der Bericht des Sonder­
ausschusses dem Nationalrat zur Beschluß­
fassung noch in der Frühjahrsses"lion 1965 
vorgelegt werden kann." 

Nach dieser Sitzung des Ausschusses hielt 
der Unter ausschuß weitere sechs Sitzungen ab, 
worauf der Ausschuß am 1. Juli 1965 neuerlich 
zusammentrat. 

Dem Ausschuß war zu berichten, daß von 
den insgesamt 18 Artikeln des Gesetzentwurfes 
des Volksbegehrens im Unterausschuß über 
10 ein Einvernehmen hergestellt werden 
konnte; weiter herrschte im Unterausschuß 

I Übereinstimmung, daß zwei Artikel dieses 
Gesetzentwurfes - und zwar jener über die 
Sorgfaltspflicht und der über die Straf bestim­
mungen - entbehrlich sind. Somit blieben 
sechs Artikel offen, und zwar jene über die 

. Gesellschafterrechte, den Aufsichtsrat, den 
Generalintendanten, die Geschäftsverteilung, 
die Intendanten und Direktoren sowie über 
das Programmentgelt. 

In der Ausschußsitzung am 1. Juli 1965 
konnte ebenfalls keine Einigung über diese 
noch offenen Fragen erzielt werden. Schließlich 
wurde von der gemäß § 34 Ab<;. 1 des Geschäfts­
ordnungsgesetzes beschlußfähigen Mehrheit des 
Ausschusses einstimmig beschlossen, dem N a­
tionalrat einen Bericht in Befolgung des ein­
stimmigen Ausschußbeschlusses vom 29. April 
1965 zu erstatten, damit sich das Hohe Haus 
noch in der Frühjahrstagung 1965 mit dieser 
Vorlage befassen kann. 

Im einzelnen führten die Beratungen des 
Unterausschusses beziehungsweise des Aus­
schusses zu folgenden Ergebnissen: 

Mit Rücksicht darauf, daß die Bezeichnung 
"Artikel" nur bei Verfassungsgesetzen ge­
bräuchlich ist und es sich bei dem in Behand. 
lung stehenden Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Aufgaben und die Einrichtung der 

"Österreichischer Rundfunk, Gesellschaft m. 
b. H." um ein einfaches Gesetz handelt, 
wurden die Artikel in Paragraphen um­
benannt. 

Übereinstimmung der Abgeordneten aller 
drei Parteien wurde über den Titel des Gesetz­
entwurfes und folgende zehn Paragraphen 
erzielt: 

Der Titel lautet: Bundesgesetz über die 
Aufgaben und die Einrichtung der "Öster­
reichischer Rundfunk Gesellschaft m. b. H.". 

§ 1 (entspricht dem Artikel 1 des V olks­
begehrens: Aufgaben der "Österreichischer 
Rundfunk, Gesellschaft m. b. H. ") : 

,,(1) Die ,Österreichischer Rundfunk Gesell­
schaft m. b. H.' (in der Folge Gesellschaft 
genannt) hat durch die Herstellung und 
Sendung von Hörfunk- und Fernsehprogram­
men sowie durch die Planung, die Errichtung 
und den Betrieb der hiefür notwendigen 
technischen Einrichtungen, insbesondere von 
Studios und Sendeanlagen, vor allem zu sorgen 
für 

80) die Verbreitung von Volks- und Jugend­
bildung, 

b) die Vermittlung und Förderung von 
Kunst und Wissenschaft, 

c) die Darbietung von einwandfreier Unter­
haltung, 

d) die objektive Information der Allgemein­
heit in Form von Nachrichten, Repor­
tagen, Kommentaren, Wiedergabe von 
Stellungnahmen und sachlicher Kritik 
am öffentlichen, kulturellen und wirt­
schaftlichen Leben unter Berücksichti­
gung wichtiger Aussagen der öffentlichen 
Meinung, 

e) die objektive Berichterstattung über die 
Tätigkeit der gesetzgebenden Körper­
schaften und Übertragung ihrer Ver­
handlungen und 

f) die Förderung des Interesses am Sport. 
Die Gesellschaft hat bei Erfüllung dieser 

öffentlichen Aufgaben auf die bundesstaatliche 
Gliederung Östeueichs Bedacht zu nehmen. 

(2) Bei der Gestaltung des Gesamtprogramms 
ist die Bedeutung der gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgemeinschaften ange· 
messen zu berücksichtigen. 

(3) Die Gesellschaft hat alle zum Betrieb 
eines Rundfunkempfangsgerätes (Hörfunk und 
Fernsehen) berechtigten Bewohner des Bun. 
desgebietes gleichmäßig und ständig in bezug 
auf Programm- und Empfangsqualität nach 
Maßgabe der technischen Entwicklung und 
der wirtschaftlichen Tragbarkeit angemessen 
zu versorgen. 

(4) Die Gesellschaft ist ein nicht auf Gewinn 
gerichtetes, jedoch ein mit der Sorgfalt eines 
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ordentlichen Geschäftsmannes zu führendes 
Unternehmen. Ge barungsüberschüsse fallen 
nicht den Gesellschaftern zu, sondern sind 
"fon der Gesellschaft für die von ihr zu be­
Borgenden Aufgaben zu verwenden. " 

§ 2 (entspricht dem Artikel 2 des Volks­
begehrens: Unabhängigkeit und Eigenverant­
wortlichkeit) : 

"Die Gesellschaft und die von ihr beschäf­
tigten Personen sind im Rahmen der Gesetze 
!lei der Ausübung der ihnen durch dieses 
Bundesgesetz übertragenen Funktionen unab­
hängig." 

§ 3 (entspricht Artikel 3 des Volksbegehrens: 
Programme) : 

,,(1) Die Gesellschaft hat für mindestens 
drei Programme des Hörfunks und mindestens 
zwei Programme des Fernsehens zu sorgen, 
wobei zunächst die Versorgung aller zum 
Betrieb eines Empfangsgerätes berechtigten 
Bewohner des gesamten Bundesgebietes mit 
z wei qualitativ und technisch ein wandfreien 
Programmen des Hörfunks und einem quali­
tativ und technisch einwandfreien Programm 
des Fernsehens anzustreben ist; nach Maß­
gabe der Erfüllung dieser Aufgabe ist für 
eine weitere Verbesserung der Programme 
und Ausdehnung der Sendezeiten zu sorgen. 
Außerdem hat die Gesellschaft über Auftrag 
und auf Rechnung der Bundesregierung einen 
ausreichenden Auslandsdienst auf Kurzwelle 
zu besorgen. 

(2) Ein Programm des Hörfunks ist ein 
Regionalprogramm. 

(3) Vor allem die künstlerischen, volks­
bildenden und staatspolitischen Sendungen 
des Hörfunks und des Fernseh9ns haben sich 
durch hohes Niveau auszuzeichnen." 

§ 4 (entspricht Artikel 4 des Volksbegehrens: 
Vergabe von Sendezeiten): 

,,(1) Die Gesellschaft hat einen Teil ihrer 
Sendezeit an politische Parteien und Inter­
essenverbände zu vergeben. Dieser Teil darf 
je Programm ein Prozent nicht überschreiten 
und ist auf die Bewerber um die Zuteilung 
dieser Sendezeit entsprechend ihrer Bedeutung 
im öffentlichen Leben aufzuteilen. 

(2) Die Gesellschaft ist verpflichtet, Bundes­
und Landesbehörden für Aufrufe in Kata­
strophenfällen und andere wichtige Meldungen 
an die Allgemeinheit zu jeder Zeit die not­
wendige und zweckentsprechende Sendezeit 
zur Verfügung zu stellen. 

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rah­
men ihrer Hörfunk- und Fernsehprogramme 
Sendezeiten gegen Bezahlung für kommer­
zielle Werbung zu vergeben. Den Umfang 
der Werbefunk- und Werbefernsehzeiten setzt 
über Vorschlag des Generalintendanten der 

Aufsichtsrat jeweils für zwei Geschäftsjahre 
fest." - Hinsichtlich des Generalintendanten 
Vorbehalte der Abgeordneten der Sozialisti. 
schen Partei . 

,,(4) Sendungen nach den Abs. 1 und 3 
sind in der An- und Absage entsprechend zu 
kennzeichnen. " 

§ 5 (entspricht Artikel 6 des Volksbegehrens : 
Teilnehmerbefragung) : 

,,(1) Die Gesellschaft hat periodisch ein 
unabhängiges Meinungsforschungs-Institut zu 
beauftragen, eine repräsentative Befragung 
der Teilnehmer über Fragen der Programm­
gestaltung und der technischen Empfangslage 
durchzuführen. 

(2) Die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung 
sind zu veröffentlichen. Sie sollen bei der 
Erstellung der Programm- und der technischen 
Investitionspläne grundsätzlich berücksichtigt 
werden. Können sie nicht berücksichtigt 
werden, so sind die hiefür maßgeblichen 
Gründe zu veröffentlichen." 

§ 7 (entspricht Artikel 8 des Volksbegehrens: 
Generalversammlung) : 

"Der Gesellschafterversammlung" - nach 
dem GmbH-Gesetz gibt es bekanntlich keine 
Generalversammlung - "obliegt insbesondere: 

a) die Bestellung und Abberufung der Mit­
glieder des Aufsichtsrates; 

b) die Bestellung des Geschäftsführers (Ge­
neralintendanten) nach vorheriger öffent­
licher Ausschreibung beziehungsweise 
dessen Abberufung;" - hinsichtlich des 
Generalintendanten wieder Vorbehalte der 
Abgeordneten der Sozialistischen Partei - ; 

"c) die Entscheidung über Maßnahmen zur 
Prüfung und Überwachung des Unter­
nehmens; die Bestellung der Mitglieder 
der Prüfungskommission (§ 13); 

d) die Veröffentlichung von Berichten, die 
auf Grund von Prüfungs- oder Über­
wachungsmaßnahmen erstellt werden." 

§ (12 entspricht Artikel 13 des Volksbe­
gehrens: Leistungsprinzip): 

,,(1) Sämtliche Dienstposten mit Ausnahme 
jener, die für untergeordnete Dienstleistungen 
vorgesehen werden, sind neben der internen 
Ausschreibung durch Verlautbarung im ,Amts­
blatt zur Wiener Zeitung' öffentlich auszu­
schreiben. 

(2) Die Auswahl der Bewerber um einen 
ausgeschriebenen Dienstposten hat ausschließ­
lich nach fachlicher Eignung zu erfolgen. 

(3) Bei der Beförderung von Dienstnehmern 
ist in erster Linie die fachliche Leistung zu 
berücksichtigen. " 

§ 13 (entspricht dem Artikel 14 des Volks­
begehrens: Prüfungskommission): 
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,,(1) Zur Kontrolle der Betriebsführung der 
Gesellschaft ist gemäß § 7 lit. c eine aus höch­
stens drei Mitgliedern bestehende Prüfungs­
kommission einzusetzen; die Mitglieder werden 
jeweils auf die Dauer von drei Jahren bestellt. 
Zu Mitgliedern der PrUfungskommission dUrfen 
nur Wirtschaftsprüfer und Betriebs wissen­
schaf tel' bestellt werden. 

(2) Die von der Prüfungskommission, un­
beschadet der Kontrolle durch den Rechnungs­
hof, alljährlich vorzunehmende Prüfung hat 
sich nicht nur auf die ziffernmäßige Richtigkeit 
der Buchführung, sondern auch auf die Spar­
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig­
keit der FUhrung der Geschäfte sowie auf 
deren Übereill8timmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften zu erstrecken. Die Prüfungs­
kommission hat das Ergebnis ihrer Überprüfung 
der Gesellschafterversammlung über den Auf­
sichtsrat vorzulegen. 

(3) Sämtliche Organe und Bedienstete der 
Gesellschaft haben der Prüfungskommission 
Einsicht in alle Unterlagen zu gewähren und 
ihr alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen." 

§ 15  (entspricht Artikel 17  des Volksbe­
gehrens: Übergangsbestimmungen): 

,,( I) Dieses Bundesgesetz tritt am ... " -
das Datum blieb offen - "nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen in Kraft. 

(2) Soweit der Gesellschaftsvertrag der 
,Österreichischer Rundfunk Gesellschaft m. 
b. H.' vom ll. Dezember 1957 in der Fassung 
vom 21.  Dezember 1964 den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes nicht entspricht, ist 
die Anpassung des Gesellschaftsvertrages zu 
beschließen und bis zum ... " - das Datum 
blieb wieder offen - "zum Handelsregister 
einzureichen. Für den Beschluß genügt die 
einfache Stimmenmehrheit. 

(3) Die nach dem geänderten Gesellschafts­
vertrag vorgesehenen Organe sind innerhalb 
von drei Monaten nach dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes zu bestellen." 

§ 16 (entspricht dem Artikel 18 des Volks­
begehrens: Vollzugsklausel) : 

"Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind das Bundesministerium für Unterricht 
und das Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft, soweit jedoch Bestim­
mungen des Gesetzes vom 6. März 1906, 
RGBl. Nr. 58, über die Gesellschaft m. b. H. 
in ihrem Geltungsbereich berührt werden, das 
Bundesministerium für Justiz betraut." 

Keine Übereinstimmung konnte der Aus­
schuß in folgenden Paragraphen erzielen: 

§ 6 (entßpricht dem Artikel 7 des Volks­
begehrens: Gesellschafterrechte ) : 

Für Absatz I schlagen ÖVP und FPÖ 
folgende Fassung vor: 

, , ( 1 )  Die dem Bund als Gesellschafter zu­
stehenden Rechte sind von der Bunde!'!­
regierung auszuüben." 

Die Abgeordneten der SPÖ haben vor­
geschlagen: 

"An Stelle der Worte ,von der Bundes­
regierung' ist zu setzen: ,vom Bundesminister 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft und 
vom Bundesminister für Unterricht'." 

Zu Absatz 2 lautet der Vorschlag der 
Abgeordneten der Österreichischen V olks­
partei: 

,,(2) Der Bund ist als Gesellschafter ver­
pflichtet, einer Veränderung der Geschäfts­
anteile eines Bundeslandes jederzeit zuzu­
stimmen, wenn die übrigen Bundesländer als 
Gesellschafter ihrerseits zustimmen." 

Der gemeinsame Vorschlag der Abgeordneten 
der Sozialistischen Partei Österreichs und der 
Freiheitlichen Partei Österreichs zu Absatz 2 
lautet: 

,,(2) Veränderungen in der Beteiligung des 
Bundes und der Bundesländer am Stamm­
kapital der Gesellschaft können nur im Ein­
vernehmen der Gesellschafter erfolgen." 

§ 8 (entspricht Artikel 9 des Volksbegehrens: 
Aufsichtsrat) : 

Die Abgeordneten der Österreichischen 
V olkspartei und der Freiheitlichen Partei 
Österreichs schlagen folgende Fassung vor: 

,,§ 8. (I) Der Aufsichtsrat besteht unbe­
schadet der Bestimmung des Abs. 4 aus elf 
Mitgliedern. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind 
an keine Weisungen gebunden; sie haben 
ausschließlich die ihnen durch das GmbHG. 
auferlegten gesetzlichen sonie die sich aus 
dem Gesellschaftsvertrag und der Geschäfts­
ordnung für den Aufsichtsrat ergebenden 
Pflichten zu erfüllen und die Beschlüsse der 
Gesellschafterversammlung zu beachten. Sie 
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden 
von der Bundesregierung nominiert. 

a) Je ein Mitglied des Aufsichtsrates ist 
aus den Bereichen Wissenschaft, Kunst 
und Volksbildung zu berufen. Für diese 
drei Mitglieder gelten sinngemäß die 
Bestimmungen des § 12 .  

b) Bei der Nominierung von fünf weiteren 
Mitgliedern durch die Bundesregierung 
ist auf angemessene Mitbestimmung der 
politischen Parteien durch die Berück­
sichtigung ihres Stärkeverhältnisses im 
Nationalrat zu achten, wobei jede im 
Hauptausschuß vertretene politische Par­
tei durch mindestens ein Mitglied ver­
treten sein muß. 
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c) Drei weitere Mitglieder müssen das Ver­
trauen der Bundesländer genießen. 

(4) Die Entsendung von Delegierten des 
Betriebsrates erfolgt im Sinne des § 14 BRG. 

(5) Die Funktionsperiode des Aufsichtsrates 
ist in der Aufsichtsratsgeschäftsordnung unter 
Bedachtnahme auf den § 30 GmbHG. fest­
zulegen. 

(6) An den Sitzungen des Aufsichtsrates 
nimmt der Generalintendant ohne Stimmrecht 
teil. 

(7) Der Aufsichtsrat gibt sich im Sinne 
des § 32 GmbHG. seine Geschäftsordnung 
selbst. Er wählt aus seiner Mitte einen Vor­
sitzer und einen Vorsitzerstellvertreter . Seine 
Entscheidungen trifft der Aufsichtsrat mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Vorsitzer, der auch sonst mit­
stimmt. 

(8) Dem Aufsichtsrat obliegt außer den im 
GmbHG. bezeichneten Gegenständen insbe­
sondere : 

a) die Bestellung und die Abberufung der 
Direktoren und Intendanten; 

b) die Genehmigung langfristiger Pläne für 
Programm, Technik und Finanzen und 
von Stellenplänen ; 

c) die Beschlußfassung über die Festlegung 
eines Entgeltes für die Herstellung und 
Sendung von Hörfunk- und Fernseh­
programmen (Programmentgelt), das von 
den zum Betrieb eines Hörfunk- oder 
Fernsehempfangsgerätes berechtigten Per­
sonen einzuheben ist; 

d) die Genehmigung des Abschlusses von 
Kollektivverträgen, Vertragswerken mit 
kollektivvertragsähnlicher Wirkung und 
Tarifwerken des Werbefunks; 

e) die Beschlußfassung über eine Dienst­
ordnung für die Gesellschaft. 

Hinsichtlich der Verhandlungsgegenstände 
der lit. a bis e hat vor den Mitgliedern des 
Aufsichtsrates der Generalintendant das Vor­
schlagsrecht. 

(9) Wenn der Aufsichtsrat, aus welchen 
Gründen immer, hinsichtlich der im Abs. 8 
lit. a bis e genannten Gegenstände binnen 
drei Monaten vom Zeitpunkt der ersten Be­
fassung zu keiner Entscheidung gelangt, so 
obliegt die Entscheidung der Gesellschafter­
versammlung. " 

Die Abgeordneten der Sozialistischen Partei 
Österreichs haben folgenden Vorschlag er­
stattet: 

,,§ 8. (1) Der Aufsichtsrat besteht aus 
27 Mitgliedern, die gemäß den Vorschlägen 
nach Aba. 2 zu berufen sind. 

(2) Vor der Berufung der Aufsichtsratsmit­
glieder durch die Gesellschafterversammlung 
sind von dieser mit angemessener vorgängiger 
Frist Vorschläge von den im Hauptausschuß 
des Nationalrates vertretenen Parteien und 
entsprechend ihrer zahlenmäßigen Vertretung 
im Hauptausschuß einzuholen. Zur Wahrung 
des Mitbestimmungsrechtes der Bundesländer 
haben jene Parteien, die Vorschläge für mehr 
als ein Aufsichtsratsmitglied einzubringen auf­
gefordert sind, in ihrem Vorschlag möglichst 
Persönlichkeiten aus allen Bundesländern und 
in Wahrnehmung der besonderen Hörerinter­
essen Persönlichkeiten aus den Bereichen der 
Wissenschaft, der Kunst, der Volksbildung 
und der Presse aufzunehmen. 

(3) Die solcherart berufenen Mitglieder des 
Aufsichtsrates sind an keine Weisungen ge­
bunden, sie haben jedoch die Beschlüsse der 
Gesellschafterversammlung zu beachten. 

(4) Die Entsendung von Vertretern des 
Betriebsrates in den Aufsichtsrat erfolgt nach 
den Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes. 

(5) Der Aufsichtsrat wird jeweils auf die 
Dauer von zwei Jahren bestellt. 

(6) An den Sitzungen des Aufsichtsrates 
nehmen die Geschäftsführer mit beratender 
Stimme teil. 

(7) Die Entscheidungen des Aufsichtsrates 
erfolgen mit Zweidrittelmehrheit. Er gibt sich 
im übrigen seine Geschäftsordnung selbst. 

(8) Zu Mitgliedern des Aufsichtsrates können 
nicht berufen werden : Mitglieder der Bundes­
regierung oder einer Landesregierung sowie 
Mitglieder der ge setz ge benden Körperschaften." 

Hinsichtlich der Kompetenzen des Auf­
sichtsrates haben sich die Abgeordneten der 
Sozialistischen Partei Österreichs die Formu­
lierung vorbehalten und eine Erweiterung der 
Kompetenzen des Aufsichtsrates angekündigt. 

§ 9 (entspricht Artikel 10 des Volksbegehrens: 
Generalintendant) : 

Die Abgeordneten der ÖVP und der FPÖ 
haben folgenden Vorschlag erstattet: 

,,(1) Die Gesellschafterversammlung bestellt 
im Sinne des § 15 GmbHG. einen Geschäfts­
führer. Er trägt die Bezeichnung General­
intendant. Der Generalintendant ist außer 
an die im GmbHG. genannten gesetzlichen, 
die im Gesellschaftsvertrag und in der Ge­
schäftsordnung für den Aufsichtsrat festge­
legten Pflichten sowie an die Beschlüsse der 
Gesellschafterversammlung und des Aufsichts­
rates an keinerlei Weisungen oder Aufträge 
Dritter gebunden. 

(2) Dem Generalintendanten obliegt außer 
den im GmbRG. bezeichneten Gegenständen 
ins besondere : 
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a) die Festlegung der Richtlinien für die 
Programmgestaltung in Hörfunk und 
Fernsehen; 

b) die Ausschreibung der Posten von Direk­
toren und Intendanten; 

c) die Erstattung von Vorschlägen an den 
Aufsichtsrat für die Bestellung und Ab­
berufung von Direktoren und Intendan­
ten, bei letzteren nach Fühlungnahme 
mit dem für das j eweilige Bundesland 
in der Gesellschaft wirkenden Gesell­
schafter; 

d) die Erteilung von Handlungsvollmacht 
im Sinne des § 54 HGB. an Direktoren, 
Intendanten und leitende Angestellte; 

e) die Kontrolle der Tätigkeit der Direk­
toren und Intendanten und die Koordi­
nierung ihrer Tätigkeit, vor allem auch 
hinsichtlich der Programm pläne für Hör­
funk und Fernsehen unter Berücksichti­
gung der bundesstaatlichen Gliederung 
durch die Mitwirkung aller Studios; 

f) die Erstattung von Vorschlägen für die 
langfristigen Pläne für Programm, Tech­
nik, Finanzen und für Stellenpläne an 
den Aufsichtsrat in eigener Verantwor­
tung im Zusammenwirken mit den Direk­
toren und Intendanten; 

g) die Festsetzung der Geschäftsverteilung 
im Sinne des § 10 dieses Gesetzes; 

h) die Erstattung von Vorschlägen über 
die Festsetzung eines Programmentgelts 
im Sinne des § 8 Abs. 8 lit. c und des 
§ 14 dieses Gesetzes an den Aufsichtsrat." 

Die Freiheitliche Partei Österreichs ist mit 
folgenden Ausnahmen dem Vorschlag der 
Abgeordneten der Österreichischen Volkspartei 
beigetreten : 

Im Abs. 2 soll lit. e lauten : 
"die Kontrolle der Tätigkeit der Direktoren 

und Intendanten und die Koordinierung ihrer 
Tätigkeit, vor allem auch hinsichtlich der 
Programm pläne für Hörfunk und Fernsehen 
unter Berücksichtigung der bundesstaatlichen 
Gliederung;" . 

Lit. f soll lauten: 
"die Erstattung von Vorschlägen für die 

langfristigen Pläne für Programm, Technik, 
Finanzen und für Stellenpläne an den Auf­
sichtsrat im Zusammenwirken mit den Direk­
toren und Intendanten;". 

Lit. h entfällt. 
Die Abgeordneten der Sozialistischen Partei 

Österreichs haben sich für zwei gleichberech­
tigte Geschäftsführer ausgesprochen, im übri­
gen einen formulierten Vorschlag n_icht er­
stattet. 

§ 10 (entspricht dem Artikel 1 1  des Volks­
begehrens: Geschäftsverteilung) : 

Der Vorschlag der Abgeordneten der Öster­
reichischen Volkspartei, dem auch der Ver­
treter der Freiheitlichen Partei Österreichs 
beigetreten ist, lautet : 

,,§ 10. ( 1 )  Der Generalintendant hat jene 
Geschäfte der Gesellschaft, die weder der 
Gesellschafterversammlung noch dem Auf­
sichtsrat noch ihm selbst vorbehalten sind, 
so zu verteilen, daß eine initiative Führung 
der wesentlichen Sach- oder Gebietsbereiche 
ermöglicht wird. 

(2) Es sind vier Direktoren zu bestellen, 
und zwar j e  ein Direktor für: 

a) die Programmangelegenheiten des Hör­
funks; 

b) die Programmangelegenheiten des Fern­
sehens; 

c) die technischen Angelegenheiten (Hör­
funk und Fernsehen); 

d) die Verwaltungsangelegenheiten (Hörfunk 
und Fernsehen). 

(3) Für jedes Landesstudio ist ein Intendant 
zu bestellen. 

(4) Für die Leitung des Auslandsdienstes 
ist ein leitender Angestellter zu bestellen." 

Die Abgeordneten der Sozialistischen Partei 
haben hiezu keinen formulierten Vorschlag 
erstattet. 

§ 11  (entspricht dem Artikel 12 des Volks­
begehrens : Intendanten und Direktoren) : 

Der Vorschlag der Abgeordneten der Öster­
reichischen Volkspartei lautet : 

,,(1) Zu Direktoren und Intendanten können 
nur Personen bestellt werden, welche die im 
§ 12 dieses Gesetzes genannten Voraussetzun­
gen erfüllen. 

(2) Im Rahmen der langfristigen Pläne für 
Programm, Technik und Finanzen sowie der 
Stellenpläne führen die Direktoren und Inten­
danten die laufenden Geschäfte ihres Bereiches 
selbständig. Die Direktoren - sind dabei außer 
an die vom Generalintendanten erlassenen 
Weisungen an keine Aufträge Dritter gebunden. 

(3) Die Intendanten sind die Vertreter 
der Gesellschaft für den Bereich des Bundes­
landes, für das sie bestellt sind. Sie verfügen 
arbeitsmäßig auch über das Personal, die 
technischen Einrichtungen und die Sende­
anlagen ihres Landesbereiches und sind bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit - außer an 
die vom Generalintendanten erlassene Ge­
schäftsordnung sowie an seine Weisungen und 
an die Aufträge der Direktoren - an keine 
Weisungen Dritter gebunden. 

(4) Die Direktoren und Intendanten schlagen 
die Ausschreibung von Posten, die Aufnahme 
von geeignetem Personal sowie Personalbeför­
derungen, Kündigungen und Entlassungen dem 
Generalintendanten vor. 
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(5) Die Direktoren und Intendanten haben 
das Recht, vom Aufsichtsrat gehört zu werden, 
wenn der Generalintendant ihre Vorschläge 
hinsichtlich der Gesamtplanung ablehnt. 

(6) Die Intendanten haben im Rahmen 
ihres Programmbudgets dem Programmdirek­
tor Programm vorschläge für den Hörfunk zu 
erstatten, soweit diese ihren Landesbereich \ 
betreffen. 

(7) In Wahrung der Länderinteressen haben 
die Intendanten dem Programmdirektor Pro­
grammvorschläge für das Fernsehen zu unter­
breiten. "  

Der Vertreter der Freiheitlichen Partei 
Österreichs ist diesem Vorschlag der Abge­
ordneten der Österreichischen Volkspartei bei­
getreten. 

Die Abgeordneten der Sozialistischen Partei 
Österreichs haben hiezu keinen Vorschlag 
erstattet. 

§ 12 (entspricht den einschlägigen Bestim­
mungen der Artikel 9, 10 und 12 des Volks­
begehrens über die Unvereinbarkeit bei der 
Ausübung leitender Funktionen) : 

Die Abgeordneten der Österreichischen Volks­
partei haben folgenden Vorschlag eingebracht : 

"Personen, die in der Gesellschaft die 
Funktion des Generalintendanten, eines Direk­
tors, eines Intendanten oder eines leitenden 
Angestellten ausüben, müssen folgenden Be­
dingungen gerecht werden : 

a) sie müssen handlungsfähige Personen sein ; 
b )  sie sollen in der Regel österreichische 

Staatsbürger sein ; Ausnahmen bedürfen 
der Genehmigung der Gesellschafterver­
sammlung beziehungsweise des Aufsichts­
rates ; 

c) sie müssen eine entsprechende Vorbildung 
beziehungsweise fünf jährige einschlägige 
oder verwandte Berufserfahrung nach­
weisen können ; 

d) der gemäß § 9 Abs. 1 von der Gesell­
schafterversammlung bestellte Geschäfts­
führer, der die Bezeichnung General­
intendant führt, darf in den letzten fünf 
Jahren vor seiner Bestellung kein Mandat 
im Nationalrat oder Bundesrat, in einem 
Landtag oder Gemeinderat ausgeübt 
haben und darf weder der Bundesregie­
rung noch einer Landesregierung angehört 
haben beziehungsweise Funktionär einer 
politischen Partei gewesen sein. Zum 
Generalintendanten darf nur bestellt 
werden, wer eine ausreichende ein­
schlägige oder verwandte Erfahrung be­
sitzt und mindestens fünf Jahre in 
leitender Stellung tätig war. Er darf 
ohne Genehmigung des Aufsichtsrates 

keine anderen Funktionen, Ämter oder 
Beschäftigungen ausüben ; 

e) Direktoren, Intendanten und leitende 
Angestellte dürfen für die Dauer ihrer 
Tätigkeit bei der Gesellschaft kein Mandat 
im National- oder Bundesrat, in einem 
Landtag oder Gemeinderat ausüben und 
dürfen weder der Bundesregierung noch 
einer Landesregierung angehören be­
ziehungsweise Funktionäre einer poli­
tischen Partei sein ; 

f )  die gemäß § 8 Abs. 3 lit. a genannten 
Mitglieder des Aufsichtsrates aus dem 
Bereich von Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung dürfen für die Dauer ihrer 
Tätigkeit bei der Gesellschaft kein Mandat 
im National- oder Bundesrat, in einem 
Landtag oder Gemeinderat ausüben und 
dürfen weder der Bundesregierung noch 
einer Landesregierung angehören be­
ziehungsweise Funktionäre einer poli­
tischen Partei sein." 

Der Vertreter der Freiheitlichen Partei 
Österreichs ist dem V orschlag der Vertreter 
der Österreichischen Volkspartei mit folgenden 
Abänderungen beigetreten : 

Lit. a, b und d werden in der Fassung des 
Vorschlages der Österreichischen Volkspartei 
gutgeheißen. 

Lit. c soll lauten : 
"sie müssen eine entsprechende Vorbildung 

sowie auf Grund ihrer bisherigen beruflichen 
Tätigkeit die nötigen Erfahrungen besitzen, 
die sie zur Ausübung einer leitenden Funk­
tion befähigen ; " . 

Lit. e soll lauten : 
, ,Direktoren, Intendanten und leitende An­

gestellte dürfen für die Dauer ihrer Tätigkeit 
bei der Gesellschaft kein Mandat im Nationalrat, 
Bundesrat oder in einem Landtag ausüben 
und dürfen weder der Bundesregierung 
noch einer Landesregierung angehören ; "  . 

Lit. f soll lauten : 
"die in § 8 Ahs. 3 lit. a genannten Mitglieder 
des Aufsichtsrates aus dem Bereich von 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung dürfen 
für die Dauer ihrer Tätigkeit bei der Gesellschaft 
kein Mandat im Nationalrat, Bundesrat oder in 
einem Landtag ausüben und dürfen weder deI' 
Bundesregierung noch einer Landesregierung 
angehörelI. " 

Die Abgeordneten der Sozialistischen Partei 
sind der vom Vertreter der Freiheitlichen 
Partei vorgeschlagenen Unvereinbarkeitsbe­
stimmung beigetreten, wonach Direktoren, 
Intendanten und leitende Angestellte sowie 
die in § 8 Abs. 3 lit. a genannten Mitglieder 
des Aufsichtsrates aus dem Bereich von 
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Wissenschaft, Kunst und Volksbildung für beschluß des Aufsichtsrates der Gesellschaft 
die Dauer ihrer Tätigkeit bei der Gesellschaft vorangehen ; weicht der Antrag des Ministers 
kein Mandat im Nationalrat, Bundesrat oder vom Beschluß des Aufsichtsrates ab , dann 
in einem Landtag ausüben und weder der ist diesem Gelegenheit zur Äußerung zu 
Bundesregierung noch einer Landesregierung geben. Der Inhalt der Äußerung ist dem 
angehören dürfen. Hauptausschuß zugleich mit dem Antrag des 

Dieselbe Unvereinbarkeitsbestimmung soll Verkehrsministers vorzulegen. 

nach dem Vorschlag der Abgeordneten der (2) Die Einhebung des Entgelts im Sinne 
Sozialistischen Partei Österreichs ohne Rück- dieses Gesetzes erfolgt durch die Post- und 
wirkung auch für die von den Abgeordneten Telegraphenverwaltung zugleich mit der staat­
der SPÖ vorgeschlagenen beiden Geschäfts- lichen Genehmigungsgebühr für den Betrieb 
führer gelten. einer Empfangsanlage. Wer von der Ge-

§ 14 (entspricht dem Artikel 15 des Volks- nehmigungsgebühr durch die Post- und Tele-
begehrens : Programmentgelt) : graphenverwaltung befreit wurde, ist auch 

Die Abgeordneten der Österreichischen Volks- frei von der Verpflichtung zur Entrichtung 

partei haben folgenden Vorschlag erstattet : des Entgelts. "  
Der Vertreter der Freiheitlichen Partei 

, , ( 1 )  Die Gesellschaft ist berechtigt, für die Österreichs hat sich seinen Vorschlag dazu 
Erfüllung der ihr im § 1 Abs. 1 bis 3 über- vorbehalten. 
tragenen Aufgaben von allen zum Betrieb Wie bereits berichtet, hat der Ausschuß 
eines Hörfunk- oder Fernsehempfangsgerätes mit Zustimmung aller drei vertretenen Par­
Berechtigten ein angemessenes Entgelt ein- teien die Bestimmungen des Artikels 5 des 
zuheben. Das Rundfunkteilnehmer- be- Volksbegehrens über die Sorgfaltspflicht und 
ziehungsweise Fernseh-Rundfunkteilnehmerent- des Artikels 16 des Volksbegehrens über die 
gelt wird vom Aufsichtsrat in dem zur Deckung Straf bestimmungen für entbehrlich gehalten, 
des Programm-, Investitions- und Betriebs- und zwar aus folgenden Gründen : 
aufwandes erforderlichen Ausmaß festgesetzt. Die Bestimmungen über die Sorgfaltspflicht 

(2) Die Einhebung des Rundfunkteilnehmer- sollen entfallen, um eine Präjudizierung des 
beziehungsweise Fernseh-Rundfunkteilnehmer- neuen Presserechtes zu vermeiden. Der Aus­
entgeltes erfolgt auf Grund eines zwischen schuß hat jedoch in Aussicht genommen, 
der Gesellschaft und dem Rundfunkteilnehmer dem Nationalrat die Annahme einer Ent­
beziehungsweise Fernseh-Rundfunkteilnehmer schließung folgenden Inhaltes zu empfehlen : 
abgeschlossenen Vertrages durch die Post "Die Bundesregierung wird ersucht, dem 
zugleich mit der Einhebung der staatlichen Nationalrat den Entwurf eines Bundes­
Rundfunkteilnehmer- beziehungsweise Fern- gesetzes vorzulegen, mit dem die Sorgfalts­
seh-Rundfunkteilnehmergebühr. pflicht der Dienstnehmer der " Österreichi-

(3) Die Bewilligung zum Besitz und zum scher Rundfunk Ges. m. b. H." hinsichtlich des 
Betrieb eines Hörfunk- oder Fernsehempfangs- Wahrheitsgehaltes der Sendungen, ihrer Ver­
gerätes setzt einen Teilnehmervertrag zwischen antwortlichkeit und der Verpflichtung der 
der Gesellschaft und dem Teilnehmer gemäß Gesellschaft zur Sendung von Gegendar­
Abs. 2 voraus. stellungen, falls wesentlich unwahre Tat-

(4) Die von der Entrichtung der staatlichen sachenbehauptungen verbreitet werden, ge­
Rundfunkteilnehmer- beziehungsweise Fern-

I 
regelt werden." 

seh-Rundfunkteilnehmergebühr befreiten Teil- Die Straf bestimmungen können nach ein­
nehmer sind auch von der Entrichtung des helliger Auffassung der im Ausschuß ver­
Rundfunkteilnehmer- beziehungsweise Fern- tretenen Parteien deshalb entfallen, weil alle 
seh-Rundfunkteilnehmerentgeltes befreit. "  Tatbestände, die erfaßt werden sollen, für 

Der Vorschlag der Abgeordneten der Sozia- jenen Personenkreis, auf den die Strafbestim­
listischen Partei Österreichs zu § 14 hat folgenden mungen Anwendung finden sollen, bereits 
Wortlaut : im Antikorruptionsgesetz und im § 98 Straf-

, ,(1) Die Gesellschaft ist berechtigt, zur gesetz erfaßt sind. 

Bedeckung der ihr durch die Erfüllung der Das, Hohes Haus, war der Bericht über 
Aufgaben (ausgenommen die Leistung des den Stand der Beratungen des Ausschusses 
Kurzwellendienstes in das Ausland) entstehen- beziehungsweise Unterausschusses zur Behand­
den Kosten ein Entgelt festzusetzen, dessen lung des dem Volksbegehren zugrunde liegen­
Höhe der Zustimmung des Hauptausschusses d?n �es�tzentwurfes ü�er di� �ufgaben und 
des Nationalrates bedarf. Die Antragstellung dIe EInrIchtung der "OsterrelChlscher Rund­
an den Hauptausschuß obliegt dem BundeS- I 

funk, Gesellschaft m. b. H.".  
minister für Verkehr und Elektrizitätswirt- Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
schaft ; dem Antrag muß ein Festsetzungs- Ausschuß durch mich den A n t r a g, der 
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Nationalrat wolle diesen Bericht zur Kenntnis I' ÖVP können es nicht erwarten, dafür einen 
nehmen. Einser in Fleiß und Betragen von der pressure 

Präsident : Wir gehen in die Debatte ein. Als group der �resse ins . . Ze�gnis zu. bekommen. 

erster zum Wort gemeldet . . .  (Abg. Dr. 1 (Abg. Dr. F� e d l�.
r ,' l!'ur d�e Not�'!" �st der Kollege 

Wint er :  Der Herr Berichterstatter hat nicht N.eugebauer zU8tänd�g, ntcht Ste . )  Ich habe 
beantragt, in die Debatte einzugehen ! _ Heiter· I mcht gewußt, daß der Herr Kollege Ne�?e­
keit bei der SPÖ. - Abg. Cze t t e l: Das klappt · bauer zur p�essure group �er �resse ge�ort . 
absolut nicht !) Der Herr Berichterstatter kann (Ab�. I!r.

, 
Ft �d l er :  Ab�r fy:� dte l!0ten �8t e� 

ja den Antrag noch nachbringen zustand'tg . )  SIe haben vIelleICht keme Lehrer . 
. 

. 
Und was für welche ! (Allgemeine Heiterkeit. -

Benchterstatter Dr. Halder : Hohes Haus ! Ruf bei der Ö Vp · Aber Präsidenten haben wir 
Ich stelle den Antrag, in die Diskussion �inzu- I nicht !) Ich habe

' 
sie genossen, gerade beim 

gehen und, falls . Wortmeldungen . vorlIegen, i Volksbegehren ! Ich brauche keinen Namen ;.eneral- und SpezIaldebatte unter emem abzu- ' 
zu nennen. (Abg. H arwalik, auf sich zeigend ,' 

uhren. Hier sitzt er ! - Abg. Mark : Der Schuldige 
Präsident : So ist es wieder nicht notwendig, meldet sich I) 

weil ja keine meritorischen Anträge gestellt Die Herren Kollegen von der Österreichischen 
sind, sodaß sich also eine Trennung nach Volkspartei, die im Sonderausschuß bezie­
General- und Spezialdebatte erübrigt. hungsweise im Unterausschuß mitgewirkt 

Wir gehen also jetzt in die Debatte ein. haben, haben wiederholt erklärt, man sei den 
Als erster zum Wort gemeldet ist der Herr 1 832 .35� 1!nterze�chnern des .Volksbegehre�s 
Abgeordnete Dr. Winter. Ich erteile es ihm. schuldIg, Ihnen emmal zu berIchten, was mIt 

. . .  \ ihrem Begehren vom Parlament gemacht 
Ab�eordne�er .. 

Dr. Wmter (�PO) : Hohes I worden ist. Sie haben nur nicht die Zeit ge­
Haus . Ich bm .ube�zeugt, daß SICh al!e Damen I funden, diese Berichterstattung schriftlich 
und He:.-ren; d ie hIer v:�rsammelt smd, nach festzuhalten, damit die Abgeordneten damit 
den. mundlIchen A�sfulu·::m.ge� des H�rrn i auch unter das Volk und die Unterzeichner gehen 
Ber�?hters�atters daruber vollig 1m klaren sI�d, I können. Sie haben sich darauf beschränkt, 
woruber 1m Ausschuß beraten worden I�t 

I heute vom Kollegen Halder einen längeren 
und was aus de� Berat�nge� als Ergebms : mündlichen Vortrag halten zu lassen. 
herausgekommen 1st. Es 1st em Novum, daß . . 
der meritorische Inhalt von Ausschußberatun- Aber 

. 
WIe hohl. dIe P�ase, daß man den 

gen im mündlichen Bericht vorgetragen wird U-?terzeIChnern emmal zeIgen muß, was �an 
und daß im schriftlichen Bericht davon nichts mIt �em V �lksbegehren gemac�t ha�, 1st, 
enthalten ist. Aber es ist, wie wir hörten, heute 1 kann. Jeder 

.
lelcht erkennen, der SICh ermnert, 

nicht das einzige Novum. I �
aß Jede Stt�ung des Sonderausschusses u�d 

. . . . . . Jede der 15 SItzungen des Unterausschusses m 
Es 1St also wlede� so W�lt, daß SOZIalIstIsche den Zeitungen gemeldet wurde und daß 

�bgeordnete -
. 

mICh trIfft es als ers�en -:- 11 darüber sehr oft viel mehr geschrieben worden 
SICh k�ntra . emen A�sschußan�rag m dIe ist, als den Vertl'aulichkeitsbestimmungen der 
Rednerhste �mt�agen mu�sen. Es 1St se�, sehr 1 Geschäftsordnung des Nationalrates für Unter­
lange her, seIt SICh derartIges zuletzt ereIgnete. ausschüsse entsprechen würde. 

Ich bin sicher, daß es nicht wenige Leute im 
I Aber von den 832.353 von Herrn Abge­

bür�er�ichen Lager gibt, .�enen ob .. eines solc�en 1 ordneten Harwalik und seinen Parteifreunden 
Erelgmsses das Herz hoher schlagt : EndlIch gern mit dem Volk von Österreich identifizierten 
kann man "deI?; Roten" einmal zeigen, wer . . .  (Abg. M i t t erer : Ah, die gehören nicht da­
Herr im Hause Osterreich ist t (Abg. Dr. Hai· zu ?) Die übrigen 4 Millionen gehören offenbar 
d e r :  Wer sagt das ? - Abg. Prinke : Sie leben nicht zu diesem Volk von Österreich oder nicht 
in der Einbildung !) Das ist so der Geist, der zu dem, was die Herren der Volkspartei als 
aus allen Handlungen der letzten Zeit hervor- Volk von Österreich verstehen. Aber wer von 
geguckt hat. (Abg. Dr. Haider : Ein Volksbe- diesem der Österreichischen Volkspartei so 
gehren ist es l - Abg. Prinke : Als Souverän !) besonders sympathischen Teil des österreichi­
Jawohl ! schen Volkes sich ernstlich für das weitere 

Zu solchen Emotionen Anlaß gegeben Schicksal des Volksbegehrens interessieren 
haben die Verhandlungen über das Rundfunk- I wollte, sei es, daß er im Oktober 1964 nicht nur 
volksbegehren, das heißt eigentlich nur das auf Empfehlung des Anstaltsleiters oder des 
Betreiben der Herren von der Österreichischen I Herrn Kooperators oder auf Drängen seines 
Volkspartei, vor dem Parlament und damit vor Leibblattes unterschreiben ging, sei es, daß er 
der breiten Öffentlichkeit zu beweisen, wie sehr der Reklame auf den Leim ging und vermeinte, 
sie beflissen waren, den Zeitungsleuten, die das er könne wirklich der Demokratie just in 
Volksbegehren eingeleitet haben, zu einem dieser Sache und in diesem Falle oder überhaupt 
Erfolg zu verhelfen. Manche Abgeordnete der mit seiner Unterschrift einen Dienst erweisen, 
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der konnte sich aus der Presse indessen hin­
reichend über die Gründe informieren, warum 
die Parlamentsparteien noch nicht über ein 
Rundfunkgesetz oder über seinen Inhalt einig 
geworden sind. 

N ach den Bestimmungen der Geschäfts­
ordnung des Nationalrates - ich will mich 
darüber nicht sehr verbreiten, weil ohnedies 
schon eine Geschäftsordnungsdebatte abge-

, wickelt wurde - ist jede Vorlage, ob nun 
Regierungsvorlage oder Iniativantrag im Wege 
des Volksbegehrens oder Initiativantrag von 
Abgeordneten, einem Ausschuß zur Vorbera­
tung zuzuweisen. Der Ausschuß kann einen 
Unterausschuß einsetzen, der dann dem Aus­
schuß zu berichten hat. Die Beratungen des 
Ausschusses haben mit einem Antrag an den 
Nationalrat zu enden. 

Der Sonderausschuß, den der Nationalrat für 
das Volksbegehren in Rundfunksachen einge­
setzt hat, hat seine Beratungen noch nicht abge­
schlossen, wie aus den Ausführungen des 
Herrn Berichterstatters deutlich zu entnehmen 
war und wie überdies allgemein bekannt ist. 
Dennoch haben die Herren von der Öster­
reichischen Volkspartei im Ausschuß und der 
Herr Kollege von der FPÖ darauf bestanden, 
dem Nationalrat einen Bericht über das bis­
herige Ergebnis zu erstatten. Und - das 
wurde auch schon gesagt - zur betrüblichen 
Überraschung hat sich der Herr Präsident des 
Hauses entschlossen, diesem Begehren zu fol­
gen, obwohl für diesen Tagesordnungspunkt 
weder Einstimmigkeit noch eine Zweidrittel­
mehrheit gegeben war. Bitte, das ist nun so. 

Der schriftliche Bericht sagt zwar, daß in 
wenigen Punkten und in welchen Punkten noch 
keine Einigung erzielt wurde. Aus dem münd­
lichen Bericht konnte nur der mit der Materie 
sehr Vertraute heraushören, wo die Differenzen 
in den Auffassungen der Parteien liegen. Der 
schriftliche Bericht sagt nichts darüber aus, 
worüber und in welcher Fassung man sich 
geeinigt hat oder was etwa vom Text des 
Volksbegehrens noch übriggeblieben ist. Wenn 
Sie nun an Hand des heutigen mündlichen 
Berichtes und an Hand des Volksbegehrens 
etwa einen Vergleich hätten anstellen können, 
dann wären Sie in der glücklichen Lage, die 
Arbeit des Sonderausschusses beziehungsweise 
des Unterausschusses zu werten und einzu­
schätzen. 

Aber von diesem heutigen Bericht geht 
keinerlei Bindung in der Sache selbst aus. Es 
wird da ein Beschluß des Sonderausschusses 
vom 29. April dieses Jahres zitiert. Darin wird 
der Unterausschuß ersucht, seine Beratungen 
so zeitgerecht abzuschließen, daß der Sonder­
ausschuß noch in der Frühjahrssession dem 
Nationalrat einen Bericht zur Beschlußfassung 

vorlegen kann. Die Kollegen von der ÖVP 
in diesem Ausschuß haben sich zu diesem 
Beschluß vom 29. April eine Auslegung zurecht­
gelegt, in der der Ton auf dem "Bericht" liegt 
und das Wort "Beschlußfassung" unter den 
Tisch fällt. Ich glaube, es wird auch absicht­
lich dabei übersehen, daß der Unterausschuß 
seine Beratungen noch nicht abgeschlossen 
hat und daß das Hohe Haus daher in der 
Sache selbst noch gar keinen Beschluß fassen 
kann. 

Offenbar aber hatten nach dem Krach im 
Sonderausschuß am 1. Juli die Kollegen von der 
Österreichischen Volkspartei selbst das Gefühl 
von Mängeln in ihrer Argumentation, worauf 
die Behauptung auftauchte, ich hätte bei den 
Besprechungen auf eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Fiedler - so hat man es vor 
zwei Wochen gelesen, jetzt heißt es : auf eine 
Frage des Abgeordneten Harwalik - erklärt, 
daß dem Nationalrat auf jeden Fall ein 
Zwischenbericht zukommen solle, auch wenn es 
zu keinem Abschluß der Beratungen käme. 
(Abg. Prinke : Genauso I) 

In den Zwischenbesprechungen vor dem 
zitierten Beschluß des Sonderausschusses vom 
29. April war ich mit den Herren der Öster­
reichischen Volkspartei allein. Sie, die Herren 
von der ÖVP, erinnern sich an die behauptete 
Erklärung von mir - ich kann mich 
daran nicht erinnern (Heiterkeit bei der (J V P), 
wohl aber daran, daß der Herr Abgeordnete 
Dr. Ludwig Weiß, der derzeitige Vorsitzende des 
Aufsichtsrates der Rundfunk Ges. m. b. H., 
bei dem Suchen nach der Formulierung des 
Antrages gemeint hat, es dürfe dabei aber ja 
nicht wieder auf einen Zwischenbericht hinaus­
laufen. 

Ich habe damals sicher den Fehler gemacht, 
daß ich allein mit den Herren der Öster­
reichischen Volkspartei verhandelt habe. Es 
wird nicht mehr geschehen. Ich habe daraus 
gelernt. Ich stehe mit meiner Erinnerung allein 
den Erinnerungen der zehn ÖVP-Herren gegen­
über. (Abg. Prinke : Kein Engel ist so rein ! ­
Der Präsident  gibt das Glockenzeichen.) 
Wenn Sie sich über Ihre Erinnerungen einig 
sind, rede ich weiter. Verwunderlich ist nur, 
daß alle zehn Herren der Österreichischen 
Volkspartei . . . (Abg. Dr. Fied l er :  Es waren 
nur neun !) - Es waren neun ! Danke vielmals ! 
(Ruf : Alle N eune waren es !) Alle N eune 
waren es, ganz richtig ! - . . .  , daß die Herren 
der Volkspartei ihre Erinnerung an meine an­
gebliche Erklärung bei den stundenlangen Ver­
handlungen am 1. Juli im Unterausschuß 
und im Sonderausschuß nicht ins Treffen ge­
führt haben. Ich und meine Parteifreunde vom 
Sonderausschuß haben diese Version von mei­
ner angeblichen Zusage erst sm Tag nach dem 
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Krach im Sonderausschuß vom 1. Juli in den 
ÖVP-Blättern beziehungsweise in den vom 
ÖVP-Pressedienst versorgten Blättern diffuser 
Couleur gelesen. (Abg. Pri n k e :  Einseitige 
Vergeßlichkeit I) Mein Gott, . Kollege Prinke ! 
Ich glaube, wir sind in e i ner  Altersstufe, wir 
brauchen uns gegenseitig die Vergeßlichkeit 
nicht vorzuwerfen. (Heiterkeit.) Sie werden 
auch oft bei den Wohnbauverhandlungen etwas 
vergessen haben. (Heiterkeit. - Abg. Prink e : 
I eh werde Ihnen beweisen, daß ich nichts ve·r­
ge8sen habe I) Die Hausherren haben Sie nicht 
vergessen, das stimmt. (Neuerliche H eiter­
keit. - Abg. Pri n k e :  Sie  wollten ja die Miet­
zinse erhöhen 1 - Der Präsident  gibt das 
Glockenzeichen.) 

Es gibt noch etwas Verwunderliches. Wir 
haben im Blauen Salon dieses Hauses hier über 
die Formulierung des Antrages vom 29. April 
hin und her beraten. Was wäre näher gelegen, 
als daß die Herren der Volkspartei gesagt 
hätten : Nehmen wir in den Beschluß auf 
jeden Fall hinein, daß, auch wenn der Aus­
schuß nicht zu Ende kommt, dem Haus ein 
Zwischenbericht zu erstatten ist. Das sind 
nur einige Worte. Aber keiner ist auf die 
Idee gekommen. Nur am Abend nach dem 
1 .  Juli ist es den Herren eingefallen, daß ich 
eine Zusicherung gegeben hätte. 

Wie immer dem gewesen sein mag - am 
Wert des heutigen Zwischenberichtes, meine 
Damen und Herren, ändert das gar nichts ! 
Er ist legislativ völlig nutzlos. Niemand in 
diesem Sonderausschuß ist verpflichtet, etwa 
weiterhin als beschlossen gelten zu lassen, 
worüber man sich bisher geeinigt hat oder 
worüber heute etwas vom Herrn Bericht­
erstatter erzählt oder verlesen wurde. Auch 
das Verhandlungsklima ist durch den heutigen 
Vorgang und durch den Vorgang vom 1 .  Juli 
dieses Jahres bestimmt nicht gefördert worden. 
(Abg. Prin k e :  Es wird gedroht l) 

Gebunden ist nach der Geschäftsordnung 
ein Ausschuß - und damit natürlich auch 
seine Mitglieder - an den Abschlußbericht 
beziehungsweise an den Antrag, der dem 
Nationalrat vorgelegt wird. Zwischenberichte 
- das ist heute auch wiederholt erwähnt 
worden - sind in der Geschäftsordnung nicht 
vorgesehen. Wenn auch der Bericht, den Herr 
Dr. Halder vorgetragen hat, nicht als Zwischen­
bericht bezeichnet wurde - er ist doch einer ! 
Er enthält ja in der Sache selbst keinerlei 
Antrag an das Haus. 

Mit der Kenntnisnahme dieses heutigen 
Berichtes - Kenntnisnahme hat der Herr 
Berichterstatter auch mündlich beantragt, daß 
nämlich in wesentlichen Punkten noch keine 
Einigung zustande gekommen ist - ist der Weg 
für eine weitere Beratung der Vorlage eigentlich 

versperrt. Aber die Herren von der Volks­
partei sind schon daraufgekommen, und es 
wurde ja  schon ein Antrag verlesen, der diesen 
Lapsus reparieren soll ; dazu werde ich mich 
später noch äußern. 

Jedenfalls erachten wir uns durch diesen 
heutigen Bericht in keiner Weise gebunden, 
und ich werde meinen Parteifreunden in dem 
Sonderausschuß oder in künftigen Unter­
ausschüssen jedenfalls empfehlen, unsere 
Rechtsauffassung vom Charakter und Wert 
dieses heutigen Berichts allen künftigen Be­
ratungen und Verhandlungen zugrunde zu 
legen. Wir erachten uns, wie ich schon sagte, 
in keiner Weise gebunden und behalten uns vor, 
alles wieder zur Debatte zu stellen. (Abg. 
P ri n k e :  Das ist Demokratie I) Denn an den 
Verstoß gegen das Arbeitsübereinkommen der 
Regierungsparteien beziehungsweise an den 
Verstoß gegen dieses Abkommen, nicht nur 
gegen seinen Wortlaut, sondern auch gegen den 
Geist dieses Abkommens, daran werden Sie 
von uns noch oft erinnert werden ! Wir wer­
den Ihnen da nichts schenken, dessen können 
Sie versichert sein ! (Beifall bei der SPÖ. -
Abg. Prinke : Wir haben Ihre Wortbrüche 
nicht vergessen I) 

Wenn künftige Verhandlungen über ein 
Rundfunkgesetz dadurch erschwert werden, 
daß man es eigentlich nun von vorne wieder 
in Beratung ziehen muß, so mögen das jene 
verantworten, denen an einem echten Dienst 
für die Radiohörer weniger gelegen war als 
am Scharwenzeln um das Lob jener Journa­
listen, die sich gerne anmaßen, die vom Volk 
gewählten Abgeordneten zur Sau zu machen. 
(Abg. Dr. N e ugebauer :  Sehr richtig !) Es 
hat immer Menschen gegeben, und es wird 
sie wahrscheinlich immer geben, die den Fuß 
küssen, der sie in den Hintern tritt. (Zwischen­
rufe. - Abg. Dr. Migsc h :  So ist es !) Wir 
Sozialisten haben nicht die Absicht, uns zu 
Stiefelputzern einer gewissen präpotenten 
Journaille degradieren zu lassen ! (Beifall bei 
der SPÖ. - Abg. Pri n k e :  Das war der Ton 
im Unterausschuß I) 

In der Propaganda zum Volksbegehren und 
in den Erläuterungen dazu konnte man nicht 
oft genug beteuert finden, daß der Gesetzes­
antrag dieser journalistischen Initiative . . . 

(Abg. Machunz e :  Ob das der Nenning mit 
heim nimmt ? Hoffentlich hört das der Kollege 
Nenning I) Nenning, ja - der wird gerne 
abgetreten, den können Sie vereinnahmen. 
(Abg. Prinke : Willst du nicht mein Bruder 
sein, so hau ich dir den Schädel ein ! - Der 
Präsident  g·ibt das Glockenzeichen.) Ich möch­
te nicht prüfen, was die Outsider Ihres hohen 
Gremiums in manchen Sachen schon zu­
sammengeschrieben haben. (Zwischenrufe.) 
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In der Propaganda zum Volksbegehren und 
in den Erläuterungen zum Text konnte man 
nicht oft genug beteuert finden, daß der 
Gesetzesantrag diesel' journalistischen Initia­
tive wohldurchdacht und wohlausgewogen sei. 
Implicite soll damit wohl auch gesagt werden, 
und das ist auch geschrieben worden -
indirekt natürlich -, was für Dummköpfe 
die Abgeordneten im Parlament eigentlich 
sein müssen, daß sie bisher neun Monate 
brauchten und noch immer nicht so weit sind, 
diesen angeblich so großartigen und ausge­
zeichneten Gesetzentwurf zum Beschluß zu 
erheben. 

Im Sonderausschuß und im Unterausschuß 
konnte man von ÖVP-Seite immer wieder 
hören, daß man dort entschlossen sei, so nahe 
wie möglich beim Volksbegehren zu bleiben. 
Damals war also zu hören, daß die Österreichi­
sche Volkspartei oder ihre Abgeordneten von 
der Großartigkeit des Gesetzentwurfes zwar 
nicht zu hundert Prozent überzeugt waren, 
sich aber verpflichtet fühlten, treue Diener 
der von mir schon genannten Journalisten zu 
sein. (Abg. Dr. K u m m e r :  Treue Diener des 
Volkes zu sein !) Das hat die Arbeiten im 
Ausschuß außerordentlich erschwert. Wir So­
zialisten hatten immer wieder die mühevolle 
Aufgabe, aus diesem Gesetzesantrag, ich möchte 
sagen : aus der vielen Spreu den wenigen 
Weizen herauszusondern, und ich muß ge­
stehen, daß uns dabei der Kollege Dr. van 
Tongel sehr oft behilflich war - rein kolle­
gial -, um die Arbeit zu fördern, während 
von den Herren der Österreichischen Volks­
partei fast jeder textlichen Änderung zäher 
Widerstand entgegengesetzt wurde und es 
langwieriger Überzeugungsdebatten bedurfte, 
bis man endlich zu einer Formulierung ge­
langte, von der auch wir sagen konnten : Die 
kann man dem Nationalrat vielleicht zur 
Beschlußfassung vorlegen. 

Deshalb, meine Damen und Herren, haben 
wir im Ausschuß so lange gebraucht und 
sind noch immer nicht fertig, und wir werden 
noch lange brauchen, selbst dann, wenn in 
den strittigen Punkten Übereinstimmung er­
zielt worden ist, weil die Kollegen Abgeord­
neten der Österreichischen Volkspartei in 
diesem Ausschuß geradezu mißtrauische Angst 
vor jeder neuen Textierung oder vor einer 
Textierung, die vom Text des Volksbegehrens 
abweicht, haben. Am liebsten wäre dem 
Wortführer der Fraktion der Österreichischen 
V olkspartei in dem Ausschuß gewesen, wenn 
wir jede neue Fassung mit den Initiatoren, 
mit den Redaktoren des Volksbegehrensantra­
ges beraten hätten, damit die ihren Segen 
dazu geben. Das ist kein Beweis für die 
Tüchtigkeit im Gesetzemachen, aber so war 
halt die Stimmung in diesem Ausschuß. 

Dabei war eines sehr nett : Wir haben den 
bevollmächtigten Vertreter der Initiatoren 
zweimal im Unterausschuß gehabt, es war der 
Herr Redakteur Stöger, und als ihm im Unter­
ausschuß einmal wegen einer legistischen 
Ungereimtheit im Gesetzesantrag zum Volks­
begehren ein Vorhalt gemacht wurde, hat er 
gesagt : Ja, meine Herren, das Gesetz über 
das Volksbegehren, überhaupt über diese ver­
fassungsmäßige Institution, schreibt vor, daß 
ein solches Volksbegehren einen Gesetzent­
wurf enthalten muß. Wir, so sagte Stöger, 
haben nun versucht, in unseren Entwurf 
hineinzuschreiben, was wir uns vorstellten. 
Im übrigen haben wir uns darauf verlassen, 
daß die Abgeordneten, die ja die Gesetze zu 
machen haben, aus unseren Vorstellungen 
schon ein Gesetz zurechtmachen werden. -
Das war viel offener und wirklichkeitsnäher 
als die bombastischen Behauptungen in der 
Propaganda zum Volksbegehren, von der der 
Gesetzesantrag als der Weisheit letzter Schluß 
hingestellt wurde. 

Im übrigen hat sich die Propaganda im 
September 1964 über den sachlichen Inhalt 
des Volksbegehrens wohlweislich ausgeschwie­
gen und beschränkte sich auf wenige Phrasen 
von der unmittelbaren Demokratie als Retterin 
des Staates, von der Befreiung des Rundfunks 
von den politischen Parteien und auf das Ver­
sprechen eines besseren Radioprogramms. Da­
mit hat man die Leute zu den Einschreibe­
stellen gelockt im Bewußtsein, daß die wenig­
sten von den Unterzeichnern den Gesetzesantrag 
im einzelnen studieren würden und daß von 
diesen wenigen wieder nur wenige den Pferde­
fuß darin erkennen würden. 

Nach Abschluß des Volksbegehrens habe 
ich in der "Tiroler Tageszeitung" von der 
"demokratischen Reife der Bevölkerung in 
den bei den westlichen Bundesländern" ge­
lesen, die da besonders herausgestrichen wurde. 
In Vorarlberg haben angeblich 30 Prozent 
(Zwischenruf des Abg. Hart l) - dann brauchen 
Sie sich ja darüber nicht aufzuregen - der 
Wahlberechtigten unterschrieben, in Tirol 
waren es nur 24 Prozent. Dann dürfte das 
ein ziemliches Gefälle bekommen haben. Jeden­
falls behauptete die "Tiroler Tageszeitung", 
man habe es bei diesen 30 oder 24 Prozent 
mit den besonders qualifizierten Staatsbürgern 
zu tun. (Abg. Dr. Wi tha lm:  Das hängt mit 
dem Schiff " Vorariberg" zusammen !) Wir 
werden bestimmt nicht unterlassen, den rest­
lichen 70 oder 76 Prozent zu gegebener Zeit 
in Erinnerung zu rufen, daß sie nach Meinung 
der Propagandisten für das Volksbegehren 
zu den minderqualifizierten Staatsbürgern ge­
hören. 

Im übrigen beweisen diese Prozentsätze ja 
nur, daß an einem Erfolg dieses Volksbegehrens 
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in erster Linie die Österreichische Volkspartei 
interessiert war. Sie hat das damals nicht 
direkt in ihrer Propaganda zum Ausdruck 
gebracht, dafür aber demonstrierten promi­
nente Einschreiber , zum Beispiel der damalige 
Apostolische Administrator und jetzige re­
gierende Bischof von Innsbruck (Abg. H art l :  
Sie dürften etwas gegen die Geistlichen haben !) , 
der Landtagspräsident von Tirol, der Inns­
brucker Bürgermeister mit seinem schwarzen 
Stellvertreter, hohe Beamte von eindeutiger 
und allgemein bekannter Couleur. Sie wurden 
natürlich fotografiert, wie sie beim Einschrei­
ben sind, in der Presse wurde das veröffentlicht, 
und man hat den Leuten sehr deutlich gezeigt, 
wem dieses Volksbegehren politischen Nutzen 
bringen würde. Nur haben es nicht alle 
kapiert. 

Die Initiatoren beteuerten zwar immer 
wieder, daß sich das Volksbegehren gegen 
keine politische Partei richte, und die Vor­
würfe - ich zitiere Herrn Ernst-Werner 
Nußbaum in der "Presse" vom 13. Oktober -
"Günstlingswirtschaft und Parteiegoismus im 
Rundfunk" wurden also formal gegen alle 
Parteien erhoben, auch gegen die in diesem 
Fall sicherlich völlig unschuldige Freiheitliche 
Partei. (Abg. Dr. van Tongel : Danke für 
die Freisprechung ! - Heiterkeit.) Sie haben 
sich dagegen ja nicht gewehrt, vielleicht sind 
Sie auch irgendwo im BandeI gewesen. (Zwi­
schenrufe.) Die Österreichische Volkspartei 
hat sich diese Vorwürfe gerne gefallen lassen, 
weil sie der Tarnung der wahren Absichten 
der ganzen Aktion dienten. 

Nach Abschluß des Volksbegehrens konnte 
dann der Herr Generalsekretär der ÖVP, der 
Herr Abgeordnete Dr. Withalm, verkünden, 
daß die Österreichische Volkspartei dieser 
Aktion immer "mit Sympathie gegenüber­
gestanden" sei, um so mehr, als sich der 
Gesetzentwurf in den entscheidenden Teilen 
mit der Auffassung der Österreichischen Volks­
partei decke. (Abg. Dr. W ithalm : Stimmt ! 
Ich habe keine Erinner·ungslücke !  Stimmt ge­
nau !) Es ist nicht abzuleugnen. 

Es war also ein recht frivoles politisches 
Spiel, das mit den Wählern, mit dem "Volk 
von Österreich" getrieben wurde. (Zwischen­
rufe und Heiterkeit bei der ÖV P.) Man ver­
sprach ein besseres Radioprogramm, das nur 
von den "bösen Politikern" verhindert werde, 
aber von unpolitischen Fachleuten dann be­
stimmt sofort geliefert werden würde, und 
ging in Wirklichkeit darauf aus, jeden sozialisti­
schen Einfluß auf diese Massenmedien auszu­
schalten. (Abg. Hart l :  Ha, ha 1) Den Hör­
funk besetzt die Österreichische Volkspartei 
schon, sie hat ihn schon, und jetzt geht es 
noch um das Fernsehen. (Abg. Lola Solar:  

Das habt ihr schon 1) Die "Fachleute" - mit 
Anführungszeichen - müssen also her und 
müssen an die Stelle der bösen Politiker 
kommen. (Abg. Machunze  : Das hat der 
Günther Nenning gesagt I) Ich habe Ihnen 
schon gesagt, Sie können ihn haben. (Abg. M a­
chunze :  Wir nehmen ihn gerne 1) Jetzt ist 
ohnedies Transfer. Jetzt ist die übertrittszeit, 
zumindest im fußball. (Abg. Prin k e :  
So habt ihr es mit allen gemacht, die euch die 
Wahrheit gesagt haben, auch mit Deutsch ! -
Weitere Zwischenrufe.) 

Dabei kann doch niemand leugnen - um 
von den Fachleuten ohne Anführungszeichen 
zu reden -, daß der jetzige Stellvertretende 
Generaldirektor des Österreichischen Rund­
funks, Dipl.-Ing. Füchsl, ein Sozialist, aber 
ein ganz hervorragender Fachmann der Funk­
technik ist. Und der zweite "böse Mann" 
im derzeitigen Vorstand der Rundfunk Ges. 
m. b. H. ist Fernsehdirektor Gerhard Freund, 
der in geradezu bewundernswerter Weise das 
Österreichische Fernsehen aus dem Nichts 
aufgebaut hat, der sich seine Fachleute und 
Künstler gesucht hat und damit im Rahmen 
der gegebenen finanziellen Möglichkeiten Fern­
sehprogramme gestaltet, die den Vergleich 
mit ausländischen Instituten bestimmt nicht 
zu scheuen haben, obwohl dabei größte tech­
nische, vor allem raumtechnische Schwierig­
keiten zu überwinden waren und noch zu 
überwinden sind. Direktor Freund hat sich 
dadurch entsprechendes Ansehen auch im 
Ausland erworben, was in Österreich nur 
deshalb nicht wahr sein darf, weil Freund 
ein Sozialist · ist, weil er aus seinem Können 
kein Hehl macht, weil er nicht auf den Mund 
gefallen ist, wenn ihn jemand von der ÖVP 
wegen etwas beschuldigt, und weil er konse­
quent dafür sorgt (Ruf bei der Ö V P: Die 
Konsequenzen kann man ihm nicht ab8treiten I) , 
daß das Österreichische Fernsehen . . .  

(Abg. M ayr :  . . .  vor allem marxisti8ch wird ! -
A bg. Pr i n k e : Jetzt ist das sozialistische Pro­
gramm da 1) - ach du lieber Gott ! (Ruf 
bei der Ö V  P: "Radetzkymarsch" !) ja, ja, ich 
komme schon drauf, mein Lieber - . . .  weil 
dieser Freund dafür sorgt, daß das Österreichi­
sche Fernsehen nicht allein vom Geist des 
österreichischen Klein bürgertums beherrscht 
wird, daß da auch einmal modernere Auf­
fassungen zu Worte kommen, daß vielleicht 
auch dann und wann einmal vom Sozialismus 
ohne diffamierenden Unterton die Rede ist 
oder gar vom Marxismus als wissenschaftlicher 
Begriff gesprochen wird und nicht als Synonym 
für Untermenschentum, wie das Wort von 
den geistigen Hinterwäldlern und von etlichen 
Journalisten gern gebraucht wird. Diese Füh­
rung und Haltung des Österreichischen Fern. 
sehens geht freilich den geistigen Kleinkrämern 

347 
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in unserem bürgerlichen Lager sehr auf die 
Nerven, wobei man sich nur darüber wundern 
muß, daß auch ein Teil der Herren von der 
Freiheitlichen Partei dieser angestrebten 
schwarzen Gleichschaltung des Österreichischen 
Fernsehens die Mauer macht. 

Die wahre Tendenz ist aus dem Gesetzent­
wurf des Volksbegehrens unschwer zu er­
kennen, \'lenn man geschult ist, hinter den 
Worten einer Norm die mögliche Entwicklung 
zu erkennen. 

Zugegeben, eine Schuld haben wir Sozia­
listen sicher in der Sache auf uns geladen, die 
zu bekennen ich nicht anstehe, nämlich daß 
wir nicht sofort nach dem Erscheinen des 
Volksbegehrens beziehungsweise des Gesetz­
entwurfes die Aufklärung der Bevölkerung 
über die Hintergründe und wahren Absichten 
unternommen haben. (Beifall bei der SPÖ. -
Abg. Dr. Wi tha l m :  Vor der Bundespräsi­
dentenwahl wäre das gut gewesen !) Mein lieber 
Herr Kollege, da war die Bundespräsidenten­
wahl noch weit weg (Abg. Dr. Wi tha lm : 
Die war nachher !) , da hatten wir noch einen 
Bundespräsidenten Dr. Schärf. (Abg . A l t en­
burger  : Aber die Schatten waren schon da ! -
Abg. Dr. W i tha lm:  Damals waren interessante 
Erklärungen diesbezüglich ! - Abg. Dr. Fied­
l e r :  Aber in Wien und Niederösterreich wurde 
gewählt !) Die Unterlassung war zweifellos 
von der Erwägung bestimmt, daß man gegen 
den ersten Versuch eines Volksbegehrens, wozu 
übrigens die gesetzlichen Voraussetzungen auf 
Betreiben der sozialistischen Abgeordneten 
hier geschaffen worden sind (Ruf bei der Ö V P: 
Noch ein Fehler ! - Heiterkeit) , nicht mit 
Kanonen schießen soll. (Abg. Dr. W i thalm : 
Das war auch ein Fehler !) Das war auch ein 
Fehler, sicherlich. Wenn wir das damals 
getan hätten, Herr Generalsekretär , dann 
wäre Ihr Presse dienst aufgefahren und hätte 
gesagt : Schaut an, diese Kerle, da tun sie so, 
als ob sie für die unmittelbare Demokratie 
wären, und bei der ersten Gelegenheit wird 
dieses V olksbegelu'en zusammengehaut ! 
Das hätten Sie uns entgegengehalten ! (Abg. 
Dr. W i tha lm:  So i8t es auch !) 

Aber wir sind auch nach Abschluß der 
Aktion des Volksbegehrens keineswegs vehe­
ment gegen die Initiative zu Feld gezogen und 
haben uns darauf besclu'änkt, gewisse Schwä­
chen des Entwurfes aufzuzeigen. Vor allem 
wurde von unserer Seite gegen die sogenannte 
Politikerklausel polemisiert. Wir halten sie 
trotz mehr oder minder verklausulierter ge­
lehrter Meinungen für einen Verstoß gegen 
die Gleichheit der Staatsbürger. Im übrigen 
ist es geradezu ein Hohn, einen Rundfunk­
direktor mit einem Verfassungsrichter zu ver­
gleichen und daraus zu begründen, daß er ja  

einer politischen Partei nicht in  die Nähe 
gekommen sein darf, um Gottes willen nur 
nicht Gemeinderat in Kikeritzpotschen ge­
wesen sein darf, wenn er Rundfunkdirektor 
sein will, weil bei einem Verfassungsrichter 
sehr hohe und strenge Maßstäbe angelegt 
werden. Das kommt mir so vor, als wenn man 
den Herrn Karajan mit dem lieben Gott gleich­
setzt. (Abg. Ing. K. Hofs te t te r :  Er sagt zur 
Kurstadt Baden K ikeritzpotschen ! - Lebhafte 
Heiterkeit.) Ich freue mich, daß ich Ihnen so 
gute Unterhaltung verschaffe. (Erneute H eiter­
keit.) Ich hoffe, daß Sie sich auch späterhin 
gut unterhalten, wenn die Folgewirkungen 
der heutigen Situation in Erscheinung treten 
werden. (Abg. Pr i n k e :  Drohen Sie doch 
nicht ! In Vorarlberg sehen wir jetzt schon, wohin 
das führt, wenn ihr so präpotent seid ! - Weitere 
Zwischenrufe. - Der Präsident  gibt das 
Glockenzeichen. ) 

Man kann natürlich nicht zu dem Thema 
sprechen, ohne auch zu dem einen oder anderen 
Punkt des Volksbegehrensantrages eine kriti­
sche Bemerkung zu machen, obwohl in der 
Propaganda versichert worden ist, daß die 
höchsten Gelehrten und Fachleute diesen 
Gesetzesantrag geprüft und gebilligt haben. 
Der Bevollmächtigte Redakteur Stöger, ich 
zitierte ihn schon, hat das richtiger dargestellt 
als die seinerzeitige Propaganda. 

Das Auffallendste ist : Es wird ein neues 
Rundfunkgesetz betrieben ; in der Reklame 
war zwar wiederholt von einer Generalreform 
die Rede, aber das Volksbegehren bleibt in 
seinem Inhalt sehr an der Oberfläche des 
Problems. Es enthält eine Reihe von Geboten 
für die Rundfunkgesellschaft, darunter auch 
solche, die in geistiger Anleihe vom Presse­
rechtsentwurf 1963 des Justizministeriums 
herübergenommen worden sind, aber aus diesen 
vielen Auflagen die einzig richtige Konsequenz 
zu ziehen, nämlich dieses Rundfunkunter­
nehmen auch in seiner äußeren Form zur 
staatlichen Anstalt zu machen, das wurde 
nicht getan, und das wurde von den Herren 
Abgeordneten der bürgerlichen Parteien im 
Sonderausschuß geradezu mit Entsetzen zu­
rückgewiesen. 

Man beschäftigte sich bei den Initiatoren 
des Volksbegehrens auch gar nicht mit der 
Frage, ob die jetzt bestehende Gesellschaft 
ein Monopolunternehmen des Staates bleiben 
soll und was Rechtens sein soll, wenn etwa das 
zuständige Ministerium einer anderen Person 
oder Personengemeinschaft eine Konzession 
zur Ausstrahlung von Hörfunk oder Fernseh­
funk erteilen würde. Wahrscheinlich ist man 
in Kreisen der Österreichischen Volkspartei 
überzeugt davon, daß Rundfunk und Fernsehen 
natürlich Monopolunternehmen des Staates 
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und in sicheren ÖVP-Händen bleiben sollen. 
(Abg. A l t enburge r :  Noch immer in den besten 
Händen !) Ich muß sagen, Herr Kollege Prinke 
hat allerhand Mut. (Abg. Mark :  Das sagt der 
Altenburger !) Früher hätte man dazu Chuzpe 
gesagt. (Abg. Prinke : Das war nicht ich, 
das hat mein Kollege Altenburger gesagt ! -
Heiterkeit.) Ach so, der Altenburger ? 
Entschuldigen Sie, vom Altenburger bin 
ich mehr Lautstärke gewöhnt. Darum habe 
ich angenommen, daß es der leisere Prinke 
war. Entschuldigen Sie vielmals, ich nehme 
gern zur Kenntnis, daß Kollege Alten­
burger auch einmal einen Zwischenruf in 
gemäßigtem Ton und in gemäßigter Laut­
stärke macht. (Heiterkeit. - Abg. Dr. N euge­
b aue r :  Er wird auch reifer ! - Abg. M achun­
z e  : N'ur 'nicht ihn reizen !) 

Im programmatischen Artikel 1 des Gesetz­
entwurfes wird der Gesellschaft aufgetragen -
was sie ohnedies schon jetzt tut -, für die 
Verbreitung von Volks- und Jugendbildung, 
für Information und Unterhaltung zu sorgen. 

Kraus ist aber schon die Bestimmung, daß 
die Gesellschaft ihre Aufgaben "unter gleich­
mäßiger Berücksichtigung aller wesentlichen 
Faktoren der öffentlichen Meinung wahrzu­
nehmen" habe . Was als "wesentlicher Faktor 
der öffentlichen Meinung" anzusehen wäre, 
was die öffentliche Meinung überhaupt ist, 
das sind sehr heikle Definitionen, an die man 
sich natürlich nicht herangewagt hat. 

Man könnte jetzt die Frage stellen : Wo 
sind et wa die . Grenzen der " Faktoren der 
öffentlichen Meinung" ? Ist das auf der einen 
Seite die "Deutsche Soldaten-Zeitung" und auf 
der anderen Seite die "Volksstimme" ? Wie 
weit geht die Ziehharmonika ? (Abg. M a­
ch unze : Von "Abend-Expreß" zu "Abend­
Expreß" !) Aber wie gesagt, dessen war man 
sich bewußt. Es ist nicht zum Ausdruck 
gekommen, das möchte ich sagen, daß etwa 
eine Bezirksparteileitung der Österreichischen 
Volkspartei auch ein Faktor der öffentlichen 
Meinung ist, obwohl man darüber streiten 
könnte, wenn eine solche Bezirksparteileitung 
zum Beispiel in einer Sache gegen die Bundes­
parteileitung aufmucken würde . Da könnte 
auch sie ein Faktor der öffentlichen Meinungs­
bildung werden. 

Ein anderes Kuriosum : Da wird allen beim 
Rundfunk beschäftigten Personen Unabhän­
gigkeit und Eigenverantwortlichkeit garantiert, 
was vom Standpunkt der Ge werkschaft Kunst 
und ffeie Berufe hinsichtlich ihrer beim 
Rundfunk beschäftigten Mitglieder durchaus 
verständlich ist. Schwieriger wird diese so 
deklarierte Unabhängigkeit für die Betriebs­
führung und für die tägliche Arbeit . Aber 
damit fertig zu werden, hat man im Ent wurf 

dem allmächtigen Generalintendanten über. 
tragen. (Abg. Dr. M ig sch : Der "liebe Gott" !) 

Ebenso sollen nach dem Entwurf die Un­
abhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit der 
Rundfunkgesellschaft selbst gewährleistet wer­
den. Eigentümer der Rundfunkgesellschaft 
ist zu mE,hI' als 99 Prozent die Republik Öster­
reich. Die Bundesregierung ist die Vertreterin 
der Eigentumsrechte dieser Republik und also 
quasi mit dem Eigentümer identisch. Der 
Effekt dieser Deklaration ist also großartig. 
Nestroy hätte meditiert : Die G'sellschaft 
bin i ,  die G'sellschaft ist unabhängig, folglich 
bin i von mir unabhängig. (Heiterkeit.) 

Auch der Begriff "Eigenverantwortlichkeit" 
ist so wunderbar. Normaler weise ist man für 
sein Handeln verantwortlich. Ist aber niemand 
da, der mich zur Verantwortung ziehen kann, 
dann bin ich - um in der Diktion des Volks­
begehrens zu bleiben - eigenverantwortlich. 
Schält man aber den sprachlichen Kern aus 
dem Wort heraus, dann kommt man fast 
wieder zu einem Nestroyschen Dialog. Dafür 
ist jedenfalls die Ge werkschaft Kunst und 
freie Berufe eigenverantwortlich, und sie kann 
ja von Nestroy nicht mehr glossiert werden. 

Nach diesem Exkurs etwa in den Bereich 
der Psychologie kommt der Volksbegehrens­
entwurf zu den Versprechungen, das heißt 
zum Programm : "Die Gesellschaft Rorgt für 
mindestens drei Programme des Hörfunks 
und mindestens zwei Programme des Fern­
sehens." Alle Studios müssen mitwirken. Ob 
nur die bestehenden oder auch die, die noch 
fehlen, darauf werden wir später zu sprechen 
kommen. Und bundes staatlich muß es in 
allen Programmen zugehen. Gleich darauf 
wird angeordnet, daß e i n  Programm ein 
Regionalprogramm ist, also offenbar von 
einem Bundesländersender auszustrahlen ist. 
Wie man da zum Beispiel im Tiroler Regional­
programm die bundesstaatliche Gliederung 
berücksichtigen soll, das wird dem Herrn 
Intendanten Hofrat Dr . Scheidle viel Kopf­
zerbrechen machen, aber vermutlich kann man 
doch in Tirol die bundesstaatliche Gliederung 
mit Heurigenmusik zur Geltung bringen. Ob 
es ein bisher unbefriedigtes Bedürfnis der 
Tiroler ist, daß ausgerechnet Wiener Heurigen­
musik in einem Regionalprogramm des Tiroler 
Rundfunks gebracht wird, das lasse ich dahin­
gestellt. (Abg. Dr. Wi tha lm:  In Vorarlberg 
Schiffstaufen vielleicht, das wäre besser ! -
Heiterkeit.) Lieber Herr Kollege ! Das ist 
Ihnen entgangen, mit diesem Schlager kommen 
Sie einen Tag zu spät ! Den hätten Sie gerne 
angebracht, nicht ? (A bg. Dr. W i t h a l m :  
Das ist heute sehr aktuell !) 

Zum Ausgleich für dieses Regionalprogramm 
wird dann ein Drittes Programm im Hörfunk 
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und ein Zweites im Fernsehen verlangt. Diese 
heiden sollen sich durch "höchstes künstleri­
sches, volksbildendes und staatspolitisches 
Niveau" auszeichnen, um der Erhaltung und 
der Entwicklung österreichischer Kultur zu 
dienen. Dieses Programm von höchster inhalt­
licher Qualität ist aber nach dem Entwurf 
nicht das Nationalprogramm, nicht das öster­
reichische Nationalprogramm, nicht die re­
präsentative Ausstrahlung. Als Aufgabe des 
Nationalprogramms ist vorgesehen, das Infor­
mations- und Unterhaltungsbedürfnis der Be­
völkerung zu befriedigen. Es hat also mit 
Kultur und Volksbildung und höherer Kunst 
nicht;:; zu tun. Wenn diese Pläne Gesetz 
würden, könnte man den Österreichern heute 
schon gratulieren zu dem Ansehen, das sich 
Österreich durch dieses Nationalprogramm im 

Ausland er werben wird. Es wird halt dann in 
der Welt wieder die Vorstellung vom back­
hendelessenden und heurigentrinkenden Phä­
akenvolk an der Donau womöglich täglich be­
kräftigt werden. 

Das alles hat die Gesellschaft allen Besitzern 
von Empfangsapparaten im ganzen Bundes­
gebiet gleichmäßig und ständig in bezug auf 
Qualität zu liefern. 

In den Erläuterungen wird ausdrücklich 
·da.rauf hingewiesen, daß ein Rechtsanspruch 
a.uf Programm- und Empfangsqualität ver­
ankert werden müsse. Die An wälte im Tiroler 
Oberland, wo man überhaupt kein österreich i­
sches Radioprogramm hören kann, freuen sich 
schon auf die Prozesse, die dann anhängig 
gemacht werden. 

Da steht allerdings irgendwo ein Wörtchen ­
und darauf haben sich die Kollegen von der 
'ÖVP immer wieder gestützt -, welches heißt : 
"angemessen" soll das Programm ins Haus 

.geliefert werden. Aber welchem Begriff "ange­
messen", konnte nicht erläutert werden. Es 
steht darüber auch in den Erläuternden Be­
merkungen nichts. Es ist offenbar klar, daß 
es den Initiatoren des Volksbegehrens nicht 
et wo. um jene Teile der österreichischen Be­
völkerung gegangen ist, die noch kein öster­
reichisches Fernsehen beziehen können, die 
nicht einmal ein österreichisches Hörfunk­
programm ein wandfrei empfangen können, 
.sondern um jene Beati possidentes, die alle 
diese technischen Möglichkeiten schon haben 
und das Beste ins Haus geliefert haben wollen. 

Da drängt sich denn doch die Frage auf, 
was das Versprochene kosten wird. Im ein­
zelnen wird sich damit ein Kollege beschäftigen. 
Ich beschränke mich auf die Feststellung, 
daß in diesem Gesetzesantrag von Geld sehr 
wenig die Rede ist. In seinen Erläuterungen 
steht irgendwo : Gebarungsabgänge sollen durch 
ein Programmentgelt abgedeckt werden. Es 

wird also sozusagen beim Hintertürchen etwas 
hereingeschmuggelt, natürlich unter Vermei­
dung des Parlaments. Das ist ein Vorschlag, 
dem nicht einmal die Kollegen von der Frei­
heitlichen Partei zustimmen konnten, während 
die Österreichische Volkspartei durchaus bereit 
war, auf eine Mitwirkung des Hauptausschusses 
zu verzichten. 

Soll der Preis einer Zigarette um einen 
Groschen verändert werden, muß der Haupt­
ausschuß des Nationalrates zustimmen, lastet 
man aber den Rundfunkhörern und den 
Fernsehern in Österreich die doppelten oder 
dreifachen Gebühren auf, soll das im Klub­
zimmer von einem möglichst klein gehaltenen 
Personenkreis des Aufsichtsrates der Rundfunk 
Ges. m .  b. H.  dekretiert werden. (Abg. Po pu­
loru m :  Hört ! Hört !) Es wäre sehr verlockend, 
den 832 .353 Unterzeichnern des Volksbe­
gehrens noch mehr von all dem zu erklären, 
was sie unterschrieben haben. Es wäre interes­
sant und vor allem sehr vergnüglich und ver­
lockend. alle Juristen, die unterschrieben 
haben - ich nehme Abstand davon, diese 
zu nennen, die von den Lokalblättern als 
Lockvögel für das Unterschreiben des Volks­
begehrens angeführt worden sind ; ich möchte 
ihrem fachlichen Ruf keinen wesentlichen 

Abbruch tun -, darauf hinzuweisen und ihnen 
nachzuweisen, ihnen sozusagen die Nase darauf 
zu stoßen, daß hier geradezu ein Muster einer 
Lex imperfecta, eines unvollkommenen Ge­
setzes, vorgeschlagen wurde. 

Der Rundfunkgesellschaft werden eine Un­
menge von Pflichten auferlegt, wenn sie sich 
aber nicht darum kümmert, kann ihr gar 
nichts geschehen, es ist keine Strafe für die 
Nichterfüllung der Aufgaben vorgesehen. 
Irgend jemand wird vielleicht einmal den all­
mächtigen Generalintendanten, den sich die 
Herren der Volkspartei vorstellen, fragen, 
warum dies oder jenes nicht geschehen sei. 
Ist er aber stark genug, kann er sogar den 
Aufsichtsrat, der ihm unbequem wird, zum 
Teufel jagen. So ist es vorgesehen, und so 
wird es auch von den Herren der Volkspartei 
unterstützt. 

Alles, was bezüglich der Programme und 
der Verpflichtungen zugunsten der Hörer und 
Seher gesagt wird, ist nicht so ernst gemeint, 
auch nicht das bezüglich der Unabhängigkeit 
oder der Eigenverantwortlichkeit. Das alles 
war mehr zum "Fliegenfang" bestimmt . 

Was in dem Gesetzentwurf gut ist, wurde 
von den Statuten oder den Richtlinien der 
jetzigen Gesellschaft abgeschrieben. Neu und 
wichtig, besonders wichtig für die Propagan­
disten, ist allein der Generalintendant. Als wir 
in den Beratungen den Vorschlag machten -
wir fürchten nämlich, daß es kaum möglich 
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sein wird, solch einen "lieben Gott" mit all 
diesen wunderbaren Eigenschaften, wie man 
sich einen Generalintendanten vorstellt, zu fin­
den -, zwei Personen zu Geschäftsführern 
zu bestellen und sie kollektiv arbeiten zu 
lassen, hat Kollege Harwalik den geradezu 
dokumentarischen Ausspruch getan, daß dies 
ein Stoß in das Herz des Volks begehrens sei . 
Ich glaube, daß es mehr ein Stoß in das Herz 
der Propagandisten und derjenigen war, die 
sich von der Einrichtung eines allmächtigen 
Generalintendanten sehr viel versprechen, denn 
der Generalintendant - so ist es vorgesehen -
verteilt die Geschäfte auf die Fachdirektoren, 
die daher in bezug auf Geld und Personal von 
seinem Wohl wollen abhängen. 

Wer etwa den Zorn des Herrn Ministers a. D. 
und jetzigen Vizebürgermeisters Dr. Heinrich 
Drimmel mit einem Kaiser im Nachthemd 
provoziert hat, dem wird der Herr General­
intendant, wenn die diesbezüglichen Bestim­
mungen Gesetz werden, natürlich in aller 
Objektivität und mit der entsprechenden 
Begründung, den materiellen Hahn abdrehen, 
bis der mutige Mann gern von selbst geht und sich 
ein anderes Geschäft sucht. Kein Aufsichtsrat 
und keine Gesellschafterversammlung wird das 
dann verhindern oder ändern können. 

Wenn auch die Gesellschafterversammlung 
mit der Bundesregierung identisch ist und 
derzeit in der Bundesregierung ÖVP und 
Sozialisten gemeinsam vertreten sind - wer 
garantiert die Dauerhaftigkeit diese"'! Zu­
standes 1 Wenn sich auch die Vertreter der 
beiden großen Parteien in der Bundesregierung 
auf einen Mann als Generalintendanten einigen 
sollten - was bedeutet das in der derzeitigen 
österreichischen politischen Praxis � Zuerst 
werden ja der Herr Bundeskanzler oder der 
Herr Unterrichtsminister einen Mann vor­
schlagen . Sagt der Herr Vizekanzler oder ein 
anderer sozialisti'3ch3r Minister zu diesem 
Vorschlag nein, dann wird das Gebrüll und 
das Geschreie losgehen : " Die Roten verhindern 
die Reform des Rundfunks !" Aber nehmen 
wir an . . . (Abg. Gla s e r :  Nehmen wir an, es 
stimmt ! - Heiterkeit.) Kollege Glaser ! Ich 
würde mir diese Bemerkung bi'l zur Zeit 
der nächsten Nationalratswahl aufsparen, aber 
dann kommen Sie ohnehin mit ähnlichen 
Bemerkungen. Da paßt das dann. (Abg . Gla­
se r :  Was wir uns für die nächste N ationalrats­
wahl auf behalten, lassen Sie unsere Sorge sein !) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Wir 
sind jetzt beim Rundfunk. 

Abgeordneter Dr. Winter : Nicht nur Ihre 
Sorge, Herr Kollege, außer Sie kündigen einen 
neuerlichen Bruch des Arbeitsabkommens an 
(Abg. G las e r :  Sie haben es gerade jetzt gesagt !) , 
denn dort steht drinnen, daß nicht eine Partei 

allein entscheiden kann, wann sich das Haus 
vorzeitig auflöst, wann die Nationalratswahlen 
sind. (Abg. Hart l :  Wer sagt denn das ? -
Abg. Glase r :  Wer redet denn davon, Sie Wort­
umdreher !  Das Wort im Mund umdrehen, 
das können Sie am besten ! - Abg. Be nya : 
Nur nicht aufregen, Herr Glaser ! - Abg. Dok to r  
Pi t t ermann :  Der Herr Präsident hört zu, 
wie man den Redner beleidigt!) 

Präsident : Herr Abgeordneter Glaser ! Bitte 
sich zuruckzuhalten. Herr Abgeordneter 
Glaser, ich erteile Ihnen den Ordnungsruf. 
(Weitere Zwischenrufe.) 

Abgeordneter Dr. Winter (fortsetzend) : Ich 
habe bisher im Haus nicht bemerkt, daß Herr 
Kollege Glaser so empfindlich ist gegen das, 
was er mir nachgesagt hat. 

Ich habe schon gesagt : Gesetzt den Fall, 
man einigt sich auf einen solchen Mann als 
Generalintendanten. Bedenken Sie : Ein sol­
cher Mann kommt ja nicht gegen jederzeitige 
Kündigung, sozusagen auf Probe, sondern 
jeder, der etwas kann oder sich einbildet, 
etwas zu können, verlangt für eine solche 
Position einen Vertrag auf mehrere Jahre und 
für den Fall der Lösung des Vertrages oder 
des Ablaufs der Vertragszeit einen gehörigen 
Batzen Abfertigung. Wir haben schon einem 
ÖVP-Generaldirektor - das war kein General­
intendant, sondern nur ein Generaldirektor -
eine halbe Million Schilling als Abfertigung 
aus Hörergeldern nachschmeißen müssen. Ein 
Generalintendant mit gottähnlichen Eigen­
schaften, von denen man jetzt schwärmt, 
würde dem österreichischen Staat noch viel 
teurer kommen. 

Ein solches Risiko für die Hörer und Seher 
der österreichischen Bevölkerung le hnen wir 
aus den vorhergenannten Gründen ab ; ebenso 
lehnen wir das Hinaufschupfen der Ent­
scheidung vom Nationalrat auf die Ebene der 
Bundesregierung ab. Wir könnten sehr leicht 
sagen : Beschlie ßen wir jetzt ein Gesetz im 
Vertrauen darauf, daß man sich oben in der 
Bundesregierung ohnehin auf einen General­
intendanten nicht einigen wird. So unfair 
dürfen wir als Abgeordnete nicht handeln 
und dürfen nicht den Mitgliedern der Bundes­
regierung sozusagen den Schwarzen Peter zu­
spielen. 

Uns paßt auch manches am derzeitigen 
Rundfunk nicht, aber jetzt können wir immer­
hin durch Männer unseres Vertrauens manches 
von den politisch infizierten Plänen zum 
Beispiel des Herrn Generaldirektors Scheidl, 
verhindern. (Abg. Dr. Fiedle r :  Nennen Sie 
Beispiele , die bleiben Sie uns immer schuldig !) 
Er demonstriert ja in der Praxis schon jetzt 
recht einprägsam, wieviel mehr man von dem 
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begehrten starken Mann der Zukunft zu 
erwarten hat. Es paßt uns zum Beispiel nicht, 
daß man bis jetzt noch nicht darangegangen 
ist, für die Bundesländer Burgenland und 
Niederösterreich eigene Studios zu errichten. 

Da die Kollegen Abgeordneten von der 
Österreichischen Volkspartei im Sonderaus­
schuß der Meinung waren, daß eine solche 
Forderung nicht Sach8 de"! Gesetzgebers, 
sondern nur Sache des Aufsichtsrates sei, den 
man da einmal einsetzen wird, erlauben wir 
uns, einen EntschliE ßungsantrag der Abge­
ordneten Kratky, WinkleI', Robak, meiner 
Wenigkeit und Genossen zu 877 der Beilagen 
vorzulegen. 

Der E nt s ch l i E ß u n g s a n t r a g  lautet : 
DJr Nationalrat wolle beschließen :  
Die Bundesregierung wird gemäß § 70 

des Geschäftsordnungsgesetzes aufgefordert, 
durch elltsprech:mde Abänderung des Gesell­
schaftsvertrages der Österreichischen Rund­
funk Ges . m. b. H. oder durch die Vorbereitung 
geeigneter gesetzlicher Maßnahmen dafür 
Sorge zu tragen, daß in allen Bundeslän­
dern der Republik Österreich selbständige 
Länderstudios auf Verlangen der j6 w�iligen 
Landesregierung errichtet werden. 

Zur Deckung des zur Errichtung und 
Führung dieser Studios erforderlichen Auf­
wandes sind jeder Landesregierung 25 Pro­
zent der im betreffenden Bundesland an­
fallenden Hörergebühren zur Verfügung zu 
stellen. (Abg. Pr i n k e : Der Antrag ist 
bekannt !) 
Ich bitte Sie, diesem EntschliEßungsantrag 

Ihre Zustimmung zu geben. 
Wir Sozialisten bedauern sehr, daß im 

politisch:m Streit um Rundfunk und Fern­
sehen manches schiefe, wenn nicht böswillige 
Wort gegen Angestellte und Mitarbeiter der 
Rundfunk Gesellschaft m. b. H. gefallen ist . 
Wir sind üb8rzeugt, daß sie alle mit bestem 
Willen am Werke sind und sich nichts sehn­
licher wünschen, al,;; in Ruhe arbeiten zu 
können. Wir Sozialisten sind gerne bereit, 
über Wege und Mittel zur Beseitigung der 
bish'3r leider noch vorhandenen Versorgungs­
lücken in Hörfunk und Fernsehen, für die 
dazu erforderlichen Investitionen, aber auch 
zur Verbesserung des Programms zu ver­
handeln. 

Wir anerkennen auch gerne die guten Ab­
sichten, mit denen sicher viele der 832.353 das 
Volksbegehren unterschrieben haben, weil sie 
die Mängel und die politischen Tücken der 
Vorlage nicht gleich zu erkennen vermochten . 
(Abg.H ar t l :  Das sind "dumme Leute" gewesen I) 
Ein neues Rundfunkgesetz � ja,  aber unter 
der vollen und ausschließlich:m Verant wortung 
der gewählten Volksvertreter. Wir können 

einem solchen Gesetz nur dann zustimmen, 
wenn wir die Gewähr dafür haben, daß, solange 
Rundfunk und Fernsehen staatliche Monopol­
unternehmungen sind, damit nicht Mißbrauch 
zugunsten einer bestimmten politischen Rich­
tung getrieben werde. (Ironische Heiterkeit bei 
der 0 V P. - Abg. M ayr : Das haben Sie in 
einem "freundlichen" Ton gesagt ! - Ruf bei 
der 0 V P :  Bitte das dem Herrn Freund zu 
sagen ! - Abg. Dr. Fied le r :  Er hört es, denn 
er sitzt da oben !) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Das 
Wort hat der Redner ! 

Abgeordneter Hr. Winter (fortsetzend) : Ich 
verzeichne mit Befremden, daß eine solche 
Forderung, die eigentlich selbstverständlich 
ist, bei den Kollegen von der Rechten des 
Hauses allgemeine Heiterkeit auslöst. Man 
kann daraus den Schluß ziehen, wie sehr Ihnen 
die objektive Führung dieses Unternehmen,;;, 
dieser Massenmedien am Herzen liegt. 

Wir sind für ein neues Rundfunkge;;;etz , 
wenn wir die Gewähr dafür haben, daß Hörfunk 
und Fernsehen der gesamten Bevölkerung 
dienen, ohne Unterschied VOll Weltanschauung 
oder politischer Gesinnung ; wenn wir Gewähr 
dafür haben, daß Hörfunk und Fernsehen 
ihre kulturelle und volksbildnerische Aufgabe 
in bestem demokratischem Geiste erfüllen. 
(Abg. M ayr :  Aber nicht im sozialistischen ! -
Abg. Dr. Migs ch :  Nur für euch ! Das ist 
tolerant !) Ich würde empfehlen, nicht auf 
jeden Zwischenruf zu antworten. Nicht jeder 
ist wert, beantwortet zu werden. (Abg. M ayr :  
Danke ! - Beifall bei der SPO. - Abg. We i k­
ha  r t :  Das war die richtige Antwort ! - A bg. 
Pr i n k e :  Präpotent waren Sie immer !) 

Der heutige Bericht, der von einem Sonder­
ausschuß ohne Mitwirkung der Sozialisten, ja  
gegen unsere Empfehlung b3schlossell und 
hier eingebracht worden ist, dient den Grund­
sätzen und Absichten einer objektiven Füh­
rung, einer Verbesserung von Rundfunk und 
FernsEh3n, einer Dienstbarmachung dieser 
Medien für die gesamte österreichische Be­
völkerung nicht. Er dient nur dem politischen 
Hader, den die Mehrheit haben wollte. Wir 
lehnen dah'3r diesen Bericht vi'egen seiner 
legislativen Wertlosigkeit und wegen seiner 
sachlichen Bedeutungslosigkeit ab. Wir spre­
ch:m uns auch gegen den Antrag der Öster­
reichischen Volkspartei aus, der sich scheut, 
den Bericht an den Ausschuß zurückzuver­
weisen, und dem Sonderausschuß in einem 
Beschluß Auflagen für seine künftigen Be­
ratungen geben will. Hingegen werden wir 
der Permanenzerklärung des Sonderausschusses 
keine Schwierigkeiten bereiten, weil ja Präsi­
dent Waldbrunner und der Abgeordnete Uhlir 
schon in der Präsidialkonferenz dem zuge-
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stimmt haben. Der Antrag der Österreichischen samer AJ.·beit verpflichtet, nicht leicht und 
Volkspartei in diesem Belange rennt offene wenig angenehm, darzustellen, warum es auf 
Türen ein. der parlamentarischen Ebene zu keiner Eini-

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! gung gekommen ist. Es muß aber sein . Nicht, 
weil die Initiatoren zum Teil in ihre herbe Es wäre verlockend, noch manches über das 

Gesamtproblem zu sagen. Aber es wird j a  Kritik völlig zu Unrecht auch die Österreichi-
einmal der Tag kommen, an dem sich dieses sehe Volkspartei gelegentlich miteinbezogen 
Hohe Haus mit diesen einzelnen fachlichen haben, sondern weil die 832.353 Bürger 

Österreichs das klare Recht haben, auf ihren Fragen und mit dem, ,vas politisch dahinter-
steckt, noch wird beschäftigen müssen. Dem der Volksvertretung dargetanen \Villen eine 
möchte ich nicht weiter vorgreifen, zumal klare Antwort zu erhalten. (Abg . Dr. K um­
auch der eine oder der andere meiner Kollegen, me r ,' Das ist Demokratie !) Dieses demokra­
meiner Parteifreunde noch ein Wort dazu zu tische Gebot Nummer eins, dem Volk Rede 
sagen haben wird . Ich empfehle jedenfalls , und Antwort zu stehen, hat vor allen anderen 
diesen heutigen Bericht abzulEhnen aus den Überlegungen und Rücksichten den Vorrang . 
Gründen, die ich vorgetragen habe, weil uns Wenn Herr Abgeordneter Winter jetzt eben 
mehr daran liegt, den Leuten, die daran interes- gemeint hat, es schlüge einigen von uns das 
siert sind, die noch kein Programm haben, Herz höher, weil es uns darum zu tun sei, den 
eines zu bringen und denjenigen, die schon Roten einmal zu zeigen , wer Herr in diesem 
empfangen können, ein verbessertes Programm Haus sei, dann kann ich ihm nur anhvorten : 
zu bieten, und nicht hier auf dem Rücken oder Der Herr in diesem Hause ist das österreichische 
zu Lasten der Rundfunkhörer und Fernseher Volk, und darum heißt dieses Haus das Hohe 
ein frivoles politisches Spipl zu treiben. (Leb- Haus ! (Beifall bei der Ö V P.) Der Volksver­
hafter Beifall bei der SPÖ.j tretung ist immer die Aufgabe gestellt, im 

Präsident : Der Antrag Dr . Winter und Ge- I Widerstreit der Tendenzen . jene R�sult�eren.de 
nossen ist genügend unterstützt und steht zu suchen und zu finden, dIe letztlIch dIe Em-
daher mit in Verhandl g heit des Volkswillens, dessen Repräsentanten un . 

wir sind, dokumentiert. 
Im übrigen muß ich ihm für die Verwendung Ich werde mich jeder betonten und affektiven des Ausdruckes "präpotent" ebenfalls, wie Polemik enthalten. Es geht einfach um eine vorher dem Abgeordneten Glaser, einen ernste und sachliche Auseinandersetzung in Ordnungsruf erteilen. (Abg. Glas e r :  Ich habe einer Frage des Volkes. Ich will aber selbst­nicht "präpotent" gesagt ! - Abg. Pr i nke ,' verständlich hier auch keine rhetorische Ich war es ! Ich bekenne mich dazu !) Also wir Fassade aufrichten. 'ViI' wollen das Volks­wollen die Enthüllungen nicht weiter fort- begehren mit dem Stand der Behandlung im setzen. ( Weitere anhaltende Zwischenrufe.)  Ausschuß und im Unterausschuß hier disku­Ich habe soeben wegen des 'Vortes "präpotent" tieren. einen Ordnungsl'uf erteilt, und damit ist die 

Debatte darüber geschlossen. 'Vir sind in den monatelangen Sitzungen des 
Sonderausschusses beziehungsweise des Unter-

Als nächster zum Wort gelangt der Abge- ausschusses leider noch zu keiner letzten Eil1i-
ordnete Harwalik. gung gekommen. Alle drei Parteien haben sich 

Abgeordneter Harwalik (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Das Volksbegehrensgesetz 1963, da s 
alle Parteien beschlossen haben, hat der direk­
ten Demokratie in Österreich eine breitere 
Straße gebahnt. Das erste Volksbegehren 
selbst ist leider bisher nicht ans Ziel gelangt. 
Es sollte, nachdem sich die Regierungsparteien 
bis zu dem sich selbst gestellten Termin nicht 
einigen konnten, auf diesem Wege die längst 
fällige Reform des österreichischen Rundfunks 
durchsetzen. Der Bürger Österreichs hat be­
wiesen, daß er das Instrumentarium der 
direkten Meinungsbildung zu beherrschen 
weiß. Die Volksvertretung Österreichs ist 
heute leider noch nicht in der Lage, die legisti­
sche Ausformung des ersten Volksbegehrens vor 
der Öffentlichkeit auszuweisen. 

Es ist für mich als einen Sprecher der Re­
gierungsparteien, die eine Koalition zu gemein-

aber mit Beschluß vom 29. April 1965 gebunden, 
dem Hohen Haus noch vor Schluß der Früh­
j ahl'sesession einen Bericht über die Tätigkeit des 
Ausschusses vorzulegen. Dazu wollte sich die 
SPÖ nicht mehr bekennen. Das ist umsa 
weniger verständlich, als Blätter der SPÖ 
davon sprachen, in allem, was das Volksbe­
gehren betrifft, eine sehr klare und offene 
Sprache zu sprechen : 

Ich zitiere die "Neue Zeit" vom 14. Oktober 
1964 : "Das durchgeführte Volksbegehren möge 
dem Parlament als Handhabe für einen guten 
künftigen Status für Rundfunk und Fernsehen 
dienen. "  

Ich zitiere die "Arbeiter-Zeitung" vom 
gleichen Datum. Im Leitartikel von Franz 
Kreuzer "Der zerbrochene Spiegel" heißt es 
unter anderem (Abg. M i t t ere r ,'  Das war er 
gestern selber !) : 
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"Die Aufhebung der , Una bhängigkeits'fiktion 
und die säuberliche Abmessung der realen und 
politischen Größen ist der eigentliche Gewinn 
des Volksbegehrens" .  "Der Vergrößerungs­
spiegel, in dem sich die Wortführer des ,partei­
freien Journalismus' gern betrachtet haben, 
liegt in Scherben". "Die Sozialisten werden bei 
den . . .  Verhandlungen nicht noch einmal durch 
die übernahme von sinnlosen Schweigever­
pflichtungen an der Vernebelung des Grund­
problems mitschuldig werden."  

Alles, was über den sogenannten "Koalitions­
krach" in den Blättern der SPÖ gesclu'ieben 
wurde, ermangelt einer objektiven Darstellung. 
Eine Überstimmung der SPÖ durch ÖVP und 
FPÖ ist gar nicht erfolgt, weil dieser Beschluß 
schon vorher gemeinsam mit den Sozialisten 
gefaßt war. Also nur mehr um seine Durch­
führung ging es. Ich habe als Sprecher meiner 
Partei dem Sprecher der SPÖ an jenem 
1. Juli 1965 ausdrücklich erklärt, daß uns 
jeder Affront, jede Brüskierung - ich ge­
brauche die Worte des Herrn Abgeordneten 
Dr. Winter - fernliegt, daß es aber doch ein­
fach unmöglich sei, über diesen Beschluß aller 
Parteien hinwegzugehen und der Öffentlichkeit 
zu sagen : Wir geben keine Rechenschaft, wir 
arbeiten im Herbst weiter. 

Ich versuchte sehr höflich und sehr nach­
drücklich, Herrn Abgeordneten Dr. Winter 
davon zu überzeugen. Ich sagte ihm, daß über 
das weitere Schicksal des Volksbegehrens nach 
unserem Bericht der Nationalrat selbst zu ent­
scheiden habe, der uns das Mandat absprechen 
kann, der einen neuen Ausschuß mit den 
Arbeiten beauftragen kann oder der auch den 
Entwurf wieder dem alten Ausschuß zuleiten 
kann, sofern nicht eine andere Lösung als 
gangbar erscheint . Aber alles fruchtete nichts. 
Es kam zum Exodus, den wir bestimmt nicht 
provoziert haben. Wir blieben uns nur selber 
im Wort, das war alles. 

Ich habe in der bewegten Ausschußdebatte, 
die dem Exodus vorangingen, allerdings für 
meine Partei erklärt, daß wir uns des Ernstes 
der Situation wohl bewußt sind und daß wir 
alles zu unternehmen hätten, was uns in allem 
auch glaubwürdig macht. Daß die "Arbeiter­
Zeitung" dann sogar von einem "eventuellen 
Handstreich unter Ausnützung der Ab­
wesenheit des Herrn Bundeskanzlers", der in 
Paris weilte, sprach, war nicht wohlgetan. 
Ließ sich die SPÖ hier mehr von einem Prestige 
oder doch von dem schlechten Gewissen gegen­
über dem gemeinsam gefaßten Beschluß 
leiten ? (Abg. Dr. Winter :  Sie haben es doch 
abgelehnt, zu warten, bis der Herr Bundeskanzler 
zurückkam !) Es ging uns um den Termin und 
darum, den Bericht im Hause sicherzu­
stellen. 

Ich gehe nun auf die Geschichte des behaup­
teten Koalitionsbruches beziehungsweise der 
Koalitionsverletzung durch die ÖVP ein, von 
der nun der Herr Vizekanzler spricht. 

In der Sitzung des Unterausschusses vom 
29. April brachte der Herr Abgeordnete Dr. van 
Tongel den Antrag ein, den uns der Herr Be­
richterstatter heute bereits bekanntgegeben 
hat. Es wird dort die Formulierung verwendet : 
"Vorlage des Gesetzentwurfes" . Zur fraktionel­
len Beratung dieses Antrages wurde dann die 
Sitzung des Unterausschusses unterbrochen. 
Nach einer geraumen Beratungszeit kam der 
Herr Abgeordnete Dr. Winter von der SPÖ 
zu uns in den Blauen Salon des Parlaments. 
Im Gespräch wurde nach langem Hin und Her 
eine Formulierung gefunden, die von der Ver­
pflichtung zur Vorlage des Gesetzentwurfes 
noch in der Frühjahrssession sprach. Es war ­
ich bitte, hier genau zuzuhören - der Herr 
Abgeordnete Dr. Winter, der nun vorschlug, 
statt des Ausdruckes "Gesetzentwurf" das 
Wort "Bericht" zu nehmen. (Abg. Dr. Winter: 
Bericht zur Beschlußfassung ! ) Welchen Sinn, 
Herr Abgeordneter, sollte denn Ihr Abände­
rungsvorschlag haben, wenn nicht den, daß 
Sie auch mit einem Bericht einverstanden 
sind, falls die Arbeiten nicht abgeschlossen sind � 
Der Herr Abgeordnete Fiedler hat sofort 
gefragt : "Herr Abgeordneter Winter, heißt 
das, daß Sie auch einem Bericht zustimmen 
für den Fall, daß die Arbeiten nicht abge­
schlossen sind ?" Darauf antwortete der Herr 
Abgeordnete Dr . Winter mit einem klaren Ja.. 
(Abg. Glaser :  Na also I) 

Was hier vom Herrn Abgeordneten Dr. Weiß 
gesagt wird, ist niemandem von uns erinner­
lich. (Abg. Dr. Winter : Das ist Ihnen nicht 
in Erinnerung ?) Der Herr Abgeordnete 
Dr. Winter hat das mittlerweile aus dem Ge­
dächtnis verloren. Das kann passieren. Ich 
sage das ohne jede Ironie, denn im Drange der 
Geschäfte kann so etwas jedem von uns pas­
sieren. Aber eines, meine Damen und Herren 
von der SPÖ : Sind nun die sieben Zeugen, 
Dr. Weiß, Dr. Fiedler, Dr. Bassetti, Stohs, 
Grundemann, Minkowitsch und ich selbst, 
nicht so glaubwürdig, auch beim politischen 
Gegner, daß dieser Verlust der Erinnerung 
aufgewogen wird und man nicht bei einem 
solchen Vorgang mit dem letzten Einsatz in 
Österreich in der Presse der Sozialisten zu 
spielen oder einen solchen anzudrohen beginnt � 

Der Herr Abgeordnete Dr. Winter hat heute 
in einer Reaktion auf einen Zwischenruf ge­
sagt : Ich bin neugierig, ob Sie auch dann 
noch so fröhlich sind, wenn die Folgen dieses 
heutigen Geschehens in Erscheinung treten. -
Man hat hier das Wort von der Drohung gehört. 
Ich möchte dem Herrn Abgeordneten und der 
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ganzen Sozialistischen Partei sagen : Das ist 
keine verantwortliche Basis fÜl' letzte Konse­
quenzen hinsichtlich der gemeinsamen Arbeit. 
Dieser Vorgang, der den Glauben der Öffentlich­
keit für sich hat - davon bin ich überzeugt -, 
rechtfertigt keine Gefährdung des innen­
politiscllen Friedens in Österreich. (Lebhafter 
Beifall bei der () V P.) 

Der Abgeordnete Dr. Winter hat dann, auf 
die Arbeiten im Ausschuß eingehend, gemeint, 
er habe die Lehrer - ich bin nicht der einzige 
im Unterausschuß - sehr unangenehm - er 
hat das \Vort nicht ausgesprochen, es aber 
wohl so gemeint - gespürt. Herr Abgeord­
neter Winter ! Ich verschweige lieber hier vor 
diesem Hohen Haus und vor der Öffentlichkeit, 
wie sehr Sie es verstehen, uns kathederhoheitlich 
zu behandeln. 

Der Redakteur der "Presse" Herr Dr. Nuß­
baum hat in der Ausgabe vom 16. Juni 1965 
Cicero beschworen, der in seiner berühmten 
Rede Catilina fragte : "Wie lange noch willst du 
unsere Geduld mißbrauchen � "  Ich antworte 
darauf für die Volkspartei, daß sie erstens das 
Volksbegehren in den richtigen Rang erhoben 
und zweitens sich unablässig bemüht hat, eine 
Lösung zu finden, die diesem Volksbegehren in 
seinen Grundsätzen entspricht. 

Ich darf Herrn Dr. Nußbaum weiter ant­
worten : Nicht unter dem Druck der öffent­
lichen Meinung haben wir Abgeordnete der 
ÖVP unsere Arbeit aufgenommen, sondern wir 
haben über Auftrag des Volkes eine volle Lösung 
angestrebt, ohne eng und sklavisch am Ent­
wurf festzuhalten, wie uns immer vorgeworfen 
wird, sodaß wir also unsere kritische Selb­
ständigkeit gegenüber dem Entwurf bewahrt 
haben. Sie finden bei uns keine "ewig Gestrigen, 
die von der Notwendigkeit eines Durchbruches 
zu neuen, sachlichen Formen in Hörfunk und 
Fernsehen erst zu überzeugen wären". Wir 
haben in den entscheidenden Tagen unserem 
gesamten Klub die offenen Fragen vorgelegt, 
und wie ein Mann hat dieser Klub aus seiner 
Verantwortung gegenüber dem erklärten Wil­
len des Volkes heraus jedes Komprorniß abge­
lehnt, das die "Zitadellen der Parteibüchel­
herrschaft" - ich zitiere immer noch den be­
sagten Leitartikel - verteidigt hätte. 'Vir 
glauben, "im freien Felde der Leistung" be­
stehen zu können. Wir weisen jede "Fesselung" 
zurück, weil uns die Freiheit gerade auch bei den 
Massenmedien mit ihren formenden und prä­
genden Kräften das geistige Lebensprinzip 
schlechthin bedeutet, wollten wir nicht ihren 
zerstörenden Einflußkräften Raum zur Ver­
heerung der Seelen geben. Ich möchte das der 
ganzen unabhängigen Presse hier sagen dürfen. 
Herr Dr. Nußbaum gilt mir, wie viele andere, 
die sich zur Frage des Volksbegehrens gemeldet 
haben, als einer ihrer vornehmsten Vertreter. 

Während unser Abgeordneter Regensburger 
in seiner Budgetrede zum Kapitel Bundes­
kanzleramt am 26. November 1964 das erste 
Volks begehren in Österreich begrüßte und die 
Hoffnung aussprach, daß auch durch dieses 
Mittel der direkten Demokratie der notwendige 
Kontakt zwischen dem Wahl volk und seinen 
Repräsentanten erfolgreich ausgebaut und 
intensiviert werden könne, begleitete der 
Abgeordnete der SPÖ Herr Minister a. D. 
Dr. Migsch dieses erste Volks begehren 
in Österreich mit einer Ouvertüre ein, die, 
gänzlich in Moll, zwischen dumpfem Trommel­
wirbel und trompetenhellen Warnsignalen im­
mer wieder nur die dissonanten Akkorde 
kontrapunktierte, die bis zur erregenden Vision 
der gefährdeten freien Gesellschaftsordnung im 
großen Finale des "Ich, Claudius, Kaiser und 
Gott ! "  keinen Freudenakkord über die direkte 
Demokratie in Österreich aufkommen ließen. 

Man spürte : Das kam von einem Manne, 
der tiefer in die Partitur der Geschichte zu 
blicken vermag. Es war kein billiges Konzept, 
das der Herr Abgeordnete Dr. Migsch hier ent­
rollt hat. Irgendwo klangen in der offenkundi­
gen Verzeichnung des Volksbegehrens, ge­
weckt sicher durch Ressentiments, die auf 
vielerlei Faktoren zurückzufülU'en sind, Töne 
ernster Besorgnis auf, an denen man auch 
nicht billig vorüberhören sollte. Auch ich 
möchte hier erklären : So groß die Chancen der 
direkten Demokratie sind, so gefährlich kann 
sich diese erweisen, geriete dieses Instrument 
einmal in die Hände von politischen Falsch­
spielern. Die plebiszitären Akte etwa der 
Schweiz sind charakterlich anders geartet als 
unser erstes Volksbegehren. Gestehen wir es 
uns doch ruhig hier ein : Es war die erste grol­
lende Anmahnung des Volkes an das Parlament 
und an die Regierung, und daß sie angeführt 
wurde von 52 unabhängigen Zeitungen und 
Zeitschriften und von der nach Meinung der 
Sozialisten in einem solchen Chor protokoll­
widrig auftretenden Gewerkschaft Kunst und 
freie Berufe, hat jenes Unbehagen ausgelöst, 
das der Herr Abgeordnete Dr. Migsch hier mehr 
als bloß atmosphärisch ausgebreitet hat. 

Ich weiß nicht, ob ich nun richtig verstanden 
werde, wenn ich sage, daß man die Demokratie 
vielleicht wirklich nicht auf die Spitze treiben 
soll, oder besser : vielleicht muß man das auch 
gar nicht. Und am Modell demonstriert : das 
Volksbegehren wäre auch gar nicht gekom­
men, hätten die Parteien in vielem nicht eine 
Politik der langen Bänke betrieben, und sie 
betreiben sie immer noch, weil unsere zweite 
Regierungspartei sich leider nach Belieben auch 
die Rolle der Opposition zulegt. (Zustimmung 
bei der () VP.) 

Von hier nun führt die Thematik hinein in 
die Fragen des Regierungssystems der Koali-
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ti on und von hier aufwärts bis zu den Fragen 
der Verfassung, etwa des Abstimmungsmodus 
in der Bundesregierung. Hätten wir bei allen 
Erfolgen, deren Wurzel ich vorerst auch in der 
gemeinsamen Arbeit der großen Parteien sehe, 
die verantwortliche Staatsmänner an der 
Spitze unserer Bundesregierung mit der zweiten 
großen Partei im Lande begründet haben, 
hätten wir bei allen diesen Erfolgen nicht auch 
Tiefpunkte der Demokratie verschuldet, hätten 
wir uns alle ein Volksbegehren erspart, das 
weniger betrieben wurde von Volksschichten, 
die ohne gegebenen Anlaß das Recht der 
direkten Meinungsgebung beanspruchten, 
sondern von mächtigen Faktoren der öffent­
lichen Meinungsbildung, die sehr wohl imstande 
waren, der echten Grundstimmung des Volkes 
Ausdruck und Nachdruck zu verleihen. 

Unabhängige Presse und politische Parteien 
nehmen im Österreich von heute vielfach eine 
DistanzsteIlung ein, die den uns gemeinsamen 
Aufgaben der Meinungsbildung nicht unbe­
dingt förderlich ist. Diese unabhängige Presse 
ist die große treibende Kraft des Volksbegeh­
rens. Das ist ein absolutes Verdienst, das 
ich anerkennend an die Spitze dieser Aus­
führungen stelle, wenn ich die Gelegenheit 
wahrnehme, kurz bei der unabhängigen Presse, 
bei der Presse überhaupt, zu verweilen. 

Die Presse ist ein entscheidendes Instrument 
der Meinungsbildung, also jeglicher Politik. 
Presse ist immer Parteinahme, das ist ihre Auf­
gabe. Hier ist Presse natürlich auch über die 
politische Parteiung hinaus zu verstehen. 
Dieses übergeordnete Parteinehmen, das der 
Demokratie erst den Lebensodem gibt, soll der 
junge Staatsbürger in allen seinen Lebens­
gemeinschaften kennen und handhaben lernen, 
damit er später in der 'Vahrnehmung seiner 
staatsbürgerlichen Rechte auch seine politische 
Parteiung in ein größeres Ordnungsfeld zu 
stellen vel'mag und in der politischen Partei­
nahme das Grundelement der Demokratie, 
den Willen zur Sachlichkeit, richtig einzu­
schätzen und einzusetzen weiß .  Er wird den 
Wert einer parteiunabhängigen Presse, also 
eines Parteinehmens zwischen oder über den 
Parteien, verstehen lernen. Ihre Existenz 
ermöglicht durch die Ausübung der Kontroll­
funktion erst das richtige Funktionieren jeg­
licher politischer Aktion in der Demokratie. 

Hier sind allerdings auch die Gefahren der 
Versuchung für die Presse am größten. Jedes 
Parteiblatt unterliegt der Versuchung der Ein­
seitigkeit, des politischen Dogmatismus. Jedes 
parteiunabhängige Blatt ist der Versuchung des 
Neutralismus, der verständnislosen Ignoranz, 
der justamenten Negation und Verhärtung 
unterworfen. Kritik muß im politischen Raum 
selbst immer wieder Politik sein. Sie muß die 

politische Atmosphäre oft erst schaffen und 
ihr die notwendige suggestive Kraft verleihen. 
Das haben die 52 unabhängigen Zeitungen und 
Zeitschriften mit dem Volksbegehren auch 
getan. Die politische Tat und ihre Krit,ik 
fallen nicht auseinander, wenn sie beide Auto­
ritäten und Instanzen eines sittlichen Willens 
sind. Journalisten von Rang stellen für das 
politische Leben das tägliche Brot dar, das 
Politiker und Journalisten einander reichen. 
In einer Demokratie sind Politiker und Journa­
listen keine Gegensatz-, sondern Komplemen­
tärpaare. Auch den Journalisten im Dienste 
einer Partei muß immer Weite des Geistes und 
Größe des Herzens auszeichnen. 

Was aber kein Massenmedium in einer Demo­
kratie verschulden darf, das ist, den Politiker 
zum Bio-Negativ der Gesellschaft zu stempeln ! 
Es darf zwischen Presse und Politiker kein 
Antipathos geben, und die Presse darf nicht 
vergessen, daß sie für die demokratische Grund­
befindlichkeit unseres Landes die Mitverant­
wortung trägt. Das ist kein anmaßender 
Appell, zu schweigen, wo das kritische, auch 
das harte Wort am Platze ist. Das gibt aber 
gleichzeitig uns allen das Maß für die Kritik an. 
Presse, Fernsehen und Rundfunk sollen beson­
ders in unseren Tagen eine moralische Anstalt 
sein, wie sie Schiller vom Theater gefordert 
hat. Im großen vVelttheater spielen sie heute 
eine Hauptrolle. 

Ich beschließe diesen Teil meiner Ausführun­
gen mit dem Wunsche, daß wir besser zueinan­
derfinden mögen : Presse und Politiker, die 
heute in einer harten Situation konfrontiert 
sind, die trotzdem und gerade deshalb fordern 
darf, daß die Macht der Presse so eingesetzt 
wird, daß nicht in der Sturz flut der Kritik die 
Demokratie selbst bedroht wird. (Beifall bei 
der Ö VP.j 

Die Initiatoren hatten vorwiegend in der 
Sozialistischen Partei Prestigegefühle geweckt,. 
In ihre Sprache umgesetzt, kann man das 
etwa so formulieren : Die Leute von der un­
abhängigen Presse, die uns täglich verkennen, 
herabsetzen, verletzen, die wollen uns die bessere 
Demokratie lehren ! Immer wieder war das in 
den Ausschußverhandlungen spürbar. Das 
waren die unleugbaren Hypotheken, die auf 
diesem ersten Volksbegehren lasteten. Hier 
waren diepsychologischenEinbruchsstellen auch 
bei der Sozialistischen Partei zu finden. 

Welcher politische Stellenwert ist dem 
Volksbegehren in Ö:;;;tefl'eich einzuräumen ? 
Napoleon soll beim Anblick des Herzogs von 
V/ürttemberg seinel' Suite zugeflüstert haben, 
daß dieser ein Modell dafür sei, wie weit sich 
die menschliche Haut ausdehnen ließe. Das 
Volksbegehren ist gen au das Modell dafür, 
wie weit sich die politische Geduld der Öster-
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reicher in Grenzen halten läßt. (Zustimmung 
bei der Ö V P.) 

Der Ausländer, der Österreich nicht näher 
kennt, wird bei solchen Feststellungen viel­
leicht verwundert den Kopf schütteln. Politische 
Geduld 1 Da müßte es doch etwa um die Koali­

auf. Eg spürt , daß ihm hier Gewalt angetan 
wird. Und freuen wir uns über diesen gesunden 
Instinkt ! Das ist nicht Desintere'lse, politi­
sches Desinteresse, das ist einfach die aktive 
Abwehr der "geheimen Verführer".  (Beifall 
bei der Ö V  P.) 

tion gehen oder um den noch immer nicht Die ÖVP hat von Anfang an das Volks­
existenten Staatsfeiertag, um die Einführung begehren richtig gesehen und gewertet. Wir 
von Raketen oder die Abschaffung des Mieter- nahmen b ei den Initiatoren kein Prestige­
schutzes. Nein, das alles kocht zwar in begehren an, und wir förderten die Arbeit, 
der Volksseele, aber es schäumt nicht über. ohne uns auf eine opportunistische Haltung 
Der Österreicher schimpft über die Koalition, einzulassen. Das Volk hat uns das Maß ge­
aber er will sie. Er schimpft auf vieles, was er wiesen ; unklug und unverantwortlich, wer es 
im täglichen Leben der Politik kauft, und nicht erkennt und ihm nicht gerecht wird . 
darin erweist er sich vielleicht als der gelernte Die Initiatoren haben j a  keinen Mutwillensakt 
Österreicher . Er ist nicht gleichgültig, aber gesetzt, sondern sich einfach zum Dolmetsch 
kaum allergisch in Fragen der hohen Politik. der Volksstimme gemacht. (Heiterkeit.) Oder 

Aber eines war diesem gelernten Österreicher der Volkssti�mung.' . wenn Sie wollen . (Abg. 

der Zweiten Republik schon bald ein Dorn im I H a r t l :  Da hatten wtr 1a euch was weggenommen, 

Auge : das politische Farbfernsehen, statt bei der " Volksstimme" !) Und we�n uns ö!ter 
daß man sich vorerst einmal mit dem te ch- entgegengehalten wurde, das stImme mcht 
nischen bO'3chäftigte . Hier entzündete sich für a�le �ein�ngsgr�p'pen, so ist . das nu.r �er 
der Widerstand langsam, aber sicher. Unter der BeweIS fur cme pohtIsc�e ParteIUng, dIe 1m 
Führung der unabhänaigen Presse und der Fernsehen ab3r schon lUcht<; zu tun hat. 
Gewerkschaft Kunst und freie Berufe wandte 

I 
W?,ran sind wir n�n in unseren bisherige

.
n 

er sich dann frontal gegen Regierung und Bemuhungen gescheItert ? ""Vo konnten WIr 
Parlament, ah der letzte Einigungstermin uns nicht finden ? Auch die SPÖ hat in den 
zwisch3n den Parteien vertan war. Was letzten Wochcn eindeutige Erklärungen in 
Wunder, daß die SPÖ wenig entzückt war ? der Richtung abgegeben, zu einer Einigung 
Die parteipolitische Überbctontheit des Fern- kommen zu wollen. Aber diese Einigung ,väre 
sehens machte dieses einfluß ceiche Massen- am Volksb3gchl"en vorbeigegangen.  Sie hätte 
medium zum Stein des Anstoß 2s in der Be- dieses völlig entwertet. Wir hätten uns der 
völkerung, bis zum "Radetzkymarsch" und schä1fsten Kritik der Öffentlichkeit ausgesetzt, 
darüber hinaus. Das darf h�ute nicht unausge- über die Grundsätze und damit über das 
sprochen bleiben, und es wäre gut, wenn die G1 undmotiv hinweggegangen zu sein . Unsere 
SPÖ in dieser Feststellung keinen billigen Verantwortung zwang uns das Nein auf, 
Paradehieb der Ö VP erblickte . Es ist ja an das wir nicht leichtfertig gesetzt und das Sie 
sich verwunderlich, daß eine Partei sich durch nicht leichten Herzem entgegengenommen 
solche Übergriffe partout täglich bei einem haben. 
großen Teil der Bevölkerung mißliebig machen Die "Kleine Zeitung" ,  Graz, vom 19 .  Juni 
muß . (Abg. L i b a l :  Wie Sie beim Rundfunk !) 1965 füh: tc in einer Glosse "Die Chance" 
Aber das ist alles einkalkuliert . (Abg. Dr. unter anderem aus : "Es ist schwierig, den 
Fiedle r :  Beweisen Sie ! Immer Pau�chal- Teufelskreis des ausschließlich:ms Denkens in 
verdächtigungen, nie ein Beweis ! Ich werde es Machtpositionen einmal zu durchbre chen. Aber 
dann noch sagen ! - Der Prä s i d e n t  gibt das sicher ist, daß hier einmal Taten gesetzt werden 
Glockenzeichen.) müssen, denn geredet wurde sehr viel und sehr 

Hier ist es am Platze ,  Drimmel zu zitieren. schön. Es wird da1'auf ankommen, welche 
Er trifft wohl das Richtige, wenn er in einer Parki e'3 wagt, hier ein scheinbares Risiko 
R�de vor der Katholischen Hochschülerschaft einzugEhC'n und zu sagen : Obwohl es uns 
1963 unter anderem au"führte : "Wie steht es schwerfäUt, ent'3cheiden wir uns für diesen 
mit den Rechten angesichts der Mächte 1 Schritt, weil wir sonst unmöglich aus der 
1848 hatten der Sprech3r der Regierung und Sackgasse herauskommen. "  
der Agitator des Volkes etwa die gleiche Chance, Ich sage e s  ganz offen, u m  mit nichts vor 
sich vernehmbar zu machen. Heute hat der dem Berg zu halten : Die immer noch sehr 
Vo:"hand, der die Hand am Mikrophon hat. starre Koalition und das Volksbegehren sind 
Gegen die mechanisierten Mittel der Massen- in irgendeiner 'Weise athematisch. Es ist 
medien kann sich auch ein Heiliger schwer schon mehr als der von allen Seiten 5tets 
durchsetzen . " beschworene gute Wille notwendig, um zu 

Gegen dieses tägliche Überangebot am Fern- einer Einigung zu kOmmell. Jede vertretbare 
sehschirm b agehrte und begehrt das Volk Einigung wäre ja ein Akt der Selbstüberwin-
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dung zu neuen, lebendigeren Formen der 
Demokratie hin und setzte ein völlig intaktes 
Vertrauensverhältnis der Partner voraus. Das 
Volksbegehren '3tellt eine Art Radikalkur der 
Proporzdemokratie dar. Die Initiatoren wußten 
und wissen sehr genau, daß die Entsprechung 
durch den Gesetzgeber eine innere Wandlungs­

'kraft voraussetzt, die sich bei der derzeitigen 
Seelenlage der SPÖ vielleicht nur schwer ein­
stellen kann. Das Volksbegehren ist ein 
politisches Umkehrmotiv mit völlig ungeübten 
Passagen. Von hier aus haben die Parteien 
sicher das Recht zur Bitte : Laßt uns Zeit ! 
Aber nur dann, wenn bei allen Parteien der 
Wille zu einer grundsätzlichen Einigung ge­
geben ist, wenn sich im Hintergrund nicht die 
geheime Absicht verbirgt, mit der gewonnenen 
Zeit die Lauffrist des Volksbegehrens abrollen 
zu lassen, damit sich dieses von selber erledige. 
Die ÖVP ist bereit, und zwar ohne Vorbehalte. 
Wir wissen aus den Verhandlungen,  daß die 
FPÖ die gleiche Haltung an den Tag legt. 
Der Herr Abgeordnete Dr. Winter hat sich 
heute hier für die Permanenzerklärung des 
Ausschusses ausgesprochen. 

Aber diesen Willen zu einer letzten Einigung 
im Sachlichen - das möchte ich ohne jeden 
provozierenden Unterton hier sagen -, diesen 
Willen konnten wir leider bisher nicht. fest­
stellen. Ich meine eine Einigung im Geiste 
des Volksbegehrens, nicht in jedem Buch­
staben. Wir können uns nur bei seinem 
innersten Kern treffen. 

Herr Abgeordneter Dr. W inter ! Was meine 
Qualifikation als tüchtiger oder weniger tüch­
tiger Mitwirker beim Gesetzemachen - ich 
gebrauche seine Worte - betrifft, so überlasse 
ich das meiner Partei, mich zu qualifizieren. 
Ich darf allerdings, Herr Abgeordneter Doktor 
Winter, darauf hinweisen, daß ich die Ehre 
hatte, an der großen Schulreform mitzuwirken. 
(Beifall bei der Ö V P.) 

Wir haben diesen Schritt gewagt und auf 
parteipolitische Strukturen verzichtet. Es geht 
uns nicht um Wohlverhaltenszeugnisse, es 
geht uns um den klaren Nachweis, daß wir 
im Geiste des Volksbegehrens um die Neu­
ordnung des Österreichischen Rundfunks ge­
rungen haben. 

Der Herr Abgeordnete Liwanec brachte es 
fertig, auf dem Parteitag der SPÖ die Streik­
drohung der Angestellten des Österreichischen 
Rundfunks in Zusammenhang mit dem V olks­
begehren zu bringen. Er sagte unter anderem 
wörtlich : "Durch diese Haltung der ÖVP-Ver­
antwortlichen ist die Frage des Rundfunks und 
des Fernsehens in der öffentlichen Meinung 
hochgespielt worden ; das ist der Grund" -
sagte er weiter wörtlich -, "warum das Volks­
begehren im Parlament eingebracht wurde. "  

Ich glaube nicht, daß sich die 800.000 Vo­
tanten nicht über den parteipolitischen Miß­
brauch im Fernsehen geärgert haben, sondern 
nur über die sozial nachlässige ÖVP, die hier 
der Herr Abgeordnete Liwanec anzieht und 
die nichts für die Rundfunkangestellten übrig 
hätte . Der Streik ist geordnet, verantwortlich 
für die Bezahlung der Angestellten ist der 
gesamte Vorstand. Man sollte solche Dinge 
nicht als Argument gebrauchen. 

Der Herr Vizekanzler hat in einer Rund­
funkrede gesagt, das Volksbegehren sei ins 
Stocken geraten, weil die, die sonst den Mund 
voll des Föderalismus hätten, für die Schaffung 
eigener Studios für die Länder Wien, Nieder­
österreich und Burgenland nicht einen Finger 
gerührt haben. Ich darf für alle Ausschuß­
mitglieder erklären : Diese Forderung ist in 
den vielen Sitzungen kaum in einem Seiten­
thema aufgeklungen, schon gar nicht mit 
irgendeinem alternativen Akzent. (Zwischen­
ruf bei der () V P.) Erst in der Sitzung am 1 .  Juli, 
also nach der Rede des Herrn Vizekanzlers, 
hat der Herr Abgeordnete Kratky mit einigen 
Freunden den Antrag eingebracht, der heute 
hier dem Hohen Hause vorgelegt wurde. 

Ich darf diesem Antrag einen A n t r a g  der 
Volkspartei entgegenhalten, betreffend den 
Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Dr. Winter, Kratky und so weiter. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen den 
Antrag : 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
Der oben zitierte Antrag der Abgeordneten 

Dr. Winter, Kratky, Ernst Winkler, Robak 
und Genossen zu 877 der Beilagen (Bericht 
des Ausschusses zur Vorberatung des Volks­
begehrens zur Erlassung eineg Bundes­
gesetzes über die Aufgaben und die Ein­
richtung der "Österreichischer Rundfunk, 
Ges. m. b .  H. " ) wird gemäß § 46 Abs. 5 
der Geschäftsordnung dem Ausschuß zur 
Vorberatung des Volksbegehrens zur Er­
lassung eines Bundesgesetzes über die Auf­
gaben und die Einrichtung der "Österrei­
chiseher Rundfunk, Ges. m. b. H." zuge­
wiesen. 

Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, 
diesen Antrag zu übernehmen. 

Ich möchte nun zu dem vom Herrn Vize­
kanzler a,ufgeworfenen Thema einiges sagen. 
Wir mußten darauf hinweisen, daß die Errich­
tung von Studios mit dem Gesetz direkt nichts 
zu tun hat, wenn das der Herr Abgeordnete 
Dr. Winter heute auch bestritten hat. Das ist 
Aufgabe der Gesellschaft. Ich erklärte dem 
Ausschuß, daß wir diese Frage keineswegs 
zurückweisen, sondern sie nur in das zu­
ständige Orga.n verweisen. Das Funkhaus 
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oder das Studio Wien ist seit der Gründung 
für die Bundesländer Wien, Niederösterreich 
und Burgenland zuständig. Nur ein Wunsch 
ist offen : die Länder Niederösterreich und 
Burgenland im Programm noch besser zu 
berücksichtigen. Dazu muß aber gesagt werden, 
daß diese drei Länder einen Wellenbereich 
bilden, der nicht getrennt werden kann, außer 
man strahlt UKW-Sendungen aus. Dazu hat 
aber der größte Teil der Hörer in Niederöster­
reich und im Burgenland nicht die notwendi­
gen Empfangsgeräte .  So kann man also die 
Dinge nicht als Argument in die Thematik 
stellen. Wohin sollten die Studios � Zur tech­
nischen Problematik kommt selbstverständ­
lich auch die finanzielle Belastung. Ich möchte 
es klar allen einsichtigen Hörern in Österreich 
sagen, daß der Rundfunkbetrieb weiterhin 
nicht mit einem Preis von zwei Straßenbahn­
fahrschsinen aufrechterhalten werden kann, 
aber wir sollten uns hüten, die Mehrbelastung 
der Hörer leichtfertig in die Höhe zu treiben. 

Auf die einzelnen Fragen, vor allem auf die 
radikal offenen Fragen wird mein Parteifreund 
Dr. Fiedler näher eingehen. 

Unser früherer Unterrichtsminister Dr. Drim­
mel war in der langjährigen Diskussion um 
die Sanierung unseres an parteipolitischer 
Linkshypertrophie erkrankten Fernsehens der 
Meinung, daß der Ruf nach dem immer stär­
keren Mann hüben und drüben keine Lösung 
sein kann. Nur das Intendanturprinzip, das ein 
durchgehendes Prinzip ist, könnte Wandel 
schaffen. 

Das Volksbegehren hat dem Parlament diesen 
gordischen Knoten einfach auf den Tisch ge­
legt, und wer da glaubte, an diesem Knoten vor­
beisehen oder vorbeigehen zu können, der war in 
einem großen Irrtum befangen. Es gab nicht viele 
Kompromißmöglichkeiten, wollte man das 
Volksgebehren nicht in seinem Kernstück ver­
fälschen. Es geht nicht um parteipolitische 
Kraftdemonstrationen, sondern um sachliche 
Kompetenzen. Der Generalintendant soll kein 
Parteiheros sein, sondern ein fundierter Kenner 
und Könner in seinem Aufgabenbereich. Er 
muß in seiner unabhängigen Stellung Garant 
sein, daß diese bedeutenden Massenmedien 
objektiviert werden. Das Volksbegehren ist 
doch in Wahrheit nichts anderes als eine demo­
kratische Selbsthilfemaßnahme des Volkes. 
Das mag manche peinliche Empfindungen be­
reiten, ist aber nicht zu leugnen. Wir wollen 
keinen "Franco", wie die Sozialisten diesen 
Generalintendanten im vorhinein immer wieder 
bezeichnen oder verdächtigen. Wir wollen mit 
dem Volksbegehren nur e i n e n  Verantwort­
lichen, der von den Weisungen Dritter unab­
hängig ist, nur der Gesellschafterversammlung, 
nur dem Aufsichtsrat unterstellt. Wir haben 

ja auch bei den Österreichischen Bundes­
bahnen nur e i n e n  Generaldirektor, und auch 
bei der Austria Tabak AG. Es ist doch nicht 
wahr, daß man über diese Forderung nicht in 
Diskussion treten kann. (Zwischenruf des 
Abg. Dr. Winter.) Umso leichter müßte es 
hier, Herr Abgeordneter Dr. Winter, in der 
privatrechtlichen Form des Österreichischen 
Rundfunks gehen ! 

Wir haben - entgegen den geäußerten 
Meinungen der Sozialisten - überhaupt keine 
personalen Gesichtspunkte vor Augen gehabt. 
(Heiterkeit bei der SPÖ.) Ich weiß, daß hier Ihr 
Lachen fällig war, und ich habe mich schon 
darauf eingestellt. 

Ich habe hier die "AZ" -Information "Fern­
sehdebatte - Entlarvung der lex Freund". 
Die "AZ" sagt unter anderem : "Es ging nicht 
nur um das Fernsehen, um das innenpolitische 
Problem schlechthin. Das Fernsehen ist ja 
selbst einer der Hauptkampfpunkte. Den Fern­
sehdirektor zu stürzen, ist die ÖVP mit ihren 
Vasallen ausgezogen." Wir haben das Volks­
begehren nicht im Hause eingebracht, wir 
haben uns nur damit zu beschäftigen. Das 
Argument geht also vorbei. (Abg. Libal :  
Aber Sie geben zu, daß das Ihre Absicht war ! ­
Abg. Dr. Kle iner :  Herr Dr. Fiedler hat im 
A u8schuß über Direktor Freund eine andere 
Sprache gesprochen ! - Abg. Dr. Fied l er :  
Sie werden es dann schon hören !) 

Ich darf sagen : "Freund oder nicht Freund", 
das war für uns bestimmt keine quälende Frage. 
Der Gegenvorschlag der Sozialisten aber, zwei 
Generalintendanten zu bestellen, wurde von 
mir - der Herr Abgeordnete Dr. Winter hat 
mir das schon vorweggenommen - als Stoß 
mitten ins Herz des Volksbegehrens bezeichnet. 

Die "Kleine Zeitung", Graz , war viel 
schärfer. Sie sprach von "provokativen Vor­
schlägen der SPÖ". Ich muß dazu sagen : 
Wenn die Diskussion ausgerechnet im Zentral­
thema den Weg der Sinnumkehrung geht, ist 
ihre Grenze bald erreicht. Verbergen wir uns 
aber nicht, daß auch hier das Zentralthema der 
Koalition liegt, die offenbar nur mehr im 
proportionalen Dual verstanden wird. Das 
Volksbegehren mag vielen Staatsbürgern als 
eine einfache Sache erscheinen. In Wahrheit 
ist es ein haarscharfes Operationsmesser, das 
sich schmerzend in den Leib der Koalition 
senkt. 

Die Diskussion um die sogenannte Politiker­
klausel ist heißgelaufen. Hatten sie die 
Initiatoren zum Postulat erhoben, erblickten 
viele Politiker in ihr eine Herabsetzung des 
ersten Gemeinschaftsdienstes im Staat. Die 
politische Abstinenz als conditio sine qua non 
neben der Forderung nach dem politischen 
Engagement der Jugend schien vielen ein 
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Widerspruch in sich. 'Vir wollen weder eine 
verschobene noch eine verschrobene Demokra­
tie. Gegen die Verschiebung der Parteipolitik 
in die Bereiche der Massenmedien ist das 
Volksbegehren zu Recht aufgetreten. Gegen 
die Übergriffe der Parteipolitik im Österreichi. 
sehen Fernsehen haben wir eine klare Kompe. 
tenzenregelung als Sicherung eingebaut. Die 
Unvereinbarkeit einer Mandatsausübung mit 
einem leitenden Amt im Österreichischen 
Rundfunk ist unbestritten. Dem General­
intendanten als Hauptverantwortlichen aber 
kann die Auflage, in den letzten fünf Jahren 
kein Mandat ausgeübt zu haben, ohne jede 
Schädigung des Ansehens der Politiker zuge­
mutet werden. 

sehen Entscheidungen, es kann aber nach den 
Entscheidungen keine geteilte Verantwortung 
geben. Wir sind uns bewußt, daß dieses Volks· 
begehren in seinem dramatischen Verhandlungs. 
verlauf die Bruchlinien der Koalition härter 
und schärfer gezeichnet hat als je.  Wir tragen 
keine Schuld daran, aber wir meinen, so sollte es 
nicht weitergehen. Wir alle spüren und 
wissen es - ich bin überzeugt, auch in den 
Reihen der Sozialisten -, daß Österreich auf 
diese Weise Chancen versäumen muß, die in 
den Bereichen seiner Möglichkeiten liegen und 
die in Wirtschaft und Kultur genützt sein 
wollen. 

Die 52 unabhängigen Zeitungen und Zeit· 
schriften haben in ihrem Aufruf an alle Öster. 

Was den Aufsichtsrat betrifft, halten wir reicher und Österreicherinnen vom 22. Juni 
ebenfalls dafür, daß nicht eine parteipolitische 1965 unter anderem geschrieben : "Die Parteien 
Auszählformel seine Kraftquelle sein kann, als Träger der Demokratie würden damit sich 
sondern die mit der Aufgabe gegebene Verant. selbst eine schwere Niederlage zufügen." Das 
wortlichkeit. ,var es, was ich gemeint habe, als ich dem 

Bevor ich zum Schluß komme, betrachte ich Herrn Abgeordneten Dr. Winter vor Augen 
es als eine Ehrenpflicht, der hervorrag�nden I stellte, �aß auch se�ne!. Part�i die yerweigerung 
I..�eistungen hunderter Mitarbeiter des Oster. des B�flchtes �n dIe Off�nthchkelt, wenn auch 
reichischen Rundfunks dankbar zu gedenken. nur emes ZWlschenbenchtes, mehr schaden 
Niemand wollte in einer Pauschalkritik diese müßte, als ihr lieb sein kann. 
Leistungen auslöschen. Vielleicht aber hat die 'iVir kennen die vernichtende Kritik, in der 
öffentliche Kritik nicht trennscharf genug jene die Parteien in Österreich stehen ; bei., allen 
Übergriffe allein angeprangert, die das Volks- Fehlern, die ihnen wie allem Menschenwerk 
begehren im letzten entfachten. anhaften, sehr zu Unrecht. Wir haben doch 

Ich darf an den Schluß das Bekenntnis stel- etwas geschaffen in diesen 20 Jahren, gemeinsam 
len, daß die ÖVP dem Volksbegehren zum mit unseren fleißigen Mitbürgern ! Lassen wir 
vollen parlamentarischen Durchbruch ver- uns das nicht nehmen für morgen, wenn wir in 
helfen wollte. Nicht aus "konformistischer der Kritik unserer Jugend stehen. "Partei, 
Feigheit" - das Wort findet sich in der Rede Partei, wer sollte sie nicht nehmen, die noch die 
des Herrn Abgeordneten Dr. Migsch vom No· Mutter aller Siege war ! " ,  hat Herwegh in den 
vember, die ich bereits zitierte -, nicht aus schwersten Tagen Österreichs ausgerufen. 
billiger Opportunität des Tages, sondern aus Wir haben Partei genommen. Figl, Raab und 
der Überzeugung, daß die Zumutung an das Gorbac h !  Partei genommen für Österreich. Und 
Volk längst seine Toleranzgrenze überschritten Klaus ist der redliche Zeuge des Tages, daß 
hat. Die SPÖ konnte solchen Gedanken leider immer nur das Wohl des Volkes im Blickfeld 
keinen Raum geben. stand und steht. Und ich verstumme nicht vor 

Wir verbinden damit nicht die Vorstellung den Namen Renner, Körner und Schärf. Ich 
daß die gemeinsame Arbeit ihr Ende haben beschwöre eine Koalition der guten Geist<;;� 
könnte . Aber konnte schon bis heute außer der Österreichs, der Lebenden im Andenken d",'/" 
S chulreform keine große Reform in Österreich Toten. Niemand Geringerer als der verstorbene 
gelingen,  so möge uns doch die Einsicht Bundespräsident Dr. Schärf hat hier im Hause 
kommen, daß wir unsere gemeinsame Arbeit, das Wort aus dem alten Österreich mahnend 
zu der wir uns verpflichtet haben und zu der wiedererweckt : Viribus unitis. 
wir uns bekennen, einer Überprüfung unter· Hohes Haus ! Es ist sicherlich nicht gut, 
ziehen im Sinne des Herrn Abgeordneten dem Volk in seinem Hause zu sagen, daß 
Dr . lVIigsch : Hin wieder zu den Ausgangs. seine Beauftragten eine Aufgabe nicht et'fül. 
punkten von 1945, ein Wandel der Gesinnung len konnten. Gehen wir daher näher heran 
dorthin : "Nie wieder Erste Republik ! Nie wie· an diese Aufgabe, auch an diese und an 
der Diktatur ! Hütet Freiheit und Frieden im alle anderen Aufga�)ol1, die lange schon auf ihre 
Lande ! "  Dazu haben wir uns 1945 gemeinsam Lösung warten. Und gehen wir weiter weg von 
bekannt, und es ist nicht mehr alles lebendig, den parteipolitischen Verhärtungen und 
was uns damals erste Ve! pflichtung war . Machtträumen. Bereit sein für Österreich ! 

Es gibt für Koalitionsparteien wohl geteilte Das verträgtfür keine Partei ein Abseits in der 
Meinungen auf dem Wege zu den staatspoliti. Gesinnung, im Wege und in der Verantwor· 
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tung. Die Zielgerade des Volks willens sei unser I dem Rundfunk zu machen. Dazu habe ich 
Wegweiser in das dritte Jahrzehnt der Zweiten Stellung genommen. 
�epublik. (Starker anhaltender Beifall bei der Ich glaube, es ist angebracht, heute eine 
O VP.) gewisse historische Übersicht über die Ver-

Präsident : Der Antrag Harwalik ist genügend suche der Koalition, das Rundfunkproblem 

unterstützt und steht daher mit in Behandlung. irgendwie neu zu ordnen, hier dokumentarisch 
abrollen zu lassen. 

Als nächster zum "\Vort gemeldet ist der 
Abgeordnete Dr. van Tongel. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Dr. van Tongel (FPÖ) : Herr 
Präsident ! Meine Damen und Herren ! Es 
hätte �wahrlich des Volksbegehrens und alles 
dessen, was ihm gefolgt ist, nicht bedurft, 
um den Beweis dafür anzutreten, daß die 
Regierungskoalition von ÖVP und SPÖ in 
Österreich nicht in der Lage ist, wichtige 
und dringende Probleme des Vaterlandes zu 
lösen. Daran ändern auch Deklamationen, 
wie sie wahrscheinlich heute noch folgen 
werden, gar nichts. 

Ich verwahre mich auch namens meiner 
Fraktion, namens der freiheitlichen Abgeord­
neten dagegen, daß uns unterstellt werden 
könnte, ,vie es heute aus einer Rede heraus­
geklungen ist, daß wir die Absicht haben, 
bei der Beratung des Volksbegehrens der 
Österreichischen Volkspartei "die Mauer zu 
machen".  Denn es ist seit Bestand der Frei­
heitlichen Partei Österreichs eine grundle­
gende Forderung unserer Partei und ihrer 
Abgeordneten ge,vesen, die Probleme des 
Rundfunks und des Fernsehens zu ordnen, 
dieses Massenmedium zu entpolitisieren und 
zu einem echten Kulturträger der Republik 
Österreich zu - gestalten. 

�Was sich heute dem staunenden Mitbürger 
als Österreichischer Rundfunk und Öster­
reichisches Fernsehen darbietet, ist - und 
das muß an dieser Stelle unterstrichen werden, 
und daran ändern deklamatorische Reden 
nicht das geringste - das gemeinsame Produkt 
dieser Regierungskoalition von ÖVP und SPÖ 
Diese beiden Parteien haben den Rundfur ' 
und seine Gestion, seine leitenden Personen, 
die ganze Art seines Arbeitens in den Zustand 
gebracht, in dem er heute ist. Gemeinsam 
hat die Koalition diesen Rundfunk und dieses 
Fernsehen geschaffen. Und wenn heute hier 
vom Kollegen Dr. ·Winter erklärt wurde, daß 
die Freiheitliche Partei leider nicht zuge­
stimmt habe, den Rundfunk zu einer öffent­
lichen Anstalt zu gestetlten , so darf ich fest­
stellen, daß es ja ,-lie Snzialistische Partei war, 
die gemeinsam 111i', ,-:er ÖVP unserem Rund­
funk die Gestalt einer Ges . m. b. H. gegeben 
hat. (Abg. Dr. W i n t e r :  Aber ohne gesetzlichen 
Auftrag, Herr Kollege, das ist der große Unter­
schied !) Sie haben uns vorgeworfen, daß wir 
nicht bereit waren, eine öffentliche Anstalt aus 

Am 20. März 1962 hat der Ministerrat 
beschlossen - hören Sie, meine Damen und 
Herren ! -, "eine grundlegende Sanierung der 
Rundfunk-Ges. m. b. H. in die Wege zu 
leiten" .  Geschehen ist, wie üblich, nichts. 
Es kam zum Koalitionspakt 1963. In diesem 
Koalitionspakt ist eine neue, weitere Zemen­
tierung des Proporzes im Rundfunk erfolgt. 
Man hat ausdrücklich - und wir haben im 
Unterausschuß und im Vollausschuß genügend 
Gelegenheit gehabt, die Abgeordneten beider 
Koalitionsparteien dazu zu hören - nicht 
etwa die Bundesregierung, sondern durch 
eine Änderung des Kompetenzgesetzes die 
Bundesminister für Unterricht und für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft im trauteri. Pro­
porzausgleich, so wie es in Österreich übljch 
ist, mit der Funktion der verantwortlichen 
Leitung des Rundfunks oder der Überwachung 
des Rundfunks betraut. 

Im März 1963 gab es das erste Aufmucken 
der Öffentlichkeit. Der "Kurier" hat als erste 
Tageszeitung zu einer Protestaktion gegen die 
Vereinbarung von ÖVP und SPÖ aufgerufen. 
Ihm haben sich zunächst die "Kleine Zeitung" 
in Graz und die Wiener "Wochenpresse" ange­
schlossen. Innerhalb kürzester Zeit kamen auf 
informeller Basis 377.000 Unterschriften zu­
stande. Meine Damen und Herren ! Bereits 
wälu-end der Budgetdebatte über das ver­
kürzte Budget für das Jahr 1963 im April 1963 
mußten wir angesichts dieser Tatsache und 
des noch immer aushaftenden Durchführungs­
gesetzes für das Volksbegehren hier die For- ' 
derung aufstellen, daß endlich das Durch­
führungsgesetz für das in der Bundesver-
J,ssung verheißene und vorgesehene Volks­

begehren geschaffen wird. Ich habe hier 
von dieser Stelle aus wiederholt Gelegenheit 
gehabt, festzustellen, daß die Bundesver­
fassung vom l .  Oktober 1920 die Einrichtung 
des Volksbegehrens vorsah, daß die Erste 
Republik - an den immer eine sehr unschöne 
und herabsetzende Kritik geübt wird, die aber 
in vielen Belangen, nicht nur, was die Qualität 
ilu'er Gesetze anlangt , weitaus besser war als 
die Zweite Republik - innerhalb weniger 
Monate nach der Verheißung vom l. Oktober 
1920 ein Durchführungsgesetz für das V olks­
begehren folgen ließ. 

Bei der Wiedererrichtung Österreichs hat 
es vom Jahre 1945 bis zum Jahre 1963, also 
18 Jahre, gedauert, bis ein solches Durch-
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führungsgesetz geschaffen wurde. Und wir 
haben immer wieder diese Forderung erhoben. 
Wir haben immer wieder, meine Damen und 
Henen - daran ändern alle Deklamationen 
nichts, sie können das nicht aus der Welt 
schaffen -, bei allen Budgetdebatten den 
Antrag gestellt, den Sie beide stets im trauten 
Verein immer wieder niedergestimmt haben, 
endlich dieses Durchführungsgesetz zu be­
schließen. 

Endlich, am 10. Juli 1963, kam es zu diesem 
Durchführungsgesetz über Volksbegehren, und 
jetzt erst war der Weg frei für die Einrichtung 
des in der Verfassung seit 43 Jahren vorge­
sehenen Volksbegehrens. 

Inzwischen hatte sich die Koalition wieder 
einmal einen ihrer berühmten Termine selbst 
gesetzt. Sie hat sich den Termin des 30. Juni 
1964 gesetzt, der selbstverständlich wieder 
abgelaufen ist, ohne daß das geringste Ergebnis 
erzielt wurde. Jetzt sind die 52 Zeitungen 
a.uf den Plan getreten und haben hier das 
Volksbegehren eingereicht. Wiewohl zu­
nächst nur 30.000 Unterschriften aufzubringen 
waren, gelang es im Einleitungsverfahren, 
207. 129 Untersclu'iften zu bekommen. Darauf­
hin ging die im Volksbegehren-Durchführungs­
gesetz vorgesehene Prozedur vor sich, und in 
der Zeit vom 5. bis 12 .  Oktober 1964 lagen 
in allen Gemeinden Österreichs die Ein­
tragungslisten für das Volksbegehren auf. 

Damals hat die Freiheitliche Partei folgenden 
Beschluß gefaßt : Die freiheitlichen Abge­
ordneten werden im Nationalrat verlangen, 
daß der durch das Volksbegehren unter­
stützte Gesetzentwurf für eine Rundfunk­
reform in parlamentarische Behandlung ge­
nommen wird, damit im Sinne der bisherigen 
Haltung der FPÖ endlich eine zielführende 
Reform unseres Rundfunks und unseres Fern­
sehens durchgeführt wird. Damals haben wir 
festgestellt, diese Reform muß in jedem Fall 
gewährleisten, daß die Öste:r:reichische Rund­
funk Gesellschaft m .  b. H. aus einem partei­
politischen Proporzinstrument der schwarz­
roten Koalition zu einer Kultureinrichtung 
des ganzen Volkes umgewandelt wird. 

Meine Damen und Herren ! Das ist auch 
heute unsere Einstellung und unser Ziel. 
Dieser Haltung getreu, haben wir im Untel'­
ausschuß für das Volksbegehren zu den 
einzelnen Paragraphen und Artikeln Stellung 
genommen. Damals hat das Volksbegehren, 
wie heute schon mehrfach zitiert wurde, über 
832.000 Unterschriften erzielt. Schon haben 
wir wiederholt Gelegenheit gehabt, festzu­
stellen, daß die verfassungsmäßigen Grund­
lagen für Volksbegehren in Österreich unzu­
reichend sind, daß wohl vorgesehen ist, der 
Nationalrat habe ein Volksbegehren in Be-

handlung zu nehmen, daß aber keine wie 
immer geartete Bestimmung vorhanden ist, 
was zu geschehen hat, wenn das Volksbegehren 
gar nicht oder wesentlich verändert zum 
Beschluß erhoben wird. Ich werde darauf 
noch zurückkommen. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. Winte r.) 

Am 1 1 .  N ovem bel' 1964 ist das Volksbegehren 
hier im Hause vorgelegt worden. Die Bundes­
regierung hat ihrer verfassungsmäßigen Pflicht 
entsprochen. Ein eigener Ausschuß wurde im 
Einvernehmen mit den Parteien eingesetzt. 

Ich habe am 15. Dezember 1964 den Antrag 
gestellt, diesem Ausschuß eine Frist bis Ende 
Februar 1965 zu setzen, damit er seine Be­
ratungen abschließt. Damals wurde mir von 
den Abgeordneten der beiden Regierungs­
parteien entgegengehalten, das sei gar nicht 
notwendig, denn man werde vielleicht früher 
mit der Beratung des Volksbegehrens fertig 
werden. Mein Antrag wurde niedergestimmt. 

Es kam dann zu den Beratungen über die 
einzelnen Punkte des Volksbegehrens. In 
15 Sitzungen haben wir uns die Arbeit wahrlich 
nicht leicht gemacht. Und wenn der Herr 
Berichterstatter Dr. Halder heute hier die 
einzelnen Punkte angeführt hat, so hat auch 
jemand, der erßtmals mit der Problematik 
des Rundfunkgesetzes konfrontiert wurde, 
unschwer erkennen können, welche sorgfältige 
Arbeit in diesem Unterausschuß geleistet 
wurde. 

Wir haben bei einer Reihe von Formulierun­
gen eigene Gedanken entwickelt. Diesen ist 
in einigen Fällen die Österreichische V olks­
partei beigetreten. Wir haben in zwei oder 
drei Punkten Gedanken entwickelt, denen 
sich die sozialistischen Kollegen angeschlossen 
haben. Und wir haben dort, wo die Kollegen 
der ÖVP Formulierungen gebracht haben, 
wenn sie uns nicht ganz entsprochen haben, 
diese entweder mit Abänderungen versehen 
oder haben ihnen dann zugestimmt, wenn 
jene Grundgedanken, die wir von der Ent­
politisierung unseres Rundfunks haben, durch 
diese Vorschläge verwirklicht werden können. 
Es war uns dabei gleichgültig, in welcher 
Weise der Aufsichtsrat zusammengesetzt sein 
soll, ob er aus 1 9, 27 oder nur aus 1 1  Mit­
gliedern, bestehen soll, das sind schließlich 
unwesentliche Dinge. Ich will hier nicht 
auf die Einzelheiten eingehen, 0 bwohl sie 
vielleicht dankbare Anlässe zu politischen 
Witzen geben würden. 

Wir haben zuletzt aucb. jener Politiker­
klausel zugestimmt, die hinsichtlich des General­
intendanten seine Berufung dann ausschließt, 
wenn er in der Vergangenheit politische Funk­
tionen bekleidet hat. 
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Und hier ein offenes Wort, meine Damen 
und Herren : Es wird kritisiert, daß man unter 
Umständen auch einen Gemeinderat einer 
kleinen Gemeinde miteinbezogen hat. Wenn 
jemand der Meinung ist, daß seine Funktion 
im Fernsehen oder im Rundfunk so wichtig 
ist, dann könnte er ja unter Umständen die 
gleichzeitige Bekleidung solcher Funktionen 
aufgeben . Das muß nicht unbedingt ein 
Grundgedanke des Gesetzes sein. Aber wenn 
man schon einmal entpolitisiert und wenn sich 
eine groß� Anzahl von Österreichern und 
Österreicherinnen für dieses Prinzip au�ge­
sprochen hat, dann sollte wohl auch der 
Nationalrat dem entsprech'3l1 . 

In einem Punkt konnten wir uns nicht 
einigen, da') war das "Programmentgelt" . 
Und hier darf ich die Meinung vertreten, daß 
erstens einmal die Benennung dieses "Ent­
geltes" noch offen ist, daß die Form seines 
Inkassos noch ganz off;m ist und daß wir uns 
nur eine R �g81ung vorstellen können, wenn 
die FestsE;tzU'1g dieses Entgeltes - ich nenne 
es absichtlich nur Entgelt - der Zustimmung 
des Hauptausschm;ses des Nationalrates bedarf. 
Sie werden verstehen, daß eine Partei, die in 
diesem Hause die Opposition dal:stellt und die 
es leider gewöhnt ist, von den b:3iden R'::lgie­
rungspartpien sehr häufig überstimmt zu ,ver­
den , sich hier die Möglichkeit der Einschaltung 
des Hauptawol8chusscs vorbehalten will, ganz 
abgesehen davon, daß es sich hier um wesent­
liche Belastungen der BevölkeI'ung, der Rund­
funkhörer und Fernseher, handelt und daher 
ähnlich wie bei Tariffestsetzungen für die 
Bundesbahnen und der Postgebühren der 
Hauptausschuß mitwirken soll. 

Meine Damen und Herren ! Eine Einigung 
der Mehrheit für das Volktlbßgehren ist 
durchaus möglich. Über die wenigen noch 
offenen Probleme kann man sich unschwer 
einigen. Als wir aber geseh:m haben, daß der 
Versuch unternommen wird - und die Reden 
in der Öffentlichkeit war:en ja sehr deutlich -, 
die ganze Angelegenheit des Volksbegehrens 
wieder auf die Ebene der Koalition zu ver­
schieben, habe ich im Auftrag meiner Fraktion 
am 29.  April 1 965 jenen Antrag gestellt, der 
heute hier bereits sehr ausführlich zitiert 
wurde. Es war dies jener Antrag, der vor­
gesehen hat, über das Gesetz dem Hause zu 
berichten. Er wurde umgewandelt und trotz­
dem einstimmig angenommen, damit in einem 
Bericht dem Plenum des Nationalrates über 
die Lage im Ausschuß Aufklärung gegeben 
werden kann. Was dazu zu sagen war, habe 
ich in meiner Wortmeldung zur formellen 
Geschäftsbehandlung bereits gesagt. 

Sie können von uns nicht erwarten, meine 
Damen und Herren, daß wir, wenn wir selber 

auf eine Beschleunigung drängen, wenn wir 
selber einen Antrag stell'cm, es möge dem 
Hause berichtet werden, dann nur aus rein 
formellen Glünden von diesem Antrag Abstand 
nehmen. Ich habe schon in der Obmänner­
konferenz ausgeführt, daß die Tatsache von 
zwei präjudiziellen Berichten von Ausschüssen 
jene Bestimmung außer Kraft setzt, die der 
Kollege Uhlir heute hier vorgebracht hat . 
Es sind Präzedenzfälle gegeben, und wenn es 
Präzedenzfälle gibt, dann muß man eine 
Geschäftsordnung auch in dieser Richtung 
auslegen, wie es bereits zweimal geschehen 
ist . Diese Abstimmung hat nichts zu tun 
mit irgendwelchen anderen Absichten, wie sie 
heute vielleicht da oder dort hier unterstellt 
worden sind. 

Und nun, wie angekündigt, einige Worte zu 
den Mängeln der Bsstimmungen über das 
Volksbegehren. Wir haben am 1 7 .  Juni 1964 
in einem Initiativantrag festgestellt, daß, wenn 
der Nationalrat das beantragte VolksbegehTen 
entwed3r überhaupt nicht behandelt, es ab­
lEhnt oder nur in einer wesentlich veränderten 
Form beschließt, keinerlei Regelung vorge­
sehen ist, sodaß, wie wir ausgeführt haben, 
die in Ui1serem Bundes-Verfassungsgesetz ge­
regelte Form einer unmittelbaren Demokratie 
dm'ch Volksbegehren keineswegs modernen 
rechtsstaatlichen und demokratischen Auf­
fassungen entspricht . 'Venn sich, meine Damen 
und Herren, in diesem Hause keine Mehrheit 
für die Verabschiedung eines tragbaren Volks­
b2geh1'en-Gesetzes über Rundfunk und Fern­
sehen findet, entsprechend der Initiative der 
833 . 000 Unterzeichner, so iflt nach den bis­
herigen Erfahrungen der Praxi<; in diesem 
Hohen Hause nicht damit zu rechnen, daß das 
Volksbegehren überhaupt zustande kommt. 
Das heißt, es wird bis zum Neuwahltermin 
nicht erledigt sein, und nach den Bestimmun­
gen unserer Verfassung und unserer Geschäfts­
ordnung ist es dann überhaupt nicht erledigt, 
es ist nicht beschlossen worden, es ist einfach 
nichts geschehen, das Volksbegehren ist nicht 
mehr vorhanden. Der Nationalrat der Xl. Ge­
setzgebungsperiode findet nichts Diesbezüg­
liches mehr vor. Es müßte also ein neues 
Volksbegehren gemacht werden. 

Meine Damen und Herren ! Ich habe 
wiederholt in den Sitzungen und auch in der 
Präsidialkonferenz die Kollegen beider Koali­
tionsparteien b3schworen, doch nicht den 
schlechten Eindruck bei der Bevölkerung zu 
hinterlassen, daß das erste Volksbegehren in 
Österreich, da<; erste Volksbegehren sowohl 
der Ersten als auch der Zweiten Republik, 
das je durchgeführt wurde, mit einem solchen 
blamablen Ergebnis endet. Dies war auch 
mit ein Grund, weshalb wir dafür eingetreten 

348 
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sind, daß heute in einer offenen Aussprache 
hier im Hause darüber berichtet und jenen 
Mitbürgern Auskunft gegeben wird, die ein 
Recht auf diese Auskunft haben, wie sehr wir 
hier um dieses Volksbegehren gerungen haben. 

Meine Damen und Herren ! Ich bin über­
zeugt, daß die heutige Debatte, sosehr sie 
a.uch auf der linken Seite des Hauses als 
unangenehm empfunden wurde und gerne 
verhindert worden wäre, klärend dazu bei­
tragen wird, daß jene 833.000 Mitbürger 
erkennen werden : Dieses Parlament hat sich 
bereits inten�iv mit dem Volksbegehren be­
schäftigt, und es ist nur bis jetzt noch zu 
keinem Ergebnis gekommen. 

Wir begrüßen daher auch den Antrag 
und werden für ihn stimmen, den Ausschuß 
für permanent zu erklären - wir haben das 
übrigens auch schon in der Präsidialsitzung 
zum Ausdruck gebracht -, und auch den 
Auftrag an diesen Ausschuß, baldmöglich -
e<J heißt dort "umgehend" ;  ich habe bei 
Koalitionsterminen bei dem Wort "umgehend" 
ein gewisses ungutes Gefühl, aber ich stelle 
mir bei dem Wort "umgehend" vor : noch im 
Laufe des Jahre'3 1965 - zu einem Abschluß 
zu kommen. Denn wenn wir in das Jahr 1 966 
kommen - auch das konnte ich wiederholt 
a.usführen -, dann ist es damit aus, dann 
besteht Wahlkampfstimmung, und dann be­
steht keine Möglichkeit mehr, dieses Volks­
begehren zu verabschieden. 

Nun zuruck zu jenen von uns beantragten 
Bestimmungen, die in die Verfassung aufge­
nommen werden sollen, zur Ergänzung der 
Bestimmungen über das Volksbegehren. 

Der Nationalrat hat die Beratung eines 
Volksbegehrens - so haben wir am 1 7 .  Juni 
1964 vorgeschlagen - innerhalb von drei 
Monaten nach Einlangen des von der Bundes­
regierung vorgelegten Antrages, des Volks­
begehrens, abzuschließen. Dann wären wir im 
März oder April dieses Jahres fertig gewesen ; 
jetzt haben wir den Monat Juli, wir sind 
nach über nEun Monaten noch immer nicht 
fertig ! - Weiter heißt es : 

Behandelt der Nationalrat das Volksbe­
gehren nicht, lehnt er es ab oder beISchließt 
er es nur in einer wesentlich veränderten Form, 
wird der Antrag auf Verlangen des Zustellungs­
bevollmächtigten des Volksbegehrens neuerlich 
bei den Wahlbehörden aufgelegt. 

Wir haben vorgeschlagen : Wenn innerhalb 
einer neuerlichen Auflegungsfrist von drei 
Monaten weitere zusätzliche 300.000 Stimmen 
zu den zuerst geforderten 200.000 Unter· 
zeichner.n dazukommen, ist dieser Antrag 
neuerlich dem Nationalrat vorzulegen ; dies, 
um KO'5ten zu ersparen . Nun kann es sich 
der Nationalrat noch einmal überlegen. Nur 

dann, wenn er es neuerlich ablehnt, sollte eine 
Volksabstimmung stattfinden. Wir haben aber 
- das wurde von einem der Herren Vorredner 
sehr richtig gesagt - zur Vermeidung von 
Volksa.bstimmungen mit ungenügender Be­
teiligung festgestellt, daß nur dann, wenn 
mindesten'5 die Hälfte aller wahlberechtigten 
Bundesbürger ihre Stimme abgibt und von 
dieser Hälfte sich die unbedingte Mehrheit 
für die Annahme eines Volksbegehrens ent­
scheidet, diese Volksabstimmung als Gesetzes­
beschluß gilt, gegen den auch der Bundesrat 
keinen Einspruch erheben kann. 

Meine Da.men und Herren ! Ich darf noch 
einmal anregen, daß wir uns mit dieser Materie 
doch intensiv beschäftigen, darüber nach. 
denken und unsere Formulierungen prüfen 
sollten, ob wir damit nicht unsere Hochachtung 
vor der sogenannten direkten Demokratie 
dadurch bekunden, daß wir gerade in jenem 
Stadium, in dem uns dieses erste Volk'5begehren 
vorliegt, durch eine Ergänzung unserer Bundes­
verfassung diese fehlenden Bestimmungen be­
schließen. 

Ich darf am Schluß meiner Ausführungen 
noch ei.nmal die Mehrheit dieses Hauses ein­
laden und auffordern, zusammen mit uns im 
Nationalrat ein tragbares Volksbegehren zu 
beschließen. 

Wir freiheitlichen Abgeordneten nehmen daher 
den vorliegenden Zwischenbericht zur Kenntnis 
und sind bereit, dem im Volksbegehren zum 
Ausdruck gekommenen Volkswillen Rechnung 
zu tragen. Wir fordern aber, daß ein baldiger 
Abschluß dieser Beratungen oder aber die 
Abdikationserklärung diese� Hohen Hauses 
vor der Bevölkerung erfolgt. Entweder soll 
das Gesetz beschlossen werden, oder der Hohe 
Nationalrat soll den Mut haben, gegen unsere 
Stimmen mit Mehrheit zu beschließen, daß er 
kein Volksbegehren machen will. Das wäre­
offen und ehrlich, und das wäre eine echte 
demokratische Handlungswei'3e, wenn sie auch 
negativ ist. Sie würde aber Deklamationen, 
Deklarationen, Kundgebungen aller Art ver­
meiden und dem Volke die Wahrheit sagen. 
Wir sind der Auffassung, daß das Verhalten 
des Nationalrates beziehungsweise seiner Mehr­
heit in dieser Frage des ersten Volksbegehrens 
ein Prüfstein dafür ist, ob wir in Österreich in 
einer Demokratie leben oder nicht. (Lebhafter 
Beifall bei der F P().) 

Präsident : Als nächster zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Ing. Scheibengraf. 
Ich erteile e!'! ihm. 

Abgeordneter Ing. Scheibengraf (SPÖ) : 
Hohes Haus ! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren ! Ich glaube, daß wir alle '3agen können, 
daß wir uns die Arbeit im Unterau"lPchuß 
nicht leicht gemacht haben. Ich gehöre ihm 

86. Sitzung NR X. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)34 von 83

www.parlament.gv.at



Nationalrat X. GP. - 86. Sitzung - 15.  Juli 1 965 4733 

Ing. Scheibengraf 

ja erst in der letzten Hälfte der ihm zur Be­
ratung zur Verfügung gestandenen Zeit an. 

Ich habe nicht nur die damit im Zu­
sammenhang stehende Materie kennengelernt, 
sondern auch immer wieder Au'!führungen 
anklingen gehört, man solle gemeinsam dem 
Willen des Volkes entsprechen, man solle vor 
allem dem Wunsch der Unterzeichner des 
Volksbegehrens in entsprechender Weise nach­
kommen. 

Mit dem Partner reden, nicht ihn zum 
Gegner machen ! Diesen Appell möchte ich in 
diesem Zusammenhang hier zum Ausdruck 
bringen. 

In welchen Punkten scheiterten bisher die 
Verhandlungen ? Es ging um die Einflußsphäre 
und nicht um die Programmverbesserung ! 
Ich nenne nur das Jahr 1957 und die dort und 
da sehr klar zum Ausdruck gebrachte Meinung, 
man könne doch einen Fehler, den man einmal 
gemacht hat, nicht durch die ganze Zeit 
schleppen und es sei Zeit, daß dieser Fehler 
revidiert werde. Er lag nicht auf unserer 
Seite. 

Fragt man aber draußen in Versammlungen 
oder bei allen möglichen Gelegenheiten Zeich­
ner und auch Nichtzeichner , was sie sich 
eigentlich vom Volk'lbegehren und von uns er­
wartet ha.ben, bekommt man fast überall dieselbe 
Antwort : Wenn wir mit höheren Kosten Die bisherigen Vorschläge zu einer Verbes-
zu rechnen haben, dann wollen wir ein bessere'! seru�? �on Rundfunk und Fernsehen, die in 
Hörfunkprogramm , Das ist die Antwort die langlahl'lgen Verhandlungen gemacht wurden, 

man bekommt 
. , 

waren in ihrer Wirkung auf das Programm bis-
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anse en, e le I g le er es on eraus-zur e an ung war, nam IC a Ie zumu - h 1... _ d R df nk 11 b M h b i t d T "ln h . V sc usses nunmeU.L von er un U gese -
are . e r e �s ung er eI e mer Im . er- schaft erhielten. hältms zur LeIstung stehen solle, wurde bIsher 

aus Gründen der Zeitnot nicht oder erst am Die Mitglieder des Unterausschusses haben 
Rande behandelt. Das wurde heute bereits entsprechende Fragen im Hinblick auf die 
hier gesagt. Erfüllung des Programms gestellt, denn man 

W· h b b '  d A b 't . . d kann doch nicht über eine Gesellschaft, über Ir a en el er l' eI Immer WIe er zur . . . "  I dIe Gestaltung emes Programms reden, ohne Kenntms nehmen mussen, daß es Ihnen, 1 . 
h d' K t f kl '  t 11 D . t . d H d I zug elc le os en rage arzus e en. as IS meme sehr verehrten Damen un erren er I '  d h '  h Ihr M '  Österreich ischen Volkspartei, vor allem um Ja oc Immer auc e emung. 

die Form der Gesellschaft, um die Form und Wir haben diese Fragen gestellt. Es sind 
die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, die ihrer drei gewesen : 
Geschäftsverteilung der neuen Ge'3ellschaft Wie lange dauert es, jene Investitionen zu 
und um den Generalintendanten gegangen tätigen, um die im Artikel 3 Abs. I des Volks­
ist, und wir "ind in den letzten vier, fünf begehrensgesetzentwurfes verzeichneten Min­
Bera tungen auch an diesen Fragen hängen- destforderungen zu erfüllen 1 Wie hoch sind die 
geblieben. Kosten, wenn diese Maßnahmen für 95 Prozent 

Auch diesbezüglich kann man den Sozialisten der Bevölkerung wirksam werden ? Das geht 
wahrlich nicht nachsa.gen, sie hätten sich ein- aus dem Artikel 3, der die Programmgestaltung 
fach all diesen Fragen verschlo"lsen. Wir betrifft, hervor : "Die Gesellschaft sorgt für 
haben die Form der Anstalt vorgeschlagen. mindestens drei Programme des Hörfunks und 
Wir haben nun den Versuch zu unternehmen, mindestens zwei Programme des Fernsehens. " 
eine mögliche Findung zu erreichen, und wir Welche zusätzlichen Produktionskosten er­
haben der Konstruktion in der Form einer fordern ein drittes Hörfunk- und ein zweites 
Ges. m. b. H. unse�e ,:,orläufige Zust!mmung Fernsehprogramm unter Berücksichtigung des 
gegeben: obwohl Wl� wIsse�, daß es em Pa�a- Artikels 3 Abs. 5 des Volksbegehrensgesetz­doxon 1st, daß eme Pnvatgesellschaft 1m entwurfes 1 Das war die zweite Frage. 
BeiSitze des Sta.ates wirken soll. Das ist sogar 
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Aber - und damit komme ich zu den Fragen, 

Meine sehr verehl'ten Damen und Herren des die heute von Ihrer Seite hier angeklungen 
Ü sind - was Sie 8elb'lt in Ihrer Unduldsamkeit Hohen Hauses ! bel' die Lösung dieser 

nicht ertragen wollen, nämlich die Mitarbeit Fragen hätten wir heute sehr gerne Bericht 
erstattet. von uns Sozialisten und die Teilung des Ein-

flusses an Massenmedien, das muten Sie uns 
Sozialisten zu, nämlich daß wir frank und frei 
zustimmen. 

Wir haben Antworten erhalten, und zwar 
haben wir die Investitionskostenvoranschläge 
für Rundfunk und Fernsehen bekommen. Sie sind 
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in Ordnung. Darüber wird man reden können. 
Jetzt erlauben Sie mir die Frage : Was hat nun 
die Generaldirektion - Verwaltungsdirektion 
aus diesen Vorschlägen gemacht, die sie aus den 
bei den Direktionen erhalten hat ? Geben Sie 
jetzt gut acht ! Auf Seite 12 dieses Elaborates 
sehen wir also die j ährlichen Mehrerfordernisse 
für die Investitionen für den zusätzlichen Auf­
wand für das Dritte Hörfunkprogramm und 
den zusätzlichen Aufwand des Zweiten Pro­
gramms des Fernsehens. Die Kostenermittlun­
gen der beiden technischen Teile für Hörfunk 
und Fernsehen ergeben ein Gesamtvolumen an 
notwendigen Investitionsmitteln von 3 Milliar­
den. Es wird hier auch davon gesprochen, daß 
es im besten Fall nur eine zehnjährige Dauer sein 
soll, um nicht weiterhin in dieser Zeit wieder die 
Entwicklungsarbeiten schuldig bleiben zu 
müssen. 

Das war also das Beispiel, das ich Ihnen jetzt 
vorrechnen konnte und wofür ich sicher keine 
Korrektur mehr zur Kenntnis zu nehmen 
brauche. 

Nun kann ich mir schon vorstellen, daß man, 
w€mn solche Berechnungsgrundlagen vorliegen, 
nicht in den Hauptausschuß gehen will, daß 
man also versuchen will, jenen Hauptausschuß 
zu meiden, der unter Umständ�n entsprechende 
Unterlagen fordert, die ihm vorgelegt werden 
müssen. Man flüchtet also vielleicht auch in 
dieser Hinsicht in das sogenannte Programm­
entgelt, das jene schwierigen Einhebungsver­
hältnisse mit sich bringt, die heute mein Kol­
lege Dr. Winter schon angezogen hat. 

Wir wollen also damit nur feststellen, daß es 
nicht unwahr war, was bisher immer wieder 
seitens der Verhandler erklärt worden ist. Es ist 
von dieser Generaldirektion kein zielführender 

Es gibt eine Zusammenfassung der Stellung- Vorschlag für die entsprechende Weiterentwick­
nahme der Generaldirektion - Verwaltungs- lung und Rationalisierung des Unternehmens zu 
direktion. Die Überschrift spricht von einer erhalten. 
j ährlichen Investitionsquote von 1 Milliarde. Als mein Freund Herr Abgeordneter Kratky 
Es sind 900 Millionen, also fast 1 Milliarde. in der letzten Sitzung die Forderung nach 
Wenn Sie das mit 10 multiplizieren, dann Studios für Wien, Niederösterreich und das 
kommen Sie auf ein Volumen von 9 Milliarden Burgenland erhob, wurde sofort darauf ge­
und nicht 3 Milliarden. antwortet, das sei doch erstens einmal technisch 

Aber auch in den anderen Rubriken sind ent- wegen der Wellentrennung nicht möglich. 
weder Zahlenstürze oder Übersehungen vorge- Aber das kann man doch heute nur mehr einem 
kommen, sodaß schließlich und endlich diese technischen Laien sagen ; denn es stimmt doch 
Stellungnahme der Generaldirektion - Verwal- gar nicht. Es geht doch auch das Abendpro­
tungsdirektion zur endgültigen KlarsteIlung gramm heute schon fast vollständig über den 
kundtut, daß, wenn also die Investitionen und UKW -Bereich, weil es im Mittelwellenbereich 
jene Programme zur Durchführung gelangen wegen jener Störungs- und Kapazitätswerte, 
sollen, beim Hörfunk ein monatlicher Mehr- in deren Mitte wir liegen, gar nicht mehr an­
betrag von 15 S und beim Fernsehen ein solcher I kom.mt. Oder ist die Trenn�ng d�s Er�ten und 
von 107 S notwendig ist. Das sind also die I ZweIten Programms und uberdles dIe Tren­
Mitteilungen, die wir erhalten haben. Und nung der Regionalprogramme für Oberöster­
wenn Sie das dann mit aller Vorsicht durch- reich, Salzburg, Vorarlberg, Tirol, Kärnten und 
,arbeiten und studieren, dann sehen Sie, daß die Steiermark möglich, aber die Trennung der 
nach diesen Aufstellungen beim Hörfunk ein Programme für Wien, Niederösterreich und das 
monatliches Mehrerfordernis von 7,90 S und Burgenland unmöglich 1 Hier liegen doch 
beim Fernsehen nicht ein solches von 107, Widersprüche vor ! 
sonde!n e�n Betrag von 65 S pro Monat not- Es wurde auch gesagt, die Frage der Errich-
wendIg WIrd. tung der drei Studios sei ja gar nicht so wichtig, 

Das sind also die Unterlagen, die man dem sondern es gehe vor allem um die notwendige 
Sonderausschuß zur Beratung zur Verfügung Berücksichtigung Niederösterreichs und des 
gestellt hat. Sie haben also ein eklatantes Burgenlandes. Aber wenn Sie die Stunden­
Beispiel, daß wie bisher nach den erforderlichen schlüssel, die Sie selbst festgelegt haben, revi­
Unterlagen die entsprechenden Vorschläge zu dieren wollen, dann braucht man das ja nur 
machen sind, wenn es zu einer Erhöhung der über die Generaldil'ektion zu ändern zu 
Gebühren kommen soll. Wenn man bedenkt, versuchen. Vorarlberg und Tirol mit 400.000 
daß alle diese Vorschläge in dieser Form ge- Einwohnern stehen sechs Stunden für die 
macht worden sind, dann kann man sich vor- heutigen regionalen Programmsendungen zur 
stellen, wie schwierig diese Verhandlungen sind Verfügung, und für Wien, Niederösterreich 
und wie die Verhandlungsteilnehmer unserer und das Burgenland mit seinen zusammen 
Seite vorzugehen haben, um den Teilnehmer 3 Millionen Einwohnern stehen ebenfalls nur 
vor Schaden zu bewahren und ihm womöglich sechs Stunden zur Verfügung. Man kann doch 
eine entsprechende Verbesserung des Pro- wahrlich nicht sagen, daß davon Wien der 
gramms zu ermöglichen. , weitaus größte Abnehmer ist. Das ist aber eine 
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Vereinbarung, die in Ihrer Kompetenz liegt. 
Sie haben aber auch sofort erklärt, daß die 
Kostenfrage für die Errichtung der drei 
Studios Wien, Niederösterreich und Burgen­
land von besonderer Bedeutung sein wird. Bei 
all den Fragen, die bisher behandelt worden 
sind haben Sie uns immer sowohl das Ausmaß, 
die Quantität als auch die Qualität der künftigen 
Programme, nie aber die Kostenfrage sofort 
serviert. 

Nun zu einem weiteren Punkt : Ist unser 
Rundfunk und ist unser Fernsehen wirklich so 
schlecht, wie viele von Ihnen und Ihrer Presse 
tun ? Zum Teil ist diese Kritik ein Ausdruck 
des Kampfes zwischen den Nachrichtenmedien 
Funk und Presse. Wenn man im nahen Aus­
land Verwandte und Bekannte hat, wie das bei 
mir der Fall ist, dann kann man von dort nur 
im"mer wieder hören : Was habt ihr eigentlich 
mit eurem Rundfunk und mit eurem Fern· 
sehen vor ? Wir können das nicht verstehen. 
Ob am Bodensee oder an der italienischen 
Grenze ob es Schweizer oder Deutsche sind, 
sie alle fragen uns : Wieso seid ihr so ungeduldig 
mit eurem Fernsehen ? Wir schalten euer 
Programm gerne ein, wenn wir nur die Möglich­
keit des Empfanges haben. 

Ein anderer Stein des Anstoßes war stets die 
Quantität des Hörfunkprogramms. Müssen 
wir in Österreich ein Hörfunkprogramm be­
sitzen, dessen wöchentliche Sendezeit um 
50 Prozent länger ist als das in der dreisprachi­
gen Schweiz ? Die Schweiz muß versuch�n, ihr� 
Mitteilungen und ihr Kulturprogramm m dreI 
Sprachen abzusetzen, sie kommt mit einer 
geringeren Sendezeit aus, und sie hat dadur.ch 
die Möglichkeit, qualitativ besser zu sem. 
(Abg. M i t t erer : Dort sperren auch die 
Nachtlokale um 11 Uhr zu I) Dagegen würden 
Sie wahrscheinlich am allermeisten einzuwen­
den haben. (Abg. M i t t e r e r :  Das ist kein 
Vorw'urf I) Das alles liegt in unserer Hand, 

Herr Kollege. 
Der Süddeutsche Rundfunk - meine Damen 

und Herren des Hohen Hauses, hören Sie ! -, 
dessen Programm für weit mehr als 1 6  Millionen 
Menschen gedacht ist, hat eine Sendezeit, die 
um l OO Prozent unter der österreichischen 
liegt. Das macht man dort ja auch nicht aus 
lauter Übermut, sondern im Hinblick auf eine 
rationelle und ordentliche Gebarung sowie im 
Hinblick auf eine entsprechende Programm-
gestaltung. _ 

Das alles sind Sie unter den bisher gebrach­
ten Möglichkeiten schuldig geblieben. Und jetzt 
wollen Sie von uns, daß wir franko-frei einen 
Mann mit Rechten und Kompetenzen aus­
statten an denen man wahrscheinlich nie mehr 
rütteln

' 
wird können. Deshalb haben wir die 

größten Bedenken, deshalb haben wir die 
Forderung nach einem Generalintendanten, 

die Sie zu Ihrer Forderung gemacht haben, ab­
lehnen müssen. 

Die heutige Diskussion in diesem Haus hält 
sich in einem ordentlichen Rahmen, und das ist 
schön. Aber trotzdem ist sie für uns kein be­
sonderes Ruhmesblatt. Wir sprechen heute 
über ein Volksbegehren, das eine Materie zum 
Inhalt hat, die niemals in ein Volksbegehren 
hätte aufgenommen werden sollen, vor allem 
nicht von jenen, die heute so besonders be­
tonen, daß sie den inneren Wert und den geisti­
gen Gehalt des Volksbegehrens nicht gemindert 
wissen wollen. 

Finden Sie es richtig, wenn man von der 
Möglichkeit eines Volksbegehrens in folgender 
Situation Gebrauch macht : Wenn man bei Ver­
handlungen nicht weiterkommt, weil man nicht 
weiter will, weil man seinem Partner gegenüber 
keine weiteren Zugeständnisse machen will, 
dann soll dieser Partner nach Möglichkeit durch 
ein solches Volksbegehren zum Nachgeben ge­
zwungen werden. Dazu, glaube ich, ist ein 
Volksbegehren nicht da. Hier entkleiden Sie 
das Volks begehren seines inneren Wertes und 
seines Gehaltes, von dem Sie heute in so großen 
Tönen gesprochen haben. Was 4 Millionen 
Österreicher in ihrer Zusammenarbeit hier und 
in der Regierung nicht lösen konnten, das zu 
lösen verlangen Sie von einem Volks begehren, 
unterschrieben von 832.000, in kürzester Zeit ! 
Wenn das Ihr neuer Stil ist, wenn das zum 
neuen Stil Ihrer Politik gehört, dann kann ich 
Ihre heutige Stellungnahme schon verstehen. 

Soll die heute vom Zaun gebrochene Aus­
sprache - das ist unsere Auffassung - über . 
das Volksbegehren lediglich den Sinn haben, 
von viel ernsteren Problemen abzulenken � 
Ich kann Ihnen sagen : Sowohl in meinem Wahl­
kreis wie auch in Niederösterreich haben wir 
Probleme zu lösen, bei denen es einen viel 
größeren Sinn und Wert hätte - ich will mich 
nicht schärfer ausdrücken -, sie hier zu disku­
tieren. (Beifall bei der SPÖ.) Die Situation 
eines Teiles unserer Industrie in Niederöster­
reich, die Strukturkrämpfe auf anderen Sek­
toren unserer Wirtschaft, der schleppende 
Gang der Verhandlungen in der verstaatl�ch�en 
Industrie - das Wohnungsproblem wIll ICh 
gar nicht nennen -, all das wäre wert, im 
Hohen Haus einer grundsätzlichen Behandlung 
unterzogen zu werden. 

Wir haben zum Ausdruck gebracht, daß wir 
diese heute abzuführende Debatte als zeit­
raubend und ihrem inneren Gehalt nach 
weder den Unterzeichnern des Volksbegehrens 
noch unserem Ansehen angemessen betrachten. 
(Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident : Als nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Dr. Fiedler zum Wort gemeldet. 
Ich erteile es ihm. 
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Abgeordneter Dr. Fiedler (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren ! Der Ablauf der heutigen Debatte 
hat gezeigt, daß es sich um ein durchaus 
ernstes, wichtiges und entscheidendes Problem 
handelt, über das wir heute sprechen. Ich 
glaube deshalb im Widerspruch zu meinem 
Vorredner sagen zu können, daß es richtig 
und zweckentsprechend war, über diese 
Probleme in aller Offenheit, aber auch mit 
Sachlichkeit heute eine Diskussion abzu­
führen. Das Rundfunk- und Fernsehproblem 
gehört zu den wichtigsten Aufgaben des 
Parlaments. Ich darf darauf verweisen, daß 
keine der beiden R�gierungserklärungen der 
laufenden Gesetzgebungsperiode über dieses 
Problem hinweggegangen ist, sondern daß es 
jeweil8 einen wichtigen Raum in den Erklä­
rungen der Sprecher aller drei in diesem Hause 
vertretenen Parteien gefunden hat . 

Die Österreichische Volkspartei vertritt über 
2 Millionen Wähler, die fast alle Rundfunk­
teilnehmer und zu einem hohen Prozentsatz 
Fernsehteilnehmer sind. Schon aus der Ver­
pflichtung den Wählern gegenüber ist die 
Österreichische Volkspartei an einer möglichst 
baldigen und generellen Lösung des Rundfunk­
und Fernsehproblems interessiert. Man sollte 
eines nicht vergessen : Die Wünsche der 
Teilnehmer, also der Kunden des Hörfunks 
und des Fernseh3ns, decken sich fast völlig 
mit den Auffassungen und Wünschen der 
Mitarbeiter am Hörfunk und Fernsehen. Diese 
wollen in sachlicher Arbeit ein gutes Programm 
produzieren, jene wollen ein gutes Programm 
empfangen, das auf sachlicher Arbeit und nicht 
auf einseitigen politischen Machtansprüchen 
beruht. (Abg. H o l o u b e k :  Soll das sachlich 
sein ?) Soll ich den Herrn Kollegen Kratky 
zitieren, der am 1 .  Juli im Ausschuß folgendes 
gesagt hat : "Für uns" - und da hat er die 
Herren der Sozialistischen Partei gemeint -
"o;;ind Rundfunk und Fernsehen Machtfragen . "  
Diese Antwort muß ich Ihnen darauf geben, 
Herr Kollege. (Abg. M ar k : Was hat Ihr Herr 
Bassetti gesagt ? "Das Fernsehen müssen wir uns 
richten, wie wir es brauchen !" Das hat er 
gesagt !) Das hat er "30 nicht gesagt ! Wir 
werden über da� Fernsehen genügend zu 
sprechen haben, Herr Kollege Mark. Ich habe 
eine Mappe hier mit allerhand Dingen . Sie 
veranlassen mich, dann auf das zu kommen. 
( Abg. M a r k : Sie hätten es ohne das nicht 
getan !) Ich habe einiges da. Es kommt 
darauf an, wie die Resonanz ist. 

Meine Damen und Herren ! Der normale 
Werdegang jedes Gesetzes sieht lange vor 
seiner Einbringung in das Parlament das 
sogenannte Begutachtungsverfahren vor. Der 
Einbringer stellt seinen Gesetzentwurf zahl-

reichen zuständigen und interessierten Stellen 
zur Begutachtung zu. Auf Grund dieser 
Begutachtung und der dabei auftretenden 
Änderungswünsche wird dann meistens der 
erste Gesetzentwurf überarbeitet, und oft 
kommt es zu vier, ja. fünf Gesetzentwürfen, 
bis der Antrag über die Bundesregierung ins 
Parlament gelangt. 

Nach dem Volksbegehrensgesetz gibt es 
einen solchen Begutachtungsvorgang nicht. 
Der Entwurf der Antragsteller kommt �ofort 
und direkt nach einem gewissen Eintragungs­
verfahren ins Parlament. Daraus ergibt 8ich, 
daß die Arbeit des zuständigen Ausschusses 
an einem Volksbegehren-Gesetzentwurf außer 
der normalen und üblichen Ausschußarbeit 
auch gleichsam das sogenannte und sonstige 
übliche Begutachtungsverfahren nachholen 
muß . Das bedeutet, daß bei der Bearbeitung 
eines solchen Volksbegehren-Gesetzentwurfes 
im zuständigen Ausschuß genauso wie im 
normalen Begutachtungsverfahren auch Än­
derungen und Zusatzanträge zur Sprache 
kommen. Neue Gesichtspunkte tauchen auf, 
und neue Überlegungen sind zu berücksichtigen, 
denn kein Entwurf kann in seiner ersten 
G3stalt so vollkommen, perfekt, fehlerlos und 
so beschaffen sein, daß man nicht vielleicht 
in dem einen oder anderen Punkt noch eine 
bessere Lösung finden könnte. So war es 
auch - und das muß ich in aller Offenheit 
sagen - bei der Behandlung dieser Materie. 

Die Österreichische Volkspartei hat sich 
mit diesem Entwurf in einer Ausführlichkeit 
und mit einer Intensität beschäftigt, die ihrem 
aufrichtigen Willen entsprach, auf dem Gebiet 
des Rundfunks und Fernsehens zu einer 
wirklichen und vor allem zu einer dauernden 
und modernen Generallösung zu kommen: 
Denn nur die Reform in Ge.stalt einer General­
lösung scheint uns erstrebenswert, richtig und 
zweckentsprechend zu sein. 

So haben wir zum Beispiel bei den Ver­
handlungen vorgeschlagen, daß drei Direktoren 
zu bestellen seien - natürlich genauso wie 
alle anderen leitenden Angestellten auf Grund 
einer öffentlichen Ausschreibung -, die alle 
drei in ihrem Kompetenzbereich sowohl für 
den Rundfunk wie auch für die Fernseh­
belange zuständig sein sollen. Es hätte sich 
um einen Programmdirektor, einen technischen 
Direktor und einen Verwaltungsdirektor ge­
handelt . Jeder von ihnen wäre sowohl für den 
Rundfunk als auch fül' das Fernsehen zuständig 
gewesen. 

Dieser Vorschlag unterschied sich auf dem 
Programmgebiet vom Text des Volksbegehrens .. 
Dieser kennt nämlich hinsichtlich der Technik 
und der Verwaltung wohl einen Direktor, 
unterscheidet aber beim Programm zwischen 
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Rundfunk und Fernsehen und fordert je 
einen Verantwortlichen für die beiden Gebiete. 
Der Entwurf der Initiatoren geht so weit, 
daß sogar zwischen Direktoren und Inten­
danten für diese beiden Programmgebiete 
unterschieden wird, wobei die Intendanten 
neben den Landesintendanten ihre Funktion 
ausüben sollen. 

Es war aber nicht so sehr die Frage des 
zusätzlichen Direktors, die um; zu unserem 
Vorschlag veranlaßte, sondern die praktische 
Überlegung aus der Erfahrung : Wenn es wo, 
meine Damen und Herren, der Koordinierung 
bedarf, dann doch auf dem Gebiet der Pro­
grammgestaltung, zumindest ebenso wie auf 
den Gebieten der Technik und der Verwaltung, 
wo es schon vorgesehen war. Gerade hier 
treffen in der gegenwärtigen Situation den 
Rundfunk und das Fernsehen vielleicht die 
meisten, aber auch die berechtigtesten Vorwürfe 
und Kritiken. Wir ka men deshalb zu der 
Überzeugung, daß nach unseren Erfahrungen 
auch auf diesem Gebiet das Wort "Koordi­
nierung" groß geschrieben werden solle und 
daß gerade beim Programm jeder Versuch 
einer Proporz-Zweiteilung endgültig vermieden 
werden müßte, die dann doch wieder gegeben 
wäre, wenn sich zwei Personen in dieser 
Verantwortung für ein Programm teilen 
würden. 

entscheidend und wichtig erschiene. Man kann 
also durchaus über diese Dinge sachlich 
verhandeln. 

Unser Vorschlag mit 19 Mitgliedern beruhte 
aber darauf, daß jedeB der neun Bundesländer 
mit einem Repräsentanten im Aufsichtsrat 
vertreten sein sollte, während das V olksbe­
gehren nur drei Bundesländern Vertreter in 
diesem Gremium zubilligte. Darüber kann 
man reden, auch drei Bundesländer können 
selbstverständlich die gesamten Länder .. 
interessen vertreten. Wir hätten es aber für 
gerechter und billiger empfunden,

· 
wenn alle 

Bundesländer gleichmäßig diesen Aufsichtsrat 
hätten beschicken können. 

Weiters sah das Volksbegehren Vertreter 
von Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
vor, wogegen wir bei den Verhandlungen davon 
sprachen, daß außer Vertretern von Wissen­
schaft, Kunst und Volksbildung vor allem 
auch die Kirche und der Sport im Aufsichtsrat 
durch einen Repräsentanten vertreten sein 
sollten. Mit Rücksicht auf Schwierigkeiten 
bei der Nominierung dieser beiden Vertreter 
- es wurde uns das klar vor Augen geführt -
sind wir dann in einer gewissen Verhandlungs­
phase von 19  auf 17  Mitglieder gegangen. 
Sicherlich - und auch darüber sollte man 
sprechen - unter dem Hinweis auf die be­
stimmt nicht unwichtige Tatsache, daß die 

Wenn man sich aber nun schon zum Prinzip Größe eines Aufsichtsrates in einem umge­
eines Generalintendanten entschließt, dann kehrten Verhältnis zur Schnelligkeit seiner 
wäre es auch logisch, nur einen völlig unab- Arbeit und zu seiner Beweglichkeit steht. 
hängigen, unbeeinß.ußten und objektiven Wir haben uns auch hier dem Argument : je 
Programmdirektor danebenzusetzen. Sicher kleiner der Aufsicht i'>rat , umso besser, gefügt 
- das gebe ich in aller Offenheit zu - gibt und dem Elfer-Aufsichtsrat zuletzt unsere Zu­
es auch gute Gründe gegen diese Auffassung, stimmung gegeben. Dies umso mehr, als 
und wir haben auch klar gesagt, daß wir uns drei namhafte Persönlichkeiten aus Bundes­
auch solchen Gründen anschließen könnten. ländern - es sind dies die Landeshauptleute 
Nach einer neuerlichen intensiven BesChäfti- 1 von Oberösterreich, Salzburg und der Steier­
gung mit dieser Spezialfrage haben wir uns mark - durch ihre Unterschrift bekundet 
der Meinung des Volksbegehrens angeschlossen haben, daß sie voll und ganz auf dem Boden 
und erklärt, daß wir uns auch zu dieser Formu- des Entwurfes des Volksbegehren-Gesetzes 
lierung bereit finden könnten. Denn für uns stehen. Alles das aber sind doch Fragen, über 
von der Österreichischen Volkspartei geht es die man diskutieren soll, über die es sicherlich 
hier nicht um Machtansprüche und Einflüsse verschiedene Auffassungen gibt, die sowohl 
oder ähnliches, sondern schlicht und einfach Positives als auch Negatives an sich haben 
um die für die Gesamtheit der Rundfunk- und und bei denen sich bei allen Gutwilligen Eini­
Fernsehteilnehmer beste Lösung. (Beifall bei gung fillden lassen müßte. 
der Ö VP.) 

Oder, meine Damen und Herren, zur Frage 
der Zusammensetzung des Aufsichtsrates. Das 
Volksbegehren sieht in seinem Entwurf einen 
Aufsichtsrat aus 1 1  Mitgliedern vor ; wir 
schlugen 1 9  vor. Weder eine parteipolitische 
noch eine machtpolitische Überlegung, weder 
eine Streitfrage auf Leben und Tod, sondern 
auch hier nur Überlegungen, von denen wir 
uns dann bereit erklärten abzugehen, wenn 
die Zusammensetzung aus nur 1 1  Delegierten 

Anders sieht es wohl dort aus, meine Damen 
und Herren, wo es um Fragen geht, die an der 
Idee, am Prinzip des Volksbegehrens rütteln. 
Dazu zählen alle Fragen, bei denen die Gefahr 
besteht , daß durch Abänderungen der Geist 
des Willens von 832.353 Unterzeichnern in 
das Gegenteil umgekehrt wird, wo es darum 
geht, daß durch das Volksbegehren nicht etwas 
gebessert oder zumindest die Möglichkeit 
einer negativen Entwicklung aus dem Weg 
geräumt wird, sondern durch Abänderungen 
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negative Entwicklungen der Vergangenheit 
und Gegenwart für alle Zukunft einzementiert 
und ins Gefährliche gesteigert werden würden, 
etwa bei dem sozialistischen Vorschlag, statt 
einen zwei Generalintendanten zu bestellen. 
Wozu dann überhaupt Reform und Volks­
begehren ? Die Formel "aus 4 mach 2" ist 
wahrlich keine Zauberformel, wenn man es 
mit einer Reform, wie sie dringend notwendig 
erschiene, auch wirklich ernst meint . Sie ist 
"!.tur die Verewigung des gegenwärtigen Proporz­
zustandes. Wenn man das will, dann sollte man 
�s meines Erachtens ruhig ausflprechen . So 
aber den Willen nicht nur der Unterzeichner 
und Votanten des Volksbegehrens, sondern 
der großen Majorität der Bevölkerung ins 
Gegenteil zu verkehren, scheint etwas primitiv 
(Abg. S k r i te k :  Ein Viertel oder Fünftel , 'und 
nicht die große Majorität I) im Konzept und 
in der politischen Anlage. W'as die Bevölkerung 
in ihrer großen Mehrheit will (Abg. Skr i t e k :  
Ein Fünftel ist keine große Majorität !) ,  ist 
nicht eine Titeländerung in der Leitung von 
Rundfunk und Fernsehen, etwa von Direktor 
auf Intendanten oder von Generaldirektor auf 
Generalintendanten - diese Titel sind der 
Öffentlichkeit und der Bevölkerung völlig 
egal und gleichgültig -, sondern die Neu­
ordnung durch Schaffung klarer Verantwortung 
und Entscheidung und Kompetenz an der 
Spitze. 

Deswegen, meine Damen und Herren, kann 
es an der Spitze eines solchen Unternehmens 
nach der Entwicklung der letzten acht Jahre 
nur einen Mann geben, der die Verantwortung 
vor allen trägt und der dafür auch von allen 
zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn 
er von der gestellten Linie der Fairneß und 
Objektivität abweicht. Ich darf deshalb die 
grundsätzliche Feststellung meines Fraktions­
kollegen Harwalik nochmals unterstreichen. 
Zu dieser Frage lautet der Standpunkt der 
Österreichischen Volkspartei : Wir wollen in 
dieser Funktion keinen Diktator, keinen All­
mächtigen, um den Herrn Kollegen Dr. Winter 
zu zitieren, keinen Allgewaltigen (Ruf bei der 
S PÖ : Sondern einen Ö V Ple1' ! ) oder keinen 
"Franco" - auch dieser Ausdruck ist in den 
Unterausschußverhandlungen gefallen -, son­
dern vielmehr einen Alleinverantwortlichen. 
(Ruf bei der S PÖ " Haben Sie schon einen ?) 
Nein, den müssen wir suchen, da müssen wir uns 
gemeinsam bemühen, einen, der weder von 
dieser noch von dieser Seite kommt - und es 
gibt solche Menschen, Herr Kollege -, zu 
finden. 

Die Entwicklung der letzten Jahre - und 
das darf ich Ihnen ganz besonders sagen -
von 1957 bis 1965 hat im Vorstand der heutigen 
Rundfunk Ges. m. b. H. gezeigt, daß in wichti-

gen Fragen keine Entscheidungen zustande 
kommen. Es sitzen einander. je zwei Vertreter 
der beiden großen Parteien gegenüber. In 
vielen Fällen gibt es keine Einigung, und man 
geht zum nächsten Punkt der Tagesordnung 
über. Der Vorsitzende des Vorstandes ist mehr 
oder minder zur Aufrechterhaltung der Ord­
nung in der Vorstandssitzung berechtigt und 
befähigt. Entscheidungen können dagegen 
unter diesen Umständen nicht erfolgen. Wir 
wissen um Aberdutzende von Tagesordnungs­
punkten, die immer wieder auf die Liste gesetzt 
werden und nach kurzer Feststellung, daß man 
sich nicht einig ist, wieder abgesetzt bezie­
hungsweise auf den St. Nimmerleins-Tag aufge­
schoben werden. (Abg. K onir :  Wie ist es 
vorher gegangen ?) Bis dahin waren öffentliche 
Verwaltungen, Herr Kollege. Seit 1957 haben 
wir die Ges. m. b. H. ,  zu Ihrer Information. 
Diese bisher unerfreuliche Entwicklung zum 
Schaden sowohl des Betriebes (Abg. K onir :  
Aber zwei öffentliche Verwalter, Herr Doktor I) -
die haben auch eine andere Verantwortung ge­
habt - als auch der Teilnehmer von Rundfunk 
und Fernsehen kann nur durch eine solche 
Lösung in Form des Generalintendanten be­
endet werden. Nur dann können wir von einer 
echten Reform sprechen. Daß wir uns hier, 
Herr Kollege Dr. Kleiner, keineswegs vor­
stellen, daß ein Mann allgewaltig ist, dafür darf 
ich zitieren, welche Rechte dem Aufsichtsrat 
zustehen sollen, Rechte, die dem General­
intendanten Richtlinie und Verpflichtung für 
seine Tätigkeit sein mÜssen. 

Gemäß unserem Vorschlag soll dem Aufsichts 
rat unter anderem obliegen : die Genehmigung 
langfristiger Pläne für Programm, Technik, 
Finanzen und von Stellenplänen, die Beschluß­
fassung über die Festlegung eines Entgelts für 
die Herstellung und Sendung von Hörfunk­
und Fernsehprogrammen, das von zum Betrieb 
eines Hörfunk- und Fernsehempfangsgerätes 
berechtigten Personen einzuheben ist, weiters 
die Genehmigung des Abschlusses von Kollek­
tivverträgen, Vertragswerken mit kollektiv­
vertragsähnlicher Wirkung und Tarifwerken 
des Werbefunks, Beschlußfassung über eine 
Dienstordnung für die Gesellschaft. All diese 
Dinge sollen wohl mit einem gewissen Vor­
schlagsrecht - aber nur Vorschlagsrecht -
des Generalintendanten ausgestattet sein. Wir 
waren uns von vornherein klar - das müssen 
die Mitglieder des Unterausschusses der Ob­
j ektivität halber bestätigen -, daß der Auf­
sichtsrat von sich aus in allen Dingen selbst­
verständlich tätig werden kann und daß er 
keineswegs an die Vorschläge gebunden ist, die 
ihm vorgelegt werden. 

Ich darf aber in diesem Zusammenhang 
sagen : Wenn man von der Tätigkeit des 

86. Sitzung NR X. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)40 von 83

www.parlament.gv.at



Nationalrat X. GP. - 86. Sitzung - 15 .  Juli 1965 4739 

Dr. Fiedler 

heutigen Vorstandes spricht und diese Exper­
tise, oder wenn Sie wollen, dieses umfang­
reiche Konvolut, das Kollege Scheibengraf 
gebracht hat, zitiert, so habe ich bei allen 
Unterausschußmitgliedern den Eindruck ge­
habt, daß hier von einer Seite berichtet wurde, 
der eine Gesetzwerdung des kommenden, in 
Behandlung stehenden Gesetzes nicht ganz 
recht ist und die dadurch tangiert werden 
würde. Uns war klar, daß die Fragestellung 
darauf hinausgeht, eine möglichst hohe Hörer­
gebühr beziehungsweise Fernsehgebühr zu er­
reichen. Uns war aber auch klar, daß auf 
die notwendigen Kritiken, wie sie vor allem 
durch das sehr bekannte Schweizer betriebs­
wirtschaftliehe Institut des lng. Daenzer vor 
einigen Jahren in Form einer Betriebsdurch­
leuchtung erfolgten, sehr wenig Rücksicht ge­
nommen wurde beziehungsweise sie gar nicht 
berücksichtigt wurden. Und ich glaube auch 
- das kann man heute schon ruhig depo­
nieren -, daß wir uns in der Herbstsession 
mit einem Sonderbericht des Rechnungshofes 
über die finanzielle Tätigkeit und Gebarung 
des Rundfunks befassen werden. Es wird 
da allerhand Interessantes geben, wie man in 
den letzten acht Jahren mit dem einen oder 
anderen sehr großzügig - vorläufig gesagt -
umgegangen ist. Auch die Ze,itungen zeigen, 
daß Millionenprozesse laufen, wo man gtüß­
zügig Dinge versprochen hat, die man dann 
nicht eingehalten hat oder nicht einhalten 
konnte. Das Programm selbst, Herr lng. 
Scheibengraf, ist jedenfalls in all den Ver­
handlungen der 15 Sitzungen des Unteraus­
schusses kein Problem, kein Streitpunkt ge­
wesen. Ich möchte lediglich sagen, daß man 
von 100 Prozent nicht noch 100 Prozent 
weniger als Vergleich nehmen kann, denn 
das ist null ; aber das war sicherlich nur em 
lapsus linguae. 

Ich möchte d,iese Verbreiterung speziell 
bei diesem Debattebeitrag aber doch darauf 
zurückführen, daß sich beide großen Parteien 
bei der Behandlung der Materie Programm 
und Programmgestaltung im großen und 
ganzen klar waren, nicht aber bei den Fragen , 
bei deren Mittelpunkt ich jetzt in bezug 
auf den Generalintendanten stand. 

Oder aber - hier möchte ich gleich eine 
zweite Frage anschneiden - die Frage der 
qualifizierten Mehrheit im Gremium des Auf­
sichtsrats für Rundfunk und Fernsehen. Meine 
Damen und Herren ! Nirgends gibt es eine 
Ges. m. b. H.,  bei der alle Beschlüsse mit 
Zweidrittelmehrheit zu fassen sind. Eine 
solche Bestimmung würde für das dritte 
Drittel eine echte Sperrminorität beziehungs. 
weise die Möglichkeit eines Vetos einschließen, 
ein echtes Vetorecht, das wohl den denkbar 

ärgsten Gegensatz zu jeder erfolgreichen Tätig­
keit einer Gesellschaft darstellen müßte. 

Ich darf festhalten, daß wir im Rahmen 
der Österreichischen Volkspartei durchaus der 
Meinung waren, daß es wichtige Beschlüsse 
gibt, für die eine qualifizierte Mehrheit not­
wendig ist, etwa die Aufnahme von großen 
Krediten, die Verpflichtung zu finanziellen 
Leistungen auf lange Zeit ; denn ich weiß 
nicht, welche Verpflichtungen die jetzige 
Ges. m. b. H. der künftigen überlassen wird. 
Es gibt Gerüchte, daß, während hier im Parla­
ment verhandelt wurde, wegen der künftigen 
Fernsehstadt Verpflichtungen über hunderte 
Millionen eingegangen werden. Man bekommt 
von niemandem eine klare Auskunft, das ist 
ein strenges Geheimnis. Das sind aber Ver� 
pflichtungen, die sicherlich pro futuro durch 
eine qualifizierte Mehrheit eines Aufsichts­
rates beschlossen werden sollten. Auch wir 
sind dieser Meinung, denn wenn das Parlament 
für wichtige Gesetze eine solche Mehrheit 
vorsieht, für Verfassungsgesetze, soll es uns 
auch dort recht und billig sein. Aber nicht 
ein Veto für alle Entscheidungen in Form 
einer Sperrminorität ! Im Parlament können 
der Präsident und die wichtigsten Funktionäre 
mit einfacher Mehrheit gewählt werden. Was 
also für das Parlament gilt, soll für den 
Rundfunk keine Gültigkeit haben ? Wir kön­
nen uns deshalb wirklich eine erfolgreiche 
Arbeit nur dann vorstellen, wenn mit Ein­
stimmigkeit aller Beschlüsse zu rechnen wäre. 
Das geb::m wir ganz offen zu. Die einmalige 
Bestimmung dieser Zweidrittelmehrheit würde 
das Gremium des Aufsichtsrates von vorn­
herein mehr oder minder zu einer Nichttätig­
keit verurteilen. Wie sollte eine solche Gesell­
schaft arbeiten und sich bewähren, um im 
int�rnationalen Programmaustausch mitarbei­
tf'n und mitkonkurrieren zu können 1 Solche 
Fordel Ungen stehen sicho,rlich dem Willen 
dE'r Majorität unserer Bevölke1 ung entgegen 
und wür'den vor allem Sinn und Zweck des 
Volksbegehrens geradezu in das Gegenteil 
umke hren. Das sind Fragen, bei denen wir 
nicht mitkönnen und auch nicht die Absicht 
haben, mitzugehen und unsere Meinung eben­
falls zu einer totalen UmkEhrung zu zwingen. 

Das sind die großen Schwierigkeiten des 
VolksbegEhrens. Das haben wir auch anläß­
lieh des Scheitet'ns der Rundfunkverhandlun­
gen, die sich ja seit der RGgierungsbildung vom 
März 1963 bis zum 30. Juni 1964 gezogen 
haben, erkannt, denn auch da.mals stand das 
Intendanturprinzip als entscheidendes Problem 
für die Lösung dieser Frage im Mittelpunkt 
der VeJ handlungen. Es war keine Neuerung 
und gar kein entscheidender Vorschlag des 
Volksbegehrens, diesem Intendanturprinzip 
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zum Durchbruch zu verhelfen, sondern wir 
haben schon von uns aus seit vielen Jahren 
diese im Ausland erprobte Einrichtung, die 
uns schon lange bekannt war, als Haupt­
forderung für eine wirkliche Rundfunk- und 
Fernsehreform aufgestellt. 

Kollege Harwalik hat schon darauf hin­
gewiesen, und ein Zwischenrufer kam auf 
das Fernsehen zu sprechen. Ich glaube, man 
hat von unserer Seite bereits seinerzeit bei 
der Regierungserklärung des Kabinetts Gor­
bach II am 5. April 1963 durch den Obmann 
der Fraktion der Österreichischen Volkspartei, 
Herrn Minister a. D. Dr. Hurdes, eindeutige 
und klare Worte zum Ausdruck gebracht. 
Man kann diese Dinge nicht leichtfertig abtun, 
etwa mit dem Ausspruch des Herrn Abge­
ordneten Dr. Winter : Der Freund ist nicht 
auf den Mund gefallen ! - Der Herr Direktor 
Freund hat ja heute das Privileg, auf einem 
Bundesratssitz der SPÖ auf dem Balkon in 
diesem Hause anwesend zu sein. Ich bin sehr 
froh, daß er die Dinge hört (Abg. U h l i r: 
Eine dumme Bemerkung !) , er soll sie nur selbst 
direkt entgegennehmen, Herr Kollege Uhlir 1 
Ich darf aber auch die Gelegenheit benützen, 
ihn darauf zu verweisen, daß es der Sprecher 
der Österreichischen Volkspartei war, der 
damals unseren Standpunkt über die Zustände 
im Fernsehen klar präzisiert hat und darin 
nicht den Ausfluß richtiger Zusammenarbeit 
in koalitionärer Gesinnung sah, wie er klar und 
deutlich zum Ausdruck brachte . (Abg. Uh l i r: 
Sie haben was von Koalitionsgesinnung zu 
reden !) Diese Erklärung unseres Ministers 
Hurdes war vielleicht mehr als ein Schuß 
vor den Bug. Die Dinge haben sich aber 
leider zum Schlechteren entwickelt. (Zustim­
mung bei der (j V P. - Zwischenruf der Abg. Rosa 
W e b e r.) 

Herr Minister Hurdes hat damals den 
Ausspruch geprägt - Sie können ihn auf 
Seite 267 des Protokolls nachlesen - :  , , Wenn 
man aber in einer Position ist, wo man für 
die Allgemeinheit da ist, dann hat man die 
Interessen der Allgemeinheit und nicht die 
einer Partei zu vertreten ! . . .  Er ist in dem 
Fall kein ,Freund' der Demokratie gewesen. 
(Abg. Uhli r :  Haben Sie das auch dem Scheidl 
gesagt ?) 

Herr Kollege Uhlir ! Bei allen Verhandlungen, 
in denen das zur Debatte stand, im Unter­
ausschuß und im Ausschuß, ist der gleiche 
Zwischenruf gefallen. Ich habe Ihre Herren 
wiederholt eingeladen, praktische Beispiele 
zu nennen. Bis heute ist man sie mir schuldig 
geblieben. Pauschalfeststellungen zählen hier 
nicht ! 

Ich darf mir nun erlauben, Ihnen einige 
der krassesten Fälle - man könnte diese 

Reihe aber lang fortsetzen - zu schildern, 
bei denen wir glauben, daß durch den Ver­
antwortlichen des Fernsehens einseitig vor­
gegangen wurde. Wir erleben es ja tagtäglich, 
aber ich darf hier gleich ein Beispiel, bei 
dem ein Kollege des Hohen Hauses mit 
tangiert ist, nämlich der Herr Kollege Czernetz , 
bringen. 

Es gab seit vielen Jahren die Sendung der 
Chefredakteure. In dieser waren unter der 
loyalen, objektiven Leitung eines bekannten 
Journalisten fünf Chefredakteure beisammen, 
um über wichtige politische Tagesfragen zu 
diskutieren : die Chefredakteure der beiden 
Organe der Koalitionßparteien, der beiden 
großen Boulevardblätter wie auch der Chef­
redakteur der anerkannten großformatig er­
scheinenden Tageszeitung - also Zeitungen, 
deren Auflage vielfach die 100.000 weit über­
schreitet, die also wirklich eine bedeutende 
Rolle in der öffentlichen Meinungsbildung 
- auf diese hat die Presse in einem gewissen 
Maße Einfluß - spielen. Die Entwicklung 
in dieser Diskussion zeigte, daß der Chef­
redakteur des Organs der Sozialistischen Partei 
vielfach in einer hoffnungslosen Defensiv­
situation war. Das führte dazu, daß der 
Verantwortliche für das Fernsehen voriges 
Jahr - es war im Februar, wenn ich mich 
richtig erinnere - einen Ausweg suchte, um 
dem Chefredakteur der "Arbeiter-Zeitung" 
Sukkurs zu geben. Man kam auf den Ausweg, 
daß man den Chefredakteur der Wochen­
zeitschrift "Furche" ,  die immerhin eine Auf­
lage von zirka 20.000 hat, als sechsten Teil­
nehmer an dieser Diskussion einlud, aber 
auch den Chefredakteur und Abgeordneten 
zum Nationalrat Czernetz -einen prominenten 
Abgeordneten, wie ich sagen darf und wie 
man erkennt, wenn man sich die Parlaments­
protokolle und den Umfang seiner hoch­
interessanten Ausführungen, das gebe ich 
objektiv selbstverständlich zu, ansieht -, 
der aber ein Blatt, das zweimal im Monat 
erscheint, nämlich die Zeitschrift "Zukunft" , 
deren Auflage zwar im Handbuch der Presse 
nicht aufscheint, aber von Fachleuten auf 
zirka 10.000 bis 12 .000 geschätzt wird, in 
diesem Diskussionskreis vertritt . 

Der Herr Direktor Freund, der von der 
Öffentlichkeit auf diesen Mißstand aufmerk­
sam gemacht wurde, hat sich wohl im Presse­
klub Concordia einer Diskussion gestellt, aber 
ich darf sagen, er hat damit unter Beweis 
gestellt, mit welcher einmaligen Selbstherr­
lichkeit er hier in dieser Frage entschieden 
hat und daß er gar nicht bereit war, auf 
die Gleichwertigkeit der Partner in dieser 
Diskussion überhaupt noch Rücksicht zu 
nEhmen. (Ruf bei der SP(j: Wdche Gleich-
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wertigkeit ?) In bezug auf die Vertretung der 
Leser, Herr Kollege, denn bis dahin waren 
fünf große Blätter vertreten ! (Abg. Doktor 
M igs c h: Herr Dr. Fiedler ! Wenn die Chef­
redakteure der gestrigen Debatte die Leber ver­
treten, dann verwahre ich mich im Namen der 
Le.'$er gegen die Chefredakteure !) Ich glaube, 
sie haben die Mehrheit der Leser vertreten, 
Herr Kollege Migsch ! Das glaube ich auf 
mich nehmen zu können ; daß sie nicht alle 
vertreten, denn es gibt viele, die auch 
gegnerische Blätter lesen, selbstverständlich ; 

Sie auch bei Chefredakteuren, aber nicht bei 
Politikern, wie in dem Fall ! (Abg. Kon i r: 
Angst vor dem Geist des Ozernetz ?) In keiner 
Weise, aber gleiches Recht und gleiche Start­
bedingungen für alle, die an einer solchen 
Diskussion teilnehmen, Herr Kollege Konir ! 
(Beifall bei der 0 V P. - Rufe und Gegenrufe 
bei SPO und Ov P.) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Meine 
Herren ! Wir sind jetzt nicht bei der Dis­
kussion der Chefredakteure ! 

und zu den ersten Blättern, die ich in der Abgeordneter Dr. Fiedler (fortsetzend) : Ich 
Früh lese, gehört auch die "Arbeiter-Zeitung". darf Ihnen mit anderen Beispielen aufwarten. 
Aber die Leser und diejenigen, die sich an- - Die Diskussion war gestern genauso leb­
gesprochen fühlen von dem Chefredakteur haft , Herr Präsident, wie die hier. (Abg. 
des Blattes, glaube ich, deren Meinung ver- U hl i r: Das war gestern eine Schande ! -
treten die Herren ; das kann ich ruhig auf Abg. Dr. M igs ch: Unser Ton hier ist mit 
mich nehmen. dem gestrigen unvergleichbar !) Lebhaft ! Nicht 

Die gestrige Sendung, wenn wir schon der Inhalt ! Herr Minister Migsch ! Vergleichen 
dabei sind, Herr Kollege Dr. Migsch, hat Sie nicht Inhalt mit Ton ! Das möchte ich 
ja ein interessantes Detail gebracht, nämlich betonen. (Abg. Uhl i r: Der Ton macht die 
die mit großer Zurückhaltung vom Vorsitzen- Musik !) Das ist richtig, das gebe ich ohne­
den, Hofrat Dr . Kalmar, zum Ausdruck weiters zu. 
gebrachte Einleitung und Einladung an die Ich darf aber b eispielsweise auf die Sendung 
übrigen Herren, den Herrn Kollegen Czernetz des Aktuellen Dienstes vom 19 .  Mai dieses 
nicht mehr als Abgeordneten zum Nationalrat, I Jahres verweisen. Damals hat man plötzlich 
damit das nicht bis ins letzte DoTf bekannt eine Aufnahme vom 29. November gesehen, 
wird, zu titulieren, sondern nur als Chef- die im Volkstheater gemacht wurde und ein 
redakteur. Wenn man diesen Diskussionen Jubiläum zum Gegenstand hatte, bei dem 
beiwohnt (Abg. Dr. M igs ch: Ich habe mich der für die vier Tage später stattfindende 
für die Ghefredakteure geschämt !) - ich habe Wahl als Spitzenkandidat Ihrer Partei be­
halt wiederholt Gelegenheit, die Dinge zu sehen, stellte Wiener Bürgermeister erschienen war. 
und höre, wie man auch in der Öffentlichkeit Welch merkwürdiges Zusa.mmentreffen : sieben 
dazu steht -, hat man den Eindruck, daß Monate später bringt man einen Bericht, nur 
er dort nicht die "Zukunft" vertritt, sondern weil gerade jemand sehr gut im Bild erscheint. 
der unterstützende Mitdiskutierer des Herrn (Abg. Uhl i r: Das ist doch unanständig !) 
Chefredakteurs der "Arbeiter-Zeitung" ist und Ja, es war leider so,  man sieht die " Objektivität" 
als verlängerter Arm der sozialistischen Frak- I im Aktuellen Dienst. (Abg. Uhl ir: Das ist 
tion des Parlaments fungiert. (Beifall bei de.r eine Unanständigkeit gegen den Bundespräsi­
Ov P. - Lebhafte Zwischenrufe bei der SPO. denten ! Das bleibt euch vorbehalten !) Wir 
- Der Präs i de n t  gibt das Glockenzeichen. - haben den Kandidaten gemeint ! Sie sehen 
Ruf bei der SPO: Warum nicht ? - Ruf bei den Zmammenhang zwischen Wahlwerbung . . . 
der SpO: Was wollen Sie damit sagen ?) Dann (Zwischenrufe.) Es ist leider so, daß wir den 
soll man es als politisch3 S )ndung deklarieren, Eindruck hab'.m, daß der Aktuelle Dienst hier 
Herr Kollege , dann wird von uns der Kollege bei diesen Dingen einseitig vorgeht. (Abg. 
Dr. Withalm mitdiskutieren oder andere We ik h ar t: Lassen Sie doch den Bundespräsi­
Herren, und dann haben Sie das politische denten aus dem Spiel !) Das war vor dem 23.,  
Forum, in dem diskutiert werden soll ! Aber Herr Staatssekretär, lesen Sie im "Volksblatt" 
die Chefredakteure sollen die Meinung ihrer die Dinge nach ! (Abg . Weikhart: Aber heute 
Leser vertreten (Zwischenruf: Proporz !) , und können Sie sich das ersparen ! - Abg. Uh lir: 
ob ein Blatt, das am Samstag über 400.000 Nicht das mindeste Taktgefühl ! - Abg. We i k­
Leser hat, vertreten erscheint . . . (Anhaltende h a r t: Etwas mehr Hochachtung vor dem Staats­
Zwischenrufe bei der SPO.) oberhaupt !) Ja, aber es ändert nichts an der 

Präsident : Aber bitte, meine Herren t Der Tatsache, wie sich damals der Aktuelle Dienst 
nächste Redner kommt ja gleich zum Wort ! verhalten hat. 
(Ruf bei der SPO: Schulmeister vertritt sowieso Ich darf Dillen aber gleich eine andere, 
Ihre Partei !) aktuellere Sache, wo Sie mit diesem Argument 

Abgeordneter Dr. Fiedler (fortsetzend) : Er nicht kommen können, aufzeigen. (Anhaltende 
ist nicht Mitglied unserer Partei ! Dann bleiben I lebhafte Unruhe .) 
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Präsident (neuerlich das Glockenzeichen ge­
beruf) : Man versteht ja kein Wort mehr 
heroben ! 

Abgeordneter Dr . Fiedler (fortsetzend) : Als 
Mitglied des Unterausschusses habe ich die 
angenehme Aufgabe, mich mit sehr viel 
Leserpost zu befassen, die an einen kommt ; 
und nun hat am vergangenen Dienstag eine 
Fernsehsendung "Interview mit der Zeit -
Stockholm ohne Beispiel" stattgefunden, über 
das ein Wähler meines Wahlkreises eine 
Meinung deponiert hat, die ich dem Hause 
nicht vorenthalten möchte, die auch wieder 
zeigt, welcher Geist derzeit in der Geschäfts­
führung des Fernsehens herrscht. Er schreibt : 
"Ich sah am Dienstag, den 6. Juli, oben 
angeführte Fernsehsendung und bin gezwun­
gen, diese als reine Parteisendung der SPÖ 
zu qualifizieren. Der Sprecher betonte bei 
jeder Gelegenheit , daß dieser Wohlstand in 
Schweden nur durch die Sozialistische Partei 
möglich war. Natürlich keine Erwähnung 
des Königs. Sogar ein Interview mit einem 
Spitzenpolitiker der RechtspaTtei wurde vom 
Sprecher anders ausgelegt, als es der Über­
setzer tat. Es fehlte am Schluß der Sendung 
nur noch der Satz : Und daher wählen Sie 
das nächste Mal SPÖ ! Die Wahlsendung 
wäre perfekt gewesen." (Zwischenruf der Abg. 
Dr. Hertha Firnbe rg.) So denkt man über die 
Dinge, die sich vor dem Bildschirm, von 
dem man heute eben sagen muß, er hat den 
"Rotlauf", abspielen. (Zwischem·ufe bei der 
SPÖ.j Aber solche Dinge kommen in Dutzenden 
an einen, wenn man sich damit be.faßt ! (Abg. 
We i k ha r t: Was ist ein Dutzend, Herr Kollege ? ) 
Man kann sich aus dem ein Mosaik bilden, 
und es ist genügend über diese Dinge immer 
wieder aufgezeigt worden. (Zwischenruf des 
Abg. K o n i r. - R'uf bei der SPÖ : Wenn 
Sie wollen, können wir hunderte bringen I) 
Das glaube ich Ihnen, daß Sie das organisieren 
können, aber eben unorganisiert, das ist das 
entscheidende, und das ist die wirkliche 
Meinung ! Deswegen haben sich auch 832 .353 
entschlossen, hier durch eine Initiative eine 
ÄndeIung des herrschenden Systems zu er­
reich�n. (Abg. W e i khar t: Das ist doch nicht 
die Mehrheit !) Aber die 832.000 spielen eine 
nicht unbedeutende Rolle, Herr Staatssekretär 
WeikhaTt ! (Ruf bei der SPÖ: Sie sind schlecht 
informiert I) 

Meine Damen und Herren ! Der Zahl 2 
kommt im Zusammenhang und in Verbindung 
mit Rundfunk und Fernsehen meines Erachtens 
eine magische Gewalt zu. Wo immer sie auf­
tauoht, besteht die Gefahr, daß bei noch so 
guten Gesetzen und Bestimmungen aus der 
Praxis und aus der Macht der Gewohnheit 
der Proporz und damit der Zerfall in eine 

schwarze und eine rote Reichshälfte in Er­
scheinung tritt. Es gibt daher beim Rundfunk 
nur die Zahl 1 ,  wie zum Beispiel bezüglich 
e i n e s  Generalintendanten, oder Zahlen über 2, 
wie zum Beispiel im Aufsichtsrat. Das Prinzip 
des Generalintendanten ist, wie ich gesagt 
habe, keine Erfindung des Volksbegehrens, 
sondern eine uralte Forderung aus dem Rund­
funkprogramm der Österreichischen Volks­
partei, die seinerzeit schon vom Unterrichts­
minister Dr. Drimmel vertreten wurde. Auch 
damals wurde schon festgehalten, daß dieser 
Posten auf Grund einer öffentlichen Aus­
schreibung vergeben werden soll. 

Die 52 unabhängigen Zeitungen und Zeit­
schriften sind die Initiatoren des Volks­
begehrens. (Abg. L i b a l :  Von wo sind die 
unabhängig ?) Weder die ÖVP noch die 
Initiatoren streben danach, eine "Lex Freund" 
zu schaffen. Solche Sondergesetze, die auf 
Einzelpersonen oder Familien zugeschnitten 
waren, waren bisher immer das Monopol 
anderer in Österreich. Außerdem scheint der 
Ö VP weder der Posten eines FeI'nsehdirektors 
noch die Funktion eines Vizebürgermeisters 
von Baden so wichtig, daß ein die prinzipiellen 
Gesetze verletzendes Gesetz gerechtfertigt wäre, 
das sich gegen eine Einzelperson richtet. 
Aber die sogenannte Politikerklausel richtet 
sich prinzipiell gegen alle Personen, die in 
politischen Parteien aktiv tätig sind oder 
Mandate innehaben, also genauso gegen die 
Österreichische Volkspartei wie auch gegen 
die Sozialistische Partei. 

Und hier ein offenes Wort : Die Österrei­
chische Volkspartei hat sich in ernsten Be­
ratungen überlegt, welcher Beschlußfassung 
sie ihre Zustimmung gibt. Es waren hier 
reifliche Überlegungen maßgebend, wobei nicht 
zuletzt - und das ist das entscheidende -
die Entwicklung in den vergangenen acht 
Jahren gezeigt hat, daß wir derzeit mit einer 
solchen Bestimmung die zweckmäßigste und 
richtigste Lösung treffen ; denn wir haben 
Entsprechendes erleben müssen. Ich muß 
noch einmal den Herrn Direktor Freund 
zitieren, der als Kandidat im Gemeinderats­
wahlkampf in Baden durch Verlegung einer 
Fernsehsendung nach Baden wenige Wochen 
vor dem Wahlgang im Rahmen einer Quiz­
Sendung, in der er sich besonders aus der 
"freundlichen" Stadt Baden begrüßen ließ, 
dauernd in der ersten Reihe auf dem Bild­
schirm erschien, um so vor seinen Wählern 
und Anhängern besonders im Mittelpunkt 
des Bildes zu sein. (Abg. W e i k hart : Klein­
licher geht es nimmer I) Aus diesen Umständen 
heraus erscheint uns die Politikerklausel rich­
tig, vor allem für die Person des General­
intendanten, der eben der allein Verantwort-
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liehe sein soll. Um hier von vornherein das 
Odium der parteilichen Bestellung zu nehmen, 
ist es uns zweckmäßig erschienen, auf den 
Vorschlag des Volksbegehrens einzugehen, eine 
gewisse Karenzfrist für ein Mandat und eine 
politische Tätigkeit einzuschließen. Bei den 
übrigen Funktionen, vom Intendanten über 
den Direktor, Landesintendanten, Aufsichtsrat, 
waren wir der Meinung, daß eine Unverein­
barkeit, allerdings inklusive Gemeinderat, Ge­
meindevertretungs- oder Bezirksvorsteherman­
dat, richtig und zweckmäßig wäre. 

Wir vertreten das nicht nur aus diesen 
Überlegungen, sondern auch unter Berück­
sichtigung des Grundsatzes, daß für diese 
leitenden Funktionen Männer gebraucht wer­
den, die, um einen heute alltäglichen Ausdruck 
zu verwenden, einen Full-time-job, also eine 
Beschäftigung, die sie voll auslastet, ausüben. 
Es erscheint mir unmöglich, daß daneben 
noch eine bedeutende politische oder mandats­
mäßige Tätigkeit ausgeübt werden kann. 

Meine Damen und Herren ! Es ist auf­
fallend, daß immer wieder die Sozialistische 
Partei Mittel und Wege findet, General­
bereinigungell zu verhindern. Daran ist schon 
die Rundfunkreform im Sinne des Arbeits­
übereinkommens im Juni 1964 gescheitert. 
Es ist nach wie vor der Fall, daß hier die 
sogenannte Salamitaktik angewendet wird, 
wenn von einer Materie Stück für Stück 
immer dann abgeschnitten wird, wenn es 
für die Partei oder Ideologie gilt, Vorteile 
ohne Rücksicht auf die Gesamtinteressen der 
Bevölkerung zu erreichen. Es kommt mir 
fast so vor wie bei Kindern, die von einem 
Sonntagskuchen die Rosinen herauskletzeln 
und eventuell noch das obere Stück mit 
Mandeln und Zucker abbrechen, den weniger 
schmackhaften Kuchenboden aber den anderen 
überlassen. Sie lehnen klare Verantwortungen 
und klare Kompetenzen nach Möglichkeit ab 
und sind an der Erhaltung möglichst un­
klarer Situationen interessiert, weil Sie sich 
im Amalgam wohl fühlen und glauben, in 
derartigen Situationen den anderen taktisch 
und fakt,isch überlegen zu sein. 

Bezeichnenderweise - und das muß ich 
hier noch feststellen - hat die Sozialistische 
Partei ihre Stellungnahme zum Volksbegehren 
in ihrem sozialistischen Schattenregierungs­
programm sehr vage und unklar, und ohne 
überhaupt auf das Volksbegehren selbst ein­
zugehen, abgegeben. 

Der Punkt 41 des sozialistischen Schatten­
regierungsprogramms lautet lediglich : "Die 
Freiheit von Rundfunk und Fernsehen ist 
durch die Volksvertretung zu gewährleisten, 
damit nicht einzelne oder Gruppen sich ihrer 
für ihre eigensüchtigen Zwecke bedienen kön. 

nen." (Abg. Dr. Hertha Firnb erg : Was haben 
Sie gegen diese Formulierung ?) Das Rezept wäre 
für das Fernsehen sehr angebracht. Was wir 
der SPÖ und ihren Repräsentanten bei diesen 
beiden Massenmedien hiemit deutlich ins 
Stammbuch geschrieben haben möchten. 

Wie wenig aber die Sozialistische Partei bereit 
ist, sich mit diesem Volksbegehren zu be­
fassen, ergibt sich daraus, daß sie sich mit 
Rundfunk und Fernsehen nur in dem Kapitel 
"Freiheit des Geistes" befaßt, in dem Kapitel 
"Die VolksvertJ'etung - Hüterin der Volks­
rechte" aber, wie gesagt, kein einziges Wort 
über das Volksbegehren steht. (Abg. Dr. 
Hertha Firnberg  : Ist "Freiheit des Geistes" 
bei Ihnen mit "nur" versehen ?) Nein, aber wir 
sprechen jetzt über das Volksbegehren, Frau 
Kollegin Dr. Firnberg, und das steht jetzt 
zur Debatte. 

Von meinem Fraktionskollegen Harwalik 
wurde bereits auf den Aufruf der 52 Zeitungen 
und Zeitschriften der parteiunabhängigen 
Presse vom 26. Juni verwiesen. Dieser Aufruf 
schließt mit den Worten : "Das Volk hat das 
Seine getan, indem es das erste österreichische 
Volksbegehren zu einem großen Erfolg führte. 
Die Volksvertreter haben das Ihrige bisher 
nicht getan. Sie haben nur noch wenig Zeit. 
Die volle, schwere Verantwortung liegt bei 
ihnen." Und hiezu eine Feststellung : Ich 
trete der gestern in der Chefredakteursendung 
zum Ausdruck gebrachten Meinung, die 832 .353 
wären eine eigene Partei, energisch entgegen. 
Diese Menschen, die als Votanten aufgetreten 
sind, sind sicherlich Wähler aller drei hier 
im Hause vertretenen Parteien. Wie sich der 
prozentmäßige Anteil ergibt, darüber mag 
man streiten. Aber hier jetzt zu meinen, 
diesen Menschen die eigene Partei andichten 
zu können, oder zu sagen, sie wären eine eigene 
Partei, ist völlig falsch !  Ich darf deshalb 
sagen : Wir wären schlechte Volksvertreter, 
würden wir nur die Anliegen unserer Parteien, 
nicht aber von Volksgruppen vertreten, die 
uns zwar beauftragt haben, aber deren poli­
tische Zusammensetzung wir nicht kennen. 
Der Auftrag von mehr als einem Fünftel der 
wahlberechtigten Österreicher darf deshalb 
nicht in der Parlamentsmaschine stecken­
bleiben, denn damit würde bewiesen, daß in 
unserer Volksvertretung die Mechanik den 
Vorrang vor der Demokratie hat. 

Gerade dazu darf ich abschließend sagen : 
Wir haben heute einen Tag, an dem sich zum 
38. Male ein unglücklicher Tag der Ersten 
Republik jährt, ein Tag, den ich wohl als 
Fanal in der Geschichte der Ersten Republik 
bezeichnen darf, der dann bis zum Jahre 1938 
bis zum bitteren Ende seine Fortsetzung 
gefunden hat. (Abg. Kra t k y :  Das war Ihre 
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Machtpolitik 1 - Abg, K o n i r :  Damal8 hat es 
den "unabhängigen Rundfunk" gegeben I) 

Lassen Sie mich deshalb mit einem Appell 
schließen, vor allem aus der Überlegung 
heraus, daß gerade die heutigen Mo:rgen­
zeitungen berichten, daß auch bei Ihnen, 
meine Damen und Herren von der Sozialisti­
schen Partei, in einer für ein Bundesland 
wichtigen Frage die Einsicht durchgedrungen 
ist,  daß man den Wunsch der Bevölkerung 
eines Bundeslandes - der furchtbar viel 
Staub aufgewirbelt hat - berücksichtigen 
muß. Es ist das eine Frage, die sicherlich 
zu jenen Gebieten gehört, in denen das Parla­
ment überanstrengt und zu stark strapaziert 
wurde, denn man hätte das Ganze schon seiner­
zeit leicht aus der Welt schaffen können, 
(Abg. Rosa Jochman n :  Aber, Herr Kollege, 
die Erinnerung an den 15. Juli sollten Sie 
nicht heraufbeschwören 1 Das sollten Sie nicht 
tun 1 E8 ist bessser, wenn Sie es nicht tun I) 

und dazu Stellung zu nehmen. Es wird das 
wahrscheinlich nicht das erste Volksbegehren 
gewesen sein, das über die politische Bühne 
Österreichs geht. (Abg. Minkowi ts c h :  Das 
erste war es auf jeden Fall !) Das erste war 
es auf jeden Fall, natürlich ! Aber diese Erst­
maligkeit, Herr Kollege, wird doch hoffentlich 
weder Sie, aber bestimmt nicht uns veranlassen, 
gleich j a und amen zum ganzen Inhalt zu 
sagen ; denn mit dem Inhalt des Volksbe­
gehrens haben wir uns auseinanderzusetzen. 

Ich darf darauf verweisen, daß wir gegenüber 
dem Volksbegehren, wie es erstmals durch­
geführt wurde, keinerlei Beeinflussung und 
Kritik geübt haben. Das Volksbegehren ist 
ungestört durch etwaige sozialistische Gegen­
propaganda und ohne eine Beeinflussung durch 
eine Zeitungskampagne vor sich gegangen. 
Daraus leiten wir das Recht ab , unseren Stand­
punkt zum Gesetzentwurf, der dem V olks­
begehren zugrunde liegt, geltend zu machen, 

Deshalb dal'f ich diese meine Ausführungen 'Vir haben uns von Anfang an mit dem Inhalt 
wohl mit dem Appell an alle Mitglieder dieses des Volksbegehrens nicht einverstanden er­
Hohen Hauses schließen : Gehen wir auch in klärt. Wir haben damit weder etwas gegen das 
dieser für die gesamte Bevölkerung unseres Institut Volksbegehren getan, noch etwa unsere 
Staates wichtigen Frage an die Arbeit, Verpflichtungen als Abgeordnete dieses Hauses 
lösen wir sie in gemeinsamer Arbeit im Interesse mißachtet. Ich glaube, daß in vielen Momenten 
der Demokratie und zum Wohle unserer ge- der Beratung dieses Volksbegehrens die Pflicht 
samten Bevölkerung ! (Beifall bei der () V P.) der Abgeordneten nicht immer beachtet wurde. 

Präsident : Herr Abgeordneter Skritek ! Es Ich habe immer den Eindruck gehabt, 
wurde von mir verlangt, Ihnen wegen Ihres daß die Abgeordneten der Österreichischen 
Ausrufes "Reden Sie keinen Unsinn ! "  einen Volkspartei nur das Interesse und das Bestreben 
Ordnungsruf zu erteilen. Ich glaube aber, Sie haben, den Initiatoren des Volksbegehrens 
sind mit mir einer Meinung, daß Abgeordnete 

I
· möglichst ihre Anerkennung zu bezeugen 

keinen Unsinn reden. (Beifall und Heiter- und nach Möglichkeit die 832.000 Unterzeich­
keit.) Wollen wir die freundschaftliche Debatte ner des Volksbegehrens anzusprechen, ver­
fortsetzen. mutlich in Ansehung künftiger Wahlen. Eine 

Als nächster zum Wort gemeldet ü,t Herr 
Abgeordneter Dr, Kleiner. Ich erteile es ihm, 

Abgeordneter Dr. Kleiner (SPÖ) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Ich möchte an die 
Spitze meiner Ausführungen die Stellungnahme 
der Sozialistischen Partei zum Volksbegehren 
allgemein stellen und sagen, daß wir das Volks­
begehren als ein Institut unserer Verfassung 
selbstverständlich rückhaltlos anerkennen, 'Vir 
haben ja schließlich auch für das Durchführungs­
geset.z zum Volksbegehren, also zum Ver­
fas.sungsinstitut Volksbegehren , gestimmt und 
werden nie gegen ein Volksbegehren als solches 
Stellung nehmen. 

Etwas anders, meine sehr verehrten Frauen 
und Herren, verhält es sich natürlich mit 
dem Inhalt eines konkreten Volksbegehrens, 
das in der Form eines Gesetzentwurfes dem 
Parlament zugeleitet werden muß .  Da ist es, 
glaube ich, die Pflicht der Abgeordneten dieses 
Hauses, die Vorlage, die ihnen in Form eines 
Volksbegehrens zugekommen ist , zu prüfen 

solche Stellungnahme zu diesem uns zuge­
kommenen Gesetzentwurf können Sie von 
uns nicht verlangen und auch nicht erwarten. 
Wir haben gar nicht die Absicht . . . (Abg. 
A lt e n b u rg e r :  Sie wollen den Rundfunk und 
das Fernsehen 80 wie die Sendungen der Linzer 
Arbeiterkammer I) Lassen Sie jetzt die Arbeiter­
kammern aus dem Spiel, Herr Kollege Alten­
burger ! (Abg. A lt enb urger :  Sie 8ind der 
richtige Vertreter der Demokratie !) Sie werden 
wahrscheinlich noch oft genug Gelegenheit 
haben, sich als Arbeiterkammerfunktionär 
über die Arbeiterkammer zu äußern. 

Präsident : Ich bitte, sich etwas zu beruhigen. 
(Abg. A lt enburger :  Sie sind der beste Ver­
t1'eter!) Die Hitze ist nur außer halb des 
Hauses. (Abg. A l ten b u rger :  Die Sendungen 
der Linzer Arbeiterkammer !) 

Abgeordneter Dr. Kleiner (fortsetzend) : Sind 
Sie jetzt mit Ihrem Zwischenruf fertig 1 (Abg. 
A ltenburger :  Ja l Schauen Sie nur auf die 
Linzer Arbeiterkammer ! - Unruhe.) Noch 
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nicht ? (Abg. A l t e n b urger :  Die Sendungen 
der Linzer Arbeiterkammer ! - Heiterkeit.) 
Es ist nur bemerkenswert, daß Sie, Herr Alten­
burger, als Funktionär der Arbeiterkammer so 
viel Schlechtes über die Arbeiterkammer zu 
sagen haben. 

Präsident : Das Wort hat der Redner. Ich 
bitte, ihn nicht zu unterbrechen. (Abg. A l t e n­
burger  : Ich unterbreche eh nicht ! - Abg. 
Dr. Neugebau e r :  Er wird nur vom Redner 
unterbrochen !  - Heiterkeit.) 

Abgeordneter Dr. Kleiner (fortsetzend) : Meine 
sehr geehrten Frauen und Herren ! Ich habe 
im Unterausschuß immer die Ansicht vertreten, 
daß wir die Aufgabe haben - und dabei 
entsprechen wir dem Wollen der Initiatoren und 
Unterzeichner des Volksbegehrens -, ein 
Rundfunkgesetz zu beschließen. Aber den 
endgültigen Inhalt dieses Rundfunkgesetzes 
haben die Abgeordneten, hat dieses Hohe Haus 
zu bestimmen. (Abg. A lt e  n bur  g e r :  Aber nicht 
Sie allein !) 

Es wurde uns gesagt, daß wir, als das Rund­
funk-Volksbegehren durchgeführt wurde, darauf 
beleidigt reagiert hätten und daß das ein innerer 
Widerspruch wäre : die Sozialistische Partei 
hat doch dem Durchführungsgesetz über das 
Volksbegehren ihre Zustimmung gegeben, und 
nun, da ein konkretes Volksbegehren vorliegt, 
ist sie beleidigt und geradezu böse auf die 
Veranstalter dieses Volksbegehrens. 

Ist das ihrer Natur nach eine öffentlich-recht­
liche Institution ? Und ist damit nicht die 
öffentlich-rechtliche Bedeutung dieser Insti­
tution, aber auch ihre politische Bedeutung 
dargetan ? Das muß einmal klar und offen 
ausgesprochen werden, wenn man so viel 
von Entpolitisierung und nichtpolitischer Be­
deutung des Rundfunkproblems spricht. 

Nach den Maßen des Gesetzentwurfes, der 
uns vorgelegt wurde, soll die Gesellschafter­
versammlung in den maßgeblichsten Belangen 
entscheiden. Die Gesellschafterversammlung 
ist in der Regel der Bund, gleichgültig ob 
er durch die Bundesregierung oder durch zwei 
Bundesminister vertreten wird. Die Entschei­
dungen, die hinsichtlich des Rundfunks zu 
treffen sind, werden immer in diesem Sinne 
politische Entscheidungen sein. Das hat nichts 
mit parteipolitischen Entscheidungen zu tun. 
Man sollte endlich einmal zur Ehrlichkeit 
und zur Klarheit der Sprache in diesen Dingen 
finden und sagen, daß es sich bei der Behand­
lung der Rundfunkfragen um politische, um 
öffentlich-rechtliche Angelegenheiten handelt. 

Ich möchte noch auf einen anderen , sehr 
wichtigen Umstand hinweisen, der unsere 
Auffassung von der öffentlich-rechtlichen An­
stalt bestärkt. Von 24 europäischen Staaten 
haben 3 den Rundfunk als Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes eingerichtet, 12 haben 
einen Staatsrundfunk, 3 haben privatrecht­
liehe Gesellschaften mit staatlichem Haupt­
besitz, darunter Österreich, 2 haben ihre leh muß wiederholen, was ich schon gesagt 

habe : Wir sind weder beleidigt noch sonst Rundfunkeinrichtung durch Gesetz errichtet, 
etwas. Wir sind davon überzeugt , daß die und nur 4 von den 24 haben · irgendwelche 
Unterzeichner des Volksbegehrens im guten andere Formen : Stiftungen, rein privatrecht-

liehe Formen und anderes. Bei diesem Über­Glauben, von einem auf Grund der Verfassung 
gegebenen Recht Gebrauch zu machen, ge- wiegenöffe�tli�h-rechtlic�er Konstrukti�nen.der 
handelt haben. Aber es können weder die Rundfunkemr�chtungen .lst . es u�verstandlich, 
Initiatoren noch die Unterzeichner von uns I 

warum man m ÖsterreICh so VIel Wert auf 
verlangen, daß wir deswegen in allem und jedem den privatrechtli�hen Char.akter le?t. . 
ihrer Meinung sind Aber es war fur uns keme Bedingung, dIe . . öffentlich-rechtliche Anstalt akzeptiert zu sehen. 

Ich möchte nun auf einige konkrete Fragen Wir haben uns dem Rundfunk-Volksbegehren 
des Rundfunk-Volksbegehrens eingehen. in diesem Belange angepaßt und sind auch mit 

Das Rundfunk-Volksbegehren übernimmt einer privatrechtlichen Gesellschaft einver­
zunächst einmal für die Rechtsform der Rund- standen. Hier ist halt der Bund Träger von 
funkgeßellschaft die Gesellschaft mit beschränk- Privatrechten ; das ist er in vielen anderen 
tel' Haftung. 'ViI' haben uns von Anfang an Beziehungen auch. Wir hätten es nur für 
für eine öffentlich-rechtliche Anstalt ausge- richtiger und das Verhältnis von Rundfunk 
sprochen. Ich glaube, aus gutem Grund . und Staat zueinander besser klargestellt ge­
Die Ravag hatte bei ihrer Errichtung im Jahre halten, wenn wir den Rundfunk als öffentlich-
1924 als Aktiengesellschaft einen 83prozentigen rechtliche Anstalt eingerichtet hätten. Ich 
Anteil des Bundes und der Gemeinde Wien ; verweise noch darauf, daß der schon in Zwi­
es bestand also ein sehr bedeutender, wenn schenrufen genannte Dr. Günther N enning 
nicht geradezu ausschlaggebender öffentlich- in einem Artikel vom Feber 1964 die ver­
rechtlicher Einfluß .  Die derzeit.ige Österreichi- fassungsrechtlirhe Deklaration der öffent­
sche Rundfunk-Gesellschaft mit beschränkter lichen Aufgabe des Rundfunks verlangte und 
Haftung ist mit 98 Prozent vom Bund und mit damit eigentlich auch anerkannt hat, daß der 
d·em kleinen Rest durch die österreichischen Rundfunk eine öffentlich-rechtliche Institution 
Bundesländer repräsentiert . Ich frage Sie : sein soll. 
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Lassen Sie mich nun, meine Damen und dem sie um Aufmerksamkeit bittet für das, 
Herren, einiges zur Initiierung des Rundfunk- was sie in einer Denkschrift darzustellen hat, 
Volksbegehrens sagen. Es haben also 38 un- und damit die Zuversicht ausspricht : Sie, 
abhängige Zeitungen dieses Rundfunk-Volks- Herr Abgeordneter, werden bei entsprechender 
begehren in Umlauf gesetzt, es durchgeführt Gelegenheit im Sinne dieser Denkschrift tätig 
und haben ihre Propaganda auf eine Weise werden. 
begonnen, die bei den Wahlberechtigten ge- In dieser Denkschrift findet sich auch der 
wissermaßen Mitleid und Verständnis erzeugen folgende denkwürdige Satz : "Der Österrei­
sollte. Es ist geschrieben worden : Wir sind chische Rundfunk ist in seiner Gesamtheit 
k�ine Par�ei, wir ha�en nicht soviel �eld w�e seit Jahren in einer bösen Situation. Man hat 
dIe ParteIen, und WIr haben auch mcht dIe ihn auf den Schindanger der öffentlichen 
orga�isatorischen Mi�tel, ü�er die di�. 

Parteien Meinung gestellt. Er ist zum Prügelknaben 
verfu�en ; . d�her smd . WIr gegen�ber den einer sensationswütigen Presse herabgewürdigt 
P�rteIen In emem geWIssen � �chtell � l�mso I worden. Dieser Vorgang ist ohne Beispiel 
st�:ker aber geht der Ruf an dIe osterrelChische in der Geschichte kultivierter Länder. "  Das 
Wahlerschaft,

. 
das Rundfunk-Volksbegehren "ist der Erfolg der Rundfunk-Volksbegehrens­

zu unterschrmbeIl. Propaganda, soweit er sich auf das Programm 
Darin ist schon eine sehr wesentliche Falsch- bezogen hat. (Zustimmung bei der SPO.) 

meldung enthalten gewesen. 38 Zeitungen, Ich konnte mir nicht versagen, diese Stimme 
meine Damen und Herren, darunter 12 Tages- der Programmdirektion dem Hohen Hause 
zeitungen, 19 Wochenblätter und der Rest zur Kenntnis zu bringen. 
sonstige Zeitschriften und ähnliche Publika- Nun haben schon Vorredner von meiner 
tionen, sollen keine Propagandakraft haben ? Fraktion auf den Inhalt des Gesetzentwurfes, 
Ja, welche Partei verfügt denn über eine mit dem wir uns nicht abfinden konnten, 
solche Publikationskraft � Und das Geld ? hingewiesen, auf die Zusammensetzung des 
Jede dieser 36 oder 38 Zeitungen - das ist Aufsichtsrates, auf das Intendanturprinzip 
nicht mehr ganz genau feststellbar, jetzt sind und die damit verbundene Politikerklausel. 
es schon 58 unabhängige Zeitungen - ver-
fügt doch über Druckereien, verfügt über 
kapitalkräftige Herausgeber. Sie haben da 
der Öffentlichkeit vormachen wollen, daß 
sie weiß Gott welche Schwierigkeiten haben 
und weiß Gott wie ärmer und schlechter 
daran seien als die Parteien. Es hat sich 
erwiesen, daß die unabhängige Presse sowohl 
organisatorisch - publizistisch natürlich selbst­
verständlich - als auch kapitalsmäßig ein 
sehr beachtlicher Faktor ist. Das mag sich 
die unabhängige " Presse vielleicht zugute 
schreiben, aber sie soll nicht versuchen, uns 
vorzumachen, daß sie nicht in den Beziehungen, 
in denen sie beim Volksbegehren aufgetreten 
ist, eine echte Partei in Österreich darstellt. 

Nun ist also bei der Propagierung des 
Rundfunk-Volksbegehrens sehr viel vom Pro­
gramm und seiner notwendigen Verbesserung 
die Rede gewesen. Die sehr imperative Pro­
paganda der 38 unabhängigen Zeitungen hatte 
gelautet : "Du willst ein besseres Programm -
entscheide, unterschreibe !" 

Und nun möchte ich mir erlauben, zu der 
Programmfrage, zu dem Programmelend und 
zu all dem, was da dazu geredet wird, Ihnen 
ein Schreiben der Programmdirektion des 
Rundfu.nks, zumindest einen Satz daraus, 
bekanntzugeben. Ich glaube auch mit dieser 
Bekanntgabe keine Indiskretion zu begehen, 
denn ich habe von der Programmdirektion 
einen Brief bekommen, wahrscheinlich wie alle 
anderen Mitglieder des Sonderausschusses, in 

Zunächst zur Politikerklausel. Trotz vor­
liegender sechs Gutachten von österreichischen 
Professoren behaupte ich - und ich befinde 
mich dabei sicher im Einklang mit meinen 
Freunden aus dem sozialistischen Klub -
die Verfassungswidrigkeit der Politikerklausel. 
Ich erinnere an den Artikel 7 unseres Bundes­
Verfassungsgesetzes, der alle Staatsbürger vor 
dem Gesetz gleichstellt. Ich betone besonders 
den Artikel 7 Abs. 2, der den öffentlich 
Angestellten die ungeschmälerte Ausübung 
ihrer politischen Rechte gewährleistet. Und 
nun frage ich Sie, meine sehr geehrten Frauen 
und Herren : Worin ist es gerec htfertigt, 
daß man dieses uneingeschränkte Maß poli­
tischer Betätigung leitenden Angestellten und 
Funktionären einer Rundfunkgesellschaft nicht 
gewährleistet ? (Beifall bei der SPO.) Und 
den Wortlaut des Artikels 7 Abs. 2 soll man 
nicht so auslegen, daß die öffentlich Ange­
stellten, die große Armee aller öffentlich Ange­
stellten, in kleinen Verwendungsgruppen sind, 
dazu gehören auch all die hohen Beamten 
und Beamte, die eine maßgebende Entschei­
dungsgewalt haben ; sie können politische 
Rechte ungeschmälert ausüben. Und genau 
genommen will man hier ausgerechnet den 
Funktionären und leitenden Angestellten dieses 
in einem Zweig der österreichischen Wirt­
schaft tätigen öffentlichen Instituts ein solches 
Recht nicht einräumen. 

Aber wir haben anerkannt, daß angesichts 
der Bedeutung des Rundfunks als Massen-
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medium eine vertretbare, sachlich gerecht- i gerichten, also beim Obersten Gerichtshof, 
fertigte Unvereinbarkeit statuiert werden soll. beim Verwaltungsgerichtshof und beim Ver­
Dem hat sich dann auch die Österreichische fassungsgerichtshof, gegeben ist. Dort natür­
Volkspartei wenigstens für die Direktoren lieh aus sehr wichtigen Gründen. Diese Richter 
und die Intendanten der Länderstudios an- haben über sehr bedeutende Angelegenheiten 
gepaßt. Aber sie ist bei der strengen Politiker- zu entscheiden, und Fehlentscheidungen oder 
klausel, wie sie das Rundfunk-Volksbegehren politisch beeinflußte Entscheidungen können 
enthält, für den Generalintendanten geblieben. natürlich schwerwiegende Schäden erzeugen. 
Was den Generalintendanten betrifft, so wie Die Herausnahme solcher Funktionäre aus dem 
Sie ihn meinen, so können Sie ruhig dabei Gleichheitsgrundsatz ist ein Gebot, notwendig 
bleiben. Ich werde noch darauf zurückkom- zur Garantierung der Verfassung und der 
men, was ich zu dem Generalintendanten zu Garantierung unseres Rechtes. Aber man soll 
sagen habe. nicht Rundfunkfunktionäre und leitende Ange-

Aber eine Ausnahme von dem Grundsatz stellte beim Rundfunk mit Höchstrichtern in 
der Gleichheit vor dem Gesetze bedarf sachlich Österreich gleichsetzen. 
gerechtfertigter Gründe, und ich frage Sie : Bezüglich des Generalintendanten möchte 
Wo sind die sachlich gerechtfertigten Gründe ich mir zu all dem, was hier schon ausgeführt 
für die Rundfunkfunktionäre und für leitende wurde, doch noch einiges zu sagen erlauben. 
Angestellte des Rundfunks 1 Sie sind vielleicht Wir haben der Forderung der ÖVP unsere 
bei den Massenmedien gegeben, weil der Forderung entgegengestellt, zwei General­
Rundfunk ein Instrument ist, durch das man intendanten vorzusehen, und das, wie wir 
an die große Masse der österreichischen Be- glauben, aus gutem Grund. Ich bin davon 
völkerung und nicht nur an diese, sondern überzeugt, daß es der Bundesregierung be­
auch an Hörer im Ausland herankommt. ziehungsweise der Gesellschafterversammlung 
Eine Garantierung von Objektivität, von - hier liegt ja eine weitgehende Identität 
unbeeinflußter Tätigkeit hat natürlich ihren , vor - leichter gelingen wird, sich auf zwei 
Sinn, ist berechtigt, und dem sind wir auch Geschäftsführer des Unternehmens "Oster­
bereit zu folgen. reichischer Rundfunk Ges. m. b. H. " zu 

Aber wenn schon eine solche Unverein- eInIgen. Ich verweise auch darauf, daß 
barkeitsklausel statuiert wird, dann soll sie größere und große Gesellschaften mit be­
den Rang einer Verfassungsbestimmung be- schränkter Haftung oder Aktiengesellschaften 
kommen. Und da berufen Sie sich nicht, in der Privatwirtschaft regelmäßig eine Mehr­
meine sehr geehrten Herrschaften, etwa auf zahl, mindestens zwei, Geschäftsführer haben 
das Unvereinbarkeitsgesetz, das als ein ein- und daß die großen Aktiengesellschaften regel­
faches Gesetz für die Organe der obersten mäßig aus korporativen Vorständen bestehen. 
Verwaltung, für Bürgermeister und andere Warum soll man dieses große Institut, dieses 
Verwaltungsfunktionäre und für die Mitglieder große Unternehmen "Österreichischer Rund­
der gesetzgebenden Körperschaften die Un- funk" nur e inem Generalintendanten anver­
vereinbarkeit wirtschaftlicher Tätigkeit aus- trauen ? Dies zunächst einmal, ganz abge­
spricht ! In diesem Unvereinbarkeitsgesetz sehen von dem, was gegen den einen General­
befindet sich eine Verfassungsbestimmung, intendanten einzuwenden wäre. 
die die Möglichkeit bietet, daß, wenn ein Nun werden vielleicht, wenn wir von zwei 
Abgeordneter oder ein oberstes Organ der Geschäftsführern reden, meine Freunde von 
Bundes- oder der Landesverwaltung in einer der Freiheitlichen Partei und in überein­
wirtschaftlichen Position tätig ist, beim Ver- stimmung mit ihnen sicherlich auch die un­
fassungsgerichtshof auf Aberkennung seines abhängige Presse sagen : Da ist nun also 
Mandates beantragt werden kann. Sie sehen wieder der Proporz in der Bestellung der 
also, daß auch im Unvereinbarkeitsgesetz eine Rundfunk-Generalintendanten ! Ich möchte 
eigentlich konsequente übereinstimmung mit dazu das bemerken, was ich auch schon im 
dem Bundes-Verfassungsgesetz hergestellt ist. Rundfunkunterausschuß gesagt habe : Für 

Ich appelliere schon jetzt an die Kollegen uns werden diese zwei Generalintendanten 
der Volkspartei im Sonderausschuß, der Statu- - oder wie immer sie heißen mögen -
ierung einer Verfassungsbestimmung für die immer zwei Fachleute sein müssen, auch wenn 
Politikerklausel ihre Zustimmung zu geben. sie vielleicht nebenbei eine politische Gesinnung 
Dann erst steht sie nämlich wirklich im tragen oder eine politische Funktion aus­
Einklang mit unserer Bundesverfassung. Denn geübt haben. Und natürlich - das ist schon 
schließlich und endlich gibt es ja auch außer eine alte Empfehlung und Forderung von 
dem Unvereinbarkeitsgesetz jedenfalls uns - werden solche Posten ausgeschrieben. 
meines Wissens - keine anderen Ausnahme- (Abg. Glas er: Und wer entscheidet darüber ? -

bestimmungen vom Grundsatz der Gleichheit Abg. Dr. Gorbach: Wer entscheidet über die 
als den, der für die Richter bei den Höchst- Offerte ?) Die Gesellschafterversammlung natür-

349 
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lieh ! Ja, Herr Bundeskanzler, wenn Sie bei 
den Gegebenheiten des Rundfunks eine andere 
Lösung sehen als die Entscheidung durch die 
Gesellschafterversammlung alias Bundesregie­
rung, dann wäre ich sehr begierig, das zu 
hören. Ich kenne keine andere Möglichkeit. 

Wir haben auch keine Sorge, meine Frauen 
und Herren, daß bei der Bestellung von zwei 
Generalintendanten etwa politische Mißgriffe 
passieren könnten. Wir können uns ohneweiters 
auf das berufen, was wir auf dem Gebiet 
- ich habe da keine Bedenken, die verstaat­
lichte Industrie zu erwähnen - bereits ge­
leistet haben : Alle, die auf Grund unserer 
Vorschläge bestellt wurden, sind ausgezeichnete 
Fachleute ! Im. Rundfunk sind derzeit zwei 

Opernproduktionen aller Fernsehsender der 
Welt ( ! )  zu produzieren, so dankt man dies 
ausschließlich Gerhard Freund und den von 
ihm ausgewählten Mitarbeitern. Dies sollte 
man endlich anerkennen. " (Beifall bei der 
SPO. - Abg. Dr. J. G1'uber: Lesen Sie 
weiter / - Der Prä s i d en  t gibt das Glocken­
zeichen.) Aber jetzt kommt auch was für Sie, 
Herr Dr. Gruber ! Erwarten Sie es nur ! 
(Abg. Dr. J. Gr 1lber: Herr Kollege Kleiner, 
lesen Sie weiter, dort steht etwas anderes auch 
noch / - A bg. Mark: Er will Ihnen alles vor­
lesen / - Abg. Weik hart: Nur Geduld !) 
Ja, ja,  ich gehöre nicht zu denen, die sich 
nur die Leckerbissen herausholen ! Ich lese 
also weiter : 

Fachleute besten Ranges, international an- "All dies hat nichts damit zu tun, daß 
erkannt, tätig. Es ist ganz offensichtlich, daß sie Freund seine fast unumschränkte Macht 
im Vordergrund nur ihre Aufgaben im Rund- manchmal sehr unklug nutzt, daß der Fernseh­
funk sehen und keine anderen. direktor Freund sehr oft dem Politiker Freund 

Ich kann es mir nicht �ersagen, nun doch den Vortritt läßt" (Zustimmung bei der 0 V P) 
auch von dem FernsehdIrektor Freund zu - bitte passen Sie nur gut auf ! - "und daß 
sprechen. (Abg. Kulhan e k: Ihr Fre1lnd /) ' das Österreichische Fernsehen sehr sehr re-
Ich hätte es nicht getan, wenn nicht der formbedürftig ist. " 

' 

Herr Abgeordnete Dr. Fiedler das provoziert 
hätte. Ich habe hier die "Wochenpresse" 
vom 14. Juli, also von gestern, vor mir, in 
der eine Leserzuschrift auf den Artikel der 
letzten Wochenpresse "Viel Feind für Freund " 
zu finden ist. Diese Zuschrift stammt von 
dem Generalsekretär Peter Weiser der Wiener 
Konzerthausgesellschaft. Er führt über Direk­
tor Freund folgendes an : 

"Im Zusammenhang mit dieser Sendung" 
- im ersten Absatz schreibt er von einer 
Sendung, die er gemeinsam mit Direktor 
Freund noch bei Rot-Weiß�Rot gemacht hat ­
"lernte ich Gerhard Freund kennen und 
schätzen . . . .  Als man daranging, das Fern­
sehen aufzubauen, wurde Freund völlig zu 
Recht von der SPÖ in das Vorbereitungsteam 
nominiert. Er war der einzige dieses Teams, 
der wenigstens einige Monate lang sich mit 
Fernsehproblcl1len beschäftigt hatte - die 
von der ÖVP K0minierten hatten nicht einmal 
die leiseste Ahnung von diesem neuen Medium. " 
(Heiterkeit bei der SPO. - Abg. P op ulor1lm: 
Hört / Hört I) "Wie übrigens auch sonst nie­
mand in Österreich. "  (Zwischenr1lfe bei der 
Ov P. - Abg. Ma rk: Das sagt der Herr Weiser, 
euer Kandidat /) 

Jetzt zeigen Sie einmal (zur 0 V P gewendet) , 
daß Sie objektiv sind, hören Sie einmal gut zu ! 
( Weitere Zwischenrufe.) 

" Wenn das Österreichische Fernsehen" 
- heißt es weiter - "heute bei den Fach­
leuten den unbestrittenen Ruf genießt, die 
besten Sportreportagen, die bestphotographier­
ten Diskussionen, die künstlerisch niveau­
vollsten Fernsehspiele und die interessantesten 

Wir haben niemals behauptet, daß der Fern­
sehdirektor Freund der reine Engel ist. Viel­
leicht hat er irgendwo ein bißehen ein Macht­
bedürfnis,  das soll in Ihren Reihen auch schon 
vorgekommen sein. (Zwischenrufe. - Abg. 
A l t  e n b u r  ger : Das rote Schlußlicht I) Aber einen 
Moment ! Wenn Sie .schon auf Vollständigkeit 
Wert gelegt haben, Herr Dr. Gruber, dann 
hören Sie weiter zu ! ( Weitere Zwischenrufe 
bei der O VP. - Der Präsident  gibt das 
Glockenzeichen. ) 

"Aus diesem Grund" - der Reformbedürf­
tigkeit - "begrüße ich da.s Volksbegehren 
und hielte es für eine Katastrophe, wenn es 
im Parteihader begraben würde ."  Wenn das 
geschieht, dann erkläre ich jetzt schon : Es 
ist nicht unsere Schuld. (Abg. Hartl : Wessen 
Schuld denn ? Vielleicht die Schuld der 830.000 ?) 
Ich komme noch darauf zurück. (Abg. A l t en­
b urger  : Beim Fernsehen war er schon lange 
nicht /) Einen Moment ! Sie wollten die ganze 
Wahrheit aus dieser Leserzuschrift hören : 

"Man erweist aber diesem Volksbegehren 
einen schlechten Dienst, wenn man einen so 
hervorragenden, qualifizierten Mann wie Ger­
hard Freund aus falschen Gründen attackiert. 
Diese Feststellung glaube ich meinem ehe­
maligen Kollegen von Rot-Weiß-Rot schuldig 
zu sein, gerade weil ich politisch ganz anders 
denke als er. "  (Abg. M a r k :  Das ist ein ob­
jektiver O VPler ! - Abg. Dr. Withal m :  
Für diese Bestätigung wird er Ihnen dankbar 
sein ! - Anhaltende Zwischenrufe. - Rufe 
1lnd Gegenrufe der Abg. M arkund Dr. W i tha lm. 
- Der Prä sident  gibt das Glockenzeichen.) 
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Ich habe also zur Causa Freund nichts mehr 
zu sagen. Aber bleiben wir noch weiterhin 
beim Generalindentanten. Ich habe im Unter­
ausschuß . . . (Anhaltende Zwischenrufe.) Ja, 
ich mache eine Pause für die Durchführung 
einer Diskussion. 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Also 
man lasse ihn reden ! 

Abgeordneter Dr . Kleiner (fortsetzend) :  Ich 
habe im Rundfunkausschuß wiederholt darauf 
hingewiesen, daß der von der ÖVP gewollte 
Generalintendant mit diesen umfassenden 
Vollmachten - und auf diese Weise geradezu 
unverantwortlich - kein Generalintendant, 
.sondern ein "Generaldiktator" ist. 

Ich möchte aber auchauffolgendes hinweisen : 
Da die Entscheidung unvermeidlich politischer 
Natur ist - ich wieder hole es wieder : Bestellung 
durch die Gesellschafterversammlung -, so 
kann ich mir schon vorstellen, daß die ÖVP 
es zustande bringen wird, einen "unabhängi­
gen" , " unpolitischen" , ihr nicht angehörenden 
Generalintendanten zu finden, der aber doch 
ihre Geschäfte besorgt. (Abg. Machunze  : 
Günther Nenning ! - Abg. A l t enb urger  : 
So wie der Erste Sekretär der oberösterreichischen 
Arbeiterkammer ! Genauso objektiv !) 

Es hat dafür, meine sehr geehrten Frauen 
und Herren von der Österreichischen Volks­
partei , für uns ein bezeichnendes Beispiel 
vor längerer und vor verhältnismäßig kurzer 
Zeit gegeben. Sie haben zum Unterrichts­
minister ,  zum Vorgänger des Herrn Dr. Piffl­
Percevi6,  den damals unpolitischen, unabhän­
gigen, bei Ihnen nicht eingeschriebenen Herrn 
Dl' . Drimmel bestellt , der dann so "unabhängig" 
und "unpolitisch" war, um unter Umständen 
Obmann der Österreichischen Volkspartei zu 
werden . (Zustimmung bei der SPÖ.) Sie waren 
bereit . . . (Abg. Dr. Wi th a l m :  Das ist ein 
kleiner Unterschied ! - Abg. A l t e n burg e r :  
Fragen Sie, wie viele beigetreten sind in der 
letzten Zeit !) Das ist ein kleiner Unterschied, 
das glaube ich. (Abg. A l te n burger  : Bei 
euren Leuten schaut nach ! Die Übertritte ! 
Schau'n Sie nach ! - Weitere Zwischenrufe.) 
Entschuldigen Sie, ich bin sehr gerne bereit, 
den Herrn Vizebürgermeister Dr. Drimmel . . . 
(Anhaltende Zwischenrufe.) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Bitte 
den Redner nicht zu unterbrechen ! Wollen 
wir doch nicht in ein Theater ausarten ! 

Abgeordneter Dr. Kleiner (fortsetzend) : . . . 
als geistvollen Menschen und als erfolgreichen 
Politiker anzuerkennen, als der er uns zur 
Zeit seiner Präsentation als Bundesminister 
für Unterricht nicht vorgestellt worden ist. 

Aber noch eines, meine Damen und Herren : 
Es soll nicht vergessen werden, daß die ÖVP 

auch den strammen "unpolitischen" Dr. Schul­
meister für den Unterrichtsministerposten kan­
didieren wollte. (Abg. A l t en burger  : Sie 
sind ja für die Fachleute ! - Abg. M ar k :  
Wenn man "Schulmeister" heißt, muß man noch 
kein Fachmann sein ! - Abg. Dr. Gorbac h :  
So objektiv sind wir ! - Abg. A lt e n burg e r :  
Fachmann Freund !) Ich erinnere die Fern­
seher dar an, wie sich der Herr Dr. Schulmeister 
geziert und wohlgefällig lächelnd verhalten 
hat, als ihm Herr Schramm-Schiessl vor den 
Fernsehern sagte : Sie stehen ja uns nahe. Sie 
wären ja fast Unterrichtsminister geworden. 
(Heiterkeit bei der SPÖ.) Ein Kennzeichen für 
die wahre "unpolitische" Haltung und dafür, wie 
man unter Umständen einen "Unpolitischen" , 
"Unabhängigen" und "Unbeeinflußten" 
für die sichere Besorgung politischer Geschäfte 
gewinnen kann. (Abg. A l tenb urge r :  Dabei 
hätten Sie vielleicht etwas von uns lernen 
können !) In dieser Beziehung, Herr Altenburger , 
haben wir nicht den Ehrgeiz, etwas zu lernen. 
(Abg. A l t enburge r :  Lernen Sie zuerst in 
Ihrem Amtsbereich ! ) Wir haben uns die 
Leute korrekt nach ihrem Charakter aus­
gesucht, womit ich nicht sagen wollte , daß 
am Charakter des Herrn Dr. Drimmel etwas 
auszusetzen wäre. (Abg. A lt enburg e r :  Dort 
zeigen Sie Ihre Fähigkeiten ! In der objek­
tiven Führung der Arbeiterkammer, da können 
Sie es beweisen ! - Heiterkeit.) 

Präsident : Ich bitte um Ruhe. 
Abgeordneter Dr . Kleiner (fortsetzend) : Herr 

Vizepräsident der Arbeiterkammer ! Ich ver­
zeichne, daß Ihnen die Arbeiterkammer offen­
bar täglich Gift und Galle verursacht. (Abg. 
A l t e nburger : Nein ! Weil Sie ein Querulant 
sind in Oberösterreich, auch in der eigenen 
Partei ! - Abg. Weikha r t :  Was ist das für 
eine Rede 1) 

Präsident : Das muß ich zurückweisen, Herr 
Abgeordneter ! Ich erteile einen Ordnungsruf 
für den Ausdruck " Querulant".  Im übrigen 
sind wir jetzt auf keinem Gewerkschaftstag, 
sondern im Plenum ! (Heiterkeit .) Ich bitte 
den Redner fortzusetzen. 

Abgeordneter Dr. Kleiner (fortsetzend) : Herr 
Dr. Fiedler hat uns, ohne es zu wollen, aus­
einandergesetzt, von welcher Art der General­
intendant sein wird . Er hat die Rechte de.s 
Aufsiehtsrates dargestellt und wollte damit 
sagen : Der Aufsichtsrat wird doch stark 
genug sein gegenüber einem Generalintendanten, 
von dem die SPÖ fürchtet, daß er zu mächtig ist. 
Ich darf das Hohe Haus darüber informieren, daß 
die ÖVP unter der Führung der Herren 
Harwalik und Fiedler für einen Generalinten­
danten war, der nicht nur diese endlosen Voll­
machten haben sollte, wie wir sie schon kennen-
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gelernt haben, sondern der auch die Möglich- Mehrheit der 832.000 Unterzeichner des VOlkB� 
keit haben sollte, den Aufsichtsrat zu verjagen, begehrenß verstehen wird. (Lebhafter Beifall 
nach Hause zu schicken. (Abg. Dr. F i e d l e r :  bei der S pO.) 
Sie müssen das V olksbegehren lesen ! Dort Präsident : Als nächster Redner zum Wort 
stand der Vorschlag genauso, wie Sie ihn jetzt gemeldet ist der Herr Abgeordnete Czernetz, 
zitieren, aber nicht von uns, sondern von den Ich erteile es ihm. 
Initiatoren ! - Abg. M a r lc :  Sie wollten ihn 
durchsetzen ! Das kommt auf dasselbe heraus !) Abgeordneter Czernetz (SPÖ) : Hohes Hauß ! 
Ja, das ist richtig. Aber es zeichnet Sie nicht Ich bedaure, daß ich mit einer völlig unwesent­
aUj:!, daß Sie in die/:lem Punkte den Initiatoren lichen und nebensächlichen Sache beginnen 
gefolgt sind. Ein Angestellter in leitender muß ; ich werde mich aber nicht lange bei 
Position, der eine Aufsichtsinstanz nach Hause diej:!er Sache aufhalten. 
schicken können soll, das ist eine Einrichtung Der Kollege Fiedler hat vorhin die Frage der 
nach Ihrem Geschmack, aber nicht nach Diskussion der Chefredakteure im Fernsehen 
un/3erem. (Beifall bei der SPO.) Daher werden erwähnt und dabei auch von mir gesprochen. 
wir uns in diesem Sinne gegen eine solche Bitte, ich kann nur sagen : Es ist eher bedauer­
Möglichkeit verwahren. lieh, daß es gegenwärtig in diesem Hause so 

Es ist hier die Demokratie und die Achtung wenig Chefredakteure gibt . Es hat früher viel 

vor den 832.000 Unterzeichnern des Volks- mehr gegeben auf beiden Seiten des Hauses, und 
begehrens sehr beschworen worden. Nehmen es gibt in anderen Parlamenten der Welt 

Sie zur Kenntnis, daß wir nicht darauf aUß Journalisten von Rang, die sowohl in der 

sind, eß uns entweder mit den unabhängigen Publizistik als auch in der Politik eine große 
Zeitungen, deren Zahl bis jetzt bereits auf Rolle spielen. Ich bedaure, daß die Österreichi-
58 gestiegen ist, oder mit den 832.000 Unter- sche Volkj:!partei nicht in der Lage ist, diese 

zeichnern verderben zu wollen. Aber wir ver- Stellung derSozialißtischenPartei auszugleichen. 

zichten deswegen nicht auf (Abg. Ha  r t l :  Ich möchte hier nur das umgekehrt sagen, was 

. . .  auf die Parteilinie !) unsere offene und ich den Journalisten schon zu l3agen Gelegen­
klare Sprache in dieser Angelegenheit. Da heit hatte : Es ist in einer demokratil3chen 

mül3sen wir leider den 832.000 Unterzeichnern Republik für einen Redakteur keine Schande, 

sagen, daß wir im Interesl3e der Wahrung Abgeordneter zu sein, und es ist sicherlich auch 
der Demokratie, im Interel3l3e der Wahrung des unter Abgeordneten keine Schande, Redakteur 

Rechts in diel3em Staat Ihnen nicht in allen zu sein. (Beifall bei der SPO.) 
Einzelheiten, in denen Sie dem Rundfunkvolks- Aber , meine Damen und Herren, das ist eine 
begehren folgen wollen, folgen können. (Abg. ganz unwesentliche Frage, die an der Sache ja 
Hart l :  Ihr hättet vor zwei Jahren über die vorbeigeht. In diesen vielen Stunden ist 
Wahrung des Recht8 reden müssen, wie ihr schon oft an der Sache vorbeigeredet worden . 

. die Höchstrichter hinauskomplimentiert habt ! - Ich habe aber das Gefühl, daß die Dinge nicht 
Abg. Po pulorum : Die Unterzeichner waren ganz so leicht und ganz so heiter sind, wie sie 
irregeführt !) von manchem dargestellt und von manchen 

aufgefaßt worden sind. Ich bedaure, Hohes 
Wir haben im Unterausschuß wiederholt Haus, sagen zu müssen, daß ich persönlich 

erklärt, daß wir dem Volksbegehren entsprechen und, wie ich glaube, auch meine Parteifreunde 
wollen (Abg. Dr. K ummer : Sehen Sie, wie das Gefühl haben, daß wir jetzt in einer ernsten gut die Debatte heute ist !) , indem wir bereit Koalitionskrise sind. 
sind, ein Rundfunkgesetz mitzubearbeiten und 
mitzubeschließen. Aber, meine Damen und Es geht um die Frage der Regelung, der 
Herren, es geht nicht, daß Sie sagen : Da ist ein Kontrolle und Leitung eines bedeutenden 
Termin, wir ßetzen euch jetzt die unabdingbare modernen Massenmediumß. Dieses Problem 
Forderung nach einem "Generaldiktator" ent- kann man in verschiedener Weiße lösen. In 
gegen - das wird entweder gefressen, oder es Österreich sind Rundfunk m{ci Fernsehen 
geht nicht weiter ! Etwa in der Weise, daß wir Staatsmonopol. Sie waren in der Zweiten 
in die Knie gehen und uns vielleicht der ganzen Republik nicht das Monopol einer Partei, und 
Einflußnahme auf den Rundfunk begeben, sie können auch nicht das Monopol einer Partei 
der, wie ich wiederhole, eine politische Ein- werden. Ich möchte mit aller Klarheit sagen, 
richtung ist, weil darüber die Gesellschafter- daß es darum geht. 
versammlung, das heißt also die Bundes- Im Rahmen dießer Zweiten Republik hatten 
regierung, und schließlich und endlich auch dieses wir 20 Jahre hindurch eine zwar nicht immer 
Hohe Haus zu entscheiden haben werden, sehr friedliche und annehmliche, aber eine 
auf diese Weise lassen wir uns aus der Mitarbeit immerhin doch - wenn auch manchmal mit 
an einem Rundfunkgesetz nicht heraußdrängen ! Ach und Krach - funktionierende Zusammen­
Ich bin überzeugt davon, daß das die übergroße arbeit der beiden großen Parteien. Die Koali-
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tion hatte selbstverßtändlich die Einstellung, 
daß es eine gemeinsame Kontrolle über die 
Maßßenmedien geben muß. Man aagt nun, 
daß sich manche Dinge verändert haben und 
man alßo auch die Verteilung der Kontroll­
funktionen ändern mÜßse. Das ist möglich, 
darü ber muß man reden. 

Wir wißsen ganz genau, daß der damalige 
Parteiobmann der Ößterreichü�chen Volkspartei, 
Bundeskanzler Raab, ßeinerzeit, als das Fern­
sehen eingerichtet wurde, folgende Einstellung 
hatte : Der Rundfunk ißt da, darüber haben 
vorwiegend wir die Kontrolle. Das Fernsehen 
sollen die anderen nehmen, da.s hat ja keine 
Bedeutung. - Jetzt sagen aber die Kollegen 
der Volkspartei : Es hat sich viele.s geändert, 
daß Ferfil;lehen hat an Bedeutung gewonnen -
nicht zuletzt deßwegen, weil ein ausgezeich­
neter Fachmann das Fernsehen aufgebaut hat. 
(Lebhafter Beifall bei der SPÖ.) 

Hohes Haus ! Man sagt, daß sich in der 
Gewichtsverteilung zwischen Hörfunk und 
Fernsehen manches geändert hat, darum müßte 
man das Kontrollystem revidieren. Darüber 
soll man reden. Ich möchte darauf aufmerk­
r:;am machen, daß im Arbeitsübereinkommen, 
im Kapitel über Rundfunk und Fernsehen, 
im einzelnen Punkte erwähnt sind, die man 
überlegen, neuerlich dißkutieren und ordnen 
ßoll. Solche Lösungen soll man im Rahmen der 
Koalition suchen. 

Nun ßind auch heute wieder von den Kolle­
gen der Volkspartei sehr kritische Angriffe 
gegen das Fernsehen und im besonderen gegen 
Fernsehdirektor Freund gerichtet worden. Man 
hat dieße Angriffe nicht etwa darauf abgestellt, 
daß man seine fachlichen Qualitäten bestreitet, 
sondern man hat ihm vorgeworfen, daß er 
parteimäßig einseitig wäre. Es ist hier besonders 
auch, zuletzt vom Kollegen Fiedler, eine 
Sendung über Schweden erwähnt worden, die, 
wie er sagte , fast eine Propaganda- und Wahl­
sendung der Sozialisten war. Ich bitte den 
Kollegen Fiedler, sich genau zu erkundigen : 
Die Sendung ist aUSßchließlich von Herrn 
Hansen-Löve gemacht worden, der nicht der 
Sozialistischen Partei, sondern der Volkspartei 
angehört, ohne daß ein Sozialist auf diese 
Sendung Einfluß genommen hat. Bitte, 
erkundigen Sie sich ! 

Hier wurde die Frage gestellt : Ja ist denn das 
beim Rundfunk auch so � Es ist richtig, bei 
der gegenwärtigen Konßtruktion gibt eß einen 
Generaldirektor, der bestimmt nicht als un­
politischer Fachmann bezeichnet werden kann. 
Diese Bezeichnung dürfte nicht zutreffen. 
Aber bei Rundfunk und Fernsehen gibt es eine 
Unterscheidung, eine partei mäßige Vertei­
lung der Kontrolle,  auf die ich schon zu spre­
chen kam. Die gleiche Vollmacht , die Direktor 

Freund über das Fernsehen hat, hat Direktor 
Übelhör über den Rundfunk. 

Sie sagt,en, man solle doch Beispiele dafür 
nennen, daß ein solches Organ in der gleichen 
Weise Übertretungen der Unparteilichkeit 
begangen hat . Ich habe mir nur einige Bei­
spiele in der Eile herausgesucht. Es �3ind insbe­
sondere Beschwerden von unserer Seite darüber , 
daß man im Nachrichtendienst - was wahr­
scheinlich am l:!chlimmsten ist -, in der Art, 
wie man daß Gewicht verteilt, eine Verzerrung 
des Bildes liefert. 

Ich habe vor mir einen Beschwerdebrief vom 
1 1 .  Juni 1963, in dem festgestellt wird, daß am 
10. Juni 1963 eine Aussendung der Österreichi­
schen Volkspartei viermal, und zwar zu den 
guten Sendezeiten, durchgegeben wurde, eine 
gleichzeitig heraußgekommene Aussendung der 
Sozialistischen Partei einmal, und zwar um 
null Uhr. (Heiterkeit.) Diese Beschwerde ist 
damals an den Rundfunk gerichtet worden. 
(Ruf bei der Ö VP : Nur Zufall ! - Abg. Dr. Wit­
ha lm:  Es kommt darauf an, wann es ausgegeben 
wird ! - Abg. Dr. Kumme r :  Das nächste Mal 
ist es umgekehrt !) 

Ich habe hier eine zweite Beschwerde, die 
an den Rundfunk gerichtet wurde. Da Sie 
konkrete Beispiele verlangt haben, hören 
Sie sie bitte an. (Abg. Dr. W i tha lm:  Herr 
Kollege ! Der Aktuelle Dienst des Fernsehens 
erscheint nur zweimal !) Ich stelle fest, daß die 
Sendezeiten , zu denen die ÖVP-Nachricht 
durchgegeben wurde, 6 Uhr , 6.45 Uhr, 7 Uhr 
und 7 .45 Uhr waren. (Abg. Dr. W i t h a l m :  
Im Sender I und i m  Sender I I !) Bitte erkundi­
gen Sie sich bei der Rundfunkleitung, ob das 
stimmt. 

Ich möchte außerdem feststellen, daß von 
unserer Seite an die Vorstandsmitglieder der 
Rundfunk Gel:!. m .  b .  H .  eine Beschwerde dar­
über gerichtet wurde, daß beispielsweise am 
4. April 1965 über die Burgenlandreise unse­
res Kollegen Dr. Gorbach, des damaligen Kandi­
daten für die Bundespräsidentschaft, fünfmal 
berichtet wurde, daß am gleichen Tag bei einem 
Bericht über die Ausstellungseröffnung im 
Wiener Rathaus "Drei finnische Städte" 
zufälligerweise der Name des Landeshaupt­
mannes und Bürgermeisters kein einziges Mal 
erwähnt worden ist. 

Ich darf im gleichen Zusammenhang sagen, 
daß in der Sendung "Aus dem Parlament" 
vom 22. Mai 1965 sehr ausführlich besonders 
auch die Frage dargestellt wurde, wie wichtig 
es sei, daß der frühere Bundespräsident Jurist 
gewesen sei , welche Folgen das hat und so 
weiter. Ihnen muß ich nicht darstellen , daß 
das eine der Haupt.linien der Wahlpropaganda 
einer Partei und eines der beiden wahlwerben­
den Kandidaten gewesen ist. 
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Aber diese Beispiele, in der Eile zusammen- Parlament hat im Sinne seiner Vollmachten, 
gestellt, seien lediglich ein Hinweis darauf, Verpflichtungen und Rechte zu befinden, ob es 
daß Beschwerden, die auf der einen Seite diesen Antrag SO oder anders oder gar nicht 
liegen, auch auf die andere Seite gehen. Wenn beschließt. Wenn Sie sagen : 832.000, das ist 
Sie sagen, daß man sich damit beschäftigen ja etwas ! ,  dann ist das richtig. Bitte, Kollege 
müsse - einverstanden ! Das steht im Koali- Fiedler , rechnen kann nie schaden ; 18 Pro­
tionsübereinkommen, im Arbeitsübereinkom- zent sind nicht mehr als ein Fünftel, aber das 
men. Man ist mit den Verhandlungen bis zum spielt keine Rolle. 832.000 ist jedenfalls eine 
30. Juni 1964 nicht fertig geworden 1 - Ja man erkleckliche Zahl, und wir werden noch darüber 
kann, soll doch über die Dinge weiter reden ! I reden, was sie bedeutet. 
Das Übereinkommen hat einen Termin gesetzt Wenn Sie sich als ÖVP mit dem Inhalt des mit d�m Wu

.
nsch, zu diesem Zeitpunk� die�e Volksbegehr�ns solidarisch erklärten, sieht es �atene fertIgzustellen. Aber da� �elßt J a anders aus, dann hätten Sie das Volksbegehren mcht, daß das das Ende aller EreIgmsse "?nd gar nicht gebraucht, sondern Sie selber hätten das Ende der Welt darstellt, sondern dIese einen Inititativantrag stellen können. Ich Be:atung�n sollen im Schoße der Koalition kann als Sozialist sagen : 1 ,900.000 Wähler­wmtergefuhrt werden. stimmen zählen wohl auch noch, und nicht 

Wir haben im Sonderausschuß für die Be- bloß 832.000 Unter.schriften. Und das gleiche 
handlung des Rundfunk-Volksbegehrens gilt für die Volkspartei . Hier soll man mit den 
sehr deutlich gehört, daß manche Kollegen der Zahlen aufhören. 200.000 Unterschriften sind 
Volkspartei gesagt haben :  Ja, so geht's nicht, für ein Volksbegehren genug, mehr Unter­
""ir halten es nicht aus, daß die Sozialisten, schriften machen das Volksbegehren legislativ 
daß also Freund diese Kontrolle über das Fern- in keiner Weise stärker. Der Antrag liegt vor, 
sehen hat. und mit diesem Antrag haben wir uns zu be-

Ich kann dazu nur wiederholend sagen : Ver- fassen gehabt . 
handeln wir über eine entsprechende Vertei- Hohes Haus ! Es wurde gesagt , die 832.000 
lung der gegenseitigen Kontrollen .  Das ist in waren politisch verärgert . Da.s läßt sich sehr 
anderen Bereichen der staatlichen Verwaltung schwer nachweisen. Stattgefundene Umfragen 
möglich gewesen. Und wir haben nur auf dieser haben sehr deutlich gezeigt, daß unter den 
Grundlage so lange so gut gelebt ! Ich warne 832.000 viele waren, die mehr Bauernmusik 
vor Übermut, hieT etwas zusammenzuschlagen, wollen, und andere, die weniger Bauernmusik 
was sich bewährt hat . (Starker Beifall bei der wollen, solche, die mehr Jazz und moderne Musik 
SPÖ.j Da.s war kein Übermut, sondern es sind wollen, und andere, die keinen Jazz im Radio 
verschiedene Auffassungen, verschiedene Inter- hören wollen, solche, die mehr Symphonien 
essen gewesen.  Wir sind also bis zum 30. Juni und Opern hören wollen, und andere, die sagen, 
1964 nicht fertig geworden, es hat keine Eini- man soll keine Opern und Symphonien senden, 
gung, kein Kompromiß gegeben . Und dann solche, die mehr Übertragungen aus der 
kam das Volksbegehren. Löwingerbühne haben wollen, und manche, die 

Meine Damen und Herren ! Das Volksbegehren sie nicht haben wollen , manche vielleicht, die 
ist eine im Sinne der Verfassung geschaffene mehr Politik haben wollen, und andere, die 
Einrichtung, für die das ganze Haus gestimmt weniger oder gar keine Politik wollen. Es ist 
hat . Wir waren dar an gleicherweise beteiligt. also eine Summe negativer und nicht positiver 
Der Sinn des Volksbegehrens ist nach der Ver- Art ; es waren Leute, die gegen bestimmte 
fassung, dem Volk die Möglichkeit einer Ge- Dinge sind, wie sie heute bestehen. 
setzesinitiative zu geben, ohne daß die Abge- Ich möchte sagen : Kritik an den Massen­
ordneten oder die Parteien dazwischenge- medien Rundfunk und Fernsehen gibt es über­
schaltet sein müssen.  In 'Wahrheit ist ja der all in der Welt . Nennen Sie mir bitte ein Land, 
Gedanke de.s Volksbegehrens, daß sich Kräfte ,  wo man nicht kritisiert ! Wo man nicht offen 
die im Parlament nicht vertreten sind, die aber kritisiert, herrscht im allgemeinen eine Dikta­
nach einer Wahl im Laufe einer Legislatur- tur, aber wo keine Diktatur ist , wird überall 
periode .sehr stark wirksam geworden sind und geschimpft, auch in Deutschland, wo es sogar 
auf 200.000 Unter.schriften kommen, durch- Kritik bis zum Bundeskanzler gibt. (Abg. 
setzen und eine Gesetzesinitiative ergreifen Prin k e :  In Amerika sind lauter private 
können. Das ist der Sinn des Volksbegehrens, Gesellschaften ! ) Ja, in Amerika sind lauter 
und das ist angewendet worden. private Gesellschaften, aber hören Sie sich an, 

Man kann nicht mit Formulierungen kom- wie die Leute dort schimpfen. Sie sagen, es 
men wie etwa : Das Volksbegehren, das ist das gibt nur mehr die Good-music-station, und den 
Volk, und dem hat sich das Parlament natür- anderen Schmarren kann man sich nicht an­
lieh zu fügen ! - Das Volksbegehren ist eine hören. (Abg. Prink e :  Fünf Programme kann 
Initiative im Sinne der Verfassung, und das man sich anschauen, wenn man will !) Sogar 
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dort, lieber Kollege Prinke, wo man eine unge­
heure Auswahl an Programmen hat, gibt es -
das wird jeder, der in Amerika war, bestätigen 
können - Kritik daran. Meine Damen und 
Herren 1 Seien wir objektiv : Wenn alle, die 
wir hier sitzen, den Radio- oder Fernsehapparat 
aufdrehen, dann wird es kaum so viele Stationen 
geben, daß sie alle imstande wären, unsere sehr 
verschiedenen Wünsche und Stimmungen die­
ses Augenblicks zu erfüllen. Das kann niemand 
in der Welt, kein Land, keine Station ; nicht 
einmal die konkurrierenden Stationen Amerikae 
können das. Die Kritik ist in Frankreich, die 
Kritik ist in England, die Kritik ist in der 
Schweiz, wohin Sie kommen, Kritik gibt es 
überall, es wird überall über diese Massen­
medien geschimpft . 

Wir haben nun also das Volksbegehren vor 
uns. Das Volksbegehren ist einem Sonderaus­
schuß zugewiesen worden, der Sonderausschuß 
hat sich damit im Sinne der Bundesverfassung 
und der Geschäftsordnung beschäftigt. Ich 
möchte ausdrücklich sagen : Die gesetzliche 
Verpflichtung, sich mit dem Text eines Volks­
begehrens zu beschäftigen und ihn bevorzugt 
zu behandeln, hat der Gesetzgeber .soweit 
erfüllt. Es steht nirgends ein Termin, biß wann 
er das zu tun hat, und es steht nirgends, was er, 
oder gar , daß er den Text eines solchen Ent­
wurfes zu beschließen hätte . Diese Verpflich­
tung gibt es nicht. Daher stimmen alle Er­
klärungen nicht, daß die.ses Parlament ver­
pflichtet sei, dem Volksbegehren zu entsprechen. 
Das Parlament ist nur verpflichtet, sich bevor­
zugt mit dem Volksbegehren zu befassen. Das ist 
ge�;chehen, auch wenn das Parlament damit noch 
nicht fertig geworden ist. Wir haben das einem 
Unter ausschuß zugewiesen. Der Unteraus­
schuß hat sich mit dem Entwurf sehr eingehend, 
sehr gründlich und übrigens auch sehr ra.sch 
beschäftigt. Andere Gesetzesmaterien liegen 
viel länger im Haus oder sind viel länger im 
"Hause gelegen, bevor sie bewältigt und er­
ledigt worden sind. Das waren Materien, bei 
denen zum Teil eine unmittelbare Bel3serung der 
Lebensverhältnisse zu erwirken gewesen ist. 

Meine Damen und Herren ! Ich wage eine 
Prophezeiung : Was immer auf dem Gebiete 
Rundfunk und Fernsehen geschehen wird, 
geschimpft wird nachher immer noch werden. 
Zufrieden werden die Leute noch immer nicht 
sein, das wird man nicht zustande bringen. 
(Zustimmung bei der SPÖ.j 

Wir haben nun den Gesetzentwurf vor uns, 
wir haben uns im Sonderausschuß und im 
Unterausschuß damit befaßt, und er wird 
dort möglicherweise weiter behandelt werden. 
Es ist über die Hauptpunkte geredet worden. 
Gestatten Sie, daß ich noch ein paar Bemer-

kungen zu den Hauptpunkten mache, weil 
daraus politische Folgerungen abzuleiten sind. 

Der Grundgedanke dieses Entwurfes - das 
haben heute Kollegen der ÖVP auch gesagt -
entspricht durchaus den Vorstellungen der 
Volkspartei, nämlich einen Generalintendanten 
zu bestellen, also das Intendanturprinzip. 

Es heißt im Artikel 10 : "Der General­
intendant ist Geschäftsführer . . . , er ist 
weder an Aufträge noch Weisungen gebunden. "  
Seine Aufgaben sind nach Artikel 10 Abs. 3 
lit. c "die Kontrolle der Tätigkeit der Inten­
danten und Direktoren und die Koordinierung 
ihrer Tätigkeit, vor allem auch hinsichtlich 
der Programmpläne von Hörfunk und Fern­
sehen . . .  " und so weiter. Das sind also die 
wichtigsten Obli�genheiten, die sich auch auf 
die Intendanten Ulld Direktoren beziehen. 

Im Artikel 10 Abs. 1 heißt es : Der General­
intendant "ist weder an Aufträge noch Wei­
sungen gebunden".  Im Artikel 12 Abs. 2 :  
Intendanten und Direktoren sind "an keine 
anderen Weisungen und Aufträge gebunden 
als an jene, die der Generalintendant in Er­
füllung seiner Aufgabe . . .  erteilt". Es ist also 
in Wirklichkeit ausschließlich die Macht des 
Generalintendanten, die über alles in Rundfunk 
und Fernsehen, diesem Entwurf entsprechend, 
eingerichtet werden soll. 

Wie soll der Generalintendant bestellt wer­
den ? Wenn ich mir Artikel 8 des Entwurfes 
ansehe, dann finde ich im Absatz 1 :  "In der 
Generalversammlung der Gesellschaft ist der 
Bund durch die Bundesregierung, jedes Bundes­
land durch den Landeshauptmalln vertreten. " 
Artikel 8 Abs. 2 :  "Der Generalversammlung 
obliegen . . . b) die Bestellung eines General­
intendanten . . . " (Abg. Dr. Fiedl e r :  Sie 
verle8en immer den Entwurf des Gesetzes und 
nicht die Abänderungen ! Sie müssen das vor­
le8en, was Harwalik und ich vertreten haben !) 
Ich muß nicht, Kollege Fiedler, ich rede jetzt 
über das Volksbegehren. Ich lese jetzt vor, 
was ich im Volksbegehren gefunden habe, weil 
ja das das Werbedokument ist. (Abg. Dr. Fi ed­
ler : Lesen Sie Un8eren Vorschlag vor !) Pardon, 
ich gehe also, da ich nicht das tun muß , was 
Herr Kollege Fiedler sagt, weiter und lese 
weiter vor. 

Im Artikel 8 des Volksbegehrensentwurfes 
heißt es, daß die Generalversammlung den 
Generalintendanten zu bestellen hat. Nun 
möchte ich Ihnen die ganze politische Unge­
heuerlichkeit dieser Idee klarmachen. Es 
gehörte, wie ich einleitend gesagt habe, zu 
den unbestrittenen selbstverständlichen Grund­
sätzen der Zusammenarbeit, daß diese Massen­
medien, die ein Staatsmonopol sind, von 
beiden gleichermaßen kontrolliert werden 
müssen. Die Generalversammlung bestand 
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bisher aus zwei Vertretern der Bundesregie­
fung, den beiden zuständigen Ressortministern 
für Unterricht und für Verkehr ; das war also 
ein Verhältnis I : 1. Man mußte sich einigen. 
Nach dem famosen Vorschlag des Volks­
begehrens sollte das durch die Zuziehung der 
Landeshauptleute verschoben werden auf ein 
Parteienverhältnis von gegenwärtig vier sozia­
listischen Vertretern und sieben Vertretern 
der Volkspartei. Die sollten einen General­
intendanten bestellen, der diktatorische -
diktatorische ! - Vollmachten hat, niemandem 
verantwortlich ist, an keine Weisungen und 
Aufträge gebunden ist. Aber er ist der einzige, 
der an Direktoren und Intendanten Weisungen 
zu geben hat. Meine Damen und Herren ! Sie 
werden doch nicht glauben, Sie werden doch 
nicht - ich wiederhole meine Worte aus dem 
Ausschuß - so naiv sein zu glauben, daß das 
für die Sozialistische Partei erträglich ist. 
(Abg. Dr. Fied l e r :  Laut Ges. m.  b. H.-Gesetz 
gilt die Verteilung der Stammanteile, Herr 
Kollege I) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Am 
Wort ist der Abgeordnete Czernetz ! 

Abgeordneter Czernetz (fortsetzend) : Wie 
man die Stammanteile regelt, kann auch Ange­
legenheit einer Parteienvereinbarung sein, denn 
es kommt darauf an, daß man nicht mit legisti­
schen Tricks den Partner aus der Mitverwal­
tung ausscheidet. (Lebhafter Beifall bei der 
SP(j.) Und ich sage Ihnen eines dazu : Sie 
würden es genauso wenig hinnehmen, wenn 
wir es Ihnen zumuten würden, und Sie hätten 
genau so recht, wie wir jetzt recht haben, uns 
dagegen zu wehren. (Neuerlicher Beifall bei 
der SpO.) 

Zu den Prachtdingen diesel\! Volksbegehrens­
entwurfes - und mit dem Punkt haben sich 
die Kollegen der ÖVP solidarisiert - gehört 
im Artikel 10, und auch in anderen Artikeln, 
aber das ist in dem Zusammenhang der 
wichtigste, im Absatz 2 die Politikerklausel. 
Es haben darüber schon Kollegen gesprochen, 
ich kann es kurz machen. Meine Damen und 
Herren ! Daß man imstande ist, nein, daß 
man sich moralisch in der Lage fühlt, in 
einem Parlament aufzustehen und so etwas 
zu vertreten, kann mich wirklich nur mit 
Staunen erfüllen. Denn die Politikerklausel 
ist verfassungswidrig, sie ist politisch falsch, 
sie ist unsinnig und gefährlich. 

Sie ist zunächst einmal verfassungswidrig ! 
Wenn Sie sie in einem Gesetz haben wollen, 
dann müssen Sie ein Verfassungsgesetz machen. 
Die Mehrheit dafür müssen Sie suchen. Sie 
werden sie nicht finden, das kann ich Ihnen 
voraussagen. Das ist verfassungswidrig und 
in einem einfachen Gesetz nicht zu machen. 

Außerdem hat mein Kollege mit Recht noch 
etwas anderes betont. Es gibt in Wahrheit nur 
einen einzigen Vergleich. Für die Mitglieder 
des Verfassungsgerichtshofes gilt die Bestim­
mung, daß sie fünf Jahre keiner politischen 
Körperschaft als Mandatar angehören durften, 
nicht ; für die Mitglieder gilt nur die Unverein­
barkeit. Während sie Mitglied des Verfas­
sungsgerichtshofes sind, können sie nicht als 
Mandatare einer politischen Körperschaft an­
gehören. Das ist richtig. Lediglich für den 
Präsidenten und die Vizepräsidenten gilt die 
vierjährige rückwirkende Frist der Nichtaus­
übung eines politischen Mandats. Und das 
konnte man mit Recht in ein Verfassungs­
gesetz hineinnehmen. Die allgemeine Unver­
einbarkeit ist ebenso berechtigt wie diese 
rückwirkende Bestimmung, denn man kann 
sagen : Eine Körperschaft wie der Verfassungs­
gerichtshof, der zu urteilen hat, der zu be­
finden hat über Beschlüsse gesetzgebender 
Körperschaften und der Spitzen der Verwal­
tung, kann nicht aus Menschen bestehen, die 
gleichzeitig Angehörige dieser Körperschaften 
sind. Wenn man für Präsidenten und Vize­
präsidenten dann noch die Rückwirkung von 
vier Jahren hinzufügt, kann man das durchaus 
akzeptieren. Aber mit Recht haben vorhin 
Kollege Kleiner und voriges Jahr Justiz­
minister Broda in einer Fernsehdiskussion 
gesagt : Um Himmels willen, bei allem Respekt 
vor dem Fernsehen und vor dem Rundfunk, 
vergleichen Sie das doch nicht mit der unge­
heuren Bedeutung des Verfassungsgerichts­
hofes im Gebäude eines Staates ! Das läßt 
sich doch überhaupt nicht miteinander ver­
gleichen. 

In Wahrheit wäre auf Rundfunk und 
Fernsehen lediglich die gleiche Behandlung 
anwendbar, wie wir sie im Unvereinbarkeits­
gesetz haben. Diese Erweiterung, daß einer 
in den letzten fünf Jahren der Politik nicht 
nahegekommen sein darf, ist überhaupt ganz 
merkwürdig. Es stellt sich dabei etwas Eigen­
artiges heraus : Rundfunk und Fernsehen 
sind unbestreitbar eine entscheidende, maß­
gebliche politische Institution. Es wird von 
den großen Aufgaben gesprochen. Schauen 
Sie sich doch die Rundfunk- und Fernseh­
lösungen anderer Länder an ! Man holt pro­
minente Persönlichkeiten, von denen man weiß, 
daß sie diese politische Verantwortung tragen 
können. Und es ist in einem Lande, das zwei 
Diktaturen und einen Bürgerkrieg über sich 
ergehen lassen mußte, viel schwerer als in 
alten demokratischen Ländern, solche Persön­
lichkeiten zu finden. Jetzt soll man einen 
verläßlichen Unpolitischen finden, einen nach­
weisbar Unpolitischen, der fünf Jahre kein 
Mandatar, nicht einmal Funktionär oder Ange­
stellter einer Partei gewesen ist . Oder soll ich 
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sagen : einen Unentschiedenen, einen Grenz- österreichischen Landtag wirklich, daß der 
gänger, einen politischen Pendler ohne Ver- Fernsehschilling verfassungsmäßig sein wird � 
pflichtung (Ruf bei der SPÖ: Einen Filou 1 - Glauben Sie, daß das halten wird ? Sie werden 
Heiterkeit) , oder wen wollen Sie ? Aber gleich- sich rasch wieder ein anderes Entgelt einfallen 
zeitig soll er die Fähigkeit haben, verantwort- lassen müssen, um das zu ergänzen. (Abg. 
lich die alleinige Leitung dieses enorm bedeut- Dr. Prader :  Das wird der Verfassungsgerichts­
samen politischen Instruments in die Hand zu hof feststellen, nicht Sie ! - Abg. Pri n k e :  
nehmen. Ja man ist fast versucht z u  sagen : Es gibt ja nicht nur Schwarze in Niederösterreich !) 
ei.ne Per�.ö�lich�eit, a.usgestattet .�it alle.n I Eben ! Sie können sicher sein, Herr Minister, 
dIesen FahlgkeIten, die aber polItisch SeIt es wird angefochten werden und wird sicherlich 
fünf Jahren nirgends angestreift hat, das ist so fallen wie das andere . Aber man soll doch 
ja fast ein Produkt von Science Fiction, das wird mit den Dingen nicht so herumspielen, 
man in Wirklichkeit vergeblich suchen, das man soll die gesamte Rundfunk- und Fernseh­
können Sie in einem Comic strip finden. (Heiter- frage gemeinsam politisch lösen und in dem 
keit und Beifall bei der SPO.) Zusammenhang auch sehen, wie es mit not-

Nein, meine Damen und Herren, wir sind wendigen finanziellen Bedeckungen aussieht. 
der Meinung, daß man den Superman nicht (Abg. Prinke : An die Adresse der Wohnbau­
finden wird, sondern nur einen gut Getarnten. verhandlungen geht das, ganz genau I) Ich weiß 
Da sind wir genau der Meinung, daß diese nicht, ob der Herr Präsident der Meinung ist, 
Methode für die Koalition nicht zu brauchen daß wir jetzt über Wohnbauverhandlungen 
ist: Karten a�f den Tisch ! Offen .verhandeln ! \ reden sollen: (A?g. Dr. Pittermann. : Pr�nke, 
WIr mußten die ganzen Jahre, zwei Jahrzehnte I 

es kommt ?letch dte �ettung h�r ! - Hetterkett. 
lang streiten und es war gut für das Land Abg. Pnnke : Nezn, aber zeh darf daran nur , ' .  ') daß wir uns zusammengestritten haben. erznnern . 
Täuschen wir nicht unpolitische Fachleute vor, 
die dann alles besser machen werden, als wir 
es in 20 Jahren gut gemacht haben. (Beifall 
bei der SPO.) 

Präsident : Ich bin der Meinung, daß die 
Debatte schon ausführlich genug ist und lange 
genug dauert ! (Ruf bei der SPÖ: Es ist das 
schlechte Gewissen !) 

Vielleicht noch eine kleine Bemerkung zum . 
"0... t It A h d . t . K . Abgeordneter Czemetz (fortsetzend) : Prmke L ,wgrammen ge . uc as IS ein unosum . . E'  t R . d' E t f E h 'ßt I kommt Immer auf dIe Igentumswohnungen ers en anges In lesern n wur . s el .. . .  .. ' d . A t'k I 15 d ß . Ab b d kt d zu ruck ; aber WIe auch Immer, daruber WIr 1m r I e , a  eIn gang e ec wer en . . . .  b d I bei emem anderen Gegenstand beraten werden. kann mIt eInem eson eren Programmentge t. 

(Ab p '  k I h k . h d ') D· P t It 11 't d  R df k g. r z n e :  c ann nze t an ers . leses rogrammen ge so ml er un un -
gebühr von der Post eingehoben werden. Die Ich möchte aufmerksam machen, daß die 
kriegt den Auftrag, die muß einheben. Die Forderung, die in einem Antrag einiger meiner 
Rundfunkgebühr wird vom Hauptausschuß \ Parteifreunde an dieses Haus enthalten ist, 
beschlossen. Aber hier soll der Gesellschafter erfüllt werden soll, daß man doch endlich 
beschließen. Wie sinnvoll und realistisch das nicht nur so viel von Föderalismus redet, 
ist, erweist sich daran, daß eben erst jetzt, sondern dem größten Bundesland sein eigenes 
am 13.  Juli, in der Aufsichtsratssitzung die Landesstudio gibt. Wir haben nämlich in 
Bilanz erstellt worden ist. Sie war in Ordnung. Wien keines, und es gibt keines für Nieder­
Sie ist am 20. Juli beschlossen worden. Das österreich, das zweitgrößte Bundesland, und 
erste Halbjahr 1 965 ergibt Mehreinnahmen es gibt kein eigenes Studio für das Burgenland_ 
von 30 Millionen Schilling. Da wird erklärt : Das geht technisch nicht und 

Gleichzeitig aber hört man in diesen Tagen, 
daß die Österreichische Volkspartei im Nieder­
österreichischen Landtag einen Fernsehschil­
ling beschließen will. Ich weiß nicht, ob sich 
Direktor Freund dafür schon bedanken soll. 
Wenn er es tut, weiß er dann nicht, daß er 
das nie kriegen wird fürs Fernsehen ? Es ist 
kein Fernsehschilling fürs Fernsehen, sondern 
ein Fernsehschilling, den die zahlen sollen, 
die Fernsehsendungen betrachten. Aber das 
Geld soll von der Landesregierung nur ver­
wendet werden als Ersatz für den aufge­
lassenen Kulturgroschen. Der Kulturgroschen 
ist aufgelassen worden, weil er verfassungs­
widrig war. Glauben die Herren im Nieder-

das geht finanziell nicht ! Man soll nicht will­
kürliche Gründe vorschützen. 

Kollege Harwalik sagt : Das paßt ins Gesetz 
nicht hinein. Aber die Sendezeiten passen 
hinein in den Entwurf ? Das paßt ? (Heiterkeit 
bei der SPÖ.) Das Prozent verhältnis , wieviel 
Sendezeit für Belangsendungen, das gehört 
hinein ? Nein, meine Herren, diese Forderun­
gen der Bundesländer - und ich persönlich 
als Wiener Abgeordneter möchte sagen : meines 
eigenen Bundeslandes Wien - sind außerdem 
nicht neue Forderungen, wie hier behauptet 
worden ist. Ich bedaure nur, daß die Infor­
mation der Kollegen der Volkspartei nicht 
ausreicht. 
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Ich weiß, daß der Rundfunk eine solche 
Forderung vom Wiener Landtag auf Beschluß 
des Landtages am 30. Juli 1964 bekommen, 
am 7. August 1964 ausdrücklich bestätigt hat : 
Die Forderung nach einem \Viener Landes­
studio ist eingelangt. Das gleiche ist auch 
von den beiden Bundesministerien entspre­
chend bestätigt worden. Und dieser Schrift­
wechsel ist schließlich im Laufe des Jahres 1964 
zwischen dem Rundfunk und der Wiener 
Landesregierung sowie den Ministerien und 
der Wiener Landesregierung weitergegangen. 
Das ist also nicht ein plötzlicher Ad-hoc-Antrag, 
der jetzt vor ein paar Tagen gestellt worden 
ist, sondern das ist eine alte Forderung einiger 
Bundesländer, besonders, ich betone es, des 
Bundeslandes Wien. Und ich möchte Ihnen 
sagen : Sie können sicher. sein, daß wir nicht 
ruhen und nicht rasten werden, bis wir das 
ganz gleiche Recht im Rahmen von Rundfunk 
und Fernsehen haben wie die anderen Bundes­
länder draußen ! (Beifall bei der SPÖ.j 

Meine Damen und Herren ! Das politisch 
entscheidende ist, daß wir im Unterausschuß 
und besonders auch im Sonderausschuß, an 
dem ich teilgenommen habe, den Kollegen der 
Volkspartei wie überhaupt allen Mitgliedern 
sehr deutlich gesagt haben : Ja, wir befassen 
uns mit diesem Entwurf, aber wenn wir uns 
nicht einigen können, dann muß die Koalition 
darüber reden ! Das ist das entscheidende. 
Wir haben das im Sonderausschuß sehr deut­
lich gesagt : Kontakt mindestens der beiden 
Parteiobmänner, Kontakt des Koalitionsaus­
Rchusses ! So lang wird es noch halten. 

Nun weist man auch darauf hin, daß es 
eine zwingende Notwendigkeit gab , denn es 
habe der Sonderausschuß am 29. April einen 
bindenden Beschluß gefaßt. Unsere Ausschüsse 
können nach der Geschäftsordnung keine 
"bindenden" Beschlüsse fassen, aber dieser 
Beschluß, der damals am 29. April einstimmig 
gefaßt wurde, hat auch nur gelautet, daß der 
Unterausschuß ersucht wird, seine Arbeiten 
so zeitgerecht abzuschließen, daß der Bericht 
des Sonderausschusses dem Nationalrat zur 
Beschlußfassung noch in der Frühjahrssession 

- 1965 vorgelegt werden kann. 

Das war nicht möglich. Und ich möchte 
ausdrücklich sagen : Was dem einen recht ist, 
ist dem anderen billig. Wir beide haben nicht 
aus Mutwillen keine Übereinstimmung gefun­
den ; wir konnten nicht, es war nicht möglich. 
Wir waren zu weit auseinander. Es konnte 
also dieser Beschluß nicht erfüllt werden, 
nämlich daß die Arbeiten zeitgerecht a b  g e­
s c h l o s s e n  werden und ein Bericht zur Be­
Bchlußfassung noch in der Frühjahrssession 
erstattet wird. 

Daraufhin haben wir gesagt : Es gibt nur · 
eines : Wenn wir nicht zusammenkommen, 
soll die Koalition darüber reden und versuchen, 
das in Parteigesprächen flottzumachen ! 
(Zwischenruf bei der SPÖ. - Abg. Pri n k e :  
Genauso war es !) Prinke, wieder über die 
Wohnungen ? (Heiterkeit. - Abg. Glas e r :  
Nein, er hat mit dem W inkler gesprochen !) . 
Ach so ; ich habe es nicht gehört. Aber warum 
soll der Winkler nicht einmal von den Woh­
nungen und nicht von der Milch reden ? Es 
ist ja nicht so, daß er unbedingt nur von 
einem reden muß ! (Heiterkeit. - Ruf bei der 
Ö V P: Versteht er von beiden was ?) Sicher, 
ganz sicher, wenn Sie mich fragen ! 

Meine Damen und Herren ! Aber wieder 
zum Ernst dieser Sache. 'Vir haben die 
Kollegen der OVP dringend ersucht : Ver­
handeln wir auf Koalitionsbasis, suchen wir 
einen Ausweg ! Nein, es mußte am 1. Juli 
ein Bericht beschlossen werden. Nach der 
Geschäftsordnung gibt es nicht einen solchen 
Zwischenbericht. (Ruf bei der 0 V P: Ist das 
ein Malheur ?) Es wird gesagt : Das hat es 
schon irgendwo gegeben. - Im österreichischen 
Verfassungsrecht und Parlamentsrecht ist der 
Präzedenzfall nicht gesetztes Recht, sondern 
offenbar ein vorzeitiges Ausrutschen. Das 
kann man nachher korrigieren. Aber man ist 
nicht verpflichtet, immer auszurutschen, wenn 
es einen Anlaß dazu gibt. 

Ich möchte ausdrücklich sagen : Es gibt 
nach der Geschäftsordnung keinen Zwischen­
bericht ! 'Wenn man sich nun den famosen 
Mehrheitsbericht des Ausschusses . , . (Abg. 
D1·. Ku m m e r :  Aber einen Bericht gibt es !) 
Es gibt einen Bericht zur Beschlußfassung 
über eine Gesetzesmaterie ; das ist ausdrück­
lich in der Geschäftsordnung angeführt. Aber 
wenn man sich d i e s e n  Bericht anschaut, 
verehrte Kollegen, dann kann man sich nur 
wundern, daß nicht irgend jemand aufmerksam 
gemacht hat : Wenigstens der Form nach 
hätte man doch hineinschreiben können, wer 
in der Debatte gesprochen hat, und die Kleinig­
keit, daß die Sitzung unterbrochen wurde -
das ist doch nicht alltäglich -, daß die Parteien 
in der Zwischenzeit verhandelt haben. Dann 
ist die Sitzung nach einer Pause wiederaufge­
nommen worden, und der Vorsitzende Doktor 
vVintel" hat den Vorsitz an den Obmann­
stellvertreter Harwalik abgetreten. Aber das 
steht alles nicht im Bericht drinnen. Das ist 
nicht einmal heute mündlich genau berichtet 
worden. Wir haben heute nur einen Bericht 
über einige Details der Verhandlungen gehört 

Meine Damen und Herren ! Wann hat man 
diesem Haus einen Bericht vorgelegt, der in 
diesen formalen Dingen nicht exakt und 
korrekt gewesen wäre ? ( Abg. Mac h u n z e : 
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Aber, aber I) Bitte wann ? Zeigen Sie mir ob das der Koalition entspricht, dann sage 
einen Bericht ! Wenn das geschehen ist, dann ich : Nein ! Ich werde Ihnen auch sagen -
werde ich im Sinne Präzedenzfall sagen : und ich sage es ganz offen -, warum diesea 
Passen Sie auf, daß das nie wieder geschieht !  Unglück der Koalition damals passiert ist, Es ist 
Mir ist das als erster Bericht bekannt. passiert, weil damals eine von uns dringend 

Wenn nämlich eine Regierungspartei aus verlangte Sitzung des Koalitionsausschusses 
einer Sitzung rausgeht, den Vorsitz übergibt nicht abgehalten wurde, weil es von der 
und die ganze Presse voll davon ist , dann Volkspartei abgelehnt worden ist . (Zwischen­
berichtet man dem Haus nicht soviel darüber, rul des Abg. Grundemann-Fa lk e n b e rg.) 
wie der Öffentlichkeit bekannt ist ? Man Hat man es Ihnen nicht berichtet ? Schade, 
fragt : Ist das denn so ein Unglück, daß daß bei Ihnen im Klub das nicht berichtet 
man dem Nationalrat über die Vorgänge wird ! (Abg. Dr. Pi t termann : Der Gorbach 
berichtet ? Nein ! Aber Sie berichten j a gar hat wollen, aber er hat nicht dürlen !) Wir sind 
nicht einmal ! Sie täuschen ja einen Bericht damals genau informiert worden, daß der 
vor. Ich glaube, die Weigerung unter Koali- damalige Bundeskanzler Dr. Gorbach bereit 
tionspartnern, eine Pause in parlamentarischen war, zu dieser Sitzung einzuladen. Ich glaube, 
Verhandlungen einzuschalten und als Koali- der Termin war festgesetzt, die Sitzung war 
tionspartner zu beraten, ist eines der ernstesten eingeladen, sie konnte dann aus internen 
Dinge.  (Abg. M a r  k :  Sehr richtig ! - Zu- Gründen der Entwicklung in der Volkspartei 
stimmung bei der SPÖ.) nicht stattfinden, und Sie als Generalsekretär 
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ordnung hat es das nicht gegeben. Aber wir dtgen . - Abg. Ma r k .  Der bose Getst . )  
haben hier schon einmal eine Majorität der Präsident (da8 Glockenzeichen gebend) : Nach 
Sozialisten mit der Opposition gegen die Volks- sechs Stunden sollte man eigentlich etwas 
partei gehabt. (Abg. Dr. Wi thalm : Zweimal müder werden und weniger lebendig sein ! 
schon 1 - Abg. H art l : Und das Arbeitsüber- (Weitere anhaltende Zwi8chenrule.) 
einkommen ? Ist das demokratisch ? - Ruf Abgeordn te Czernetz (I t t d) H b . PÖ e r or se zen : e1'r et der S : Das ist Demokratie !) Dr. Withalm ! Sie haben viele Bekenntnisse 

Lieber Herr Kollege Hartl ! Auch Zwischen- und Erklärungen für die Zusammenarbeit 
ruf-Fragen darf man sich vorher über- abgegeben. Ich erinnere mich, daß Sie mir 
legen. Wenn Sie fragen, ob das Demokratie einmal persönlich gesagt haben, daß Sie gar 
ist, geht das daneben, aber wenn Sie fragen, nicht verstehen, warum meine Parteifreunde 
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so empört darüber waren. (Abg. Dr. Wit­
ha l m :  Über was denn ?) Über Ihre von meinen 
Freunden nicht als aufrichtig aufgefaßten 
Bekenntnisse zur Zusammenarbeit. (Abg. Dok­
tor Withalm:  Ja �) Ich werde Ihnen etwas 
sagen : In einem solchen Fall ist es nicht 
immer nur so, daß die anderen schuld sind. 
Einer, zwei, zehn können sich irren, aber wenn 
alle da auf dieser Seite (der Redner weist auf 
die linke Seite des Hauses) das Gefühl haben, 
daß man Ihnen den Willen, die Bereitschaft 
zu einer loyalen Zusammenarbeit nicht zu­
traut, daß Sie ja Ihren eigenen Parteifreunden, 
die zusammenarbeiten wollen, seit Jahren das 
Leben zur Hölle machen (starker Beifall bei 
der SPÖ - Abg. Dr. Prader :  Das ist uner­
hört !) , dann muß · ich Ihnen sagen : 
Wir sind - das haben wir öffentlich genug 
gesagt - in dieser Koalition nicht in einer 
Liebesheirat verbunden ! Wenn dieses Land, 
immer noch international exponiert und ge­
gefährdet, weiter glücklich leben soll, dann 
sind wir zur Zusammenarbeit verurteilt, dann 
müssen wir fähig sein, miteinander zu reden, 
miteinander zu verhandeln und gemeinsame 
Lösungen zu finden ! (Starker, lang anhaltender 
Beifall bei der SPÖ. - Abg. Prinke : Dann 
muß man zusammenarbeiten ! - Abg. Gla s e r :  
Das war der Geist der Zusammenarbeit !) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Ich 
bitte die Abgeordneten, sich jetzt etwas im 
Zaume zu halten ! (Ruf bei der SPÖ: Das 
klare Bekenntnis hat Ihnen weh getan ! -
Abg. Glaser : Eine solche Unverschämtheit hat 
es noch nicht gegeben ! - Anhaltende Unruhe.) 

Ich bitte jetzt die Zwischenrufer , sich etwas 
zu bändigen und im Zaume zu halten, damit 
wir in der Tagesordnung weiterkommen ! Es 
sind noch eine Reihe von Abgeordneten zum 
Wort gemeldet. Dann gibt es noch Gelegenheit 
genug, die verschiedenen Gesichtspunkte dar­
zulegen. 

Als nächster ist der Herr Abgeordnete 
Mahnert zum Wort gemeldet. Ich erteile es 
ihm .  

Abgeordneter Mahnert (FPÖ) : Herr Präsi­
dent ! Hohes Haus ! Wir Freiheitlichen hatten 
ursprünglich nicht die Absicht, zu einer Ver­
längerung dieser Debatte beizutragen, für so 
notwendig wir sie auch gehalten haben. 

Nach Anhören dieser sechsstündigen De­
batte , nach Anh ören vor allem der letzten 
Debattenbeiträge ist es jedoch fast unver­
meidlich, daraus auch vom Standpunkt der 
Opposition noch einige Schlußfolgerungen zu 
ziehen. 

Es ist heute in diesen sechs Stunden unge­
heuer viel geredet worden. Es ist sehr viel 
über die Geschäftsordnung gesprochen wor-

den, mit der es offensichtlich so ist, daß sie 
dann Gültigkeit hat, wenn sie beiden Parteien 
in den Kram paßt, aber dann nicht Gültig­
keit hat, wenn sie einer Partei nicht in den 
Kram paßt. Es ist sehr viel von den Einzel­
heiten des V olks begehrens gesprochen 
worden, sehr richtig und sehr gut, es ist aber 
sehr wenig über den Kern, über die eigentliche 
Absicht des Volksbegehrens gesprochen wor­
den, wenn Sie auch gerade diesen Kern in 
dieser sechsstündigen Debatte in aller Kla:r­
heit und in aller Nacktheit bestätigt haben. 
Denn was ist der Kern dieses Gesetzes � Nicht 
Einzelheiten einer Neuordnung des Rund­
funkwesens, des Fernsehens, sondern der 
Kern ist ein nicht überhörbares Grollen der 
Bevölkerung gegen eine Erscheinung, die das 
gesamte öffentliche Leben in Österreich ver­
giftet, den penetranten Einfluß der Parteien 
auf alle möglichen Lebensgebiete. Darum geht 
es im wesentlichen und im entscheidenden. 

Meine Damen und Herren ! Diesen penetran­
ten Einfluß der Parteien gerade auf dem Gebiet, 
das heute zur Debatte steht, haben Sie heute 
in aller Deutlichkeit bestätigt. 

Wenn der Herr Abgeordnete Dr. Fiedler 
von der Österreichischen Volkspartei übel' die 
Situation im Fernsehen und über den pene­
tranten Einfluß der Sozialistischen Partei im 
Fernsehen sprach, so können 'wir das nur 
bestätigen und unterstreichen, und wenn der 
Herr Abgeordnete Czernetz in seiner Replik 
ebenso festgestellt hat, daß der Einfluß der 
Österreichischen Volkspartei auf dem Gebiet 
des Rundfunks unerträglich ist, so ist das 
eine Feststellung, die wir genauso unter­
streichen. 

Dm diese beiden . Dinge, die Sie mit aller 
Vehemenz und aller Klarheit heute heraus­
gestellt haben, geht es im wesentlichen, nämlich 
darum, daß es heute in Österreich kein 
Lebensgebiet mehr gibt, 'in dem die Parteien 
nicht ihren Einfluß geltend machen, in 
Lebensbereiche hinein, in denen sie diesen 
Einfluß nicht geltend machen dürften. 

Wie schaut es heute in Österreich etwa auf 
dem Gebiet der Wohnungsvergebungen aus 1 
Sie wissen genauso wie ich, wie das in Wirk­
lichkeit ist : daß überall dort, wo die öffent­
liche Hand die Vergebung an sich gerissen 
hat, der Parteieinfiuß entscheidend ist, daß 
Sie dort mit dem Parteibuch kommen müssen, 
um die entsprechenden Möglichkeiten zu ha­
ben, und daß nicht die soziale Bedürftigkeit 
da s ausschlaggebende Moment ist. 

Sie haben den Proporz im Schulwesen ver­
ankert. Es kann kein Direktor ernannt wer­
den, der nicht diesem Proporz, der nicht diesem 
Parteieinfluß unterliegt. Wir haben in jüng­
ster Zeit erlebt, wie Sie sich von der einen 
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Seite bemühen, auch auf dem Gebiete der 
Hochschulen den parteipolitischen Einfluß 
wirksam zu machen. Es gibt kaum noch ein 
Gebiet, von der Wirtscha.ft gar nicht zu reden, 
in dem diese Einflüsse der Pa.rteien, dieses 
Proporzsystem nicht mehr fühlbar und merk· 
bar wird ! 

Meine Damen und Herren ! Gegen diese 
Erscheinungen richtet sich das Volksbegehren. 
Nehmen Sie dieses Volksbegehren als das, was 
es ist : als ein pars pro toto, das heißt als ein 
Teilgebiet, das aber eine Gesamterscheinung 
charakterisieren soll. Es ist ein nicht über. 
hörbares Grollen der Bevölkerung gegen diese 
Gesamterscheinung, die wir als Freiheitliche 
hier immer wieder feststellen und immer wieder 
anprangern, die aber jeder in der Bevölkerung 
draußen kennt. 

Was sonst noch heute in dieser Debatte 
außerordentlich aufschlußreich für die gesamte 
Bevölkerung zutage getreten ist, das ist doch 
auch noch mit einigen wenigen Worten zu 
charakterisieren. Es ist sehr viel von Ver­
fassung gesprochen worden, gerade im letzten 
Diskussionsbeitrag des Herrn Abgeordneten 
Czernetz, und wir haben manchmal den 
Eindruck, meine Damen und Herren, daß es 
für Sie im wesentlichen nur eine Verfassung 
gibt, und das ist der Koalitionspakt ! Der ist 
das entscheidende Kriterium, nach dem Sie 
die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Hand­
lungen beurteilen. Auch dagegen richtet sich 
an sich das, was im Volksbegehren zum Aus­
druck kommt. Wenn hier auch gerade im 
vorhergehenden Debattenbeitrag zum Aus­
druck kam, es sei ein Unglück, wenn es in 
einem Parlament eine Mehrheitsentscheidung 
gebe, dann wird ja damit noch einmal bekräf· 
tigt, daß für Sie der Koalitionspakt das Fun· 
dament ist, wesentlicher und wichtiger, als 
es die Verfassung darstellt. In jedem Parla­
ment in der freien Welt ist es eine Selbstver­
ständlichkeit, daß nicht nur die Parteien so 
entscheiden können, wie es ihrer Auffassung 
entspricht, sondern sogar der einzelne Abge­
ordnete so entscheiden kann, wie es seiner Auf­
fassung entspricht . Es gibt in der ganzen 
westlichen Welt keine Koalition, wie es die 
österreichische ist, die ihren Parteien und ihren 
einzelnen Abgeordneten einen derartigen Ge­
wissenszwang auferlegt, wie es hier der Fall 
ist, wo man sich erlauben könnte, von einem 
Unglück zu sprechen, wenn es einmal eine 
Mehrheitsentscheidung gibt, die der einen 
oder anderen Regierungspartei nicht paßt. 

Meine Damen und Heren ! Das sind die 
Erscheinungen, die zu diesem Volksbegehren 
geführt haben ; ein Teil einer Gesamtsitua· 
tion, als solches ist es zu sehen. Für uns Abge. 
ordnete der Freiheitlichen Partei ist der Ein-

druck dieser ganzen Debatte, die wir heute 
sechs Stunden lang miterlebt haben und deren 
Fortsetzung wir vielleicht noch miterleben 
werden, nur der : die Notwendigkeit dieses 
Volksbegehrens hat sich als stärker erwiesen, 
als wir es für möglich gehalten haben ! 

Wenn wir nach dieser Debatte einen Ent­
schluß fassen, so ist es der : unsere Anstren­
gungen noch zu vermehren, noch zu ver­
doppeln, alles dazu beizutragen, diesem Volks­
begehren zum Erfolg zu verhelfen ! ( Beifall 
bei der F PÖ.) 

Präsident: Vorerst muß ich dem Herrn 
Abgeordneten Dr . Neugebauer den Ordnungs­
ruf erteilen wegen seines Ausspruches : "Der 
Generalsekretär Dr. Withalm ist der Mephisto 
der Koalition." 

Bevor ich in der Debatte weitergehe, teile 
ich mit, daß ein neuer Antrag Harwalik und 
Genossen - das ist Nr. 4 - eingelangt ist, der 
folgenden Wortlaut hat : 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
Der Entschließungsantrag der Abgeord­

neten Dr. Winter, Kratky, Ernst Winkler, 
Robak zu 877 der Beilagen (Bericht des Aus­
schusses zur Vorberatung des Volksbegehrens 
zur Erlassung eines Bundesgesetzes über die 
Aufgaben und die Einrichtung der "Öster­
reichischer Rundfunk, Ges. m. b. H .  ") wird 
abgeändert wie folgt : 

Der Sonderausschuß für das Volksbegehren 
wird beauftragt, in seine Beratungen die 
Frage einzubeziehen, wie ehestmöglich 
geeignete gesetzliche Maßnahmen getroffen 
werden können, die dafür Sorge tragen, daß 
in allen Bundesländern der Republik Öster­
reich selbständige Länderstudios auf Ver­
langen der jeweiligen Landesregierung er­
richtet werden. 

Zur Deckung des zur Errichtung und 
Führung dieser Studios erforderlichen Auf­
wandes sind jeder Landesregierung die ent­
sprechenden Mittel aus den im betreffenden 
Bundesland anfallenden Hörergebühren zur 
Verfügung zu stellen. 
Auch dieser Antrag ist genügend unter­

stützt und steht daher mit zur Verhandlung. 
(Abg. Uhli r :  Bitte zur Geschäftsordnung !) 

Präsident : Zur Geschäftsordnung Abge-
ordneter Uhlir. 

Abgeordneter Uhlir (SPÖ) : Wir bekommen 
schon den zweiten Antrag vorgelegt. (Abg. 
Z e i I I  i n ger :  Man hört überhaupt nichts im Saal ! ) 
Sie werden mich gleich hören. 

Präsident: Leider kann ich kein Mikrophon 
einschalten, weil dort beim Abgeordneten 
Uhlir keines steht. (Abg. Zei l l ing e r :  Auch 
wir wollen an den Verhandlungen teilnehmen !) 
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.A bgeordneter Uhlir (jm·tsetzend) : Es ist das 
der zweite Antrag, der vorgelegt wird und der 
der Geschäftsordnung nicht entspricht . Es 
wird ein Entschließungsantrag, der von uns 
eingebracht wurde, ergänzt durch einen Antrag 
an den Ausschuß. So etwas gibt es nach der 
Geschäftsordnung nicht ! Es gibt nach der 
Geschäftsordnung lediglich einen Entschlie­
ßungsantrag, der sich an die Exekutive, an die 
Bundesregierung richtet. Es gibt keinen Ent­
schließungsantrag, der sich an den Ausschuß 
richten kann. Das ist laut Geschäftsordnung 
unmöglich ! Es widerspricht auch der Verfas­
sung. 

Ich zitiere den § 70 der Geschäftsordnung : 
"Der Nationalrat ist befugt, die Geschäfts­

führung der Bundesregierung zu überprüfen, 
deren Mitglieder über alle Gegenstände der 
Vollziehung zu befragen und alle einschlägigen 
Auskünfte zu verlangen sowie seinen Wünschen 
über die Ausübung der Vollziehung in Ent­
schließungen Ausdruck zu geben (Art. 52 
Abs. 1 B. -VG. ) ." 

. Es ist also ein solcher Antrag unmöglich, 
noch dazu zu unserem Entschließungsantrag. 
Es ist etwas ganz N eues im parlamentarischen 
Leben, daß ein Antrag, den wir gestellt haben, 
durch einen Zusatzantrag abgeändert wird und 
ein anderes Gesicht bekommen soll. 

Ich muß daher den A n t r a g  stellen, Ren' 
Präsident, daß dieser Antrag nicht zur Ab­
stimmung kommt, weil er nicht der Geschäfts­
ordnung und nicht der Verfassung entspricht. 

Präsident : Ich darf dazu meine Auffassung 
sagen, die man nicht abgewartet hat : Ich 
werde diesen Antrag als einen eigenen Antrag 
behandeln. 

Herr Abgeordneter Hurdes. 

Abgeordneter Dr. Hurdes (ÖVP) : Ich habe 
mich zum Wort gemeldet, und ich möchte das 
Recht in Anspruch nehmen, dann auch zur 
Geschäftsordnung in meinen Ausführungen 
Stellung zu nehmen . 

Präsident : Herr Abgeordneter Dr. Hurdes 
ist als nächster j etzt am Wort. Ich habe nur 
mittlerweile den von der ÖVP-Fraktion einge­
brachten Antrag verlesen . 

Abgeordneter Dr. Hurdes (fort.setzend) : Ich 
möchte also bitten, die Geschäftsordnungsfrage 
dann auch mitbehandeln zu dürfen. 

Präsident : Der nächste in der Rednerliste 
ist der Herr Abgeordnete Dr. Hurdes. Ich er­
teile ihm das 'Vort. (Anhaltende Zwischenrufe 
bei der SPO.) Nein, der Herr Abgeordnete 
Hurdes war vorher ordnungsgemäß zum Wort 
gemeldet und ist jetzt an der Reihe. 

Abgeordneter Dr . Hurdes (fortsetzend) : Ich 
darf hoffentlich in meinen Ausfü.hrungen dann 

auch meine Meinung über diese Geschäfts­
ordnungsfrage zum Ausdruck bringen. Mehr 
will ich nicht. 

Hohes Haus ! Verehrte Damen und Herren t 
Ich bedaure, daß ich zunächst doch noch ein 
paar Worte zu dem hier auf der Galerie an­
wesenden Herrn Direktor Freund und seiner 
Einstellung zum Fernsehen sagen muß . (Abg. 
Oze t te l :  Er kann sich leider nicht so zur Wehr 
setzen wie Sie, Herr Abgeordneter Dr. Hurdes 1) 
Ja. Ich glaube aber, das, was ich sagen werde, 
wird wahrscheinlich veröffentlicht werden, 
und er hat dann sicher die Möglichkeit, dazu . . .  

(Abg. Weikhar t :  Es ist nicht üblich, jemanden 
auf der Galerie anzusprechen 1 - Abg. Rosa 
W e b e r :  Ist die Galerie einbezogen ?) Ich liebe 
es, wenn jemand das hört, was ich sage. 
( Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ. - Der 
Präs iden t  gibt das Glockenzeichen.) 

Ich möchte einleitend ersuchen, der Auf­
fassung zu sein, daß ich durchaus nicht 
allergisch bin, wenn ich den Namen Direktor 
Freund höre. Aber es ist mit Recht heute schon 
hervorgehoben worden, daß ich seinerzeit, als 
die Debatte übel' die Regierungserklärung 
stattfand, darauf verwiesen habe, daß meiner 
Auffassung nach viele Schwierigkeiten, die mit 
dem Problem Rundfunk- Fernsehen zusammen­
hängen, darauf zurückzuführen sind, daß ein ­
das möchte ich auch vorausschicken - fähiger 
Mensch sich zu sehr von politischen Einstel­
lungen und Bestrebungen leiten läßt. Das habe 
ich damals gesagt. Ich möchte es in Erwiderung 
auf die Ausführungen des Herrn Abgeordneten 
Czernetz nun noch ein wenig erläutern. 

Es ist sicherlich keine Schande, wenn ein 
Abgeordneter auch Redakteur ist. Ich halte 
es aber für eine Schande, wenn ein Fernseh­
direktor versucht, einem Chefredakteur seiner 
politischen Richtung dadurch eine Hilfeleistung 
zu gewähren, daß er einen Politiker in eine 
Chefredakteure-Diskussion mit hinein bringt. 
(Beifall bei der Ö VP.  - Abg. Pro b s t :  Eine 
Schande ist das ?) Darf ich meine Auf fassung 
sagen � Ja, es ist eine Schande, und zwar des­
wegen : Wir haben Gott sei Dank in beiden 
Koalitionsparteien sehr fähige Leute, wenn wir 
aber diese fähigen Leute dazu bringen, daß sie 
zum Schluß nur mehr als Parteihengste ihre 
Arbeit und ihre Position ausnützen, dann 
richten wir die Koalition und die Zusammen­
arbeit zugrunde ! (Zustimmung bei der Ö V  P.) 

Die hier zitierte Leserzuschrift hat mit 
Recht die Fähigkeiten von Direktor Freund 
hetvorgehoben. Ich freue mich darüber, wenn 
in den verschiedensten Positionen Leute aus 
beiden Koalitionsparteien führend tätig sind, 
wenn sie es verstehen, sich in dieser Position 
doch ein bißchen aus dem Streit zwischen den 
Parteien herauszuhalten und sachlich zu a1'-
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beiten. Die Leserzu8chrift, die uns heute ver- ferien dem Hause einen Bericht geben soll, 
lesen wurde, hat also die Fähigkeiten des auch wenn die Verhandlungen nicht abge­
Direktors Freund hervorgehoben. Wir haben schlossen sind. Ich muß nun wieder betonen : 
aber nicht das überhört, was über Ersuchen des Wenn ein Parlament ein Volksbegehren ernst 
Abgeordneten Dr. Gruber dann noch verlesen nimmt, dann ist es eigentlich eine sehr zweck. 
wurde. Auch dieser Mann, der sich so positiv mäßige Art, durch einen Zwischenbericht die 
zu Direktor Freund eingestellt hat, bedauerte - rund 830.000 Votanten zu informieren ; mehr 
und das ist der Kernpunkt -, daß der Fach- sollte es nicht sein. 
mann wiederholt vom Politiker getrieben wird. Da sich auch die Volkspartei auf den 
Das aber ist entscheidend ! Der Fach- Standpunkt gestellt hat, daß sie damit nur 
mann darf sich in solchen Positionen nicht einen Beschluß vollzieht, der seinerzeit ein­
mehr vom Politiker treiben lassen, sodaß stimmig gefaßt wurde, sehe ich beim besten 
hinter dem Fachmann nur mehr der Politiker Willen keinen Koalitionsbruch, obwohl ich 
steht. (Beifall bei der ÖV P.) Das wollte ich offen bedaure, daß es nicht möglich war, in 
zur Klärung dazu sagen. Besprechungen eine Klärung herbeizuführen. 

Im übrigen bedaure ich es, daß der ganze Von einem Koalitionsbruch aber kann man 
Fragenkomplex mit dem Volksbegehren drama- natürlich nicht reden. 
tisiert wurde . Diesen Eindruck habe ich näm- Ich glaube, man muß im Leben immer das 
lich als objektiver Beobachter, der zu sein ich Positive sehen. Es war, glaube ich, für uns alle, 
m

.
ich bemühe. (Ruf bei . der Sr:Ö ,'  Das haben auch für die Leute auf der Galerie und für die 

S�e heute gemacht ! I n d�eser S�tzung !) Presse sehr lehrreich zu hören, wo die Schwierig-
1 Das 

. .  
Volksbegehre.n ist --:- das steht nach der I keiten liegen. Leute, die ein Volksbegehren in 

Geschaftsordnung emdeutlg fest - bevorzugt einer so großen Anzahl unterfertigen, haben 
zu behandeln. Ich war einer der ersten, die bei doch ein Recht, zu erfahren, warum das das 
einer Enquete im "Forum" vom November Parlament bisher noch nicht zusammengebracht 
1964 auf die diesbezüglichen Bestimmungen der hat. Das müssen wir doch als etwas Positives 
Geschäftsordnung verwiesen haben, insbeson- sehen . 
dere auf den § 17 der Geschäftsordnung, in dem Nun komme ich zu dem Geschäftsordnungs-
es heißt : 

. i antrag. Ich möchte folgendes dazu sagen : 
"Bel Feststellung der Tagesordnung des Dramatisieren wir die Sache doch nicht weiter ! 

Nationalrates haben erstens Volksbegehren Es ist durchaus sinnvoll, was von der Sozialisti­
und zweitens Vorlagen der Bundesregierung den sehen Partei beantragt wird - obwohl ich 
Vorrang vor allen übrigen Gegenständen, so- höre, daß das in den Verhandlungen noch nicht 
weit deren Verhandlung noch nicht im Zuge irgend wie erörtert wurde -, daß man auch die 
ist . "  Frage der Länderstudios i m  Zusammenhang 

Richtig isu, was in diesem Zusammenhang mit dem Volksbegehren behandelt. (Abg. 
Abgeordneter Czernetz gesagt hat, daß nämlich Dr. Pi t t erman n ,'  Das ist ja abgewiesen wor­
ein Volksbegehren für uns nicht bedeutet, daß den !) Das halte ich für durchaus sinnvoll. Aber 

wir es unbedingt annehmen müssen. Aber wir müssen doch vernünftig vorgehen. Wir haben 

gerade diese Bestimmung der Geschäftsordnung heute einen Entschließungsantrag, der noch 

verweist darauf, daß das Parlament ein Volks- nicht reif ist, angenommen werden zu können. 
begehren ernst nehmen muß . Es war daher Und der Antrag, den die Österreichische Volks­

begründet, daß man in diesem Sonderausschuß partei stellt, vor allem der letzte Antrag, auf 

und auch im Unterausschuß versucht hat, diese den der Herr Präsident Bezug genommen hat 

Materie gewissenhaft zu erörtern. Wir stehen und der sich ausdrücklich als Abänderungs­

vor der Tatsache, daß sich leider über einen antrag bezeichnet, sagt ja nichts anderes, als 

Beschluß, der im Sonderausschuß gefaßt wurde, daß dieser Antrag, der da gestellt wird, dem 

verschiedene Meinungen ergeben haben. Diesel' Sonderausschuß zur Behandlung zugewiesen 

Beschluß der Sitzung vom 29. April 1965 ist wird. Ich erachte das doch als eine sachlich 

heute schon mehrmals verlesen worden. Ich durchaus richtige Vorgangsweise. Ich b e  a n· 

gebe zu, daß er nicht glücklich formuliert ist ; t r a g  e d aher auch, diesen Abänderungsantrag 

das war ja der Grund dafür, daß sich darau s zunächst zur Abstimmung zu bringen . 

Streitigkeiten ergeben haben. Zur Geschäftsordnung gebe ich folgende Be· 

Wir haben heute die Ausführungen des gründung. Es kommen hier vor allem zwei 

Herrn Abgeordneten Dr. Winter und die Aus- :?!'l,la,graphen in Frage. Erstens der § 46 Abs. 3, 

führungen verschiedener anderer Abgeordneter in df'm es heißt : 
gehört. Ich muß also wieder sagen - ich ver- "Abänderungs- und Zusatzanträge können 
suche, dabei objektiv zu sein -, daß man von jedem Mitgliede des Nationalrates zu jedem 
meines Erachtens damals, am 29. April, der einzelnen Teile, sobald die Debatte über ihn er­
Auffassung war, daß man noch vor den Sommer- öffnet ist, gestellt werden und sind, wenn sie von 
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mindestens acht Mitgliedern einschließlich des 
Angtragstellers unterstützt werden, in die Ver­
handlung einzubeziehen. " (Abg. Pro b s t :  
Zu einem Gesetz !) 

Das ist also die Legitimation für diesen 
Abänderungsantrag auch zu einem Entschlie­
ßungsantrag, weil nirgends ausgeschlossen ist, 
daß zu Entschließungsanträgen nicht auch 
Abänderungsanträge gestellt werden. 

Zweitens verweise ich auf die BeRtimmung 
des § 63 Abs. 1 ,  in dem es zur Frage der Ab­
stimmung heißt : 

"Die Abstimmungen über verschiedene 
Anträge sind derart zu reihen, daß die wahre 
Meinung der Mehrheit des Nationalrates zum 
Ausdruck gelangt. " - In der . Abstimmung ! 

Wenn man also auf dem Standpunkt steht, das 
soll weiterhin behandelt werden, aber in dem 
Unterausschuß, dann ist es meines Erachtens 
zur Klärung der Meinung des Hauses zweckvoll, 
diesen Abänderungsantrag zunächst zur Ab­
stimmung zu bringen. 

Es heißt auch im Absatz 2 des von mir zitier­
ten § 63 : 

"Es werden daher in der Regel die abändern­
den Anträge vor dem Hauptantrag . . .  zur 
Abstimmung gebracht ."  (Abg. Dr. Pit ter· 
mann:  Das ist ja keine Abänderung !) Der 
Zwischensatz ist hier überflüssig. 

Ich würde also meinen, daß wir die Sache 
nicht weiter dramatisieren, daß wir das aner­
kennen, was die Sozialistische Partei haben will 
oder wünscht - was übrigens auch die Öster­
reichische Volkspartei wünscht -, daß die 
Frage der Länderstudios behandelt wird. Aber 
es ist zweckmäßig, daß das zuerst in diesem 
Sonderau,sschuß vorbesprochen wird. 

Meine Damen und Herren ! Gestatten Sie 
mir daher als einem, der schon sehr lange hier 
sitzt, den Appell : Geredet wurde genug, gehen 
wir wieder an die gemeinsame Arbeit ! (Bei/all 
bei der O v  P.) 

Präsident: Herr Abgeordneter Uhlir. 

Abgeordneter Uhlir (SPÖ) : Ich kann dieser 
Auffassung des Kollegen Hurdes nicht zu­
stimmen. Ich muß Sie bitten, Herr Präsident, 
daß Sie die Geschäftsordnung richtig und dem 
Sinn und dem Geist nach handhaben. Es gibt 
keinen Entschließungsantrag an einen Aus­
schuß, es gibt nur einen Entschließungsantrag 
an die Vollziehung , also an die Bundesregierung. 
Es kann daher nur ein solcher Antrag gestellt 
werden. Es ist neu und undenkbar, daß man 
nunmehr einen Änderungsantrag zu unserem 
Entschließungsantrag einbringt. Das ist un­
möglich. Ich glaube, es ist auch nach allge­
meiner Auffassung unmöglich, denn dann könnte 
ein Entschließungsantrag, den eine Partei 
einbringt, in das völlige Gegenteil verkehrt 

werden. Das ist also meiner Meinung nach 
ausgeschlossen. 

Aber bei allen diesen Gesetzesstellen und 
Geschäftsordnungsstellen, auf die Sie sich, 
Kollege Dr. Hurdes, berufen, handelt es sich 
nicht um Anträge, die gestellt werden, sondern 
um Anträge zu Gesetzentwürfen. Das ist völlig 
anders. Nur so kann man die Dinge betrachten. 

Ich anerkenne Ihren Wunsch und Ihre ver­
mittelnde Tätigkeit. Sie wollen die Dinge 
irgendwie in ein normales Gleis bringen. Es ist 
Ihnen aber offenbar nicht bekannt, Herr 
Kollege, daß vom Kollegen Kratky in diesem 
Unterausschuß ein Antrag mit dem gleichen 
Sinn und mit dem gleichen Inhalt gestellt 
wurde. Es liegt also im Unterausschuß ein 
solcher Antrag. 

Wir können also heute gar keinen Antrag 
stellen, der dem Unterausschuß oder Ausschuß 
zugewiesen wird. Wir können heute nur einen 
Entschließungsantrag stellen, und diesen 
Entschließungsantrag stellen wir. 

Ich muß Sie daher bitten, Herr Präsident : 
Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort 
abzustimmen. Ich habe den Antrag gestellt, 
daß dieser Antrag als geschäftsordnungswidrig 
und damit als verfassungswidrig vom ParIa· 
ment abgelehnt wird. (Abg. Pri n k e :  Machen 
wir einen gemeinsamen Antrag !) Ich bitte Sie 
dringendst, meine Damen und Herren : Halten 
wir uns an die Geschäftsordnung ! Sie ist für uns 
das Wichtigste und Notwendigste. Mit einem 
Bruch der Geschäftsordnung kann hier nicht 
weiter gearbeitet werden. Das ist unmöglich. 
Ich bitte Sie also, Herr Präsident, in diesem 
Sinne vorzugehen. 

Abgeordneter Dr. Hurdes (ÖVP) : Bitte, ich 
möchte zur Geschäftsordnung noch etwas 
sagen. 

Präsident : Zur Geschäftsordnung. 

Abgeordneter Dr. Hurdes : Mir ist es 
vollkommen klar, daß das ein Entschließungs­
antrag an die Regierung ist. Darf ich aber 
in Erinnerung bringen, daß wir solche Ent­
schließungsanträge wiederholt in den Aus­
schüssen vorberaten haben, und nichts anderes 
will ich. Das ist mir klar. (Abg. Uhlir :  
Das ändert nichts daran ! - Abg. Dr. Pitter­
mann : Wenn es im Ausschuß beraten wird !) 

Präsident : Hohes Haus ! Ich werde dann 
über den Antrag Uhlir abstimmen lassen. Ich 
möchte aber vorerst einen Appell an Sie richten. 

Die Frage Volksbegehren Rundfunk und 
Fernsehen wird von den Parteien in einer 
politischen Entscheidung in irgend einer Form 
bereinigt werden. Keine der Parteien wird sich 
durch lange Geschäftsordnungsdebatten oder 
Abstimmungen darin beeinflussen lassen, was sie 
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Präsident 
dann im SonderausschuB für Meinungen ver­
tritt oder für Anträge stellt oder was sie da.nn 
auch im Hause bei der Abstimmung zu tun 
gedenkt. Wollen wir uns doch jetzt nicht 
gewissermaßen in einem Dschungel von ver­
schiedenen Paragraphen verlieren, sondern 
halten wir uns an den Appell des Herrn Abge­

ordneten Dr. Hurdes, daß wir hier irgendeinen 
Ausweg finden sollen. Es sind die Standpunkte 
klargelegt worden. Ich habe diesen Appell an 
Sie gerichtet. Aber bitte, nach der Geschäfts­
ordnung muß ich jetzt über den Antrag des 
Herrn Abgeordneten UhIir abstimmen lassen, 
daß also dieser Antrag nicht zur Abstimmung 
gelangt . (Abg. Uhl ir : Um Gottes willen, 
was richtet ihr damit jetzt an, das ist doch fürch­
terlich, was ihr macht ! - Abg. Prin ke :  
Machen wir einen gemeinsamen Antrag l) 

Aber ich kann vorher noch folgendes sagen : 
Ich hatte die Absicht, den Antrag Harwalik 
Nr. 4 sowieso nach dem Antrag Dr. Winter zur 
Abstimmung zu bringen, ihn also als einen 
eigenen Antrag zu behandeln . Ich glaube doch, 
das würde der Tendenz des Herrn Abgeordneten 
Dr. Hurdes entsprechend der Absicht des Herrn 
Abgeordneten Uhlir Rechnung tragen, und 
wir kommen aus dieser Diskussion heraus. 

Abgeordneter Prinke (ÖVP) : Zur Ge­
schäftsordnung ! 

Präsident : Bitte , Herr Abgeordneter Prinke. 

Abgeordneter Prinke (ÖVP) : Ich stelle den 
Antrag, die Sitzung auf 15 Minuten zu unter­
brechen, damit ein gemeinsamer Antrag einge­
bracht werden kann. (Abg. Dr. Pit termann: 
Das hätte längst der Präsident vorschlagen 
können !) 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. 
Ich lasse darüber abstimmen, ob Sie damit ein­
verstanden sind. Der Antrag des Herrn Abge­
ordneten Prinke lautet, die Sitzung auf 15 :Mi­
nuten zu unterbrechen. Wer dafür ist, den 
bitte ich, sich zu erheben. - Ich u nterbreche 
die Sitzung bis dreiviertel fünf. 

Die Sitzung wird um 16 Uhr 27 Minuten 
unter brochen  und um 18 Uhr 23 Minuten 
wiederaujgeno mmen. 

Präsident : Ich n e h m e  die unterbrochenen 
Verhandlungen w i e d e r  a u f. 

Ich gebe bekannt, daß sowohl die Abge­
ordneten Harwalik und Genossen ihre vier 
Anträge als auch die Abgeordneten Dr. Winter 
und Genossen ihren einen Antrag zurückge­
zogen haben. 

Es sind mir aber zwei neue Anträge vorgelegt 
worden. Diese Anträge sind genügend unter­
stützt und stehen daher zur Debatte. 

Ich bitte nunmehr die Scbriftführerin, Frau 
Abgeordnete Rosa Jochmann, diese heiden 
Anträge zu verlesen. 

Schriftführerin Rosa Jochmann : 
Antr a g  der Abgeordneten Harwalik, 

Dr. Winter, Dr. van Tongel und Genossen. 

Die Bundesregierung wird gemäß § 70 
des Geschäftsordnungsgesetzes aufgefordert, 
dafür Sorge zu tragen, daß in allen Bundes­
ländern der Republik Österreich selbstän­
dige Landesstudios auf Verlangen der je­
weiligen Landesregierung errichtet werden . 

Zur Deckung des zur Errichtung und Füh­
rung dieses Studios erforderlichen Auf­
wandes in jedem Bundesland sind die ent­
sprechenden Mittel aus den im betreffenden 
Bundesland anfallenden Hörergebühren zur 
Verfügung zu stellen. 

A n t r a g  der Abgeordneten Harwalik, 
Dr. Winter und Genossen. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen den 
Antrag : Der Nationalrat wolle beschließen : 

Nach ausführlicher Beratung des Berichtes 
des Sonderausschusses zur Behandlung des 
Volksbegehrens vom 1 .  Juli 1965 (877 der 
Beilagen) wird der Sonderausschuß beauf­
tragt, seine Arbeiten zur Erlassung eines 
Bundesgesetzes über die Aufgaben und die 
Einrichtung der "Österreichischer Rund­
funk, Ges. m. b. H." (544 der Beilagen) 
fortzusetzen. 

Präsident : Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Dr. van Tongel. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Dr. van Tongel (FPÖ) : Herr 
Präßident ! Meine Damen und Herren ! Wir 
haben keinesfalls die Absicht, die heutigen 
Geschäft,sordnungsdebatten durch weitere Bei­
träge zu vermehren. Aus prinzipiellen und 
Präzedenzgründen ist aber folgendes zu kon­
statieren notwendig : 

Dem Hohen Hause liegt ein schriftlicher 
und mündlicher Bericht des Ausschusses zur 
Beratung des Volksbegehrens, erstattet vom 
Herrn Berichterstatter, Abgeordneten Doktor 
Halder, vor. Über diesen Antrag muß nach 
unserer Auffassung abgestimmt werden. 

Soeben ist ein Antrag der Kollegen Harwalik,  
Dr. Winter und Genossen verlesen worden, der 
lautet : 

"Nach ausführlicher Beratung des Berichtes 
des Sonderausschusses zur Behandlung des 
Volksbegehrens vom 1 .  Juli 1965 (877 der 
Beilagen) wird der Sonderausschuß beauftragt, 
seine Arbeiten zur Erlassung eines Bundes­
gesetzes über die Aufgaben und die Einrichtung 
der ,österreichischer Rundfunk, Ges. m. b H.' 
(544 der Beilagen) fortzusetzen." 

350 
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Dieser Antrag kann keine13falls den Antrag 
des Ausschusses und des Herrn Berichter­
statters er13etzen, solange dieser Antrag noch 
existent ist. 

Wenn also Herr Abgeordneter Dr. Halder , 
wozu er im übrigen kein Recht hat, den 
Antrag des Ausschusses nicht zurückzieht, 
muß auch noch über diesen Antrag abgestimmt 
werden. 

Vorsorglich, meine Damen und Herren, b e an­
t r a g e  ich jedoch - dießer Antrag ist mit acht 
Unterschriften versehen, also ordnungsgemäß 
unterstützt -, im Antrag der Kollegen Har­
walik, Dr. Winter und Genossen in der vierten 
Zeile nach dem Wort "wird" die Worte "der 
Bericht des Sonderausschusses zur Kenntnis 
genomp1en und" einzuschalten. Weiter heißt 
es dann : "und der Sonderausschuß be­
auftragt, seine Arbeiten . . .  fortzusetzen". 

Meine Damen und Herren ! Ea wäre ein 
gefährlicher Präzedenzfall, wenn hier nur aus 
Bequemlichkeit und um über eine Koalitions­
klippe hinwegzukommen, ein einstimmig zu­
stande gekommener Antrag eineß AUßschusses 
einfach so vom Tisch weggewischt und über­
gangen wird. Das ißt ganz und gar unmöglich ! 

Wir haben es auf uns genommen, hier 
überßtimmt zu werden, um einen Ausweg aus 
dieser Situation zu finden. Aber wir müssen 
darauf beßtehen, daß nach der Geßchäfts­
ordnung der Bericht des Sonder ausschusses 
zur Kenntnis genommen oder nicht zur Kennt­
nis genommen wird. 

Um diesen Ausweg zu ermöglichen, habe 
ich diese Form im Einvernehmen mit meinen 
Kollegen gefunden. Ich bitte Sie, doch noch 
einmal zu prüfen, ob eß nicht im Interesse des 
Ansehens des Hohen Haußes vor der Öffent­
lichkeit gelegen ist, wenn der Bericht des 
Ausschusseß, der uns hier heute erstattet 
wurde und der in seltener Objektivität - ich 
darf dem Herrn Kollegen Halder dießes Zeugnis 
schon zum zweiten Male aUßßtellen - nichts 
anderes als eine rein sachliche Gruppierung 
und Darstellung der Vorgänge in den Ver­
handlungen im Ausschuß dargestellt hat, zur 
Kenntnis genommen wird. Das ist das Zur­
kenntnisnehmen einer Tatsache ohne jede 
politische Bedeutung. 

Ich würde Ihnen, meine Damen und Herren, 
doch empfehlen, diesen Antrag zur Kenntnis zu 
nehmen, weil das zweifehlOhne würdiger und 
richtiger wäre, als jetzt hier mit einem kühnen 
Sprung über die ganze Angelegenheit hinweg­
gehen zu wollen. (Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident : Der Antrag Dr. van Tongel ist 
genügend unterstützt und steht daher mit 
in Verhandlung. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht der Herr Berichterstatter das 
Schlußwort 1 - Ich erteile es ihm. 

Berichterstatter Dr. Balder ( Schlußwort) : 
Hoheß Hauß ! Ich trete als Berichterstatter 
dem vorhin verlesenen Antrag der Abgeord. 
neten Harwalik, Dr. Winter, Dr. van Tongel 
und Genossen sowie dem Antrag der Abge­
ordneten Harwalik, Dr. Winter und Genoßsen 
bei. 

Präsident : 'Vir kommen somit zur Ab­
stimmung. 

Da der Antrag der Abgeordneten Dr. Winter, 
Harwalik und Genossen, in dem der AUßschuß 
beauftragt wird, nach ausführlicher Beratung 
seines Berichtes vom 1 .  Juli 1965 seine Ver­
handlungen fortzusetzen, einem Antrag gemäß 
§ 45 Abs. 6 Geschäftsordnungsgeßetz gleich­
kommt, lasse ich zunächst über diesen Antrag 
abstimmen, sodann über den Zusatzantrag 
Dr. van Tongel. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag der Abgeordneten Dr. Winter, Harwalik 
und Genossen ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - A n g e n o mmen.  

Ich lasse nunmehr über den Zusatzantrag 
Dr. van Tongel abstimmen und bitte jene 
Damen und Herren, die dem Antrag Dr. van 
Tongel ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - A b g e l e h n t. 

Wir kommen nunmehr zur Abßtimmung 
über den zweiten mir vorliegenden Antrag der 
Abgeordneten Dr. Winter, Harwalik, Dr. van 
Tongel und Genossen, betreffend die Länder­
studios. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange­
n o m me n. 

Damit ist der 1 .  Punkt der heutigen Tages­
ordnung erledigt. (Abg. Zei l l inger:  Zur Ge­
schäftsordnung ! ) 

Präsident : Zur Geschäftsordnung erteile ich 
das Wort. 

Abgeordneter Zei1linger (FPÖ) : über den 
Antrag des Ausschusses, der schriftlich dem 
Haus zugeleitet worden ist, der vom Herrn 
Berichterstatter Dr. Halder mündlich ver­
treten worden ist und welcher lautet : 

"Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß somit den Antrag, der Nationalrat 
wolle dießen Bericht zur Kenntnis nehmen", 
ist nicht abgestimmt worden. Der Herr Be­
richterstatter hat ihn nicht zurückgezogen ; 
er konnte ihn auch ohne die Zustimmung der 
Mehrheit deß Ausschusses nicht zurückziehen. 

Ich stelle daher den Antr ag, daß über diesen 
Antrag des Sonderaußschußses für daß Volkß­
begehren, wie beantragt, abgeßtimmt wird 
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(Abg. Dr. K 0 8 :  Der Geschäftsordnung ent­
sprechend ! - Abg. Pr i n k e : Das ist schon 
abgeschlossen ! Was wollt ihr noch ?) 

Präsident : Ich war in der angenehmen 
Hoffnung, daß der 1 .  Punkt erledigt ist. 

Mit der Annahme des Antrages Dr. Winter, 
Harwalik und Genossen, der, wie erwähnt, 
einem Antrag gemäß § 45 Abs. 6 Geschäfts­
ordnung.sgesetz gleichkommt, und dem Beitritt 
des Berichterstatters erü br igt sich eine weitere 
Abstimmung über den Antrag des Bericht­
erstatters. 

2. Punkt : Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (497 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über die österreichisehe Staats­
bürgerschaft (Staatsbürgerschaftsgesetz 1965 -

StbG. 1965) (875 der Beilagen) 

Präsident : Wir gelangen zum 2. Punkt der 
Tagesordnung : Staatsbfugerschaftsgesetz 1965. 

Berichterstatter i.st der Herr Abgeordnete 
Scheibengraf. Ich bitte ihn, zum Gegenstand 
zu berichten. 

Berichteratatter lng. Scheibengraf: Herr Präsi­
dent ! Hohes Haus ! Namens des Verfassungs­
ausschusses habe ich über das Staatsbürger­
schaftsgesetz 1964 (497 der Beilagen) ,  in der 
vom Verfassungsausschuß in seiner Sitzung 
vom 13. Juli mit Mehrheit angenommenen 
geänderten Form als Staatsbürgerschaftsge­
setz 1965 zu berichten . (Präsident Dipl.-Ing. 
Waldbrunner  übernimmt den Vorsitz.) 

Der Verfassungsausschuß hat in seiner 
Sitzung vom 28. Oktober 1964 einen Unter­
ausschuß zur Beratung der frei ins Hohe Haus 
gelangten Regierungsvorlage eingesetzt. In 
zehn Sitzungen hat der Unterausschuß die 
Regierungsvorlage einer gründlichen Beratung 
unterzogen und dann eine Reihe von Ergän­
zungen und Abänderungen empfohlen. 

Der Bericht des Verfassungsausschusses 
(875 der Beilagen) liegt dem Hohen Hause vor 
und läßt den Umfang der durchgeführten 
Beratungen erkennen. Hiezu ist noch zu 
bemerken : 

Die Notwendigkeit einer grundlegenden Neu­
gestaltung unseres Staatsbürgerschaftl'lrechtel'l 
ist in den Erläuternden Bemerkungen und im 
Ausl'whußbericht ausführlich begründet ; ich 
darf darauf verweisen. 

Das neue Staatsbürgerschaft.sgesetz gliedert 
sich in sechs Abschnitte. 

Zu Abschnitt I :  Allgemeine Bestimmungen . 
§ 1 ist eine Verfassungßbeßtimmung . Dadurch 

ist fe.stgelegt, daß bis zu einer späteren bundes­
verfassungsgesetzlichen Regelung eine Staats­
bürgerschaft besteht. Eine sogenannte reine 
Lö�!Ung würde eine Änderung des Bundes-

Verfassungsgesetzes 1929 notwendig machen, 
die im gegenständlichen Fall zurzeit als nicht 
unbedingt erforderlich erachtet wurde. 

Zu § 5 :  Die Mitglieder des Unterausschusses 
und des Verfassungsausschusses brachten zum 
Begriff "ordentlicher Wohnsitz" zum Aus­
druck, daß er unbedingt in absehbarer Zeit 
entsprechend klar definiert werden soll. 

Abschnitt II regelt den Erwerb der Staats­
bürgerschaft. Er sieht vier Möglichkeiten vor : 
die Abstammung, die Erkläru.ng, die Ver­
leihung und den Dienstantritt als ordentlicher 
oder außerordentlicher Hochschul (Universi­
täts)professor in Österreich . 

Im § 10 sind die Einbürgerungshindernisse 
sehr präzise aufgezählt . Der Ermessensraum 
wurde damit eingeengt. 

Zu Absatz 3 :  Die bet.reffende Bestimmung 
fiel bisher in die Kompetenz des Bundes , 
sie wird jetzt als Landeskompetenz an die 
Landesregierungen abgetreten. 

Die §§ 12  bis 14 bringen Bestimmungen 
über den Rechtsanspruch auf Einbürgerung 
bei Zutreffen bestimmt·er Voraussetzungen . 

Die §§  16 bis 18 betreffen neue Bestimmungen 
in bezug auf die Rechtsstellung der Frau. 

§ 19 enthält Verfahrensvorschriften. Die 
Verleihung kann nur auf schriftlichen Antrag 
erfolgen. 

Wir kommen nun zum Abschnitt lII : Ver­
lust der Staatsbürgerschaft. Die Staatsbürger­
schaft wird durch den Erwerb einer fremden 
Staatszugehörigkeit, durch Legitimation, durch 
Eintritt in den Militärdienst eines fremden 
Staates, durch Entziehung oder Verzicht 
verloren. 

Zu § 27 Abs. 1 wurde auf eine Anregung 
des Abgeordneten Mark von allen drei Par­
teien eine Feststellung in den Ausschuß­
bericht aufgenommen, wonach die österrei­
chischen Professoren beim Antritt eines Lehr­
amtes im Ausland die österreichische Staats­
bürgerschaft, wenn die Verleihung der fremden 
Staatsbürgerschaft mit dem Lehramt ver­
bunden ist, nicht verlieren sollen. 

Zu § 32 : Hier wurde eine Schutzbestimmung 
für nicht eigenberechtigte Bürger hinzugefügt . 

Die §§  33 bis 36 setzen die Entziehungs­
bestimmungen fest. Der Eintritt in den 
Zivildienst in einem fremden Staate führt 
im allgemeinen nicht zum Verlust der öster­
reichischen Staatsbürgerschaft, wohl aber für 
den Fall, daß der betreffende Bürger die 
Interessen oder das Ansehen der Republik 
erheblich schädigt. 

Die §§  37 und 38 enthalten Verzichts­
bestimmungen, die auf Grund der Europarat­
Konvention 1963 notwendig geworden sind. 

351 
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Ing. Scheibengraf 

Im Abschnitt IV sind Behörden und Ver­
fahren geregelt, es wird die Zuständigkeit 
der Landesregierung bezüglich Verleihung und 
Zuständigkeit zum Ausdruck gebracht. 

Im § 41 ist festgehalten, daß eine Fremde 
bei ihrer Verehelichung die Möglichkeit der 
Abgabe der Staatsbürgerschaftserklärung vor 
dem Standesbeamten oder bei der Vertretungs� 
behörde im Ausland haben soll. In diesem 
Zusammenhang wurde im Ausschuß eine 
E n t s c h l i e ß ung angenommen, deren An­
nahme heute auch dem Hause vorgeschlagen 
wird. 

§ 42 betrifft die Erlassung von Feststellungs­
bescheiden. 

§ 43 behandelt die Ausstellung von Be­
scheinigungen. 

§ 44 legt bestimmte Muster für den Staats­
bürgerschaftsnachweis fest und fordert den 
Einzug bei Behördenvorlage, also in diesem 
Falle ohne Abgabenleistung. 

§ 45 behandelt die Ablieferung von Staats­
bürgerschafts bescheinigungen. 

§ 46 : Die Form bestimmter Urkunden ist 
durch Verordnung des Bundesministeriums für 
Inneres festzulegen. Die Verpflichtung zur 
Verwendung von Vordrucken ist dUl'ch Ver­
ordnung zu regeln. 

Im § 49 ist die Frage der Evidenzführung 
nunmehr völlig neu geregelt. Sie fällt für 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
Geborene der Geburtsgemeinde zu, für 
nach dem Inkrafttreten Geborene soll es die 
Wohnsitzgemeinde der Mutter sein, für alle 
im . Ausland Geborenen oder für sonstige Fälle 
die Gemeinde Wien. 

Entsprechend der neuen Kompetenzzumitte­
lung an die Länder und dadurch, daß die 
Gemeinden eine völlig neue Aufgabe erhalten, 
hat der Verfassungsausschuß als richtig er­
kannt, auf vollen Kostenersatz für die Durch­
führung der Staatsbürgerevidenz zugunsten 
der Gemeinden durch das Land zu bestehen. 
Diese Bestimmung ist nicht einfach angenom­
men worden, sondern sie hat eine sehr lange 
Beratung nach sich gezogen. Es ist vor allem 
festzuhalten, daß die Gemeinde neue Auf­
gaben hat und daß die Länder durch dieses 
Gesetz die volle Entscheidungskompetenz bis 
auf einen einzigen Ausnahmefall erhalten. 
Die vorgesehene Durchführung durch die 
Bezirkshauptmannschaften hätte auch in die­
sem Fall die Gemeinden ohne Belastung ge­
lassen. Die Verrechnung Bund - Gemeinde 
ist nicht üblich, und nun soll auch, um jede 
Verrechnungsschwierigkeit zu vermeiden, 
durch eine Pauschalierung des Verrechnungs­
satzes jede nicht unumgänglich notwendige 
Erschwerung wegfallen. 

Im Abschnitt V ist die Staatsbürgerschafts­
evidenz, von der ich bereits berichtet habe, 
geregelt. 

Im Abschnitt VI :  Schluß- und Übergangs­
bestimmungen, wird in den § §  57 bis 59 
ein Rechtsanspruch auf die Wiedererlangung 
der Staatsbürgerschaft unter bestimmten Vor­
aussetzungen festgelegt. 

§ 61 legt fest : Bisher ausgestellte Staats­
bürgerschaftsnachweise behalten ihre Gültig­
keit. 

§ 62 bestimmt, daß Heimatrollen und Matri­
ken aufzuheben sind. 

§ 63 regelt die Einziehung von Personal­
papieren eines fremden Staates und legt sie 
in die Kompetenz der Landesregierung. 

§ 64 enthält die Straf bestimmungen und 
§ 65 das Inkrafttreten und die Aufhebung 
der bisherigen Bestimmungen. 

Dieses Bundesgesetz soll mit 1 .  Juli 1966 
in Kraft treten. Der Termin ist deshalb so 
weit erstreckt, um die Vorarbeiten recht­
zeitig durchführen zu können und um ander­
seits eventuellen Finanzausgleichsverhandlun­
gen der Länder mit dem Bund nicht entgegen­
zustehen. 

Ich habe nun versucht, in kürzester Form, 
in Eilform, diesen Bericht zu erstatten. Ich 
bitte die Unterlassung eines eingehenden 
Berichtes entschuldigen zu wollen. 

Der Verfassungsausschuß hat in seiner 
Sitzung am 13. Juli 1965 diesen Gesetzentwurf 
beraten und nach einer Debatte, in der außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten Mark, 
Dr . J osef Gruber, Dr. Migsch, Kratky, Doktor 
Kummer, Dr. Kleiner, Dr. Kranzlmayr und 
Dr. van Tongel das Wort ergriffen haben, 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Auf Antrag der Abgeordneten Ing. Scheiben­
graf, Dr. Kranzlmayr und Dr. van Tongel 
hat der Ausschuß weiters beschlossen, dem 
Hohen Hause die dem Ausschußbericht ange­
schlossene Resolution zur Annahme zu. emp­
fehlen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
Antrag, d er Nationalrat wolle erstens dem 
angeschlossenen Gesetzentwurf die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen und zweitens 
die dem Ausschußbericht beigedruckte Ent­
schließung annehmen. 

Wenn Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- u.nd Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Ist gegen den letzteren Antrag ein Einwand � 
- Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir 
in die Debatte ein. 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner 

Zu.m Wort gemeldet ist der Herr Abge- r nicht in Ordnung, aber heute beschließen wir 
ordnete Dr. van Tongel. Ich erteile es ihm . es so, wir haben . ja Zeit, es zu novellieren. 

Abgeordneter Dr. van Tongel (FPÖ) : Herr Dann kommen WIr zur 48. oder 49. Novelle. 

Präsident ! Meine Damen und Herren ! Ich Im übrigen ist auch die Fassung einer 
weiß, daß es eine Zumutung ist . . . (Abg. Lola Reihe anderer Paragraphen abzulehnen. Zum 
So lar: Ja !) Sie brauchen gar nicht ja zu Beispiel sind im § 14 "Verstöße gegen die 
sagen, denn hätten Sie nicht so lange und nationale Sicherheit" ,  das heißt gegen die 
mit so viel Rednern von 10 Uhr früh bis staatliche Sicherheit, taxativ _ aufgezählt, SIe 
5 Uhr nachmittag geredet und sich in langen gelten als Ausschließungsgründe. Es ist be­
Klubsitzungen erst nicht entschieden, dann merkenswert, daß gemeine Verbrechen viel 
hätte ich früher dazu reden können. (Heiter- günstiger behandelt werden. Siehe zum Bei­
keit.) Ich lasse mir von Ihnen das Recht, spiel Abs. 1 Z. 4, wonach gemeine Verbrechen 
als freigewählter Abgeordneter zu einer wich- nur dann einen Ausschließungsgrund bilden, 
tigen Vorlage zu sprechen, nicht nehmen. wenn die verhangte Freiheitsstrafe fünf Jahre 
Ich werde mich kurz fassen, aber ich werde übersteigt. BPl politischen Delikten ist weniger 
meine Pflicht als Abgeordneter erfüllen. Sie Strafe auch ein Ausschließungsgrund. 
brauchen gar keine blöden Witze zu machen. Die Bestimmungen des Staatsschutzgesetzes 
(Abg. Dr. J. Grub er: Sie wollten ja ursprüng- aus der Dollfuß-Ära und des Bundesgesetzes 
lieh gar nieht reden, Herr Kollege !) Ich habe zur Bekämpfung staatsfeindlicher Druckwerke 
mich vor Ihnen gar nicht zu rechtfertigen, stellen auch einen Ausschließungsgrund dar. 
ob ich reden will, reden wollte oder nicht Das sind typische Diktaturgesetze ; aber das 
wollte. Ich rede, wann ich will und wann hat man schon vergessen. Politische Delikte 
mir meine Fraktion dazu den Auftrag erteilt . sollten besser behandelt werden als gemeine 
Dieses Recht, mir Vorwürfe zu machen, Delikte ; daher sollte eine bedingte Verurteilung 
steht Ihnen in gar keiner Weise zu. Ich ver- oder eine niedrigere Freiheitsstrafe bei solchen 
wahre mich gegen derartige Insinuationen. Delikten keinen Ausschließungsgrund bilden. 
Wir werden heute noch zu den Vorlagen Im Abs. 1 Z. 4 des zitierten Paragraphen 
sprechen, wie es unsere Pflicht ist. sind in erster Linie gemeine Verbrechen ge-

Die Vorlage über das Staatsbürgerschafts- meint, und für diese sollte man die Dauer der 
gesetz kann von uns aus einer Reihe von Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten 
Gründen, die ich Ihnen jetzt sehr kurz dar- herabsetzen. 
legen werde, nachdem ich sie schon im Aus- Abzulehnen ist ferner jene Bestimmung, 
schuß wegen vorgeschrittener Zeit nicht dar- die besagt, daß eine Verurteilung durch ein 
legen konnte, nicht akzeptiert werden. Wir ausländisches Gericht als für Österreich maß­
werden daher gegen die Vorlage stimmen. geblich zu betrachten ist . Dies dürfte höchstens 
Sie ist ein typisches Beispiel für die Art der dann sein, wenn eine solche Tat auch nach 
Gesetzgebung in diesem Hause. Heute vor- inländischem, in Österreich geltendem Recht 
mittag wurde die Fassung des Volksbegehren- und nicht etwa nach Ausnahmsgesetzen oder 
Gesetzes sehr kritisiert. Ich gebe zu, daß dergleichen eine gerichtlich strafbare Handlung 
in der Fassung des ursprünglichen Textes bildet und hiefür auch in Österreich eine 
einige Ungereimtheiten waren. Aber, meine gleich hohe Strafe angemessen wäre. 
Herren, so großartig ist ja unsere Gesetzgebung In §§ 10, 1 1  ist von der normalen Verleihung 
auch nicht, daß wir uns so in die Brust werfen die Rede. Hier ist der Begriff des Ermessens 
und sagen können : Wir machen es besser als behandelt. Ich darf darauf hinweisen, daß 
die Amateure, die das Volksbegehren gemacht der Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis 
haben ! vom 2 1 .  März 1 958, Sammlung 3317 ,  folgendes 

Denn lesen wir nur den § 1 ,  die sogenannte 
Verfassungsbestimmung : "Für die Republik 
Österreich besteht eine Staatsbürgerschaft. " 
Über dieses Deutsch kann man auch reden. 
"Ihre Unterteilung in eine Bundes- und eine 
Landesbürgerschaft entsprechend Artikel 6 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 bleibt einer besonderen bundes­
verfassungsgesetzlichen Regelung vorbehalten. " 
Hier haben Sie das typische Beispiel. Es wurde 
ein Paragraph beschlossen, und gleichzeitig 
wird beschlossen, so wie es in diesem Hause 
ü blich ist, zu sagen : Das werden wir demnächst 
novellieren ; es ist zwar nicht schön, es ist 

ausgesprochen hat : 
"Artikel 130 Bundes-Verfassungsgesetz legt 

dem Gesetzgeber die Verpflichtung auf, den 
Sinn von Gesetzen, die zur Ermessensübung 
ermächtigen, so zum Ausdruck zu bringen, 
daß die Beurteilung der Frage möglich ist, 
ob im Einzelfall das Ermessen im Sinne des 
Gesetzes geübt worden ist. Gesetze, bei denen 
ein Urteil darüber nicht möglich ist, ob im 
Einzelfall das Ermessen im Sinne des Gesetzes 
geübt worden ist, sind verfassungswidrig." 

§ 10 läßt den Sinn der eingeräumten EL­
messensfreiheit nicht erkennen und ist daher 
eigentlich verfassungswidrig. 
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Dr. van Tongel 

Im § 10 ist die Fassung des Absatzes 1 Z. 2 I "Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht 
abzulehnen, denn sie schließt bewußt Personen entzogen werden. Der Verlust der Staats­
von der Einbürgerung aus, die, wären sie angehörigkeit darf nur auf Grund eines Ge­
österreichische Staatsbürger, nach § 24 der setz es und gegen den Willen des Betroffenen 
Nationalrats-Wahlordnung wahlberechtigt wä- nur dann eintreten, wenn der Betroffene 
ren. Also auch hier ein Widerspruch, der dadurch nicht st·aatenlos wird." 
absolut nicht zu begreifen ist. Denken Sie nur daran, daß es in Italien 

Die Worte "im Zeitpunkt der Verurteilung" immer wieder Leute gibt, die die Auffassung 
hätten unbedingt zu entfallen, denn sonst vertreten, es möge den Südtiroler Reoptanten 
würden durch diese Fassung Personen, die I ��e S�aats�ür�ersc?aft entzogen werd�n. �s 
wegen eines politischen Deliktes verurteilt i lage mcherhc.h Im Smne der RechtsstaathchkeIt, 
wurden und die Strafe verbüßt haben, von der ; wenn auch Österreich den Begriff der Entzie­
Einbürgerung ausgeschlosßen, sofern die Ver- � hung der Staatsbürgerschaft durch Verwaltungß-
urteilung nicht schon getilgt ist. maßnahmen nicht kennen würde. 

Gegen die Z. 4 ist einzuwenden, daß es 
nicht genügt, daß die Tat auch nach inlän· 
dischem Recht eine gerichtlich strafbare Hand­
lung darstellt, sondern es müßte zumindest 
verlangt werden, daß die Verurteilung nach 
inländischem Recht auch einen Wahlaus­
schließung.sgrimd bildet. 

Ich lasse mich jetzt gar nicht darauf ein -
weil das eine stundenlange Diskussion erfordern 
würde -, die Ausführungen über die Staats­
bürgerschaftsevidenz im Ausschuß wieder­
zugeben, ich darf nur darauf verweisen, daß 
sich mein Parteifreund Herr Professor Dok. 
tor Pfeifer bereits im Jahre 1932, als er 
Regierungsoberkommissär bei einer österreichi­

Hier darf ich einen Artikel des Grazer I schen Bezirkshauptmannschaft war, in der 
Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Lachmayer, Zeitung "Österreichisches Verwaltungsblatt" 
.selbst ein Spätheimkehrer aus sowjetischer mit dieser Frage beschäftigt und "die 
Kriegsgefangenschaft , zitieren, der sich mit Verzeichnung der Staatsbürger" damals schon 
dieser Materie beschäftigt hat und in den behandelt hat, wobei er allerdings die Meinung 
"Jurhltischen Blättern" im Jahre 1956 unter vertreten hat , man sollte die Wohngemeinde 
dem Titel "Das Recht zur Verurteilung von und nicht die Geburtsgemeinde mit dieser 
Kriegsgefangenen und die Genfer Konvention Verzeichnung betrauen. 
1949", ferner in einem zweiten Artikel "Die M ' D I "  h h . d S . t . Z .. k h lt d d' eme amen und Herren . Es gabe noc se r m er oWJe Ulllon uruc ge a enen un Ie . I b . 
Ge L' K t' 1949" f��l...�t h t Vle zu dem Gegenstand zu sagen, a er ICh . nier onven Ion ausge lU.U a ,  I b d G .. d d ß d· S . t ' K . L' g au e, as esagte genugt, um arzutun, a le oWle umon negsgelangene wegen . . .  . d d' G 
H dl d" . d H ' t b  h warum WIr mcht m der Lage sm , lesern esetz an �ngen, . Ie l:ne m .er eIma . egangen . a- zuzustimmen. ben, die aber m der Heimat, also m Österreich, . 

. 
.gar nicht unter Strafsanktionen standen, No�h eI? Wort zum .§ � . Im Ausschuß waren 
zu 25 Jahren Freiheit.sstrafe verurteilt hat. ursprunghch alle drei 1m Hohen Hauf:' ver­
Auf diese Weise könnten zum Beispiel heimat- tretenen Partei.en der M�inu�g, daß.. 

di�se 
vertriebene Volksdeutsche die aus der Ge- Verfaßsungsbestlmmung, dIe eme zukunftIge 
fangenschaft zurückkehre�, von der Ein. Regelung ?,nkün�ig�, �ber kei�e Regelung 
bürgerung ausgeschlossen werden. Ich meine, darstellt, mcht moghch 

.Ißt. Es smd uns auch 
daß entgegen manchen bürokratischen An- T�:x:te vom Verfas.sungsdIenst vorgel�gt worden, 
:sichten die Auffa.ssung des Grazer Oberlandes- dIe.durchaus entsprech�nd gewesen smd . . Denn, 
gerichtspräsidenten, der diese Tat.sache am meme Herren.� das. HeImatrec�t war dIe Vor­
eigenen Leib erfahren hat doch einigermaßen aussetzung fur dIe Landesburgerschaft. Ea 
zu denken geben sollte. ' gibt kein Heimatrecht mehr, es gibt wohl 

Ich rede gar nicht davon, daß bei Volks· 
deut.schen Schwierigkeiten bestehen, daß selbst 
im Staatsbürger.schaftsgesetz 1945 keine Kaut. 
schukbestimmung vorhanden war, wie sie 
jetzt vorhanden ist, hinsichtlich der Per.sonen, 
die unter Dollfuß nur wegen ihrer politi.schen 
Ge.sinnung ausgebürgert worden sind. 

Ein unbedingt abzulehnender Fall liegt vor 
in den §§ 33, 34 und den folgenden über die 
Entziehung der Staatsbürgerschaft. Meine 
Damen und Herren ! Das Bonner Grundgesetz 
bestimmt in Artikel 16 Abs. 1 :  

eine Landesbürgerschaft, aber die ist ohne 
jeden Inhalt. Warum wir die sich durch die 
lange Beratung dieses Gesetzes bietende Ge­
legenheit nicht benützen konnten, hier ein 
für allemal legislative Ordnung zu schaffell'} 
i.st unerfindlich. 

Meine Fraktion ist daher nicht in der Lage, 
der Vorlage ihre Zustimmung zu geben. (Bei­
fall bei der F PO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort hat .sich niemand mehr gemeldet. Die 
Debatte ist ge.schlossen. Der Herr Bericht· 
erstatter verzichtet auf ein Schlußwort. 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner 

Wir gelangen zur Abstimmung. 
Da der vorliegende Gesetzentwurf Verfas­

sungsbestimmungen enthält, stelle ich die 
gemäß § 61  Aba. 2 Geschäftsordnungsgesetz 
für die Abstimmung erforderliche Anwe.sen­
heit der Hälfte der Mitglieder fest. 

Bei der A bs t imm ung wird der Gesetzentwurf 
in der Fassung des A uBBchußberichteB mit 
der tür VerfassungsbeBtimmungen erforder­
lichen Zweidrittelmehrheit in zwei t er  und 
dri t t e r  Lesung zum Beschluß erhoben. 

Die Entschl i e ß ung wird mit Mehrheit 
angenommen. 

3. Punkt : Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (814 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisations­
gesetz abgeändert wird (876 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner :  Wir be ­
handeln Punkt 3 der Tagesordnung : Abänderung 
des Schulorganisationsgesetzes. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Regensburger . Ich bitte . um den Bericht. 

Berichterstat.t.er Regensburger : Hohes Haus ! 
Im Einvernehmen mit dem Unterrichtsausschuß 
berichte ich über die Regierungsvorlage 814 der 
Beilagen : Bundesgesetz ,  mit dem das Schul­
organisationsgesetz abgeändert wird. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll 
dem Erfordernis nach geringfügigen A bände­
rungen, die sich nach dem dreijährigen Be­
stehen des Schulorganisationsgesetzes als not­
wendig erweisen, Rechnung getragen werden. 
Insbesondere soll bei den höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten der Übertritt 
von der zweij ährigen Unterstufe in die drei­
jährige Oberstufe nicht mehr an besondere 
Erfordernisse gebunden werden. 

Hinsichtlich der Einzelheiten darf ich mich 
kurz halten, weil die Damen und Herren 
des Hohen Hauses heute sicher die Muße 
hatten, die Regierungsvorlage und den Bericht 
des Unterrichtsau8schusses zu studieren. 

Der Unterrichts ausschuß hat die Regierungs­
vorlage in seinen Sitzungen am 7. und 13. Juli 
1965 in Beratung gezogen. Im Zuge seiner 
Beratungen sah sich der Ausschuß veranlaßt , 
den Gesetzestext der Regierungsvorlage an 
einigen Stellen abzuändern. Diese Abände­
rungen sind dem Ausschußbericht beigedruckt. 
Ich darf daß Bekanntsein dieser Abänderungen 
voraussetzen. 

Weiters stellte der Ausschuß fest, daß unter 
den zusätzlichen Pflichtgegenständen in den 
Lehrplänen der Höheren Internatsschulen ins­
beßondere eine zweite lebende Fremdsprache 
oder Dar/3tellende Geometrie zu verstehen seien, 
soweit es sich hiebei nicht schon um Pflicht-

gegenstände der Schultype handelt, nach der 
die betreffende Bundeserziehungsanstalt ge­
führt wird. Auch ist in diesen Anstalten ein 
Werkunterricht vorgesehen. An unverbind­
lichen Übungen kommt insbesondere die Kon­
versation in einer Fremdsprache in Betracht. 

Zur Frage des Mindestalters von 1 8  Jahren 
für die Aufnahme in den Vorbereitungslehr­
gang der Lehranstalt für gehobene Sozialberufe 
war der Ausschuß der Meinung, daß in einem 
späteren Zeitpunkt zu prüfen sein werde, 
ob nicht auch ein Mindestalter von 1 7  Jahren 
ausreichend wäre. 

Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Marberger, 
Dr. Neugebauer , Dr. Stella Klein-Löw, Mark, 
Dr. Migsch, Zankl, Dipl . -Ing. Dr. J ohanna Bayer, 
Mahnert , Dipl.-Ing. Dr . Leitner sowie der 
Bundesminister für Unterricht Dr . Piffl-Perce­
vi6 beteiligten, wurde der Gesetzentwurf mit 
den dem Ausschußbericht beigedruckten Ab­
änderungen angenommen. 

Im Namen des Unterrichtsausschusses stelle 
ich somit den A n t r ag,  der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (814 der Beilagen) mit den vom 
Ausschuß beschlossenen Abänderungen die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, schlage ioh 
vor, General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Ist gegen diesen letzten Antrag ein Einwand � -

Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir in 
die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abge­
ordnet Harwalik. Ich bitte. (Abg. M ahner t :  
Als Kontraredner bin ich gemeldet , Herr 
Präsident !) Bei diesem Punkt ist nichts 
eingetragen. (Ruf bei der S PÖ : Der Ordner 
funktioniert nicht ! - Abg. Dr. van Ton g e l :  
Der funktioniert jed�nfalls besser als die Koali­
tion ! - Abg. Ze i l l ing e r :  Wird schon nachge­
holt ! - Heiterkeit.) Das Wort hat Herr Ab­
geordneter Harwalik. 

Abgeordneter Harwalik (ÖVP) : Hohes Haus ! 
Von den Abänderungen im Schulorganisations­
gesetz, die sich all' notwendig erweisen und die 
in keiner Hinsicht an die wesentlichen Bestim­
mungen dieses Gesetzes greifen, sind drei 
von Interesse für die Öffentlichkeit. Auf 
diese will ich ganz kurz eingehen. Alles andere 
ist schon durch den Bericht klargestellt. 

Hier im Hohen Hause wurde schon öfter 
die Befürchtung laut - und wahrscheinlich 
wäre der Herr Abgeordnete Mahnert, der sich 
als Kontraredner melden wollte, aber die 
Eintragung übersehen hat, wieder einer jener 
Mahner gewesen -, man müßte bei der Ver-
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wirklichung des Schulgesetzes auf weiten Strek­
ken eine Rückzugslinie beziehen. Herr Bundes­
minister Dr. Pifft hat dagegen das Wort 
"vom gestaffelten Vormarsch" gestellt. 

Erst jüngst hat der Unterrichtsminister hier 
in Beantwortung einer parlamentarischen An­
frage einen beachtlichen Bericht über die 
Maßnahmen zur Behebung des Lehrermangels 
in Österreich erstattet . Dieser Bericht hat 
überzeugend dargetan, daß genug junge Men­
schen zum Lehrberuf streben - vielleicht 
die erfreulichste Erscheinung im Felde der 
großen Übergangsschwierigkeiten, die sich ganz 
natürlich bei jeder großen Schulreform er­
geben - und daß zweitens die Schulver­
waltung nichts versäumt hat in der Basis­
erweiterung der österreichischen Lehrerbildung. 
Besonderß erfreulich ist auch heuer wieder 
die große Zahl der Meldungen für die Maturan­
tenlehrgänge, deren Absolventen biß zu 100 Pro­
zent in den Schuldienst treten. Es ist zu be­
grüßen, daß in dieser Novelle die Führung der 
Maturantenlehrgänge biß 1968 geregelt wird . 

In den Händen aller Abgeordneten befindet 
sich die ßchriftlicheAntwort deß Herrn Ministers 
Dr . Piffi auf meine Anfrage, betreffend die 
baulichen Maßnahmen für die berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen. Eine ebenso 
respektable Planung beßteht für die allgemein­
bildenden höheren Schulen. Die Errichtung 
von Pflichtschulen fällt in die Kompetenz der 
Länder. Wir wissen, daß in den letzten 
20 J ah1'8n mehr Schulen gebaut wurden als 
in 100 Jahren vorher und daß sich vor allem 
das Hauptschul- und das Mittelschulnetz 
stark verdichtet hat. 

Der Herr Minister hat weiters eine Anfrage 
beantwortet, die auf die Gründung von höheren 
Schulen abzielte, und auch darüber einen be­
grüßenswerten Bericht gegeben. Sicherlich 
stehen die meisten Schulgebäude dieser Neu­
gründungen noch nicht, sicherlich sind diese 
Neugründungen in ihrer baulichen Ausfor­
mung noch gar nicht möglich. Das Ger.etz 
der schöpferischen Improvisation, der behelfs­
mäßigen Einrichtung und 130 weiter ist in volle 
Kraft getreten. Schüler rücken näher zusam­
men, um einer anderen Bildungsveranstaltung 
die Anfänge zu ermöglichen. Die Gemeinden 
bringen Opfer, bis der Bund die Leistungen 
Übernehmen kann. Das _sind deßhalb erfreu­
liche Tatsachen, weil sie dokumentieren, daß 
die Öffentlichkeit mit aller Energie hinter diesen 
Bilclungseinrichtungen steht. Die Schulgesetz­
gebung ist also in weiten Teilen im Gange . 
Sie wird bis zu ihrer Verwirklichung in ebenso 
weiten Teilen noch viele Schwierigkeiten zu 
überwinden haben. 

Noch einmal wiederhole ich, daß man Schul­
häuser vor einem neuen Schulorganisations-

gesetz nicht auf Vorrat bauen kann, wie man 
Lehrer vor einem neuen Lehrerbildungsgesetz 
nicht auf Vorrat heranbilden kann. Das gilt 
für alle Schulreformen zu allen Zeiten in allen 
Teilen der Welt. 

Ich ßtudiere mit großem Interesse die einzel­
nen Schulreformen vornehmlich in Europa . 
Welche Leistung beispielsweise für Griechen­
land, das jüngst seine Schulpflicht von sechs 
auf neun Jahre erhöht hat, wobei seine wirt­
schaftliche Lage mit der unseren gar nicht 
vergleichbar ist ! Wir wollen uns hinter keine 
Ausflüchte stellen, müssen aber doch immer 
wieder darauf hinweißen, daß Bildungsaus­
fälle von heute Wirtschaftsausfälle von morgen 
.sind und daß daher die Bildungsrnaßnahmen 
zu den entscheidendsten dieses Jahrhunderts 
gehören. 

Die heutige Novelle _stellt für die Zeit vom 
1 .  Jänner 1965 bis 3 1 .  Augußt 1968 die Klaßsen­
schülerzahl von 36 auf 40, wenn nicht behebbare 
personelle oder räumliche Mängel gegeben sind. 
Was nützte hier ein Proteßt gegen diese Wirk­
lichkeit ? Die Wirklichkeit ißt stärker als der 
formale Proteßt. Die Berichte der Landes­
schulräte werden in allen Fällen vom Bundes­
ministerium für Unterricht selbst überprüft, 
wenn es sich nicht um Pflichtschulen handelt, 
für deren Überprüfung in gleichen Fällen das 
Kollegium des Landesschulrateß zUßtändig 
ißt. Die Überschreitung darf jeweils nur für 
ein Jahr Gültigkeit haben. AUß der Art dieser 
Maßnahmen spricht die große Verantwortlich­
keit und Sorgfalt des Bundesministeriums für 
Unterricht gegenüber der Einhaltung der ge­
setzlichen Bestimmungen. 

Einige Zahlen sollen verdeutlichen, daß diese 
Maßnahmen, wie das oft in übertreibungen 
geschieht, keinen totalen Charakter haben, und 
die Öffentlichkeit möge durch diese Zahlen 
beruhigt werden. 

An den Volksschulen Österreichs haben wir 
im Schuljahr 1963/64 folgende Klassenstände 
geführt : 12.499 KlaSßen mit einer Schülerzahl 
unter 36, 2357 Klasßen mit einer Schülerzahl 
von 37 bis 40, 2 1 1 1  Klassen allein mit einer 
Schülerzahl über 40. Also rund 12,6 Prozent 
aller Volksschulkla.ssen Österreichs haben einen 
Schülerstand von über 40. 

An den Hauptschulen Österreichs ergibt 
ßich für 1963/64 folgendes Bild : 5341 Klassen 
mit einer Schülerzahl unter 36, 532 Kla_ssen 
mit einer Schülerzahl von 37 bis 40, 383 Klassen 
mit einer Schülerzahl über 40. Nur 6 ,1  Prozent 
aller Hauptschulklassen hatten also eine Schü­
lerzahl von über 40. Das Bild wird im ab­
gelaufenen Schuljahr besser gewesen sein, da 
schon im Vorjahr mehr Lehrer zur Verfügung 
standen als 1963/64. 
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Im Bildungabericht des Bundesministeriums 

für Unterricht finden Sie auf den Seiten 32 und 
33, daß die Durchschnittaschülerzahl pro 
Klasse an Bundesachulen, vor allem also 
an allen höheren Schulen, im Schulj ahr 1963J64 
nur 28 betrug. Das ist die niedrigste Durch­
schnittszahl seit 1946/47 . Während im Schul­
jahr 1951J52 267 Klassen eine Schülerzahl 
von über 40 hatten, im Schuljahr 1 960/61 
212 Klasl3en, sind es im Schulj ahr 1963/64 
nur 173 Klassen bei 2914 Gesamtklassen in 
Österreich. 

Diese Statistik korrigiert manche Kritik, 
die sich als nicht genügend fundiert erweist. 
Sicherlich wird der Beginn des Polytechnischen 
Lehrganges neue Schwierigkeiten bringen, eben­
so die Übergangszeit von der Lehrerbildungs­
anstalt zur Akademie 1968 bis 1970. Ich 
glaube aber, daß diese Dan:;tellung gut geeignet 
ist, in der Öffentlichkeit das Gefühl zu wecken 
und zu festigen, daß unser Schulwesen in 
besten Händen ist. Vorausschau und planende 
Vorsorge sind hiefür die Garanten. 

Den zweiten Novellierungsschwerpunkt 
bildet die Streichung des Absatzes 3 in § 72 des 
Schulorganisationsgesetzes. Das ist eine päd­
agogische Tat, die von unseren Eltern und von 
unseren Schülern begrüßt werden wird und für 
die wir den lebensoffenen und aufgeschlossenen 
Pädago gen am Minoritenplatz aufrichtig danken. 
Schon mit diesem Schulj ahr werden die Be­
sucher der zweiten Jahrgänge der höheren 
berufsbildenden Schulen technischer Richtung 
nicht mehr vom Fortgang des Studiums in 
der Oberstufe dieser Bildungsveranstaltung 
ausgeschlossen und in die Fachschulen ver­
wiesen werden, wenn sie nicht einen guten 
Gesamterfolg im Sinne der Vorschüften über 
das Klassifizieren nachweisen. 

Wie kam es überhaupt dazu ? 1946 wurden 
diese Anstalten als Fachschulen organisiert . 
Ab dem zweiten Jahrgang erfolgte dann eine 
positive Auslese nach oben. Es war sinnvoll, 
die weniger begabten Schüler nicht auf einen 
Bildungsweg zu schicken, dessen Schwierig­
keiten sie bis zur Matura hin nicht meistern 
konnten. Dieser Vorgang wurde aber vorerst 
auch eingehalten, als diese Anstalten auch 
als mittlere , jetzt höhere Schulen organisiert 
wurden. Schüler mit einem positiven Zeugnis 
im zweiten Jahrgang konnten trotzdem ihr 
Studium nicht fortsetzen und wurden an die 
Fachschulen verwiesen, wenn sie nicht einen 
guten Gesamterfolg ausgewiesen haben. 

Mit Recht betonte der Sektionsleiter in 
einem Gespräch mit mir, daß eine negative 
Ausle.se bei positiven Zeugnissen ein Unrecht 
darstellt und ohne Beispiel im Schulwesen 
ü,t . Er bezeichnete solche pädagogische Maß­
nahmen als eine Anmaßung, wenn man sich 

vor Augen hält, daß e/3 junge Menschen im 
kritischel3ten Alter ihrer Entwicklung sind, 
die hier schockiert und irritiert werden. Und 
immer wieder ist es vorgekommen, daß Eltern 
die Professoren gebeten haben, in solchen 
Fällen den Schülern lieber ein Nichtgenügend 
als ein Genügend zu geben, weil mit der erfolg­
reichen Wiederholung de/3 zweiten Jahrganges 
der Weg nach oben, wenn auch mit Zeitver­
lust, gesichert war. Das sind Grotesken in 
der Pädagogik, im Lehrberuf, die eine moderne 
Pädagogik eben nicht verschulden darf. Damit 
hat das Unterrichtsministerium nun Schluß 
gemacht. 

In diesem Zusammenhang begrüßen wir 
auch die pädagogi.sche Sorgfalt , die das 
Unterrichtsministerium in der Frage der aus­
laufenden Schultypen walten läßt . § 131 
bestimmt nun in einem durch die Novelle 
angeschlossenen Absatz 4, daß sich für jene 
Schüler, die die lehrplanmäßig letzte Kla.Bse 
einer auslaufenden Schulart nicht erfolgreich 
besucht haben und zur Wiederholung der 
betreffenden Klasse berechtigt sind, die An­
wendbarkeit der bisher geltenden Vorschriften 
um ein Jahr verlängert. Das Ministerium 
stellt also nicht billig solche Schüler einer aus­
laufenden Schulart einfach unter Denkmal­
schutz, nimmt ihnen die Leistung nicht ab, 
setzt sie aber nicht einem jähen Abbruch des 
Bildungsweges aus, der vielleicht überhaupt 
keine Brücken mehr zu einem anderen Bil­
dungsgang ermöglichte. Das wäre für Schüler 
und Eltern eine Härte, die ·das Ministerium 
nun durch verschiedene Bestimmungen besei­
tigt, und es gibt den jungen Menschen die 
Chance des Aufstieges im Bildungsweg. 

Und von hier aus - damit komme ich zum 
Schlusse - habe ich eine Bitte an den Herrn 
Unterrichtsminister, die mit mir .sicherlich 
alle Eltern und Lehrer aussprechen. Ich 
stimme mit Herrn Ministerialrat Dr. Kövesi 
überein, wenn er das Schulgesetz als eine Ellipse 
mit zwei Brennpunkten bezeichnet. Der eine 
Brennpunkt ist das Schulorganisationsgesetz, 
der andere das Schul- und Unterrichtsgesetz , 
das in Ausformung begriffen ist, und zwar 
für alle Schultypen. Es ist einfach der Schul­
alltag, der gleichermaßen bedeutungsvoll für 
die Schüler wie für die Eltern ist, der in diesem 
Schul- und Unterrichtsgesetz , das erst zu 
erlassen ist, verankert ist. In diesem Gesetz 
geht es um das Prüfen, das Klassifizieren, um 
die Schularbeiten, die Lehrerkonferenzen und 
so weiter. 

Unsere Lehrer sind über die alten Vorschrif­
ten nach den Erkenntnissen der Pädagogik, 
der Psychologie, der Hygiene, der pädagogi­
schen Soziologie und so weiter hinausgewach­
sen. So verstehen wir sie ja als moderne 
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Lehrer. Herr Minister ! Entfernen Sie alles 
in einem neuen Schul- und Unterrichtsgesetz, 
was an eine Zeit erinnern könnte, die heute 
nicht mehr existent ist ! Die Kathedergewalt 
von einst ist gewichen den pädagogischen 
Gehalten der heutigen Schule. Das ist nicht 
die Aufhebung der Autorität, die wir heute 
nur anders verstehen. 

Der Pädagoge Dr. Ludwig Lang weist uns 
eindringlich darauf hin, daß wir es mit einer 
anderen Jugend in einer anderen Zeit mit 
anderen Erwachsenen zu tun haben. Die 
Schule muß immer ein Spiegelbild der gesell­
schaftlichen Wirklichkeit sein. Selbstverständ­
lich muß sie Leistungsschule sein und bleiben. 
Selbstverständlich muß der Schüler mit Prü­
fungssituationen konfrontiert werden. Selbst­
verständlich ist die Sicherung des Unterrichts­
ertrages das erste Gebot der Schule auch von 
heute. Aber Schularbeiten sollen nicht Schüler 
und Eltern in Angstträume versetzen. Prü­
fungen dürfen keine hochnotpeinlichen Staats­
aktionen sein, wenn sie sich nicht an der Hoch­
schule abspielen, wo selbstverständlich ein 
Rigorosum in einer ganz klaren Härte ein 
Wissen abfordern muß, das der Akademiker 
in diesen Zeit.läuften eben in ßeinem Fach 
nachzuweisen hat. Ich rede hier von der 
PHichtschule und von der höheren Schule. 

In jeder Prüfung muß sich nicht nur der 
Prüfling als ein strebender junger Mensch, 
sondern vor allem auch der Prüfer als ein 
verständnisvoller Freund und Förderer unserer 
Jugend erweisen. Ich rede keiner pädagogi­
schen Toleranz das Wort, die unseren Kindern 
und jungen Menschen keine Leistung abfordert. 
Es gibt auch da oder dort bei einem geringen 
Teil der Eltern Unvernunft. Aber es darf 
zwischen Schule und Elternhaus keine Distan­
zen geben, die Trennungslinien verschu,lden. 
Gewaltig können Lehrer nur sein durch ihre 
innere Gewalt, mit der sie die jungen Menschen 
an sich ziehen und ihnen das Beispiel geben, 
ohne das es kein Erziehen und Unterrichten 
gibt. 

Die Schulaufsicht ist wieder kein Richteramt 
über den Lehrern, sondern ein Amt, das die 
Lehrer in ihrer schweren Arbeit fördern soll. 
Bei aller wechselnden Moderne wird es immer 
so sein müssen, daß Schule und Elternhaus eine 
innere Einheit sind, in der das Kind, der junge, 
stre bende Mensch sich geborgen und gehoben 
fühlt. So gewinnt er alle Antriebs- und Auf­
, triebskräfte für das Leben, das er zu bewälti­
gen hat. 

Meine Partei gibt dieser Vorlage ihre Zu­
stimmung. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als näch­
stem Redner erteile ich dem Herrn Abgeord­
neten Mahnert das Wort . 

Abgeordneter Mahnert (FPÖ) : Herr Präsi­
dent ! Meine Damen und Herren ! Die Erläu­
ternden Bemerkungen zu der vorliegenden 
Novelle beginnen mit der Feststellung, daß 
es sich nur um geringfügige Änderungen 
handelt und an den wesentlichen Bestimmun­
gen des Schulorganisationsgesetzes nicht gerüt­
telt werden soll. Gerade das ist aber der 
Grund, warum wir diese Novelle ablehnen. 

Es ist richtig, daß es, von eini��n Aus­
nahmen abgesehen, nur geringfügige Anderun­
gen sind - es wurden aus Kleinbuchstaben 
Großbuchstaben gemacht. Sicherlich sind auch 
wesentliche Bestimmungen, wie die Bestim­
mung, daß das Schulorganisationsgesetz hin­
sichtlich der Schülerzahlen noch einmal außer 
Kraft gesetzt wird, enthalten. Aber im wesent­
lichen ist es richtig, daß an der Substanz, 
an den wesentlichen Bestimmungen des Schul­
organisationsgesetzes nicht gerüttelt wird. 
Wenn eine Novelle einmal ins Haus kommen 
würde, die an wesentlichen Bestimmungen 
etwas ändert, so könnten Sie auch mit unserer 
Zustimmung dabei rechnen. 

Herr Abgeordneter Harwalik ! Ich möchte 
Ihnen das Kompliment machen, daß Sie 
Ihren Enthusiasmus für das Schulgesetz und 
für Leistungen . . .  (Abg. H arwa l i k :  Das 
ist pädagogischer Realismus !) Da sind wir 
eben verschiedener Auffassung. Ich glaube, 
daß Ihr Optimismus, den ich gerade loben 
wollte - Sie haben mich dabei unterbrochen, 
Ihnen nun ein Kompliment zu machen -, 
ein Zweckoptimismus ist, zu dem Sie zweifellos 
eine gewisse Verpflichtung fühlen. Ich glaube 
aber, daß Sie uns in die Lage versetzen werden, 
in der wir etwa gestern bei der Debatte über 
die Novelle zum Bundesfinanzgesetz waren, 
daß wir nämlich doch eines Tages feststellen 
müssen - wir fürchten es -, daß der Opti­
mismus, den Sie geflissentlich verbreiten, den 
Tatsachen nicht standhält. 

Das 9. Schuljahr rückt in bedrohliche 
Nähe. Es tritt am 1 .  September 1966 in 
Kraft. Ich möchte eigentlich sagen, daß 
der Abschnitt über diesen Punkt in dem 
Bildungsbericht, den das Unterrichtsministe­
rium vorgelegt hat, der außerordentlich sach­
lich, instruktiv, wertvoll ist, nicht so opti­
mistisch gehalten ist wie das, was Sie heute 
gesagt haben. Es wird dort etwas nüchterner 
von den Schwierigkeiten gesprochen, das 
polytechnische Jahr in Kraft zu setzen .. Wenn 
wir auf Grund der Berechnungen, dIe dort 
angestellt worden sind, hören, daß für diesen 
Polytechnischen Lehrgang ein Bedarf von 
2000 bis 2500 Lehrern auftreten wird, von 
dem, wie ich im Ausschuß erfahren habe, etwa 
700 Lehrkräfte für ein Jahr, aber nur für ein 
J a.hr, aus den Berufsschulen zur Verfügung 
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gestellt werden können, wenn wir wissen, daß gewisse Reife voraus, die nach fünf Klassen 
wir außer diesem Zusatz bedarf auch noch des Unterbaues eher erreicht ist als bei vier 
einen Mangel an Lehrkräften bei den bestehen. Klassen. 
den Schulen haben, dann kann ich mir nicht Diese Erfahrung hat man in allen Ländern 
vorstellen, wie es möglich sein wird, diese gemacht. Es ist heute so, ich glaube mich 
Klippe zu umschiffen. nicht zu irren, daß man nur in Österreich 

Wenn Sie der Meinung sind, Herr Kollege und in der Bundesrepublik - ich weiß aber 
Harwalik, daß nun alle, auch Ihre eigenen nicht, ob es für alle Länder der Bundesrepublik 
Behörden etwa in den Ländern, mit demselben Deutschland zutrifft - einen vierklassigen 
Enthusiasmus mitziehen, dann glaube ich, Unterbau kennt, alle anderen westeuropäi. 
daß dem schon die Tatsache widerspricht, sehen, amerikanischen - also auch die Ver. 
daß die Länder mit ihrer Ausführungsgesetz. einigten Staaten - und osteuropäischen Staa· 
gebung sehr stark in Verzug geraten sind. ten jedoch einen wesentlich stärkeren Unterbau 
Das hat nicht nur den Grund, der auch im haben. Ich glaube, das hat seinen Grund in 
Ausschuß dafür angegeben wurde, daß erfah· der Erfahrung, und auch pädagogische Gründe 
rungsgemäß gerade bei Schulgesetzen die Land· sprechen dafür. 
tage sehr langsam arbeiten würden, sondern Dazu muß man noch feststellen, daß wir 
ich habe aus Gesprächen mit maßgebenden in Österreich in diesem Unterbau noch ganz 
Vertretern Ihrer Partei etwa in dem Bundes- beträchtliche Mängel haben. Ich habe dem 
land, das ich vertrete, den Eindruck, daß die Bildungsbericht folgende Zahlen entnommen : 
Begeisterung für die Art des Schulgesetzes, für Wir haben in Österreich noch 2460 ein- bis 
die Konstruktion des Polytechnischen Lehr- dreiklassige Volksschulen. Leider ist nicht 
ganges von Ihren eigenen Vertretern in den aufgegliedert, wie viele davon nur einklassig 
Ländern nicht geteilt wird. sind. Ich glaube, es ist ein ziemlich hoher 

Ich halte es aber gar nicht für das entschei- Prozentsatz ; meines Wissens beträgt allein 
dende .  Sicherlich, es ist sehr wesentlich , daß in Niederösterreich die Zahl der einklassigen 
es hier enorme Schwierigkeiten gibt, deren Schulen noch 440. Wir haben hier also noch 
Überbrückung ich mir nicht vorstellen kann. I außerordentlich starke Mängel in diesem Unter. 
Ich möchte noch einmal wiederholen, daß I bau. Wir setzen nun wieder den zweiten 
das für uns nicht der entscheidende Grund Schritt vor den ersten : bevor die.ser Unterbau 
ist, warum wir dieser Konstruktion unsere saniert worden ist, sind wir darangegangen, 
Zustimmung seinerzeit versagt haben und eine Art Giebel aufzusetzen. 
warum wir auch immer wieder davon spre· Man hat wirklich den Eindruck - und Sie 
ehen. konnten diesen Eindruck auch mit Ihrem 

Wir fürchten also nicht nur, daß mit dem 
Schuljahr 1966/67, milde gesagt , ein gewisses 
Durcheinander in den Schulen eintreten wird, 
daß es nicht überall möglich sein wird, den 
Polytechnischen Lehrgang schon zu aktivie­
ren, daß Schwierigkeiten dazu zwingen werden, 
hier Ausnahmen zu machen und dort Aus­
nahmen zu machen. Nicht das allein ist es. 
Ich möchte noch einmal sagen, daß wir nach 
wie vor der Meinung sind - und die Erfah­
rungen, die in anderen Ländern gemacht 
worden sind, geben dem eigentlich recht -, 
daß der Einbau der neunten Schulstufe zweck­
mäßiger gewesen wäre zur Unterstützung des 
Unterbaues. Ich habe schon einmal darüber 
gesprochen. Auch Sie, Herr Kollege Harwalik, 
haben mir damals erwidert. Sie haben damals, 
wenn ich mich richtig erinnere, die Auffassung 
vertreten, diesem Gedanken habe man ja 
dadurch Rechnung getragen, daß die erste 
Klasse der höheren Schule nicht viel anderes 
sei als eine Verstärkung des Unterbaues. 
Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Auch 
in dieser ersten Klasse müssen Sie schon die 
Auffächerung des Unterrichtes vornehmen, 
und diese bedingt beziehungsweise setzt eine 

Zweckoptimismus nicht zerstören -, daß ein 
Gesetzeswerk geschaffen wurde, für dessen 
Verwirklichung in dieser Form noch wesent. 
liehe Voraussetzungen gefehlt haben. Sie 
sperren sich nun gegen diese Erkenntnis, daß 
diese Voraussetzungen eben fehlen. Ich sehe 
das ein ; es ist für Sie eine Prestigefrage. Sie 
haben sich außerdem die Möglichkeit genom­
men, hier nun irgend etwas zu ändern, weil 
Sie das ganze Schulgesetzwerk dadurch beto­
niert haben, daß Sie Verfassungsbestimmungen 
eingebaut haben. Sie können aus dieser Situa­
tion nicht heraus, und Sie werden daher 
weiterexperimentieren. 

Wir haben durchaus nichts gegen das 
Experimentieren. Wir sind der Überzeugung, 
daß wir ein modernes Schulgesetz brauchen. 
Ich habe in meiner Stellungnahme am 25. Juli 
1962 sehr ausführlich ausgeführt, daß wir 
der Meinung sind, daß bestimmte Probleme, 
vor denen unser Zeitalter steht, in einem 
modernen Schulgesetzwerk berücksichtigt wer­
den müssen und daß gerade dieser Grundge­
danke des Polytechnischen Lehrganges eine 
gewisse Synthese herzustellen imstande ist 
zwischen, wie ich es damals genannt habe, 
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Werk und Geist.. Dieser Grundgedanke dürfte 
aber nicht auf einen Lehrgang beschränkt 
sein, den nur ein gewisser Prozentsatz der 
Schüler besucht, sondern er müßte der durch­
gehende Gedanke durch das ganze Schulgesetz­
werk, vor allem durch den Unterbau sein. 
Wir sind also nicht gegen das Experimentieren . 
Wir sind aber dafür, daß man die Dinge etwas 
realer sieht . 

Wir halten es nach wie vor für unsere Auf­
gabe, diesem Zweckoptimismus die nüchterne 
Darstellung entgegenzusetzen, und wir werden 
nicht davon ablassen, diese Auffassung zu 
vertreten. Wir fürchten - ich kann das 
noch einmal sagen -, daß der Zeit,punkt 
kommt, in dem wir hier wiederum gemeinsam 
das feststellen müssen, was etwa in der Replik 
auf meine gestrige Rede zur Finanzgesetzno­
velle Herr Kollege Uhlir gesagt hat : Ja, man 
kann sich auch irren ! 

Aus diesen Gründen sind wir nicht in der 
Lage, dieser Novelle unsere Zustimmung zu 
geben. (Beifall bei der F PÖ.) 

gewachsen und die Besucherzahl außerordent­
lich groß .  

Eine Tatsache muß man aber natürlich 
ins Kalkül ziehen. Die Zahl der Schüler, die 
in die Volksschule eintreten, wächst außer­
ordentlich. Ich nenne hier nur für mein Ver­
waltungsgebiet Wien einige Zahlen. So haben 
wir im vergangenen Schuljahr in den 
ersten Klassen 14.000 Schüler gehabt, in den 
zweiten 13.000 Schüler, in den dritten 12.000, 
aber in den vierten nur 10.500 ; das heißt 
also : im Laufe von drei Jahren ist die Schüler­
zahl in den Volksschulen um ein Drittel gewach­
sen. Mehr Schüler heißt mehr Klassen, und 
mehr Klassen bedeutet mehr Lehrer. 

Ich verweise deswegen auf diese Tatsache, 
weil man oft hört, daß wir jetzt solche Schwie­
rigkeiten haben, liege an den neuen Schulge­
setzen. Natürlich ist die Bestimmung mit der 
Klassenschülerhöchstzahl 40 die Ursache. Aber 
daß diese Klassenschülerhöchstzahl überschrit ­
ten werden muß, ist eben dadurch begründet, 
daß wir außerordentlich viele neue Schüler 
haben und das Anwachsen der Schülerzahlen 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als näch- sehr rasch vor sich geht. 
stem Redner erteile ich dem Herrn Abgeord- Durch die heutige Novellierung soll vor 
neten Dr . Neugebauer das Wort. allem die gesetzliche Möglichkeit geschaffen 

werden, Klassen mit mehr als 40 Schülern Abgeordneter Dr. Neugebauer (SPÖ) : Hohes zu gestatten. Würden wir diese Maßnahme Haus ! Bitte um Entschuldigung, daß ich nicht durchführen, dann könnte das Schul­mich zu so später Stunde noch zum Wort organisationsgesetz in diesen Punkten nicht gemeldet habe, aber ich werde nunmehr die erfüllt werden, weil eben keine Lehrer vor­kürzeste Rede meiner bisherigen parlamentari- handen sind. Weil wir aber novellieren, ist sehen Tätigkeit halten. (Beifall bei der () V P. - diese Möglichkeit, die sich sonst dadurch A bg. Dr. Pi t t e rma n n :  Moment, nachher auszeichnete, daß sie gegen das Gesetz ge­klatschen ! - Weitere Zwischenrufe.) Bitte, schähe, nun durch das Gesetz gedeckt. mich nicht bei meinen Ausführungen zu 
stöTen sonst wird es länger da ern Ich bin überzeugt, d�ß es allerlei Maßnah-, 

. .  
u

. 
. men gibt, diese Überschreitungen der 

Das SchulorgamsatlOnsgesetz WIrd nun zum Zahl 40 in engen Grenzen zu halten. Es ist 
zweiten Male novelliert. Das erste Mal mußte I heute schon darauf verwiesen worden, daß 
es novelliert werden, weil der Zeitpunkt, ab wir sehr viele einklassige Schulen haben. 
dem die Kla.ssenschülerhöchstzahl 40 betragen Die Tatsache , daß es Schulautobusse gibt, 
sollte, mit 1 .  September 1963 nicht eingehalten ist bekannt, und man wird sich eben entschlie­
werden konnte. Man hat dann den Zeitpunkt auf ßen müssen, einklasJ3ige Schulen zusammenzu­
den 1 . Jänner 1965 hinausgeschoben. Nun zeigt ziehen, wenn es geographisch möglich ißt, 
die Praxis, daß es immer noch Schulorte, oder diese Schüler in eine höher organisierte 
Schulen und auch einzelne Klassen gibt, die Nachbarschule zu schicken. 
nicht in der Lage sind, die Klassenschüler- Eine zweite Maßnahme die ebenfalls dem höchstza�l 40 einzuhalten, weil es an den Lehrermangel entgegentritt, sind die einjäh­notwendigen Lehrern fehlt. rigtm Maturalltenlehrgänge, die gefördert wer-

Dabei ist es natürlich nicht so - das muß den mQssen. Eine große Anzahl der heutigen 
man bedenken -, daß wir keinen genügend Lehramtsanwärter, die angeßtellt werden, 
großen Lehrernachwuchs haben. Der letzte stammt aus diesen einjährigen Maturanten­
erste Jahrgang, der vor einigen Jahren mit lehrgängen. Es ist sehr erfreulich, daß die 
seiner Tätigkeit begonnen hat, hatte etwa 1700 Möglichkeit, diese Maturantenkurse abzuhal­
Schüler, während der damalige letzte Jahrgang ten, biß zum Ende des Schuljahres 1967/68 
nicht einmal 1000 hatte. Es ist schon ein verlängert wird. 
Anwachsen der Lehrerzahl zu bemerken, aber Die Bestimmungen über die Ausnahmemög­
sie reicht doch nicht aus. Außerdem ist die lichkeiten von der Klassenschülerhöchßtzahl 
Zahl der einjährigen Maturantenlehrgänge sehr und die über die Maturantenkurse sind die wich-
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tigsten Maßnahmen des Gesetzes. Die anderen 
Bestimmungen enthalten Verbesserungen auf 
Grund der Erfahrungen, die man in den letzten 
Jahren gemacht hat, und aus pä.dagogischen 
Gründen. 

Wir Sozialisten halten diese N ovellierung 
des Schulorganisationsgesetzes für zweckmäßig 
und werden dafür stimmen. 

Abschließend möchte ich jedoch noch an 
ein offenes Problem erinnern. Es handelt sich 
um den Versuch des Bundeslandes Nieder­
österreich - ich habe hier schon einige Male 
darüber gesprochen -, das Vorschlagsrecht 
der Bezirksschulräte bei Ernennungen zu 
umgehen. Das ist nicht allein eine nieder­
österreichische Angelegenheit, sondern es ist 
das in allererster Linie eine Angelegenheit 
des Bundes. Die Bundesgesetzgebung hat die 
Gesetze beschlossen, die Bundesregierung ist 
für die Durchführung verantwortlich. Das 
Unterrichtsministerium hat gegen das Aus­
führungsgesetz in Niederösterreich keinen Ein­
spruch erhoben, abe� der Herr Bundesminister 
hat erklärt, er werde diese Frage in amikaler 
Weise mit den Niederösterreichern regeln. 
Es ist auch ein Antrag auf Novellierung des 
Artikels 14 der Bundesverfassung eingebracht 
worden. Aber beides liegt darnieder. Die 
freundschaftliche Erledigung ist nicht erfolgt, 
und der Novellierungsantrag liegt in irgend­
einer Lade, ohne daß man sich mit ihm befaßt 
hat. Die Sache auf sich beruhen zu lassen, 
ist meiner Ansicht nach keine Erledigung. 
Der Versuch, dies zu tun, müßte das Ver­
trauen zerstören. Die Schulgesetze brauchen 
zur Beschlußfassung eine Zweidrittelmehrheit, 
die beiden großen Parteien sind daher anein­
ander gebunden und aufeinander angewiesen. 
Ohne gegenseitiges Vertrauen wird es keine 
gesunde Entwicklung auf dem Gebiet des 
Schulwesens geben. Ich appelliere deshalb an 
den Herrn Unterrichtsminister und an die 
Bundesregierung, dieses offene Problem end­
lich zu lösen. Ich bin der Meinung : Wenn 
die Koalition die heutigen Schwierigkeiten 
überwinden konnte, dann kann auch dieses 
Schulproblem gelöst werden. (Beifall bei der 
SPO.) 

Prä.sident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte 
ist geschlossen. Der Herr Berichterstatter 
verzichtet auf ein Schlußwort. 

Wir gelangen zur Abstimmung. Gemäß 
Artikel 14 Abs. 10 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung des Bundesverfassungs­
gesetzes vom 18. Juli 1962, BGBL Nr. 215, 
können Bundesgesetze in Angelegenheit der 
Schulorganisation vom Nationalrat nur in 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden. Ich steUe daher die Anwesenheit 
von mehr als der Hälfte der Mitglieder fest. 

Bei der A bsti mm ung wird der Gesetzent­
wurf mit den vom Ausschuß beschlossenen 
Abänderungen mit der erforderlichen Zweidrit­
telmehrheit in zweiter  und dritter  Lesung 
zum Beschluß erhoben. 

4. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über die Regierungsvorlage (672 der 
Beilagen) : Bundesgesetz über das Ausmaß 
der Lehrverpftichtung der Bundeslehrer (873 der 

Beilagen) 

5. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über die Regierungsvorlage (707 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Landes­
lehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetz 1962 ab­
geändert wird (1. Novelle zum LaDOG. 1962) 

(874 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir ge­
langen nun zu den Punkten 4 und 5 der heutigen 
Tagesordnung, über die beschlossen wurde, 
die Debatte unter einem abzuführen. Es sind 
dies : 

Ausmaß der Lehrverpflichtung der Bundes­
lehrer und 

1 .  Novelle zum Landeslehrer-Dienstrechta­
überleitungsgesetz 1962. 

Berichterstatter zu beiden Punlden ist der 
Herr Abgeordnete Machunze. Ich bitte ihn. 

Berichterstatter Machunze : Hohes Haus ! 
Zur Behandlung der Regierungsvorlagen 672 
und 707 der Beilagen setzte der Finanz- und 
Budgetausschuß einen Unterausschuß ein, dem 
für die Österreichische Volkspartei die Abge­
ordneten Gabriele, LeisseI', Regensburger und 
der Berichterstatter, für die Sozialistische 
Partei die Abgeordneten Uhlir, Dr. SteUa 
Klein-Löw, Dr. Neugebauer und Chaloupek 
und für die Freiheitliche Partei der Abge­
ordnete Dr. Broesigke angehörten. Der Unter­
ausschuß trat mehrmals zusammen, um ver­
schiedene offene Fragen zu klären. 

Die Regierungsvorlage 672 der Beilagen 
wurde in mehreren Punkten abgeändert. In 
§ 2 wurde das Ausmaß der Lehrverpflichtullg 
bei den Gruppen IV, V und VI geändert. 
Dadurch ergab sich die Notwendigkeit, eine 
neue Anlage 4 einzufügen. Der Unterausschuß 
kam zur Überzeugung, daß die Lehrver­
pflichtung in den Gegenständen Musik, Kunst­
und Leibeserziehung aus sachlichen Gründen 
gegenüber den in der Regierungsvorlage fest­
gelegten Normen um je eine Stunde verkürzt 
werden sollte. Diesem Verlangen stimmten 
schließlich der Herr Bundeskanzler und der 
Herr Bundesminister für Finanzen zu. 
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In § 2 Abs. 3 wurde festgelegt, daß auch 
für die Lehrer an der Berufsschule a.n der 
Anstalt für Erziehungsbedürftige in Kaiser­
ebersdorf die Bestimmungen des Landeslehrer­
Dienstrechtsüberleitungsgesetzes 1962 zu gelten 
haben. 

Eine wesentliche .Änderung wurde in § 5 
vorgenommen. Es wird festgelegt, daß bei 
der Unterrichtserteilung an allgemeinbildenden 
höheren Schulen für Berufstätige, die als 
Abendschulen geführt werden, drei gehaltene 
Unterrichtsstunden als fünf Wochenstunden 
zu werten sind. Die Regierungsvorlage hatte 
ein Verhältnis von 3 zu 4 vorgesehen. 

Ergänzt wurde § 8, der jetzt besagt, daß 
Lehrer über das Ausmaß der Lehrverpfiichtung 
hinaus nur aus zwingenden Gründen zu 
Mehrdienstleistungen bis zu einem Viertel 
des Ausmaßes ihrer Lehrverpflichtung ver­
halten werden können. 

Die verschiedenen Änderungen machen 
selbstverständlich einen höheren finanziellen 
Aufwand erforderlich. Weil aber das Budget 
1965 nicht durch Mehrausgaben belastet wer­
den kann, kam der Ausschuß übereinstimmend 
zu der Auffassung, daß die weiteren, vom 
Ausschuß beschlossenen Begünstigungen und 
Lehrpßichtverkürzungen mit 1 .  Jänner 1 966 
wirksam werden sollen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 
12. Juli 1965 behandelt und den vom Unter­
ausschuß erarbeiteten Änderungen, die dem 
Ausschußbericht beigedIuckt sind, zugestimmt. 
Ich verweise im übrigen auf den ausführlichen 
Bericht des Ausschusses und stelle den An t r a g, 
das Hohe Haus wolle der Regierungsvorlage 
672 der Beilagen in der Fassung des Ausschuß­
berichtes die Zustimmung erteilen. 

Auch der Gesetzentwurf 707 der Beilagen 
wurde von einem Unterausschuß des Finanz­
und Budgetausschusses, über dessen personelle 
Zusammensetzung ich bereits berichtet habe, 
sehr gründlich beraten. Auch an dieser Vorlage 
wurden einige .Änderungen vorgenommen, wo­
bei ich besonders auf den geänderten § 35 
Aba. 1 hinweisen darf, der eine Verminderung 
der LehrverpHichtung für jene Lehrpersonen 
um je eine halbe Wochenstunde vorsieht, 
welche die Lehrmittelsammlungen für den 
Sachunterricht, die Bücherei, die Schulwerk­
stätte und die Turnsaaleinrichtung oder die 
Schulküche verwalten. In § 35 Abs. 1 wird 
aber festgelegt, daß die erwähnte Verwaltungs­
tätigkeit in erster Linie solchen Lehrern 
zuzuweisen ist, die nicht mit dem Höchst­
ausmaß ihrer LehrverpHichtung im Unterricht 
verwendet werden. 

Geändert wurde auch § 36 Abs. 1 ,  dessen 
zweiter Satz zu beginnen hat : "Die Lehrvel'­
pHichtung vermindert sich mit der Maßgabe, 

daß die Gesamtminderung nicht mehr als 
drei Wochenstunden, im Falle des Unter­
richtes in Deutsch oder einel' anderen Sprache 
aber nicht mehr als vier Wochenstunden 
beträgt, " . 

Bei den Beratungen im Unterausschuß 
wurden auch andere Wünsche vorgetragen, 
die aber aus sachlichen Gründen derzeit 
nicht berücksichtigt werden konnten. Im 
Hinblick darauf, daß die Besoldung der 
Landeslehrer vom Bund getragen wird und 
das Bundesfinanzgesetz 1965 weitere finanzielle 
Belastungen nicht zuläßt, hat der Ausschuß 
beschlossen, daß die sich aus der Novelle 
ergebende DienstzeitverkÜl'zung mit 1 .  Jänner 
1966 in Kraft tritt, während alle übrigen 
Bestimmungen der Novelle mit 1. September 
1964 wirksam werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in 
seiner Sitzung vom 12 .  Juli 1965 den Bericht 
des Unterausschusses zur Kenntnis genommen 
und den vorgeschlagenen Änderungen zuge­
stimmt. Ich stelle daher den A ntr ag, der 
Nationalrat wolle auch der Regierungsvorlage 
707 der Beilagen in der geänderten Fassung 
die Zustimmung erteilen. Sämtliche Änderun­
gen sind dem Ausschußbericht beigedruckt. 

Gleichzeitig beantrage ich, falls Wortmeldun­
gen vorliegen, über beide Regierungsvorlagen 
General- und Spezialdebatte unter einem ab­
zuführen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Besteht gegen den letzten Antrag eine Ein­
wendung 1 - Dies ist nicht der Fall. Wir 
gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Mahnert. Ich erteile es ihm . 

Abgeordneter Mahnert (FPÖ) : Hohes Haus t 
Meine Damen und Herren ! Uns liegen zwei 
Gesetzentwürfe vor, das Bundesgesetz über 
das Ausmaß der LehrverpHichtung der Bundes­
lehrer und die Novelle zum Landeslehrer­
Dienstrechtsüberleitungsgesetz 1 962. Dieser 
Ausdruck scheint als Übungswort für Stotterer­
schulen erfunden worden zu sein. Dieser 
scheußliche Ausdruck, mit dem dieses Gesetz 
bezeichnet worden ist, führt zu einer noch 
scheußlicheren Abkürzung. Es wird daher 
dann die scheußliche Abkürzung "LaDÜG." 
verwendet. 

Die beiden Gesetzentwürfe, die zu be­
handeln sind, haben etwas sehr Bemerkens­
wertes gemeinsam. Wenn Sie sich ansehen, 
zu welchen Terminen diese Gesetze in Kraft 
treten, dann bemerken Sie, daß der wesent­
liche Teil der Gesetze mit 1 .  September 1 964 
in Kraft tritt, also rückwirkend, während 
andere Teile mit 1 .  Jänner 1 966 in Kraft 
treten. 
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Die Tatsache, daß dieses Gesetz rück- ohne Wirkung. Diese Tabellen sind also ein 
wirkend, also mit 1 .  September 1964, be- ganz wesentlicher Bestandteil ; sie sind es 
schlossen wird, geht auf einen Umstand allerdings auch, die unseren Widerspruch 
zurück, den wir als Parlament nicht einfach hervorrufen müssen, weil da Einstufungen 
sang- und klanglos passieren lassen können. vorgenommen worden sind, die unserer Mei­
Zwischen den zuständigen Gewerkschaften nung nach doch noch einer Überprüfung 
und dem Unterrichtsministerium wurde eine unterzogen werden müssen. Diese Einstufun­
Vereinbarung in Kraft gesetzt, ohne daß gen beinhalten eine sichtliche Zurücksetzung 
dafür eine gesetzliche Unterlage, eine gesetz- der allgemeinbildenden Fächer gegenüber den 
liche Deckung vorlag, wobei man aber nicht berufsbildenden Fächern. Ich glaube, histo­
sagen kann, daß sich das Parlament für diese risch kann das begründet werden. Historisch 
Frage nicht interessiert hätte. Ganz im Gegen- ist es damit zu begründen, daß die berufs­
teil, das Parlament hat sich mit dieser Frage bildenden Schulen erst in der Ersten Republik, 
mehrfach befaßt. Denn worum geht es ? in den dreißiger Jahren, geschaffen wurden. 
Es ist Ihnen bekannt, daß das Ausmaß der Es war damals nicht leicht, Lehrkräfte dafür 
Lehrverpflichtung in den Krisenjahren der zu bekommen. Ihnen, die man aus der Wirt­
Ersten Republik erhöht worden ist. Es betrug schaft und so weiter herauslösen mußte, 
bis dahin bei Sprachen 17, bei den wissen- mußte ein gewisser Anreiz gegeben werden. 
schaftlichen Fächern 20, bei den übrigen Dadurch ergab sich in der Lehrverpflichtung 
Fächern 24 Wochenstunden. Dieses Ausmaß eine Besserstellung dieses Lehrerkreises . Man 
wurde dann erhöht, und der Kampf der ist nun selbstverständlich nicht dazu geneigt, 
Bundeslehrer ging nun lange dahin - ein die Lage dieses Personenkreises zu verschlech­
vollkommen berechtigtes Anliegen -, wieder tern, man hat aber andererseits auch nicht 
auf dieses Maß zurückzukommen, das sie den Mut dazu, in einem entsprechenden Maße 
schon einmal gehabt haben. die Situation der Lehrer der allgemeinbildenden 

Diese Tatsache hat das Parlament mehrfach Fächer zu verbessern. 
aufgegriffen und behandelt. So hat zum Bei- So kommen einige Dinge zustande, die 
spiel der Nationalrat am 25. Juli 1962 eine uns etwas absurd erscheinen, etwa daß Mathe­
Entschließung gefaßt, mit der die Bundes- matik, Physik und Chemie verschieden ein­
regierung aufgefordert wurde, die Verhältnisse gestuft sind, je nachdem, an welchen Schulen 
der Lehrverpflichtung für die verschiedenen diese Fächer unterrichtet werden. Wir glauben, 
Unterrichtsgegenstände und Schulgattungen daß sowohl die Vorbildung wie auch die 
zu überprüfen. Wir freiheitlichen Abgeordneten Konzentration im Unterricht, die Erforder­
haben am 19.  Februar 1964 an den Herrn nisse, die der Lehrer dafür mitbringen muß, 
Bundeskanzler die Anfrage gerichtet, warum so ziemlich die gleichen sein werden. Daß 
dieser Entschließung bisher nicht Rechnung . etwa Mathematik an kunstgewerblichen Schu­
getragen wurde. Wir haben dann mit sehr len höher und besser bewertet wird als an 
starker Verspätung am 18. 1 1 .  1964 vom allgemeinbildenden, ist normalerweise nicht 
Herrn Bundeskanzler die Antwort bekommen, einzusehen. Wenn wir nur einige Vergleiche 
daß die Verhandlungen noch nicht abge- anstellen : daß Almwirtschaft - nichts gegen 
schlossen seien. Zu diesem Zeitpunkt waren die Almwirtschaft _ gleichgesetzt wird mit 
aber offensichtlich die Verhandlungen schon Philosophischem Einführungsunterricht, daß 
abgeschlossen und die Bestimmungen auch Musikerziehung gleichgesetzt wird mit Servier­
schon in Kraft gesetzt, aber, wie gesagt, ohne kunde, daß Griechisch gleichgesetzt wird mit 
gesetzliche Deckung durch das Parlament. Waffenlehre, daß die modernen Fremdsprachen 
Ich glaube, daß dieser Vorgang an sich nicht zum Teil in Gruppe III sind, das sind Dinge, 
Schule machen sollte, daß die gesetzliche bei denen wir der Meinung sind, daß man sie 
Deckung das Primäre sein muß und die noch einmal überprüfen müßte. Unter immer­
Verwaltung schließlich nur nach den Gesetzen hin 243 Gegenständen der Gruppe I sind 
handeln kann. Wir werden trotz dieses Schön- nur 5 allgemeinbildende. Man müßte also heitsfehlers der Novelle zum Landeslehrer- die Einstufung gerade der allgemeinbildenden 
Dienstrechtsüberleitungsgesetz - Sie sehen, Fächer noch einmal einer überprüfung unter� ich kann das schon ganz gut, ohne zu stottern - ziehen. Man sollte aber auch, um zumindest unsere Zustimmung geben. eine so unglückliche Optik zu verhindern, 

Das Gesetz über die Lehrverpflichtung der eine Aufgliederung dieser Gruppeneinteilung 
Bundeslehrer enthält allerdings noch einen nach Schultypen vornehmen, damit nicht 
anderen Schönheitsfehler, der den Eindruck diese Vergleiche herauskommen, die mehr 
macht, daß dieses Gesetz in dieser Form oder weniger aufreizend wirken müssen. 
noch nicht beschlußreif ist. Ohne die Tabellen, 
die diesem Gesetz beigefügt sind, wäre das Diese zwei Schönheitsfehler, einmal der 
Gesetz an sich überhaupt bedeutungslos und Umstand, der für beide Gesetze zutrifft, daß 

86. Sitzung NR X. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 79 von 83

www.parlament.gv.at



4778 Na.tionalrat X. GP. - 86. Sitzung - 15. Juli 1965 

Mahnert 

sie in Kraft gesetzt wurden, bevor die gesetz- müht, der Entschließung des Nationalrates 
liehe Grundlage vorhanden war, zum anderen vom 16. Juli 1964 weitgehend nachzukommen. 
aber, daß vor allem beim Gesetz über die Des weiteren wurde eine Reihe von Ergän­
Lehrverpflichtung der Bundeslehrer eine neuer- zungen des Umsatzsteuergesetzes, die sich 
liehe Überprüfung stattfinden muß, recht- zusätzlich als notwendig erwiesen haben, in 
fertigen es durchaus, daß wir dem Gesetz die Gesetzesvorlage aufgenommen. 
über das Ausmaß der Lehrverpfiichtung der Der Finanz- und Budgetausschuß hat den 
Bundeslehrer unsere Zustimmung nicht geben. Gesetzentwurf in seiner Sitzung vom 12.  Juli 
Dem Landeslehrer-Dienstrechtsüberleitungsge- 1965 beraten. Im Zuge seiner Beratungen sah 
se�z dageg�n wer�en wir ?ie Zustimmung er- sich der Ausschuß auf Grund eines gemeinsamen 
teIlen. (Be�fall be� der F PO.) Antrages der Abgeordneten Machunze, Uhlir 

Präsident Dipl . -Ing. Waldbrunner : Zum und Dr. Bro�sigke veranlaßt, die Regierungs­

Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte I vorlage abzuandern. 

ist geschlossen. Der Herr Berichterstatter Zu den Formulierungen des abgeänderten 
verzichtet auf ein Schlußwort. Wir stimmen Entwurfes bemerke ich folgendes : 
daher ab . Es besteht eine Befreiungsbestimmung, wo-

Bei der getrennt durchgeführten A bs t im- nach Heil- und Pflegeanstalten hinsichtlich 
mung wird zunächst das Bundesgesetz über jener Entgelte steuerfrei sind, die sie vom 
das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Sozialversicherungsträger erhalten. In diese 
Bundeslehrer samt Anlagen mit den vom Aus- Befreiungsbestimmung sollen nunmehr auch 
schuß beschlossenen Abänderungen in zwei t er  Genesungs- und Erholungsheime sowie Kur­
und dri t t e r  Lesung mit Mehrheit zum Be- anstalten und Kureinrichtungen, in denen 
sch luß  erhoben. natürliche Heilvorkommen abgegeben werden, 

. . einbezogen werden. Ferner sollen die Umsätze 
.Sodann w�.

rd d�� 1. Novelle zu;n Landeslehrer- der gemeinnützigen Krankenanstalten und die D�enstrechtsuberle�tungs��setz m�t den. vom � us- I Gestellung von Arbeitskräften durch öffentlich­schuß b�8chlo8senen Abar:der�ngen. zn z we 't t e r  rechtliche Körperschaften und durch das Rote und d n t t e r  Lesung e 't n s t 't m m'tg zum B e- Kreuz an Krankenanstalten steuerfrei sein. s c h Z,uß erhoben. 

6. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über die Regierungsvorlage (795 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Umsatzsteuergesetz 1959 neuerlich abgeändert 

wird (871 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir kom­
men zum 6. Punkt der Tagesordnung : Neuer­
liche Abänderung des Umsatzsteuergesetzes 
1959. 

Hiezu liegt mir ein genügend unter­
stützter A n t r a g  der Abgeordneten Dok­
tor Hauser, Dipl.-Ing. Dr. Oskar Weihs und 
Genossen vor. Ich bringe ihn j etzt vorerst 
zur Verlesung. 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
In Artikel II Abs. 2 ist nachstehender 

zweite Satz anzufügen : 
"Die Bestimmungen des Art. I Z. 17  

und 1 8  sind auf steuerbare und vergütungs­
fähige Vorgänge anzuwenden, die nach dem 
3 1 .  Juli 1965 bewirkt werden." 
Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 

Dr. Neuner. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter DDr. Neuner: Herr Präsi­
dent ! Hohes Haus ! Ich habe im Auftrage des 
Finanz- und Budgetausschusses über die Regie­
rungsvorlage zum Umsatzsteuergesetz 1959 
zu berichten. Zugleich mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf war die Bundesregierung be-

Der Freibetrag für Künstler, Privatgelehrte, 
Schriftsteller und Handelsvertreter wurde von 
48.000 S auf 60.000 S pro anno erhöht. 

Weiters ist der für die Steuerfreiheit des 
Eigenverbrauches der land- und forstwirt­
schaftlichen Unternehmungen maßgebende Ge­
samtumsatz von 60.000 auf 80.000 S anzu­
heben gewesen. 

Durch die Einfügung des Wortes "Kursen" 
in die Befreiungsbestimmung des § 4 Abs. 1 
Z. 20, wonach die Veranstaltungen von Volks­
bildungsvereinen und öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften steuerfrei sind, soll klargestellt 
werden, daß außer den Veranstaltungen, bei 
denen das gesprochene Wort im Vordergrund 
steht, auch Arbeitsgemeinschaften, Seminare, 
Exkursionen und andere Veranstaltungen wis­
senschaftlicher oder belehrender Art unter die 
Steuerbefreiung fallen können. 

Nach wie vor sind Kurse umsatzsteuer­
pflichtig, in denen technische Fertigkeiten zur 
Ausübung praktischer Berufe, zum Beispiel 
Sprachkurse, Maschinschreiben, Kurzschrift ;  
Kochen und dergleichen, vermittelt werden. 
Die Ersetzung des Wortes "und" durch das 
Wort "oder" in dieser Gesetzesstelle soll nur 
den derzeit bereits bestehenden Rechtszustand 
klarstellen. 

Durch die Bestimmungen des Artikels I Z. 8 
sollen ferner die im öffentlichen Interesse 
geführten Leihbüchereien, die keinerlei Gewinn 

86. Sitzung NR X. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)80 von 83

www.parlament.gv.at



Nationalrat X. GP. - 86. Sitzung - 15.  Juli 1 965 4779 

DDr. Neuner 

Artikel II enthält Bestimmungen über das 
Inkrafttreten, wozu zunächst generell zu sagen 
ist, daß die Bestimmungen der Novelle 
mit l . Jänner 1966 wirksam werden sollen, 
daß jedoch die Erhöhung der Kleinbetrags­
grenze schon für die Veranlagung des Kalender­
jahres 1965 wirksam wird. 

streben aufweisen, umsatzsteuerlieh entlastet 
und schließlich die Umsätze von Lohnschläch­
tern auf öffentlichen Schlachthöfen steuerflei 
erklärt werden. Anlaß für diese letztgenannte 
Regelung ist die Heranziehung der Wiener 
Lohnschlächtergenossenschaft zur Umsatz­
steuer, die durch diesen Gesetzestext ausge­
schlossen werden soll. Zu Artikel Ir ist der vom Herrn Präsidenten 

Die Regierungsvorlage hat auch vorgesehen, verlesene Abänderungsantrag der Abgeordneten 
daß Lieferungen von Düngemitteln im Groß- Dr. Hauser, Dr. Oskar Weihs und Genossen 
handel generell steuerfrei sein sollen. eingebracht worden, der vorsieht, daß die 

Weiter ist nunmehr vorgeschlagen, daß Bestimmungen, betreffend die Ausgleichsteuer­
die Errichtung einer Personengesellschaft zwi- und die Umsatzsteuervergütung für Kunst­
sehen Eltern und Kindern steuerfrei sein soll. druckpappe und Chromopappe schon am 
Dadurch wurde der Rechtszustand hergestellt, 1 . August 1965 in Kraft treten sollen und 
der bis zum Inkrafttreten des Umsatzsteuer- insofern die Vorlage abgeändert werden soll. 
gesetzes 1959 auf Grund eines Erlasses bestan- Ich darf an dieser Stelle bemerken, daß ich 
den hat. 'I diesem Antrag beitrete. 

Die Novelle sieht auch eine Änderung des . Nach einer Deba�te, an der sich die Abg�­
§ 13  Abs. 6 des Gesetzes vor, wonach Umsätze �rdneten Dr. Broeslgke und Mach�nze .betel­
bis 18.000 S im Jahr steuerfrei sind. Auf diese hgten, wurde der Gesetzentwurf 1m Fmanz­
Weise trägt die Gesetzesvorlage der Entschlie- und Budgetausschuß mit Stimmeneinhelligkeit 
ßung des Nationalrates, auch zu prüfen, ob angenommen. 
der Österreichische Bergrettungsdienst umsatz- Namens des Finanz- und Budgetausschusses 
steuerfrei gestellt werden kann, faktisch Rech - stelle ich somit den An tr ag, der Nationalrat 
nung, weil das Finanzministerium die Ansicht wolle dem Gesetzentwurf unter Berücksichti­
vertritt, daß jede Ortsgruppe des Österreichi- gung des Antrages der Abgeordneten Dr. Hau­
sehen Bergrettungsdienstes für sich als Steuer- ser, Dipl. -Ing. Dr. Oskar Weihs und Genossen 
subjekt zu betrachten ist. die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen, 

Durch die Novelle zum Umsatzsteuergesetz und falls Wortmeldungen vorliegen, General­
vom 25. November 1964, BGBl. Nr. 290, 

und Spezialdebatte unter einem abführen. 
sollten, wie sich aus dem Titel des Gesetzes 
ergibt, die Anlagen E und F an die 3. Zoll­
tarifgesetz-Novelle angepaßt werden. Aus­
drücklich hieß es in den Erläuternden Bemer­
kungen zur Regierungsvorlage, daß der Gesetz­
entwurf gewährleisten solle, daß nach dem 
Inkrafttreten der 3. Zolltarifgesetz-Novelle 
die gleichen Ausgleichsteuer- und Ausfuhr­
vergütungssätze für die einzelnen Gegenstände 
zur Anwendung gelangen wie bisher. Dies ist 
jedoch hinsichtlich der Tarifnummer 48.07 A 
insofe:rn nicht geschehen, als bis zum 31 .  De­
zember 1964 für Kunstdruck- und Chromo­
pappe die Vergütungsgruppe 5 beziehungsweise 
Ausgleichsteuergruppe 3 zur Anwendung ge­
langte, während die erwähnte Umsatzsteuer­
gesetz-Novelle 1964 diese Pappe in die Ver­
gütungsgruppe 3 rückgereiht hat, was auto­
matisch die Anwendung eines Ausgleich­
steuersatzes von 5,25 Prozent statt früher 
8,25 Prozent nach sich zieht. 

Die nun vorgeschlagene Änderung bezweckt 
lediglich die Fortführung der bis zum 31 . De­
zember 1 964 bestandenen Handhabung der 
Ausgleichsteuer- beziehungsweise de:r Aus­

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Ich 
danke. Zum Wort ist niemand gemeldet, 
wir stimmen daher sofo:rt ab . 

Bei der A bs t immung wird der Gesetzent­
wurf in der Fassung des Ausschußberichtes unter 
Berücksichtigung des Abänderungsantrages Dok­
tor Hauser und Dipl.-Ing. Dr. Oskar Weihs in 
zwei t er und d r i t t er  Lesung e ins t immig 
zum Besc h l uß erhoben. 

7. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über die Regierungsvorlage (728 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, betreffend die Ver­
äußerung der bundeseigenen Liegenschaften 
EZ. 1115 und EZ. 1116 der KG. josefstadt 
(Wien VIII, Pfeilgasse 4 und 6) (872 der 

Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner � Wir kom­
men nun zum 7. und letzten Punkt der Tages­
ordnung : Veräußerung bundeseigener Liegen­
schaften in Wien-Josefstadt. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Machunze. Ich bitte ihn um den Bericht. 

fuhrvergütung. Sie stellt sobin, da sie nur Berichterstatter Machunze : Hohes Haus ! 
der Wiederherstellung der bis dahin bestan- Durch die Regierungsvorlage 728 der Beilagen 
denen materiellen Rechtslage dient, lediglich j soll der Bundesminister für Finanzen ermächtigt 
eine formelle Berichtigung dar. werden, das Grundstück Wien VIII, Pfeilgasse 4 
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Machunze 
und 6, zu einem Preis von 4,140.000 S zu ver­
äußern. (Der Präsident  übernimmt wieder den 
Vorsitz.) 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in 
seiner Sitzung vom 12. Juli 1965 dem dem 
Ausschußbericht beigedruckten Gesetzentwurf 
zugestimmt. 

Ich stelle den Antrag, das Hohe Haus 
wolle dem Grundverkauf die Zustimmung 
erteilen. 

Beschlüsse stets vermieden, sondern mich 
bemüht habe, angesichts und trotz heftiger 
innenpolitischer Meinungsverschiedenheiten die 
Funktion des Parlamentes als einzig berufene 
und legitimierte Stätte des geistigen Ringens 
um die Ordnung unseres freiheitlichen Gemein­
wesens unserem Volk bewußt zu machen. 

Bereits im Vorjahr habe ich am Ende det 
Frühjahrssession darauf hingewiesen, daß die 
innenpolitischen Kämpfe sich innerhalb eines 
Rahmens halten sollten, welcher der außen-

Präsident : Zum Wort ist niemand gemeldet. politischen Situation unseres Landes Rechnung 
Wir gelangen somit zur Abstimmung. trägt. Angesichts der weltpolitischen Lage 

Bei der A bs ti m mung wird der Gesetzentwurf gilt die�er Hinweis heute mehr denn je. All­
in der Fa8sung de8 AU8schußberichtes in gemeine Deklarationen nützen jedoch nichts ; 
zwei t e r  und dri t t er  Lesung e i ns t immig  vielmehr sollten wir als Realpolitiker die Augen 
zum Beschluß erhoben. , nicht vor der Tatsache verschließen, daß die 

Die Tagesordnung ist e r s c höpft.  Koalition, die seit 20 Jahren das Schicksal 

Im Einvernehmen mit den Parteien lege dieses Landes prägte, wenn wir sie aufrecht­
. h d H h H f I d A erhalten wollen, einen Ausweg aus ilu'er lC em 0 en aus 0 gen en ntrag vor : 

Vertrauenskrise finden muß. Es hat keinen 
Der Herr Bundespräsident wird ersucht, Sinn, diese zu verschweigen. Wenn nämlich 

die Frühjahrstagung 1965 der X. Gesetz- die großartigen außen- und innenpolitischen 
gebungsperiode des Nationalrates mit Erfolge, welche die gemeinsame Staatsführung 
23. Juli 1965 für beendet zu erklären. der beiden Großparteien in den vergangenen 
Ich bitte jene Damen und Herren, die 20 Jahren erzielen konnte, im Bewußtsein der 

diesem Antrag ihre Zustimmung geben, sich Öffentlichkeit zu verblassen drohen, wenn 
von den Sitzen zu erheben. - Der Antrag ist eindrucksvolle Gesetzesbeschlüsse dieses Parla­
e i n st i m m i g  angenom m e n. mentes, wie sie auch in dieser Session ihren 

Ferner wird vorgeschlagen, folgende Aus- erfreulichen Abschluß finden konnten, trotz­
schüsse mit der Fortführung ihrer Arbeiten dem in der Bewertung der Öffentlichkeit 
während der tagungsfreien Zeit zu beauftragen : von einem gewissen Unbehagen überdeckt 

Verfassungsausschuß, Justizausschuß, Fi- werden, dann müssen sich die verantwortlichen 
nanz- und Budgetausschuß, Ausschuß für Politiker mit den psychologischen Ursachen 
soziale Verwaltung, Handelsausschuß, Landes- dieser Symptome auseinandersetzen. 
verteidigungsausschuß und Sonderausschuß zur Hohes Haus ! Nach wie vor glaube ich, daß 
Vorberatung des Volksbegehrens zur Erlassung allein die Zusammenarbeit der Sozialpartner 
eines Bundesgesetzes über die Aufgaben und und Parteien unserem Volk und Staat jene 
die Einrichtung der "Österreichischer Rund- Stabilität und beruhigende Sicherheit garantiert, 
f k G b H " ohne die Österreich nicht wäre, was es heute un , es. m. . . .  

Ich bitte jene Damen und Herren, die a.uch ist, und deren Verlust uns über die Schwelle einer 

hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den ungewissen Zukunft führen würde. Nach wie 

Sitzen zu erheben. _ E i n s t i m m i g  ange- vor halte ich die Koalition für lange Zeit für 
aktuell. Sicherlich aber müssen wir uns mit n o m men.  

Damit erscheint auch dem zweiten Antrag 
der Abgeordneten Harwalik und Genossen zu 
�nkt 1 entsprochen. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Wir sind am Ende der Frühjahrssession 
und heute auch am Ende eines teilweise 
turbulent verlaufenen Tages. Wollen wir 
Session und Tag in einer versöhnlichen Atmo­
sphäre beschließen. Gestatten Sie daher, 
daß ich einige Gedanken zum Ausdruck bringe, 
die ich eigentlich schon vorbereitet hatte, 
deren Aktualität aber gerade heute besonders 
sichtbar geworden ist. 

Sie alle wissen, daß ich bei meinen Anspra­
chen zum Abschluß einer Session eine bloße 
Aufzählung der vom Nationalrat gefa.ßten 

dem Gedanken vertraut machen, daß Zusam­
menarbeit nicht unbedingt für alle Zukunft 
gleichbedeutend mit dem Begriff der Koalition 
sein muß,  sondern eine Entwicklung denkbar 
wäre, die, wie in England, ein demokratisches 
Wechselspiel zwischen Regierung und Oppo­
sition ermöglicht. Aber solche Entwicklungen 
brauchen ihre Zeit ; keinesfalls dürfen politische 
Kurzschlußhandlungen unabsehbare und nicht 
gewollte Folgen auslösen, weil wir keinen 
Sprung ins dunkle Ungewisse machen wollen, 
sondern auch bei freiem parlamentarischen 
Wechselspiel das feste politische Fundament 
des gemeinsamen Staatsbewußtseins und der 
Einhaltung unserer demokratischen Spiel­
regeln gewährleistet bleiben müßte. Die große 
Koalition verhinderte in Österreich bisher das 
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Präsident 
Aufflammen eines Rechts- oder Linksextremis­
mus ; jede Überleitung zu neuen Formen der 
Regierung müßte daher sorgfältig darauf 
bedacht sein, daß durch sie solchen Extremismen 
nicht plötzlich unverdiente Chancen zuteil 
würden. ,t 

Mit Genugtuung kann das Parlament die 
Tatsache verzeichnen, daß in dieser Session 
zwei bedeutende Gesetzeswerke ihren Abschluß 
finden konnten, nämlich das Pensio�sanpas­
sungsgesetz und die Bauernkrankenversiche­
rung. An diesen beiden bedeutenden Gesetzes­
werken wird ersichtlich, daß es nicht auf die 
Quantität, sondern auf die Qualität der parla­
mentarischen Arbeit ankommt, wenn über diese 
ein Werturteil gefällt wird. Diese bemerkens­
werte Tatsache, vor allem aber der Ablauf der 
Jubiläumsfeierlicherkeiten anläßlich des 20 . Jah­
restages der Wiedererrichtung unserer Repu­
blik, des 10. Jahrestages des Staatsvertrages, 
aber auch der Trauerfeierlichkeiten um große 
Söhne Österreichs, wie des Bundespräsidenten 
Dr. Schärf und des Altkanzlers Ing. Figl, 
lassen doch eindeutig erkennen, daß sich im 
österreichischen Volk ein echtes Staatsbewußt­
sein entwickelt hat, das uns die beruhigende 
Gewißheit schenkt, aus schwierigen innen­
politischen Situationen doch immer wieder 
einen Ausweg finden zu können. Diese große 
staatspolitische Perspektive rückt die tages­
politischen Debatten auf den rechten, nämlich 
den zweiten und dritten Platz in der Rang­
ordnung der Werte, die uns Freiheit, Frieden, 
Sicherheit und Wohlstand garantieren. 

Der Präsident des Hauses befand sich diesmal 
persönlich in einer schwierigen Situation, 
weil er formalrechtlich über die Erstellung der 
Tagesordnung zu entscheiden hat, erstmals 
jedoch seit 20 Jahren die ihn beratenden 
Klubobmänner, zumindest der Regierungs­
parteien, zu keiner einheitlichen Auffassung 
gelangen konnten. Sie werden verstehen 
meine Damen und Herren, daß ich als Richt� 
linie für meine Entscheidung weder einen 
Koalit�onspakt noch auch einen Parteiauftrag 
akzeptIeren konnte. Ein Koalitionspakt mag 
für die Abgeordneten mit einer gewissen 
Berechtigung maßgebend sein, aber er ist 
nicht Bestandteil der Verfassung und Ge­
schäftsordnung. Der Präsident des Hauses 
hat daher nicht zu untersuchen, ob eine Ab­
stimmung einem Koalitionspakt entspricht 
oder nicht, ob seine Entscheidung einmal dieser, 

?in ander�s Mal einer anderen Partei genehm 
1st oder mcht, sondern er hat seine Entschei. 
dungen nach dem Buchstaben und Geist der 
Verfassung auszurichten. Wenn wir uns auf 
�en . schwankenden Boden begeben würden, 
Jeweils nach tagespolitischen Erfordernissen 
unser Verhalten auszurichten, dann könnte 
durch solche Präjudize in einer echten Staats­
krise eine Lahmlegung des Parlaments die 
tödliche Folge sein. 

Gestatten Sie mir noch ein offenes Wort 
z'!r a:ktuellen Frage des Volksbegehrens, das 
vIelleICht als Kritik nach allen Seiten hin auf­
gefaßt werden kann : Der Nationalrat re­
präsentiert die Summe sämtlicher Wähler, 
während ein Volksbegehren nur von einem 
Teil der 

. 
Wählerschaft getragen wird ; daher 

ka�m, WIe es . der Verfassungsgesetzgeber in 
WeIser Vora ussICht festlegte, der Nationalrat ein 
Volksbegehren annehmen, ablehnen oder ab­
ändern ; aber der Nationalrat als Repräsentant 
des gesltmten Volkes muß sich auch mit einem 
Begehren eines Teiles des Volkes auseinander­
setzen. Der Teil steht zwar nicht über dem 
Ganzen, aber im Ganzen ist auch der Teil 
vertreten. Im Sinne dieser Wahrheit wird 
sich im Herbst bei ehrlichem Bemühen von 
allen Seiten, das ich nicht im geringsten be­
zweifle, eine Lösung finden lassen, die vom 
gesamten Volk als gerecht empfunden wird. 

Hohes Haus ! Lassen Sie mich heute schließen 
mit dem Wunsche, daß Sie im Urlaub jene 
Kraf� �ur

. 
Distanzierung von den Alltags­

schWIerigkeiten finden mögen, die der Mensch 
br�ucht� um produktiv und fruchtbringend 
welter"\\<"1rken zu können. Mögen uns die 
kurzen Wochen der Ruhe nicht nur zur 
physischen Regeneration, sondern auch zur 
geistigen Besinnung, zur schöpferischen Atem­
p?,use 

. 
dienen, die es uns im Herbst ermöglicht, 

dIe VIelen offenen, strittigen Fragen positiv 
und einvernehmlich zu lösen. Wie alljährlich 
gelten auch heute meine guten Wünsche 
und mein Dank den beamteten Mitarbeitern 
im Hause, insbesondere den Mitgliedern des 
stenographischen Büros. (Allgemeiner leb­
hafter Beifall.) 

Die Sitzung ist g e s c hl o s s e n. 
Nach Schluß der Sitzung begeben sich die 

Abgeordneten Dr. Hurdes, Uhlir  und Dr. van 
Ton ge l  zum Präsidenten und sprechen ihm 
im Namen ihrer Klubs die besten Wünsche für 
die Sommerferien aus. 

SchlUß der Sitzung : 20 Uhr 15 Minuten 
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